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48/89. Stand der Internationalen Konvention über die 
Bekämpfu g und Bestrafung des Verbrechens 

vom 14. Dezember 1990, 46/84 vom 16. Dezember 1991 
und 47/81 vom 16. Dezember 1992, 

der Apa eid 

Die Generalvers 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 411103 vom 4. De
zember 1986, 42/5 vom 30. November 1987, 43/97 vom 
8. Dezember 1988, 44/69 vom 8. Dezember 1989, 45/90 

eingedenk dessen, daß die Internationale Konvention über 
die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid' einen bedeutenden völkerrechtlichen Vertrag auf 
dem Gebiet der Menschenrechte darstellt und zur Ver
wirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte' beiträgt, 
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in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß die Apartheid ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und einer völligen 
Negation der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen gleichkommt und daß sie eine grobe Verletzung 
der Menschenrechte darstellt, die den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit ernstlich bedroht, 

unter Verurteilung des verabscheuungswürdigen Apart
heidsystems. wo auch immer es besteht, sowie der damit 
einhergehenden Unterdrückung, 

überzeugt, daß die Ratifikation der Konvention bezie
hungsweise der Beitritt zu ihr auf weltweiter Ebene sowie 
die unverzügliche Durchführung ihrer Bestimmungen zur 
restlosen Beseitigung des Verbrechens der Apartheid bei
tragen werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'; 

2. lobt alle Vertragsstaaten der Internationalen Kon
vention über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbre
chens der Apartheid, die ihre Berichte nach Artikel VII der 
Konvention vorgelegt haben; 

3. appellien an alle Staaten, Organe der Vereinten 
Nationen, Sonderorganisationen sowie internationalen und 
nationalen nichtstaatlichen Organisationen, verstärkt tätig zu 
werden, um durch die Anprangerung des Verbrechens der 
Apartheid die Öffentlichkeit stärker für diese Frage zu sen
sibilisieren; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der weltweiten Ratifi
kation der Konvention, durch die ein effektiver Beitrag zur 
Verwirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und anderer Menschenrechtsinstrumente 
geleistet würde; 

5. appellien erneut an die Staaten, die Konvention ohne 
weitere Verzögerung zu ratifizieren beziehungsweise ihr 
beizutreten, soweit sie dies noch nicht getan haben; 

6. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen zu 
verstärken, um über geeignete Kanäle Informationen über die 
Konvention und ihre Durchführung zu verbreiten, mit dem 
Ziel, zu weiteren Ratifikationen der Konvention beziehungs
weise Beitritten zu derselben beizutragen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
nächsten Jahresbericht nach Resolution 3380 (XXX) der 
Generalversammlung vom 10. November 1975 einen beson
deren Abschnitt über die Durchführung der Konvention 
aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/90. Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung und auf ihre Resolutionen über den Stand 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von RassendiskriminierungS, 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des Überein
kommens, bei dem es sich um das unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedete Menschen
rechtsinstrument handelt, das von den meisten Staaten 
angenommen worden ist, 

im Bewußtsein der Bedeutung der Beiträge, die der 
Ausschuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung von Rassismus und allen anderen Formen der 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Ab
stammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft 
geleistet hat, 

unler nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit eines 
verstärkten Kampfes um die Beseitigung von Rassismus und 
der Rassendiskriminierung in aller Welt, insbesondere ihrer 
brutalsten Formen, 

mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschriften sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die uneingeschränkte Durchführung des Über
einkommens sicherzustellen, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien6

, die von der Weltkonferenz über Menschenrechte am 
25. Juni 1993 verabschiedet wurden, insbesondere des Ab
schnitts II.B über Gleichberechtigung, Würde und Toleranz, 

mit der Aufforderung an die Vertragsstaaten, dem General
sekretär umgehend schriftlich ihre Zustimmung zu der 
Änderung' des Übereinkommens betreffend die Finanzie
rung des Ausschusses zu notifizieren, die auf de~. vierzehnten 
Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen Ubereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
am 15. Januar 1992 beschlossen und von der Generalver
sanunlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. Dezember 
1992 befürwortet wurde, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Generalsekre
tärs, finanzielle Zwischenregelungen zur Bestreitung der vom 
Ausschuß getätigten Ausgaben zu treffen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß der Ausschuß reibungslos 
funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfügt, die 
zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem 
Übereinkommen erforderlich sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die finanzielle Lage des Ausschusses', 

1. spricht dem Ausschuß für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung ihre Anerkennung aus für seine Arbeit im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und 
des Aktionsprogramms für die Zweite Dekade zur Be
kämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung9 sowie 
für seinen Beitrag zur Vorbereitung der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

2. begrüßt die innovativen Verfahren, die der Ausschuß 
eingeführt hat, um die Durchführung des Übereinkommens 
in Staaten zu prüfen, deren Berichte überfällig sind, und um 
abschließende Bemerkungen zu den Berichten der Vertrags
staaten zu fonnulieren; 

3. nimmt Kenntnis von den allgemeinen Empfehlungen 
des AusschussesI", die die Verpflichtungen der Vertrags-
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staaten in bezug aUf~' Ubereinkommen, insbesondere die 
Allgemeine Empfehlu g xn (42) betreffend Nachfolgestaa
ten und die Allge eine Erklärung XV (42) betreffend 
Artikel 4 des Überein mmens, konkretisieren; 

4. ermutigt den A~sschuß, auch weiterhin Anstrengungen 
zu unternehmen, um! seinen Beitrag auf dem Gebiet der 
Verhütung der Rassemjiskriminierung zu verstärken, nament
lieh was die Frühwar~ung und dringende Verfahren betrifft; 

5. bringt ihre tiele Besorgnis zum Ausdruck über die 
Tatsache, daß eine R ihe von Vertragsstaaten des Überein
kommens ihre finan iellen Verpflichtungen noch immer 
nicht erfüllt haben, wi aus dem Bericht des Generalsekretärs 
hervorgeht; 

6. ist sich auch iterhin voll bewußt, daß diese Situa-
tion zu einer weitere Verzögerung bei der Erfüllung der 
Sachaufgaben des A schusses nach dem Übereinkommen 
führen kann; 

7. nimmt mit Gen gtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses über sei e zweiundvierzigste und dreiundvier
zigste Tagung l1

; 

8. bittet die Vertr gsstaaten nachdrücklich, ihre internen 
Verfahren zur Ratifi ation der Änderung betreffend die 
Finanzierung des Au schusses zu beschleunigen; 

9. ersucht den 
reichende finanzielle 
men zu treffen, dami 

eneralsekretär, auch weiterhin aus
orkehrungen und geeignete Maßnah
der Ausschuß funktionsfähig bleibt; 

agsstaaten auf, ihre Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absa 1 des Übereinkommens zu erfüllen 
und ihre periodischen Berichte über die zur Anwendung des 
Übereinkommens g troffenen Maßnahmen rechtzeitig 
vorzulegen sowie i ausstehenden Beiträge und möglichst 
ihre Beiträge für 199 vor dem I. Februar 1994 zu entrich
ten, damit der Aussc uß regelmäßig tagen kann; 

11. appelliert hdrUcklich an alle Vertragsstaaten, 
insbesondere soweit sie sich mit ihren Zahlungen im 
Rückstand befinden, . ren finanziellen Verpflichtungen nach 
Artikel 8 Absatz 6 d s Übereinkommens nachzukommen; 

12. ersucht den neralsekretär außerdem, diejenigen 
Vertragsstaaten, die s eh mit ihren Zahlungen im Rückstand 
befinden, zu bitten, iese Beträge zu entrichten, und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu e statten; 

13. beschließt, au ihrer neunundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Beseiti ung von Rassismus und Rassendis
kriminierung" den ericht des Generalsekretärs über die 
finanzielle Lage des Ausschusses sowie den Bericht des 
Ausschusses zu beh deIn. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/91. Dritte Dek de zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rasse diskriminierung 

Die Generalversa mlung, 

in Bekräftigung ih s in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziels, ein internationale Zusammenarbeit herbei· 
zuführen, um intern tionale Probleme wirtschaftlicher, so-

zialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern und zu festigen, 

sowie in Bekräftig ung ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens. den Rassismus in allen seinen Fonnen. die 
Rassendiskriminierung und die Apartheid vollständig und 
bedingungslos zu beseitigen, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte3

, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Fonn von Rassendiskriminierung5

, die Inter
nationale Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung 
des Verbrechens der Apartheid' und das von der Organisa
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete Überein
kommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesenl2

, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der bei den Weltkon
ferenzen zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die 1978 und 1983 in Genfabgehalten wurden, 

mit Genugtuung über das Ergehnis der Weltkonferenz über 
Menschenrechte und insbesondere über die Aufmerksamkeit, 
die in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien' 
der Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz 
gewidmet wird, 

sowie mit Genugtuung über den am 28. Juli 1993 gefaßten 
Beschluß 1993/258 des Wirtschafts- und SozialraIS, einen 
Sonderberichterstatter für heutige Formen des Rassismus, der 
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz zu ernennen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/14 vom 22. Novem
ber 1983, deren Anlage das Aktionsprogramm für die Zweite 
Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung enthält, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten 
Ziele der beiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung trotz der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und 
daß Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiede
ner Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung und 
Apartheid sind, 

zutiefst besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gehend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Kultur, der Nationalität, 
der Religion oder der Sprache beruhen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutio'n 47n7 vom 
16. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär" 
im Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms für die 
Zweite Dekade vorgelegt hat, 

fest überzeugt von der Notwendigkeit, auf nationaler und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maßnah
men zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu ergreifen, 

erfreut über den Vorschlag, eine dritte Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung zu 
verkünden, 
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überzeugt von der Notwendigkeit, den friedlichen Über
gang zu einem demokratischen Südafrika ohne Rassen
schranken sicherzustellen und zu unterstützen, 

anerkennend, wie wichtig es ist, die Rechtsvorschriften 
und die Institutionen der einzelnen Staaten im Hinblick auf 
die Förderung der Rassenhannonie zu stärken, 

im Bewußtsein der Bedeutung und der Größenordnung des 
Phänomens der Wanderarbeiter sowie der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verbesserung des 
Schutzes der Menschenrechte der Wanderarbeiter und ihrer 
Familienangehörigen, 

unter Hinweis auf die auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
verabschiedete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö
rigenl4

, 

in der Erkenntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitunter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

unter Bekräftigung der Erklärung über Apartheid und 
deren zerstörerische Folgen im südlichen Afrika", die von 
der Generalversammlung auf ihrer sechzehnten Sondertagung 
am 14. Dezember 1989 einstimmig verabschiedet wurde und 
die Leitlinien betreffend die Möglichkeiten zur Beendigung 
der Apartheid enthält, 

1. erklärt erneut, daß a11e Formen von Rassismus und 
Rassendiskriminierung, gleichgültig ob in institutionalisierter 
Form, wie die Apartheid, oder aufgrund einer offiziellen 
Doktrin der rassischen Überlegenheit oder der rassischen 
Abgrenzung, wie die uethnische Säuberung", zu den schwer
wiegendsten Menschenrechtsverletzungen der heutigen Zeit 
gehören und mit allen verfügbaren Mitteln bekämpft werden 
müssen; 

2. beschließt, den 1993 beginnenden Zehnjahreszeitraum 
zur Dritten Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu proklamieren und das für die 
Dritte Dekade vorgeschlagene Aktionsprogramm in der 
Anlage zu dieser Resolution zu verabschieden; 

3. fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter für heutige Formen des Rassismus, der Rassendis
kriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusam
menhängender Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die 
Erfüllung seines Auftrags zu ermöglichen; 

4. billet aUe Regierungen nachdrücklich, alle erforderli
chen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Formen des 
Rassismus zu ergreifen, indem sie insbesondere ihre Metho
den zu deren Bekämpfung laufend anpassen, besonders auf 
den Gebieten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der 
Bildung und der Information; 

5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendis
kriminierung und Apartheid auch weiterhin höchste Priorität 
einräumen und sich während der Dritten Dekade verstärkt 
darum bemühen sollen, den Opfern des Rassismus und aUer 
Formen der Rassendiskriminierung und der Apartheid Unter
stützung und Soforthilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der Wan
derarbeiter und ihrer Familienangehörigen auch künftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
regelmäßig vollständige Informationen über Wanderarbeiter 
aufzunehmen; 

7. fordert aUe Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifikation der Internationalen Kon
vention zum Schutz der Rechte aUer Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt 
zu der Konvention zu erwägen, damit sie in Kraft treten 
kann; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, seine Unter
suchung über die Auswirkungen der Rassendiskriminierung 
in den Bereichen Erziehung, Ausbildung und Beschäftigung 
auf die Kinder von Minderheiten, insbesondere von Wander
arbeitern, fortzusetzen und unter anderem konkrete Empfeh
lungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen 
dieser Diskriminierung vorzulegen; 

9. bittet nachdrücklich den Generalsekretär, die Organe 
der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen, aUe 
Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen und 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, bei der Durch
führung des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade der 
Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, den Entwurf der 
Musterrechtsvorschriften, von denen sich die Regierungen 
beim Erlaß weiterer Rechtsvorschriften gegen Rassendis
kriminierung leiten lassen können, unter Berücksichtigung 
der von den Mitgliedern des Ausschusses für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung auf dessen vierzigster und 
einund vierzigster Tagung abgegebenen SteUungnahmen zu 
überarbeiten und fertigzustellen und den Text so bald wie 
möglich zu veröffentlichen und zur Verteilung zu bringen; 

11. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitäten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu beschleunigen und dabei besonde
res Gewicht auf den Grund- und Sekundarschulunterricht zu 
legen; 

12. vertritt die Auffassung, daß zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade alle Teile des Aktionsprogramms 
für die Dritte Dekade mit der gleichen Aufmerksamkeit 
behandelt werden sollen; 

13. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
geplanten Aktivitäten wegen unzureichender Ressourcen 
nicht durchgeführt worden sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1994-1995 die für die 
Durchführung der Aktivitäten der Dritten Dekade erforderli
chen Finanzmittel zur Verfügung gesteUt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, denjenigen 
Aktivitäten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung den 
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höchsten Vorrang ein uräumen, die darauf ausgerichtet sind, 
den Übergang von de Apartheid zu einer Gesellschaft ohne 
Rassenschranken in üdafrika zu verfolgen; 

16. ersucht den G neralsekretär ferner, dem Wirtschafts
und Sozi.lrat jedes J hr einen detaillierten Bericht über alle 
Aktivitäten der Org ne der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisatione vorzulegen, der eine Analyse der ihnen 
zugeleiteten Informat O!len über die Aktivitäten zur Bekämp
fung des Rassismus nd der Rassendiskriminierung enthält; 

17. bittet den Ge 
Vorschläge vorzuleg 
für die Dritte Dekad 

alsekretär, der Generalversammlung 
, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
erforderlichenfalls zu ergänzen; 

18. bittet alle Reg' rungen, die Organe der Vereinten Na
tionen, die Sondero ganisationen und anderen zwischen
staatlichen Organisat" nen sowie interessierte nichtstaatliche 
Organisationen mit onsultativstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll der Dritten Dekade zu beteiligen; 

19. bittet alle R gierungen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Orga isationen und Einzelpersonen, die dazu 
in der Lage sind, gro zügige Beiträge zu dem Treuhandfonds 
für das Programm d Dekade zur Bekämpfung von Rassise 
mus und Rassendis iminierung zu leisten, und ersucht zu 
diesem Zweck den Generalsekretär, auch weiterhin ent
sprechende Kontak aufzunehmen und Initiativen zu 
ergreifen; 

20. beschließt, de Punkt "Beseitigung von Rassismus und 
Rassendiskriminieru g" auf ihrer Tagesordnung zu belassen 
und auf ihrer neun ndvierzigsten Tagung mit höchstem 
Vorrang zu behandel . 

ANLAGE 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Aktionsprogr mm für die Dritte Dekade zur 
Bekämpfun von Rassismus und Rassen

disk inierung (1993-2003) 

EINFÜHRUNG 

1. Die Gesamt- u d Einzelziele der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von R sismus und Rassendiskriminierung sind 
jene, die die General ersammlung in Ziffer 8 der Anlage zu 
ihrer Resolution 305 (XXV1II) vom 2. November 1973 für 
die erste Dekade ve bschiedet hat: 

"Die Dekade ve olgt letztlich die folgenden Ziele: die 
Menschenrechte nd Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unte schied nach Rasse, Hautfarbe, Ab
stammung oder tionaler oder ethnischer Herkunft zu 
fördern, insbesond re durch die Beseitigung von rassischen 
Vorurteilen, Rassi mus und Rassendiskriminierung; der 
Verbreitung rassi ischer Politiken Einhalt zu gebieten, 
fortbestehende ras istische Politiken abzuschaffen und der 
Entstehung von llianzen. die auf dem gemeinsamen 
Eintreten für R sismus und Rassendiskriminierung 
beruhen, entgegen uwirken; allen Politiken und Praktiken 
Widerstand entg genzusetzen, die zur Stärkung der 
rassistischen Reg" e führen und zur Auftechterhaltung 
von Rassismus u Rassendiskriminierung beitragen; die 
irrigen und irrati nalen Überzeugungen, Politiken und 

Praktiken, die zu Rassismus und Rassendiskriminierung 
beitragen. aufzuzeigen. auszusondern und zu verwerfen; 
und den rassistischen Regimen ein Ende zu setzen." 

2. Bei der Aufstellung der vorgeschlagenen Bestandteile 
des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade wurde berück
sichtigt, daß die derzeitigen weltwirtschaftlichen Bedingun
gen viele Mitgliedstaaten zu Haushaltseinschränkungen ver
anlaßt haben, was wiederum Zurückhaltung bei der Anzahl 
und der Ausgestaltung der Aktionsprogramme erfordert, die 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden 
können. Der Generalsekretär hat außerdem die entsprechen
den Vorschläge berücksichtigt, die der Ausschuß für die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung auf seiner einundvier
zigsten Tagung vorgelegt hat. Es wurde vorgeschlagen, die 
nachstehend aufgeführten Bestandteile des Programms als 
wesentlich zu betrachten, falls die für ihre Umsetzung 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINES FRIEDLICHEN 
ÜBERGANGS VON DER APARTHEID ZU EINEM DEMOKRATI
SCHEN REGIME OHNE RASSENSCHRANKEN IN SÜDAFRIKA 

3. Seit einiger Zeit lassen sich in Südafrika Zeichen des 
Wandels beobachten, namentlich die Abschaffung solcher 
gesetzlicher Grundpfeiler der Apartheid wie des Group 
Areas Act, des Land Areas Act und des Population Registra
tion Act. Obschon Grund zu der Hoffnung besteht, daß 
Südafrika dabei ist, sich wieder in die internationale Gemein
schaft zu integrieren, könnte sich die Übergangsperiode als 
schwierig und gefahrlich erweisen. Erbitterte politische 
Rivalität zwischen politischen Parteien und ethnischen 
Gruppen hat tatsächlich bereits zu Blutvergießen geführt. 

4. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat sollten 
daher gegenüber Südafrika auch weiterhin ständig wachsam 
bleiben, bis in diesem Land ein demokratisches Regime 
eingesetzt worden ist. Diese beiden Organe könnten darüber 
hinaus auch die Schaffung eines Mechanismus in Erwägung 
ziehen, der die betreffenden Parteien beraten und unter
stützen könnte, um der Apartheid nicht nur gesetzlich, 
sondern auch tatsächlich ein Ende zu setzen. Es sollte auf 
die Resolution 765 (1992) des Sicherheitsrats vom 16. Juli 
1992 verwiesen werden, in der die südafrikanischen Behör
den nachdrücklich aufgefordert wurden, der Gewalt wirksam 
ein Ende zu setzen und die dafür Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

5. Die Generalversammlung wird auch weiterhin die 
diesbezügliche Arbeit prüfen, die von den zur Bekämpfung 
der Apartheid geschaffenen Organen der Vereinten Nationen 
geleistet wird, nämlich vom SonderausschuB gegen Apart
heid, der Gruppe der Drei und von der Ad-hoc-Arbeits
gruppe von Sachverständigen für das südliche Afrika. 

MASSNAHMEN ZUR BESEITIGUNG DER KULTURELLEN, 
WIRTSCHAfTLICHEN UND SOZIALEN UNTERSCHIEDE, 

WELCHE DIE HINTERLASSENSCHAfT DER APARTHEID SIND 

6. Es bedarf entsprechender Maßnahmen, um die Folgen 
der Apartheid in Südafrika zu beheben, da im Zuge der 
Apartheidpolitik die Macht des Staates benutzt wurde, um 
die Ungleichheiten zwischen den Rassengruppen zu ver
größern. Das Wissen und die Erfahrungen der Menschen
rechtsorgane, die sich mit Fragen der Rassendiskriminierung 
befassen, könnten für die Förderung der Gleichheit höchst 
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nützlich sein. Der Unterstützung der Opfer der politischen 
Antagonismen, die die Folge des Abbaus der Apartheid sind, 
muß ebenfalls höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden, 
und die internationale Solidarität zu ihren Gunsten sollte 
verstärkt werden. 

7. Das Zentrum für Menschenrechte soll Südafrika wäh
rend und nach der Übergangszeit technische Hilfe auf dem 
Gebiet der Menschenrechte gewähren. In Zusammenarbeit 
mit den entsprechenden Sonderorganisationen und Einheiten 
des Sekretariats der Vereinten Nationen soll ein Zyklus von 
Seminaren zur Unterstützung der Herbeiführung einer egali
tären Gesellschaft geplant werden, der unter anderem 
folgende Seminare beinhalten könnte: 

a) ein Seminar über Maßnahmen zugunsten der benach
teiligten Gruppen in der südafrikanischen Gesellschaft auf 
kulturellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet ("positive 
Diskriminierung"); 

b) ein Seminar über die Auswirkungen der Rassendis
kriminierung auf die Gesundheit der Mitglieder der benach
teiligten Gruppen; 

c) Ausbildungskurse auf dem Gebiet der Menschenrechte 
für Angehörige der Polizei, der Armee und des Richterstands 
in Südafrika. 

8. Außerdem könnte die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Zu
sammenarbeit mit der demokratisch gewählten Regierung 
Südafrikas ein Projekt zur vollständigen Überprüfung des 
südafrikanischen Bildungssystems durchführen, um alle 
rassistischen Methoden und Bezeichnungen zu eliminieren. 

MASSNAHMEN AUF INTERNATIONALER EBENE 

9. Während der Erörterungen über die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung auf 
der Arbeitstagung des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 
1992 äußerten viele Delegationen ihre Besorgnis über neue 
Ausdrucksfonnen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, 
der Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen 
Teilen der Welt. Betroffen sind davon insbesondere Min
derheiten, ethnische Gruppen, Wanderarbeiter, autochthone 
Bevölkerungsgruppen, Nomaden, Einwanderer und Flücht
linge. 

10. Den größten Beitrag zur Beseitigung der Rassendis
kriminierung werden die von den Staaten in ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet getroffenen Maßnahmen leisten. Die inter
nationalen Maßnahmen, die im Rahmen eines Programms für 
die Dritte Dekade getroffen werden, sollen daher darauf 
ausgerichtet sein, den Staaten ein wirksames Vorgehen zu 
erleichtern. Das Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Form von RassendiskriminierungS hat für die 
Staaten Normen festgelegt, und es soll alles getan werden, 
um sicherzustellen, daß diese Normen universell akzeptiert 
und angewandt werden. 

11. Die Generalversammlung soll wirksamere Maßnahmen 
erwägen, um sicherzustellen, daß alle Vertragsstaaten des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von Rassendiskriminierung ihren Verpflichtungen im Hin
blick auf die Erstellung von Berichten und auf finanziellem 
Gebiet nachkommen. Einzelstaatliche Maßnahmen gegen 

Rassismus und Rassendiskriminierung sollen überwacht und 
verbessert werden, indem ein sachverständiges Mitglied des 
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung 
gebeten wird, einen Bericht über die Hindernisse zu er
stellen, die sich der wirksamen Anwendung des Übereinkom
mens durch die Vertragsstaaten entgegenstellen, samt Vor
schlägen für Abhilfemaßnahmen . 

12. Die Generalversammlung ersucht den Generalsekretär, 
für die Durchführung regionaler Workshops und Seminare 
Sorge zu tragen. Ein aus Mitgliedern des Ausschusses 
gebildetes Team soll gebeten werden, diese Tagungen zu 
beobachten. Folgende Themen werden für diese Seminare 
vorgeschlagen: 

a) ein Seminar zur Bewertung der bei der Anwendung 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fonn von Rassendiskriminierung gesammelten Erfahrungen. 
Das Seminar würde auch die Effizienz der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und der Rechtsmittelverfahren bewerten, 
die Opfern von Rassismus zur Verfügung stehen; 

b) ein Seminar über die Beseitigung der Anstiftung zu 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung, einschließlich des 
Verbots von Propagandaaktivitäten und daran beteiligten 
Organisationen; 

c) ein Seminar über das Recht auf gleiche Behandlung 
vor den Gerichten und anderen Einrichtungen der Justiz, 
einschließlich des Anspruchs auf Wiedergutmachung der 
infolge von Diskriminierung erlittenen Schäden; 

d) ein Seminar über die Übertragung der rassischen 
Ungleichheit von einer Generation auf die nächste, unter 
besonderer Berücksichtigung der Kinder von Wanderarbei
tern und des Auftretens neuer Formen der Rassentrennung; 

e) ein Seminar über Einwanderung und Rassismus; 

f) ein Seminar über die internationale Zusammenarbeit 
bei der Beseitigung der Rassendiskriminierung, namentlich 
die Zusarnrnenarbeit zwischen den Staaten, über den Beitrag 
der nichtstaatlichen Organisationen, nationaler und regionaler 
Institutionen und der Organe der Vereinten Nationen sowie 
über Petitionen an die zur Kontrolle der Vertragseinhaltung 
eingesetzten Organe; 

g) ein Seminar über den Erlaß innerstaatlicher Rechtsvor
schriften zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die ethnische Gruppen, Wanderarbeiter und 
Flüchtlinge (in Europa und Nordamerika) betreffen; 

h) ein Seminar über Flüchtlingsströme, die durch 
ethnische Konflikte oder die politische Neugliederung 
multiethnischer Gesellschaften (in Osteuropa, Afrika und 
Asien) hervorgerufen werden, die sich in einem sozio
ökonomischen Umbruch befinden, und die zu Rassismus im 
Gastland bestehende Verbindung; 

i) ein Ausbildungskurs über innerstaatliche Rechtsvor
schriften zum Verbot der Rassendiskriminierung für Staats
angehörige von Ländern, in denen es solche Rechtsvor
schriften gibt beziehungsweise nicht gibt; 

j) Regionalseminare über Nationalismus, völkisches 
Denken und Menschenrechte könnten auch Gelegenheit bie
ten, das Verständnis der Ursachen der ethnischen Konflikte 
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unserer Zeit und insbesondere der sogenannten Politik der 
"ethnischen Säube ng" zu vertiefen. um Lösungen zu 
finden. 

13. Die Generalve sammlung ersucht die Sekretariats
Hauptabteilung Pres e und Information. sich mit konkreten 
Aktivitäten zu bef sen. die von den Regierungen und 
entsprechenden ein staatlichen nichtstaatlichen Organisatio
nen durchgeführt w rden könnten. um am 21. März eines 
jeden Jahres den Int rnationalen Tag für die Beseitigung der 
Rassendiskriminieru g zu begehen. Künstler sowie führende 
Vertreter der Religio en. Gewerkschaften. Unternehmen und 
politischen Parteien sollen um ihre Unterstützung gebeten 
werden. um die Bev' lkerung für die Übel des Rassismus und 
der Rassendiskrimin erung zu sensibilisieren. 

14. Die Hauptabteil ng Presse und Information soll außer
dem Plakate für e Dritte Dekade herausbringen und 
Informationsbrosch" en über die für die Dekade geplanten 
Aktivitäten veröffen lichen. Darüber hinaus sollen Dokumen
tarfilme und Berich e sowie Hörfunkprogramme über die 
schädlichen Auswir ungen von Rassismus und Rassendisw 
kriminierung in Bet acht gezogen werden. 

15. In Zusammen it mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erzie ng. Wissenschaft und Kultur und der 
Hauptabteilung Pr se und Information unterstützt die 
Generalversammlun die Veranstaltung eines Seminars über 
die Rolle der Mas enmedien bei der Bekämpfung bezie
hungsweise Verbrei ng rassistischen Gedankenguts. 

16. In Zusammen beit mit der Internationalen Arbeits
organisation soll di Möglichkeit der Veranstaltung eines 
Seminars über die olle der Gewerkschaften bei der Be
kämpfung von R ismus und Rassendiskriminierung im 
Erwerbsleben gep " t werden. 

17. Die Generalve ammlung bittet die Organisation der 
Vereinten Nationen ur Erziehung. Wissenschaft und Kultur. 
die Ausarbeitung v n Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln 
zur Förderung von nterrichts-. Ausbildungs- und Bildungs
aktivitäten gegen R sismus und Rassendiskriminierung zu 
beschleunigen und abei besonderes Gewicht auf den Grund
und Sekundarschul nterricht zu legen. 

18. Die Generalver ammlung fordert die Mitgliedstaaten auf. 
besondere Anstren ngen zu unternehmen, 

a) um das Ziel der Nichtdiskriminierung in allen Bil
dungsprogrammen nd -politiken zu fördern; 

b) um der staa bürgerlichen Bildung der Lehrer beson
dere Aufmerksamk it zu widmen. Es ist unerläßlich. daß die 
Lehrer sich der Gru dsätze und des wesentlichen Inhalts der 
für Fragen des Ra sismus und der Rassendiskriminierung 
relevanten Rechtst xte bewußt sind und mit dem Problem 
der Beziehungen wischen Kindern. die verschiedenen 
Bevölkerungsgrup n angehören. umgehen können; 

c) um Zeitgesc 'chte bereits in einem frühen Alter zu 
unterrichten und . dem ein genaues Bild der von faschisti
schen und andere totalitären Regimen begangenen Ver
brechen und insbe ndere von den Verbrechen der Apartheid 
und des Völkerrno s zu vermitteln; 

d) um sicherzu teilen. daß die Lehrpläne und Lehrbücher 
antirassistische G ndsätze widerspiegeln und die inter
kulturelle Erziehun fördern. 

MASSNAHMEN AUF NATIONALER UND REGIONALER EBENE 

19. Im Kontext der auf nationaler und regionaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen stellen sich die folgenden Fragen: 
Gibt es erfolgreiche ModelJe auf staatlicher Ebene zur Besei
tigung von Rassismus und Rassenvorurteilen, die den Staaten 
empfohlen werden könnten. beispielsweise zur Erziehung der 
Kinder. oder gibt es Gleichheitsgrundsätze. mit denen der 
gegen Wanderarbeiter. ethnische Minderheiten oder auto
chthone Bevölkerungsgruppen gerichtete Rassismus bekämpft 
werden könnte? Welche Art von Programmen der "positiven 
Diskriminierung" gibt es auf nationaler und regionaler Ebene 
zum Ausgleich der Diskriminierung bestimmter Gruppen? 

20. Die Generalversammlung empfiehlt den Staaten. soweit 
noch nicht geschehen Rechtsvorschriften zum Verbot von 
Rassismus und Rassendiskriminierung zu verabschieden, zu 
ratifizieren und anzuwenden, wie das Internationale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
rungS, die Internationale Konvention über die Bekämpfung 
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid' und die In
ternationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen". 

21. Die Generalversammlung empfiehlt den Mitgliedstaaten. 
ihre staatlichen Programme zur Bekämpfung der Rassendis
kriminierung und deren Auswirkungen zu überprüfen, um 
Gelegenheiten zur Überwindung der unterschiedlichen Situa
tion verschiedener Gruppen zu erkennen und zu nutzen und 
insbesondere Wohnungs-. Bildungs- und Beschäftigungspro
gramme durchzuführen. die sich im Kampf gegen Rassendis
kriminierung und Fremdenfeindlichkeit als erfolgreich 
erwiesen haben. 

22. Die Generalversammlung empfiehlt den Mitgliedstaaten. 
die Mitwirkung von Journalisten und Menschenrechts
aktivisten aus Minderheitengruppen und -gemeinschaften in 
den Massenmedien zu unterstützen. In Hörfunk und Fernse
hen s01l die Zahl der Sendungen. die von oder in Zusam
menarbeit mit rassischen und kulturellen Minderheiten
gruppen hergestellt werden. erhöht werden. Multikulture1le 
Aktivitäten der Medien sollen überalJ dort unterstützt 
werden, wo sie zur Unterdrückung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit beitragen können. 

23. Die Generalversammlung empfiehlt den Regional
organisationen. mit den Vereinten Nationen bei deren 
Bemühungen um die Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung eng zusammenzuarbeiten, Die mit 
Menschenrechtsfragen befaßten Regionalorganisationen 
könnten die Öffentlichkeit in ihrer jeweiligen Region gegen 
die Übel des Rassismus und rassischer Vorurteile mobilisie
ren. die gegen benachteiligte rassische und etImische 
Gruppen gerichtet sind. Diese Institutionen könnten insofern 
eine wichtige Aufgabe waJunehmen. als sie den Regierungen 
dabei behilflich sein könnten. innerstaatliche Rechtsvor
schriften gegen die Rassendiskriminierung zu erlassen und 
die Verabschiedung und Anwendung der internationalen 
Übereinkommen zu fördern. Die regionalen Menschenrechts
kommissionen sollen aufgefordert werden. den grundlegen
den Dokumenten über die bestehenden Menschenrechts
instrumente breite Publizität zu verschaffen. 

GRUNDLAGENFORSCHUNG UND STUDIEN 

24. Die langfristige Bestandfähigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen gegen Rassismus und Rassendiskriminie-
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rung wird zum Teil von der weiteren Erforschung der Ursa
chen des Rassismus und der neuen Erscheinungsfonnen von 
Rassismus und Rassendiskriminierung abhängen. Die Gene
ralversammlung könnte prüfen, in welchem Maße die Erstel
lung von Studien über den Rassismus wichtig ist, Unter den 
zu untersuchenden Aspekten wären insbesondere folgende zu 
nennen: 

a) Die Anwendung von Artikel 2 des Internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung. Durch eine solche Studie könnten die Staaten 
darüber Aufschluß erhalten, welche Maßnahmen in anderen 
Ländern zur Anwendung des Übereinkommens getroffen 
wurden; 

b) die wirtschaftlichen Faktoren, die zur Perpetuierung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung beitragen; 

c) Integration oder Wahrung der kulturellen Identität in 
einer multirassischen oder multiethnischen Gesellschaft; 

tf) politische Rechte, einschließlich der Mitwirkung 
verschiedener Rassengruppen an den politischen Prozessen 
und ihre Vertretung im Staatsdienst; 

e) bürgerliche Rechte, einschließlich der Migration, der 
Staatsangehörigkeit und der Meinungs- und Vereinigungs
freiheit; 

fJ Aufklärungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Rassen
vorurteilen und Rassendiskriminierung und zur Bekannt
machung der Grundsätze der Vereinten Nationen; 

g) die sozioökonomischen Kosten von Rassismus und 
Rassendiskriminierung; 

h) das Zusammenwachsen der Welt und die Frage des 
Rassismus und des Nationalstaates; 

i) einzelstaatliche Mechanismen zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung, Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen, 
Bildung und Eigentum. 

KOORDINlERUNG UND BERICHTERSTATTUNG 

25. Wie erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 38/14 vom 22. November 1983, mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Ras
sendiskriminierung verkündete, den Wirtschafts- und Sozial
rat mit der Koordinierung der Durchführung des Aktions
programms für die Zweite Dekade und mit der Evaluierung 
der Aktivitäten. Die Versammlung beschließt, daß folgende 
Maßnahmen getroffen werden sollen, um den Beitrag der 
Vereinten Nationen zur Dritten Dekade zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung zu stärken: 

a) Die Generalversammlung überträgt dem Wirtschafts
und Sozialrat und der Menschenrechtskommission in 
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär die Verantwortung 
für die Koordinierung der Programme und die Evaluierung 
der im Zusammenhang mit der Dritten Dekade durchgeführ
ten Aktivitäten; 

b) der Generalsekretär wird gebeten, konkrete Informa
tionen über die zur Bekämpfung des Rassismus durchgeführ
ten Aktivitäten in Fonn eines jährlichen Berichts zur Ver-

fügung zu stellen, der umfassend angelegt sein und einen 
allgemeinen Uherblick über alle auftragsgemäßen Aktivitäten 
bieten sollte. Dies wird die Koordinierung und Evaluierung 
erleichtern; 

c) eine allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission oder eine andere geeignete 
der Kommission unterstehende Einrichtung könnte geschat~ 
fen werden, um auf der Grundlage der genannten Jahres
berichte alle die Dekade betreffenden Informationen sowie 
einschlägige Untersuchungen und Berichte von Seminaren zu 
prüfen und der Kommission so bei der Ausarbeitung ent
sprechender Empfehlungen an den Wirtschafts- und Sozialrat 
betreffend einzelne Aktivitäten, Festlegung von Prioritäten 
usw. behilflich zu sein. 

26. Ferner soll unmittelbar nach der Verkündung der Dritten 
Dekade im Jahre 1994 eine interinstitutionelle Tagung zur 
Planung der Arbeitstagungen und anderer Aktivitäten abge
halten werden. 

REGELMÄSSIGE SYSTEMWEITE KONSULTATIONEN 

27. Jedes Jahr sollen zur Überprüfung und Planung der die 
Dekade betreffenden Aktivitäten Konsultationen zwischen 
den Vereinten Nationen. den Sonderorganisationen und den 
nichtstaatlichen Organisationen stattfinden. In diesem 
Rahmen soll das Zentrum für Menschenrechte interinstitutio
nelle Tagungen veranstalten, bei denen weitere Maßnahmen 
zur Verstärkung der Koordinierung und der Zusammenarbeit 
der Programme in bezug auf Fragen der Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung geprüft und erörtert 
werden sollen. 

28. Das Zentrum soll außerdem seine Beziehungen zu den 
nichtstaatIichen Organisationen, die Rassismus und Rassen
diskriminierung bekämpfen, durch die Abhaltung von 
Konsultationen und Informationssitzungen mit diesen 
Organisationen stärken. Diese Zusammenkünfte könnten 
ihnen dabei helfen, Vorschläge zum Kampf gegen Rassismus 
und Rassendiskriminierung zu konzipieren, auszuarbeiten 
und vorzulegen. 

29. Der Generalsekretär soll die während der Dekade 
durchzuführenden Aktivitäten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Programmhaushaltspläne aufnehmen, die 
während der Dekade alle zwei Jahre vorgelegt werden, 
beginnend mit dem Programmhaushaltsplan für den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995. 

48/92. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Ver· 
letzung der Menschenrechte und zur Behinde
rung der Ausübung des Seihstbestimmungsrechts 
der Völker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/84 vom 16. De
zember 1992 über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur 
Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, 

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte 
Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker, 
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mit der nacluJrücklichen Aufforderung zur strengen Ach
tung des Grundsatzes der Nichtanwendung und Nichtandro
hung von Gewalt in qen internationalen Beziehungen. wie er 
in der Erklärung . ber völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche B ziehungen und Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten i Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen" weiter au geführt wird, 

sowie in Bekrtljti ung der Rechtmäßigkeit des Kampfes 
der Völker und ihr Befreiungsbewegungen um ihre Un
abhängigkeit, territ iale Unversehrtheit, nationale Einheit 
und Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid sowie 
fremder Intervention und Besetzung sowie erneut erklärend, 
daß ihr rechtmäßig Kampf in keiner Weise als Söldner
tätigkeit angesehen erden oder einer solchen gleichgestellt 
werden kann, 

überzeugt, daß de Einsatz von Söldnern eine Bedrohung 
des Weltfriedens un der internationalen Sicherheit darstellt, 

tief besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von 
Söldnern für aUe S aten, insbesondere für die afrikanischen 
Staaten und andere ntwicklungsländer, darstellt, 

zutiefst beunruhi t darüber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen krim nellen Tätigkeiten nachgehen und dabei 
mit Drogenhändlern gemeinsame Sache machen, 

beunruhigt über d' wachsende Verknüpfung, die zwischen 
Söldneraktivitäten u d terroristischen Praktiken festzustellen 
ist, 

im Hinblick dara f, daß Söldnertätigkeiten den Grund
prinzipien des Völk rrechts zuwiderlaufen, wie der Nichtein
mischung in die in eren Angelegenheiten der Staaten, der 
territorialen Unvers hrtheit und der Unabhängigkeit, und daß 
sie den Selbsthesti mungsprozeß der Völker behindern, die 
gegen Kolonialism s, Rassismus und Apartheid sowie alle 
Formen der Fremd errschaft kämpfen, 

zutiefst besorgt d "ber, daß sich Südafrika nach wie vor 
an Söldnertätigkeit n beteiligt, wie aus dem Bericht des 
Sonderberichterstat rs der Menschenrechtskommission 11 

hervorgeht, 

unter Hinweis an alle ihre einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter an erem alle Staaten verurteilt hat, die die 
Anwerbung, die Fi anzierung, die Ausbildung, die Zusam
menziehung, die D rchreise und den Einsatz von Söldnern 
zulassen oder duld n, mit dem Ziel, die Regierung eines 
Mitgliedstaates der Vereinten Nationen, insbesondere eines 
Entwicklungslande , zu stürzen oder gegen nationale Befrei
ungsbewegungen z kämpfen, sowie unter Hinweis auf die 
einschlägigen Re lutionen des Sicherheitsrats, des Wirt
schafts- und Sozia rats und der Organisation der afrikani
schen Einheit, 

sowie tief besorg über die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sac schäden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirk ngen auf die Volkswirtschaften der Län
der des südlichen frika infolge von Söldnerangriffen, 

überzeugt von d r Notwendigkeit, die internationale Zu
sammenarbeit zwi ehen den Staaten zur Verhütung, Ver
folgung und Bestr fung solcher Straftaten auszubauen, 

mit Genugtuung verweisend auf die Verabschiedung der 
Internationalen K nvention gegen die Anwerbung, den 

Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söld
nern l8

, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission; 

2. verurteilt das Fortdauern der Anwerbung, der Finan
zierung, der Ausbildung, der Zusammenziehung, der Durch
reise und des Einsatzes von Söldnern sowie alle anderen 
Formen der Unterstützung von Söldnern zum Zwecke der 
Destabilisierung und des Sturzes der Regierungen afrikani
scher Staaten und anderer Entwicklungsländer und zum 
Zwecke der Bekämpfung der nationalen Befreiungsbewegun
gen der Völker, die für die Wahrnehmung ihres Selbst
bestimmungsrechts kämpfen; 

3. erkltlrt erneut, daß es sich beim Einsatz von Söldnern 
sowie bei ihrer Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung 
um Straftaten handelt, die allen Staaten zu ernster Besorgnis 
Anlaß geben und die die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verletzen; 

4. rügt alle Staaten, die nach wie vor Söldner anwerben 
oder deren Anwerbung zulassen oder dulden und ihnen 
Einrichtungen flir die Durchführung bewaffneter Angriffs
handlungen gegen andere Staaten zur Verfügung stellen; 

5. bittet alle Staaten nachdrücklich, die erforderlichen 
Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch 
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen 
und durch Verwaltungs- und Gesetzgebungsmaßnahmen si
cherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet und andere unter ihrer 
Kontrolle befindlichen Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen 
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finan
zierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern 
oder für die Planung von Aktivitäten verwendet werden, die 
auf die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines 
Staates oder auf die Bekämpfung nationaler Befreiungs
bewegungen gerichtet sind, die gegen Rassismus, Apartheid, 
Kolonialherrschaft und fremde Intervention oder Besetzung 
kämpfen; 

6. fordert alle Staaten auf, den Opfern von Situationen, 
die sich aus dem Einsatz von Söldnern sowie aus Kolonial
oder Fremdherrschaft oder fremder Besetzung ergeben, 
humanitäre Hilfe zu gewähren; 

7. erkltlrt erneut, daß es unzulässig ist, Wege, auf denen 
humanitäre und sonstige Hilfe weitergeleitet wird, für die 
Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung von Söldnern zu 
benutzen; 

8. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits ge
schehen, die baldige Unterzeichnung oder Ratifikation der 
Internationalen Konvention gegen die Anwerbung. den 
Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern 
zu erwägen; 

9. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen Arbeitstreffen zu 
veranstalten, mit dem Ziel, die philosophischen, politischen 
und rechtlichen Aspekte dieser Frage im Lichte der im 
Bericht des Sonderberichterstatters enthaltenen Empfehlun
gen zu analysieren; 

10. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Generalversammlung auf ihrer neun-
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undvierzigsten Tagung über den Einsatz von Söldnern 
Bericht zu erstatten, insbesondere unter Berücksichtigung der 
in seinem Bericht hervorgehobenen zusätzlichen Elemente. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/93. Universale Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts der Völker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die 
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen ver
ankert und in den Internationalen Menschenrechtspakten 19 

sowie in der in Resolution 1514 (XV) der Generalversamm
lung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker festgelegt worden ist, 

den Umstand begrüßend, daß die unter kolonialer, fremder 
oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh
mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich 
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zur Durch
führung beziehungsweise Androhung fremder militärischer 
Intervention und Besetzung kommt, die das Selbstbestim
mungsrecht einer zunehmenden Anzahl souveräner Völker 
und Nationen zu unterdrucken drohen oder bereits unter
drückt haben, 

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, daß als Folge 
des fortgesetzten Vorkommens solcher Handlungen Millio
nen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos 
geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach
drücklich darauf hinweisend, wie dringend erforderlich 
konzertierte internationale Maßnahmen zur Milderung ihrer 
Lage sind, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen über die 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und an
derer Menschenrechte als Folge fremder militärischer Inter
vention, Aggression und Besetzung, welche die Menschen
rechtskommission auf ihrer sechsunddreißigsten2o, sieben
unddreißigsten", achtunddreißigsten", neununddreißig
sten23

, vierzigsten24
, einundvierzigsten25, zweiundvierzig

sten2t
", dreiundvierzigsten27

, vierundvierzigsten28
, fünf

undvierzigsten29
t sechsundvierzigsten30

, siebenundvierzig
sten31

, achtundvierzigsten32 und neunundvierzigsten33 Ta
gung verabschiedet hat, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 35135 B vom 14. No
vember 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 
3. Dezember 1982, 38116 vom 22. November 1983, 39118 
vom 23. November 1984, 40124 vom 29. November 1985, 
411100 vom 4. Dezember 1986, 42/94 vom 7. Dezember 
1987, 431105 vom 8. Dezember 1988, 44180 vom 8. De
zember 1989,451131 vom 14. Dezember 1990, 46188 vom 
16. Dezember 1991 und 47183 vom 16. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Selbstbestimmungsrecht der Völkerl4, 

1. erklärt erneut, daß die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich derjeni-

gen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Herr
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche 
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. bekundet ihren entschiedenen Widerstand gegen Akte 
fremder militärischer Intervention, Aggression und Beset
zung, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unter
drückung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und 
anderer Menschenrechte geführt haben; 

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre 
militärische Intervention in fremden Ländern und Gebieten 
und deren Besetzung sowie alle Akte der Unterdrückung, 
Diskriminierung, Ausbeutung und Mißhandlung sofort einzu
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand
lungen gegen die betroffenen Völker angewendet werden; 

4. beklagt das Elend der Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehrenvolle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage der 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst
bestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Inter
vention, Aggression oder Besetzung auch künftig besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember /993 

48/94. Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und der 
raschen Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker für die tatsächliche 
Gewährleistung und EinhaItung der Menschen
rechte 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung von der Wichtigkeit 
der Verwirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der universalen Ver
wirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale Souveränität und territoriale Unversehrtheit sowie 
der raschen Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker als zwingende Voraussetzungen für die 
uneingeschränkte Wahrnehmung aller Menschenrechte, 

sowie in Bekräftigung der Verpflichtung aller Mitglied
staaten, sich an die Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und die Resolutionen der Vereinten Nationen über 
die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch die unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker zu halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro
gramm von Wien', die auf der Weltkonferenz über Men
schenrechte verabschiedet wurden, 
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in Anbetracht dess n, daß Namibia dringend Hilfe bei 
seinen Bemühungen u den Wiederaufbau beziehungsweise 
die Stärkung seiner ne en Wirtschafts- und Sozialstrukluren 
benötigt, 

unter Hinweis auf ie Erklänmg von Abuja über Süd
afrika, die von der ersammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organ salion der afrikanischen Einheit auf 
ihrer im Juni 1991 in buja abgehaltenen siebenundzwanzig
sten ordentlichen Ta ung verabschiedet wurde", und auf 
die Erklärung über die Entwicklung der Lage in Südafrika, 
die von dem Ad-hoc- usschuß der Organisation der afrikani
schen Einheit für das üdliche Afrika auf seiner am 29. Sep
tember 1993 in New York abgehaltenen außerordentlichen 
Außenministertagung verabschiedet wurde36

, 

in Bekräftigung de, Notwendigkeit, die Entwicklung der 
Lage in Südafrika wacpsam zu verfolgen, um sicherzustellen, 
daß das gemeinsame iel der internationalen Gemeinschaft 
und der Völker Sü afrikas durch die Errichtung eines 
geeinten und demokr tischen Südafrika ohne Rassenschran
ken ohne Umwege u d Behinderungen erzielt wird, 

erinnernd an die m 4. Oktober 1992 in Rom erfolgte 
Unterzeichnung des llgemeinen Friedensabkommens für 
Mosambik", welche die Beendigung des bewaffneten 
Konflikts in diesem and vorsieht, 

in Bekräftigung d r nationalen Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der K moren, 

zutiefst besorgt d "ber, daß Israel Teile des südlichen 
Libanon noch immer besetzt hält und häufig Angriffe gegen 
libanesisches Hoheits ebiet und gegen das libanesische Volk 
führt und daß es sich eigert, die Resolution 425 (1978) des 
Sicherheitsrats vom 9. März 1978 durchzuführen, 

eingedenk der Re olutionen der Vereinten Nationen zur 
Palästina-Frage, 

Kenntnis nehme von der vor kurzem verzeichneten 
positiven Entwicklu im Nahost-Friedensprozeß, insbeson
dere von der am 13. September 1993 erfolgten Unterzeich
nung der Grundsatz rklärung über Regelungen betreffend 
eine vorläufige Selb tregierung" durch die Regierung des 
Staates Israel und di Palästinensische Befreiungsorganisa
tion, 

1. fordert alle S aten auf, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten N tionen über die Ausübung des Rechts 
auf Selbstbestimmu g und Unabhängigkeit durch die unter 
Kolonial- und Frem herrschaft stehenden Völker vollinhalt
lich und gewissenh t durchzuführen; 

2. bekräftigt die echtmäBigkeit aller Formen des Kamp
fes der Völker um nabhängigkeit, territoriale Unversehrt
heit, nationale Einhe t und Befreiung von Kolonialherrschaft, 
Apartheid und frem er Besetzung mit allen verfügbaren Mit
teln; 

3. bekräftigt au erdern das unveräußerliche Recht des 
palästinensischen Y, lkes und aller unter fremder Besetzung 
und Kolonialherrsc aft stehenden Völker auf Selbstbestim
mung, Unabhängig eit und Souveränität; 

4. fordert dieje igen Regierungen, die das Recht aller 
noch unter Koloni Iherrschaft, fremder Unterjochung und 

ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit nicht anerkennen, auf, dieses 
Recht nunmehr anzuerkennen; 

5. fordert Israel auf, die Grundrechte des palästinensi
sehen Volkes nicht zu verletzen und ihm sein Recht auf 
Selbstbestimmung nicht vorzuenthalten; 

6. bittet nacluirücklich alle Staaten, die Sonderorganisa
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die anderen internationalen Organisationen. 
das palästinensische Volk auf dem Weg über seine einzige 
rechtmäßige Vertretung, die Palästinensische Befreiungs
organisation, in seinem Kampf um die Wiedererlangung 
seines Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen zu unterstützen; 

7. appelliert eindringlich an alle Staaten, die Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen und andere 
internationale Organisationen. Namibia bei seinen Bemühun
gen um die Förderung der Demokratie und der wirtschaftli
chen Entwicklung Hilfe zu gewähren; 

8. fordert die Regierung Südafrikas nachdrücklich auf, 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die am 29. Septem
ber 1993 vom Ad-hoc-AusschuB der Organisation der 
afrikanischen Einheit für das südliche Afrika verabschiedete 
Erklärung über die Entwicklung der Lage in Südafrika 
vollinhaltlich umzusetzen, damit die Ziele der Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika!' erreicht werden; 

9. fordert alle Parteien auf, Gewalttätigkeiten sofort zu 
unterlassen, und fordert die Regierung Südafrikas auf, ihrer 
Verantwortung für die Einstellung der derzeitigen Gewalttä
tigkeiten nachzukommen, indem sie sich unter anderem strikt 
an die am 14. September 1991 unterzeichnete Nationale 
Friedensübereinkunft39 hält; 

10. fordert alle Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft auf, ihre Verpflichtung zum Frieden unter 
Beweis zu stellen, indem sie ihre Bestimmungen vollständig 
umsetzen, und fordert alle anderen Parteien auf, zur Errei
chung der Ziele dieser Übereinkunft beizutragen; 

11. verurteilt nachdrücklich die Bildung und den Einsatz 
bewaffneter Gruppen, mit dem Ziel, sie gegen die nationalen 
Befreiungsbewegungen einzusetzen; 

12. verlangt, daß die Regierung Südafrikas die noch in 
Kraft befindlichen Sicherheitsgesetze authebt, die die freie 
und friedliche politische Betätigung behindern; 

13. ersucht den Generalsekretär, rasch tätig zu werden, 
um die Resolution 772 (1992) des Sicherheitsrats vom 
17. August 1992 vollinhaltlich durchzuführen, so auch 
diejenigen Abschnitte, die sich auf die Untersuchung von 
kriminellem Verhalten und die Überwachung aner bewaff
neten Fonnationen in diesem Land beziehen; 

14. verlangt die vollständige Anwendung des ntit der 
Resolution 418 (1977) des Sicherheitsrats vom 4. November 
1977 über Südafrika verhängten bindenden Waffenembargos 
durch alle Länder, insbesondere durch diejenigen Länder, die 
auf militärischem und nuklearem Gebiet auch weiterhin mit 
der Regierung Südafrikas kooperieren und sie auch weiterhin 
mit entsprechendem Gerät versorgen; 
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15. fordert die internationale Gemeinschaft nacluirücklich 
auf, Lesotho gemäß Resolution 47/82 der Generalversamm
lung vom 16. Dezember 1992 auch künftig Hilfe zu gewäh
ren, damit es seinen internationalen humanitären Verpflich
tungen gegenüber den Flüchtlingen nachkommen kann; 

16. spricht der Regierung und dem Volk Angolas ihre 
Anerkennung aus für ihren großmütigen Beitrag zu dem sich 
abzeichnenden Klima des Friedens im südlichen Angola und 
richtet ihren nachdrücklichsten Appell an die Nationale 
Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas, sich auf den 
Friedensprozeß zu verpflichten, der zu einer umfassenden 
Regelung in Angola auf der Grundlage der Friedensabkom
men40 führen wird; 

17. verlangt, daß die Regierung Südafrikas Angola im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüs
sen des Sicherheitsrats für die verursachten Schäden ent
schädigt; 

18. verlangt außerdem, daß die Regierung Südafrikas 
Botsuana für die Verluste an Menschenleben und die Sach
schäden vollauf und angemessen entschädigt, die durch die 
nichtprovozierten und ungerechtfertigten militärischen An
griffe auf die Hauptstadt Botsuanas am 14. Juni 1985, 
19. Mai 1986 und 20. Juni 1988 verursacht wurden; 

19. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be
mühungen auch weiterhin großzügig zu unterstützen, die 
derzeit unternommen werden, mit dem Ziel, die Einhaltung 
und erfolgreiche Umsetzung des Allgemeinen Friedens
abkommens für Mosambik sicherzustellen, und die Regie
rung Mosambiks bei der Schaffung dauerhaften Friedens und 
dauerhafter Demokratie sowie bei der Förderung eines 
wirksamen Wiederautbauprogramms in diesem Land zu 
unterstützen; 

20. unterstützt den Generalsekretär voll und ganz in seinen 
Bemühungen, den Plan zur Regelung der Westsaharafrage 
durch die Abhaltung eines Selbstbestimmungsreferendums 
des Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit umzusetzen; 

21. nimmt Kenntnis von den Kontakten, die die Regierung 
der Komoren und die Regierung Frankreichs im Bemühen 
um eine gerechte Lösung des Problems der Integration der 
Komoreninsel Mayotte in die Komoren in Übereinstimmung 
mit den Resolutionen der Organisation der afrikanischen 
Einheit und der Vereinten Nationen zu dieser Frage aufge
nommen haben; 

22. verurteilt nachdrücklich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch immer unter Kolonialherrschaft 
und fremdem Joch lebenden Völker; 

23. fordert eine beträchtliche Erhöhung aller Formen der 
den Opfern des Rassismus, der rassischen Diskriminierung 
und der Apartheid auf dem Wege über die von der Organisa
tion der afrikanischen Einheit anerkannten Anti-Apartheidbe
wegungen und nationalen Befreiungsbewegungen seitens al
ler Staaten, Organe der Vereinten Nationen, Sonderorganisa
tionen und nichtstaatlichen Organisationen gewährten Hilfe; 

24. erklärt erneut, daß die Praxis des Einsatzes von 
Söldnern gegen souveräne Staaten und nationale Befrei
ungsbewegungen eine kriminelle Handlung darstellt, und 

fordert die Regierungen aller Länder auf, Rechtsvorschriften 
zu erlassen, durch die die Anwerbung, Finanzierung und 
Ausbildung von Söldnern in ihrem Hoheitsgebiet sowie der 
Durchzug von Söldnern durch ihr Hoheitsgebiet zu einer 
strafbaren Handlung erklärt und ihren Staatsangehörigen der 
Dienst als Söldner verboten wird, und fordert sie auf, dem 
Generalsekretär über diese Rechtsvorschriften Bericht zu 
erstatten; 

25. verlangt die sofortige und bedingungslose Freilassung 
aller Personen, die aufgrund ihres Kampfes um Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenschaft 
gehalten werden, die volle Achtung ihrer individuellen 
Grundrechte und die Einhaltung von Artikel 5 der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte3

, wonach niemand der 
Folter oder grausamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung unterworfen werden darf; 

26. dankt für die materielle und sonstige Hilfe, welche die 
unter Kolonialherrschaft stehenden Völker von den Regierun
gen, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, und fordert eine substantielle Steigerung dieser 
Hilfe; 

27. bittet nacluirücklich alle Staaten sowie die Sonder
organisationen und anderen zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, alles zu tun, um die voll
ständige Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sicher
zusteHen. und ihre Bemühungen zur Unterstützung von Völ
kern unter kolonialer, fremder und rassistischer Herrschaft in 
ihrem gerechten Kampf um Selbstbestimmung und Unabhän
gigkeit zu verstärken; 

28. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/95, Positive und volle Eingliederung Behinderter in 
alle gesellschaffliehe Bereiche und die Führungs
rolle der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der von den Staaten in der Charta der Vereinten 
Nationen eingegangenen Verpflichtung, gemeinsam undjeder 
für sich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäfti
gung und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt und Aufstieg zu fördern, 

in Bekräftigung des in der Charta verkündeten Eintretens 
für die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die soziale 
Gerechtigkeit und die Würde und den Wert der menschlichen 
Person, 

insbesondere unter Hinweis auf die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte' niedergelegten internationa
len Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

unterstreichend, daß die in diesen Rechtsakten anerkannten 
Rechte allen Menschen ohne Diskriminierung in gleicher 
Weise gewährleistet werden sollen, 
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unter Hinweis auf ie Bestimmungen in der Konvention 
über die Beseitigung eder Fonn von Diskriminierung der 
Frau' l , welche die Re hte von behinderten Frauen gewähr
leisten, 

im Hinblick auf die rklärung über die Rechte der Behin
derten", die Erklärun über die Rechte der geistig Zurück
gebliebenen", die ErkiIärung über Fortschritt und Entwick
lung auf sozialem Gebiet", die Grundsätze für den Schutz 
von psychisch Krank n und die Verbesserung der psych
iatrischen Versorgung , und die anderen von der General
versammlung verabsc iedeten einschlägigen Rechtsakte, 

sowie im Hinblick a f die von der Internationalen Arbeits
organisation verabsc edeten einschlägigen Übereinkünfte 
und Empfehlungen. in besondere diejenigen, die sich mit der 
Teilhabe von Behinde en ohne Diskriminierung am Arbeits
leben befassen. 

eingedenk der eins hlägigen Empfehlungen und der auf 
diesem Gebiet gelei teten Arbeit der Organisation der 
Vereinten Nationen fü Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
insbesondere durch tilie Welterklärung über Bildung für 
alle", und der Arbeit I der Weltgesundheitsorganisation, des 
Kinderhilfswerks der Wereinten Nationen und anderer inter
essierter Organisation n, 

in Anerkennung de sen, daß im Weltaktionsprogramm für 
Behinderte", das v der Generalversammlung mit ih
rer Resolution 37/52 om 3. Dezember 1982 verabschiedet 
wurde, und in der . n entbaltenen Definition der Her
stellung der Chance gleichheit die Entschlossenheit der 
internationalen Gerne nschaft zum Ausdruck kommt, sicher
zustellen. daß die ver chiedenen internationalen Rechtsakte 
und Empfehlungen raktisch, konkret und wirksam zur 
Verbesserung der bensqualität der Behinderten, ihrer 
Familien und Gemei schaften eingesetzt werden, 

in der Erkenntnis, aß das Ziel der Behindertendekade der 
Vereinten Nationen (1 83-1992), nämlich die Umsetzung des 
Weltaktionsprogram s. nach wie vor Gültigkeit besitzt und 
dringende und fortla fende Maßnahmen erfordert, 

unter Hinweis dar f, daß das Weltaktionsprogramm auf 
Konzeptionen beruht die für die Entwicklungsländer wie 
auch für die entwick Iten Länder gleichennaßen Gültigkeit 
besitzen, 

in der Überzeug ng. daß verstärkte Anstrengungen 
unternommen werde müssen, damit Behinderte uneinge
schränkt und gleich erechtigt die Menschenrechte wahr
nehmen und als v lIwertige Mitglieder am Leben der 
Gesellschaft teilhabe können, 

in der Erwägung daß Behinderte, ihre Familien und 
Interessenvertreter 11 d die für Behindertenbelange zuständi
gen Organisationen aktive Partner der Staaten bei der 
Planung und Umsetz ng aller Maßnahmen sein müssen, die 
sich auf ihre bürg rlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturel en Rechte auswirken, 

unter Hinweis auf ie Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 2 . Mai 1990 und unter Bekräftigung der 
im Weltaktionsprog im einzelnen aufgeführten kon
kreten Maßnahmen, ie zur Erlangung der vollen Gleichbe
rechtigung durch Be inderte notwendig sind, 

in Bekräftigung der Bedeutung, welche die Kommission 
für soziale Entwicklung den Bestimmungen und Regeln bei
mißt, die im Zuge der Ausarbeitung von Rahmenbestimmun
gen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 
aufgestellt wenden, 

sowie in Anerkennung dessen, daß den Vereinten Nationen 
und der Kommission für soziale Entwicklung insofern 
wesentliche Bedeutung zukommt, als sie eine Führungsrolle 
spielen und Leitlinien vorgeben. mit dem Ziel, durch die 
Herstellung der Chancengleichheit, die Förderung der 
Selbständigkeit und die Gewährleistung der vollen Ein
gliederung und der vollen Teilhabe aller Behinderten an der 
Gesellschaft weltweite Veränderungen zu fördern. 

in dem Bestreben, die wirksame Durchführung von 
Maßnahmen sicherzustellen, die zum Ziel haben, die volle 
Eingliederung Behinderter in alle gesellschaftlichen Bereiche 
zu fördern und die Führungsrolle der Vereinten Nationen in 
diesem Prozeß zu bekräftigen, 

\. fordert den Generalsekretär auf, das Programm der 
Vereinten Nationen für Behinderte in seiner bisherigen Fonn 
als geschlossene Einheit beizubehalten, einschließlich des 
Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen, um 
die Herstellung der Chancengleichheit Behinderter und deren 
volle Eingliederung in die Gesellschaft zu fördern; 

2. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, das Behin
dertenprogramm der Vereinten Nationen durch die Um
schichtung von Ressourcen zu stärken, um es zu befahigen, 

a) die Bedürfnisse Behinderter und ihrer Familien und 
Gemeinschaften im gesamten System der Vereinten Nationen 
zu vertreten; 

b) die effektive Koondinierung und Rationalisierung der 
Bemühungen zugunsten Behinderter - mittels der Fonnulie
rung von Grundsatzpolitiken, Vertretung ihrer Interessen und 
Verbindungsdiensten - seitens aller Organe des Systems der 
Vereinten Nationen sicherzustellen, namentlich der Inter~ 
nationalen Arbeitsorganisation, der Weltgesundheitsorganisa
tinn, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen; 

c) die Chancengleichheit und die volle Teilhabe Behin
derter, ihrer Familien und Vertreter innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen selbst zu fördern; 

d) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den 
Organen des Systems der Vereinten Nationen, den nicht
staatlichen Organisationen und anderen zuständigen Stellen 
technische Unterstützung zu gewähren und Informationen zu 
verbreiten, um die Mitgliedstaaten besser zu befahigen. ihre 
Bemühungen zur Herstellung der Chancengleichheit und um 
die volle Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft 
weiterzuentwickeln, durchzuführen und zu bewerten: 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
alle zwei Jahre über den Stand der Bemühungen zur Sicher
stellung der Chancengleichheit und der vollen Eingliederung 
Behinderter in die verschiedenen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen Bericht zu erstatten; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem. angesichts der 
Wichtigkeit einer gebührenden Berücksichtigung der Belange 
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Behinderter, ihrer Familien und ihrer Gemeinschaften zu 
erwägen, die Stellung der Gruppe Behindertenfragen im 
Sekretariat durch die Umschichtung von Ressourcen zu 
stärken und aufzuwerten; 

5. bekrlijtigt, daß die Fragen der Herstellung der Chan
cengleichheit und der vollen Eingliederung Behinderter in 
die Gesellschaft ein wichtiger Teil des Vorbereitungsprozes
ses und der Tagesordnung für den Weltgipfel für soziale 
Entwicklung sein werden, der am 11. und 12. März 1995 in 
Kopenhagen abgehalten werden soll; 

6. begrüßt mit Genugtuung die Entschlossenheit der 
Kommission für soziale Entwicklung, sicherzustellen, daß 
die Bedürfnisse Behinderter, ihrer Familien und ihrer 
Gemeinschaft auch weiterhin bei ihrer gesamten Arbeit 
berücksichtigt werden. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/96, Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1990, in der der Rat die 
Kommission für soziale Entwicklung ermächtigt hat, auf 
ihrer zweiunddreißigsten Tagung die Einsetzung einer aus 
freiwilligen Beiträgen finanzierten) allen Mitgliedstaaten 
offenstehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Regierungssach
verständigen zu erwägen, mit dem Auftrag, in enger Zu
sammenarbeit mit den Sonderorganisationen. anderen 
zwischenstaatlichen Organen und nichtstaatlichen Organisa
tionen, insbesondere Behindertenorganisationen, Rahmenbe
stimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene auszu
arbeiten, und in der er die Kommission ersucht hat, im Falle 
der Einsetzung einer solchen Arbeitsgruppe die Ausarbeitung 
des Wortlauts dieser Bestimmungen zur Behandlung durch 
den Rat im Jahr 1993 und zur Vorlage an die achtundvier
zigste Tagung der Generalversammlung abzuschließen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Kommission für 
soziale Entwicklung in ihrer Resolution 32/2 vom 20. Febru
ar 1991" beschlossen hat, im Einklang mit der Resolution 
1990/26 des Wirtschafts- und Sozialrats eine allen Mitglied
staaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Regierungs
sachverständigen einzusetzen~ 

mit Genugtuung feststellend, daß zahlreiche Staaten, 
Sonderorganisationen, zwischenstaatliche Organe und 
nichtstaatliche Organisationen. insbesondere Behinder
tenorganisationen, an den Beratungen der Arbeitsgruppe 
teilgenommen haben, 

sowie mit Genugtuungfeststellend, daß die Mitgliedstaaten 
großzügige finanzielle Beiträge zu der Arbeitsgruppe 
geleistet haben, 

mit Genugtuung darüber, daß die Arbeitsgruppe in der 
Lage gewesen ist, ihren Auftrag im Laufe von drei Tagungen 
mit je fünf Arbeitstagen zu erfüllen, 

in dankbarer Anerkennung des Berichts der allen Mitglied
staaten offenstehenden Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von 

Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen
gleichheit für Behinderte", 

Kenntnis nehmend von der Erörterung des in dem Bericht 
der Arbeitsgruppe enthaltenen Entwurfs der Rahmenbestim
mungen auf der dreiunddreißigsten Tagung der Kommission 
für soziale Entwicklung"', 

1. verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution 
enthaltenen Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte; 

2. ersucht die Mitgliedstaaten, die Rahmenbestimmungen 
bei der Ausarbeitung nationaler Behindertenprograrnme 
anzuwenden; 

3. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, den Ersuchen 
des Sonderberichterstatters51 um Infonnationen über die 
Anwendung der Rahmenbestimmungen nachzukommen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu fördern und der Generalversanun
lung auf ihrer fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

5. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die Anwen
dung der Rahmenbestimmungen finanziell und auf andere 
Weise zu unterstützen. 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chan
cengleichheit für Behinderte 

EINLEITUNG 

Geschichtlicher Hintergrund und derzeitige Ausgangslage 

Bisherige intemationa1e Maßnahmen 

Der Weg zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen 

Zweck und Inhalt der Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 

Grundbegriffe der Behindertenpolitik 

PRÄAMBEL 

I. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GLEICHBERECHTIGlE 
TEILHABE 

Bestimmung I. Sensibilisierung der Allgemeinheit 

Bestimmung 2. Medizinische Versorgung 

Bestimmung 3. Rehabilitation 

Bestimmung 4. Unterstützungsdienste 

II. ZIELBEREICHE FÜR DIE GLEICHBERECHTIGlE TEILHABE 

Bestimmung 5. Behindertengerechte Umwelt 

Bestimmung 6. Bildung 

Bestimmung 7. Beschäftigung 

Bestimmung 8. Einkommenssicherung und soziale 
Sicherheit 
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Bestimmung 9. Familienleben und freie Entfaltung der 
Persönlichkeit 

Bestimmung 10 Kultur 

Bestimmung 11. Freizeit und Sport 

Bestimmung 12 Religion 

m. DURCHFÜHRUN SMASSNAHMEN 

Bestimmung 13 Information und Forschung 

Bestimmung 14 Grundsatzpolitik und Planung 

Bestimmung 15 Gesetzgebung 

Bestimmung 16 Wirtschaftspolitik 

Bestimmung 17 Arbeitskoordinierung 

Bestimmung 18 Behindertenorganisationen 

Bestimmung 19 Ausbildung von Personal 

Bestimmung 2 . Überwachung und Evaluierung der Be-
hindertenpro ramme auf nationaler Ebene in bezug 
auf die Anw dung der Rahmenbestimmungen 

Bestimmung 21. Technische und wirtschaftliche Zu
sammenarbei 

Bestimmung 2 Internationale Zusammenarbeit 

IV. ÜBERWACHUN MECHANISMUS 

EINLEITUNG 

Geschichtlicher Bi tergrund und derzeitige Ausgangs/age 

I. Behinderte gibt es in allen Teilen der Welt und in allen 
Gesellschaftsschich en. Die Zahl der Behinderten in der Welt 
ist groß und nimmt weiter zu. 

2. Die Ursachen ie auch die Folgen von Behinderungen 
sind weltweit verse ·eden. Dies ist auf die unterschiedlichen 
sozioökonomischen egebenheiten und auf die unterschiedli
chen Vorkehrungen zurückzuführen, die die Staaten für das 
Wohl ihrer Bürger effen. 

3. Die derzeitige ehindertenpolitik ist das Ergebnis von 
Entwicklungen, di im Laufe der letzten 200 Jahre statt
gefunden haben. In vielerlei Hinsicht ist sie ein Spiegel der 
allgemeinen Leben ingungen und der sozioökonomischen 
Politiken verschied ner Epochen. Daneben gibt es aber auch 
zahlreiche besonde e Umstände, die sich auf die Lebens
bedingungen der B hinderten ausgewirkt haben. Unwissen
heit, Gleichgültigk it, Aberglaube und Furcht sind soziale 
Faktoren, die im L ufe der Geschichte zur Ausgrenzung Be
hinderter geführt u d sie in ihrer Entfaltung gehemmt haben. 

4. Im Laufe der Jahre hat die Behindertenpolitik einen 
Wandel durchgern chI: von der elementaren Anstaltsbe
treuung hin zu Bi! ungsmaßnalunen für behinderte Kinder 
und zur Reh.bilita ion von Menschen, die erst als Erwach
sene zu Behindert geworden sind. Dank dieser Bildungs
und Rehabilitations ßnahmen spielen Behinderte heute eine 
aktivere Rolle un sind zu einer treibenden Kraft bei der 
Weiterentwicklung der Behindertenpolitik geworden. Es 

entstanden Organisationen Behinderter, ihrer Familien
angehörigen und Interessenvertreter, die sich für die Ver
besserung der Lebensbedingungen der Behinderten ein
setzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Begriffe 
IIIntegration" und "Normalisation" eingeführt, in denen sich 
das wachsende Verständnis der Fähigkeiten und Möglichkei
ten Behinderter niederschlug. 

5. Gegen Ende der sechziger Jahre begannen Behinder
tenorganisationen in einigen Ländern. einen neuen Behin
derungsbegriff zu prägen. Hervorgehoben wurde der enge 
Zusammenhang zwischen den von den einzelnen Behinderten 
erfahrenen Einschränkungen, der Beschaffenheit ihrer Um
welt und der Einstellung der breiten Öffentlichkeit. Gleich
zeitig wurden die Behindertenprobleme in den Entwicklungs
ländern immer mehr in den Vordergrund gerückt. In einigen 
dieser Länder ist der Bevölkerungsanteil der Behinderten 
Schätzungen zufolge sehr hoch, und meist handelt es sich 
dabei um Menschen, die in extremer Annut leben. 

Bisherige internationale Maßnahmen 

6. Die Rechte der Behinderten stehen schon seit langem im 
Blickpunkt der Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen und 
anderer internationaler Organisationen. Das wichtigste 
Ergebnis des Internationalen Behindertenjahres 1981 war das 
von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 37/52 
vom 3. Dezember 1982 verabschiedete Weltaktionsprogramm 
für Behinderte''. Das Internationale Jahr und das Welt
aktionsprogramm waren ein starker Anstoß zu Fortschritten 
auf diesem Gebiet. Beide unterstrichen das Recht der 
Behinderten auf Chancengleichheit mit ihren Mitbürgern und 
auf gleichberechtigte Teilhabe an der sich aus der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung ergebenden Verbes
serung der Lebensbedingungen. Außerdem wurde darin die 
soziale Beeinträchtigung (handicap) erstmals als eine 
Funktion der Wechselbeziehung zwischen den Behinderten 
und ihrer Umwelt definiert. 

7. 1987 wurde in Stockholm das Welttteffen von Sach
verständigen für die Überprüfung der Durchführung des 
Weltaktionsprogramms für Behinderte in der Mitte der 
Behindertendekade der Vereinten Nationen abgehalten. Auf 
diesem Treffen wurde die Ausarbeitung von Leitsätzen 
angeregt, die die Maßnahmenschwerpunkte für die kom
menden Jahre vorgeben sollten. Grundpfeiler dieser Leitsätze 
sollte die Anerkennung der Rechte der Behinderten sein. 

8. Auf dem Treffen wurde der Generalversammlung 
infolgedessen die Einberufung einer Sonderkonferenz 
empfohlen, deren Aufgabe darin bestehen sollte, ein inter
nationales Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung Behinderter auszuarbeiten, das von den 
Staaten bis zum Ende der Dekade ratifiziert werden sollte. 

9. Ein Rahmenentwurf für das Übereinkommen wurde von 
Italien ausgearbeitet und der Generalversammlung auf ihrer 
zweiundvierzigsten Tagung vorgelegt. Weitere Vorschläge zu 
einem Entwurf wurden der Versammlung auf ihrer vier
undvierzigsten Tagung von Schweden unterbreitet. Beide 
Male konnte jedoch kein Konsens über die Zweckmäßigkeit 
eines solchen Übereinkommens erzielt werden. Zahlreiche 
Vertreter waren der Meinung, daß die bestehenden Men
schenrechtsdokumente Behinderten die gleichen Rechte 
gewährleisteten wie anderen Menschen. 
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Der Weg zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen 

10. Geleitet von den Beratungen in der Generalversammlung 
kam der Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner ersten ordentli
chen Tagung 1990 schließlich überein, sich auf die Aus
arbeitung eines internationalen Dokuments anderer Art zu 
konzentrieren. Mit seiner Resolution 1990/26 vom 24. Mai 
1990 ermächtigte der Rat die Kommission für soziale 
Entwicklung, auf ihrer zweiunddreißigsten Tagung die 
Einsetzung einer aus freiwilligen Beiträgen finanzierten, 
allen Mitgliedstaaten offenstehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
von Regierungssachverständigen zu erwägen, mit dem 
Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit den Sonderorganisa
tionen, anderen zwischenstaatlichen Organen und nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere Behindertenorgani
sationen t Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für behinderte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene auszuarbeiten. Außerdem ersuchte der Rat die 
Kommission, die Ausarbeitung des Wortlauts dieser Bestim
mungen zur Behandlung im Jahre 1993 und zur Vorlage an 
die achtundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
abzuschließen. 

11. Bei den anschließenden Beratungen im Dritten Ausschuß 
der Generalversammlung auf deren fünfundvierzigster 
Tagung ergab sich eine breite Unterstützung für die neue 
Initiative zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen für 
die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte. 

12. Auf der zweiunddreißigsten Tagung der Kommission für 
soziale Entwicklung fand die Initiative zur Ausarbeitung von 
Rahmenbestimmungen die Unterstützung einer großen 
Anzahl von Vertretem t und die Aussprachen führten zur 
Verabschiedung der Resolution 32/2 am 20. Februar 1991, 
in der die Kommission beschloß, im Einklang mit Resolution 
1990/26 des Wirtschafts- und Sozialrats eine allen Mitglied
staaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen. 

Zweck und Inholt der Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 

13. Die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte wurden auf der Grundlage 
der im Laufe der Behindertendekade der Vereinten Nationen 
(1983-1992)" gewonnenen Erfahrungen ausgearbeitet. Die 
Internationale Menschenrechtscharta, bestehend aus der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', dem Inter
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte" und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte", die Konvention über die Rechte des 
Kindes" und die Konvention über die Beseitigung jeder 
Fonn von Diskriminierung der Frau41 sowie das Weltaktions
programm für Behinderte bilden das politische und morali
sche Fundament dieser Rahmenbestimmungen. 

14. Obwohl die Rahmenbestimmungen nicht obligatorisch 
sind, können sie Völkergewohnheitsrecht werden, wenn sie 
von zahlreichen Staaten in der Absicht angewandt werden, 
eine Regel des Völkerrechts einzuhalten. Sie implizieren eine 
feste moralische und politische Verpflichtung seitens der 
Staaten, Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit 
für Behinderte zu ergreifen. Es werden darin wichtige 
Grundsätze genannt, was Verantwortlichkeit, Maßnahmen 
und Zusammenarbeit betrifft. Für die Lebensqualität und die 
Herbeiführung der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung 

ausschlaggebende Bereiche werden hervorgehoben. Die 
Rahmenbestimmungen bieten Behinderten und ihren Organi
sationen ein Instrument für Grundsatzentscheidungen und 
Maßnahmen. Sie liefern eine Grundlage für die technische 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten, 
den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organi
sationen. 

15. Zweck der Rahmenbestimrnungen ist es, sicherzustellen, 
daß Mädchen und Jungen, Frauen und Männer mit Behinde
rungen als Mitglieder der Gesellschaft die gleichen Rechte 
und Pflichten haben wie ihre Mitbürger. In allen Gesell
schaften der Welt bestehen weiter Hindernisse, die es 
Behinderten unmöglich machen, ihre Rechte und Freiheiten 
wahrzunehmen, und die ihnen die volle Teilhabe am Leben 
der Gesellschaft erschweren. Es obliegt den Staaten, ge
eignete Maßnahmen zur Beseitigung dieser Hindernisse zu 
ergreifen. Behinderte und ihre Organisationen sollen in 
diesem Prozeß eine Rolle als aktiver Partner spielen. Die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte ist ein 
wesentlicher Beitrag zu den allgemeinen und weltweiten 
Bemühungen um die Mobilisierung der Humanressourcen. Es 
wird unter Umständen notwendig sein, Gruppen wie Frauen, 
Kindern, älteren Menschen, Armen, Wanderarbeitern, 
Doppel- oder Mehrfachbehinderten, Ureinwohnern und 
ethnischen Minderheiten besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. Außerdem gibt es zahlreiche behinderte Flüchtlinge, 
deren besondere Bedürfnisse Aufmerksamkeit erfordern. 

Grundbegriffe der Behindertenpolitik 

16. Die nachstehend aufgeführten Begriffe werden in den 
Rahmenbestimmungen durchgehend verwendet. Sie bauen im 
wesentlichen auf den im Weltaktionsprogramm für Behinder
te verwendeten Begriffen auf. In einigen Fällen tragen sie 
den Entwicklungen Rechnung, die während der Behinderten
dekade der Vereinten Nationen stattgefunden haben. 

Funktionsbeeinträchtigung und soziale Beeinträchtigung 

17. Unter dem Ausdruck "Behinderung" im engeren Sinn 
("Funktionsbeeinträchtigung", engl. disability) wird eine 
Vielzahl von verschiedenen Funktionseinschränkungen 
zusammengefaßt, die in anen Bevölkerungsgruppen in allen 
Ländern der Welt vorkommen können. Diese Funktionsein
schränkungen können durch eine körperliche, geistige oder 
Sinnesschädigung, einen Krankheitszustand oder eine 
Geisteskrankheit bedingt sein. Dabei kann es sich um 
dauernde oder vorübergehende Schädigungen, Zustände oder 
Krankheiten handeln. 

18. Der Ausdruck "soziale Beeinträchtigung" (handicap) 
bezeichnet den Verlust oder die Einschränkung der Mög
lichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft. Er beschreibt das Verhältnis zwischen dem 
Behinderten und seiner Umwelt. Mit diesem Ausdruck soll 
nachdrücklich auf die Mängel in der Umwelt und bei 
zahlreichen organisierten Aktivitäten in der Gesellschaft 
hingewiesen werden, wie beispielsweise auf den Gebieten 
Information, Nachrichtenwesen und Bildung, die Behinderte 
an einer gleichberechtigten Teilhabe hindern. 

19. Die Verwendung der beiden in den Ziffern 17 und 18 
definierten Ausdrücke "Funktionsbeeinträchtigung" und 
"soziale Beeinträchtigung" muß im Lichte der neueren 
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Geschichte der BehinqlerungsprobIematik gesehen werden. In 
den siebziger Jahren kam es seitens der Vertreter von 
Behindertenorganisat!onen und der Fachleute zu heftigem 
Widerspruch gegen ~ie damals herrschende Terminologie. 
Die oft unklare un irreführende Verwendung der ver
schiedenen AusdfÜ ke für "Behinderung" erschwerte 
grundsätzliche Entsc eidungen und politische Maßnahmen. 
In der verwendeten Terminologie kam ein medizinisch
diagnostischer Ansa zum Ausdruck, der die Unzuläng
lichkeiten und Mäng I des gesellschaftlichen Umfelds außer 
acht ließ. 

20. 1980 verabschie ete die Weltgesundheitsorganisation die 
Internationale Klassi kation der Schädigungen, Funktions
beeinträchtigungen nd sozialen Beeinträchtigungen", die 
einen eindeutigeren nd gleichzeitig relativistischen Ansatz 
bot. Die Klassifikati n unterscheidet klar zwischen "Schädi
gung" (impaimzent ~ "Funktionsbeeinträchtigung" und 
"soziale Beeinträch gung". Sie wird in Bereichen wie 
Rehabilitation, Bild ng, Statistik, Politik, Gesetzgebung, 
Demographie, Soziol gie, Volkswirtschaft und Anthropologie 
weitgehend herange gen. Einige Fachleute haben ihrer 
Besorgnis darüber A sdruck gegeben, daß die in der Klassi
fikation enthaltene efinition des Begriffs "soziale Beein
trächtigung" noch i er als zu medizinisch und zu sehr auf 
den einzelnen ausge ichtet angesehen werden kann und die 
Wechselbeziehung z ischen den gesellschaftlichen Bedin
gungen und Erwartu gen und den Fähigkeiten des einzelnen 
vielleicht nicht ge ügend klar herausstellt. Diesen und 
anderen von den Be utzern der Klassifikation in den zwölf 
Jahren seit ihrer Ve . ffentlichung zum Ausdruck gebrachten 
Bedenken wird bei ·nftigen Änderungen der Klassifikation 
Rechnung getragen erden. 

21. Die bei der Du chführung des Weltaktionsprogramms 
gewonnenen Erfahru gen und die allgemeinen Diskussionen, 
die im Laufe der Be indertendekade der Vereinten Nationen 
stattfanden, führten u einer Vertiefung des Wissens und des 
Verständnisses für B hindcrtenfragen sowie der verwendeten 
Terminologie. Dies trägt heute der Notwendigkeit Rech
nung, sich sowohl mit den Bedürfnissen des einzelnen 
(beispielsweise Re bilitation uno technische Hilfen) als 
auch mit den Unz länglichkeiten der Gesellschaft (den 
verschiedenen Hind missen für eine Teilhabe) auseinander
zusetzen. 

Vorbeugung 

22. Der Ausdruck 'Vorbeugung" bezeichnet Maßnahmen, 
deren Ziel darin b steht, das Auftreten von körperlichen, 
geistigen. seelische oder Sinnesschädigungen zu verhüten 
(Primärprävention) der zu verhüten, daß Schädigungen eine 
dauernde Funktion einschränkung oder -beeinträChtigung 
verursachen (Seku ärprävention). Die Vorbeugung kann 
viele verschiedene en von Maßnahmen umfassen, wie 
beispielsweise gesu dheitliche Grundversorgung, prä- und 
postnatale Betreuu g, Ernährungserziehung, Impfaktionen 
gegen übertragbar Krankheiten, Maßnahmen zur Ein
dämmung von end mischen Krankheiten, Sicherheitsvor
schriften, Unfallve hütungsprogramme in verschiedenen 
Umweltbereichen, nsbesondere auch eine entsprechende 
Gestaltung der Ar itsplätze zur Verhütung von Berufs
schäden und Beru krankheiten, und Verhütung von Be
hinderungen durch mweltverschmutzung oder bewaffnete 
Konflikte. 

Rehabilitation 

23. Unter "Rehabilitation" versteht man einen Prozeß, der 
darauf abzielt, Behinderte zu befähigen, ihre optimale kör
perliche, sensorische, geistige, psychische und/oder soziale 
Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten, und ihnen 
so die Mittel an die Hand zu geben, ihr Leben zu verändern 
und ein größeres Maß an Unabhängigkeit zu erreichen. Die 
Rehabilitation kann Maßnahmen zur Nachbildung und/oder 
Wiederherstellung einer Funktion oder zur Kompensation 
einer verlorengegangenen oder fehlenden Funktion oder einer 
Funktionseinschränkung umfassen. Die medizinische Erstver
sorgung ist nicht Teil des Rehabilitationsprozesses. Er 
umfaßt eine breite Palette von Maßnahmen und Aktivitäten, 
die von grundlegenderen und al1gemeinen Rehabilitations
maßnahmen bis hin zu zielgerichteten Aktivitäten reichen, 
wie beispielsweise die berufliche Rehabilitation. 

Herstellung der Chancengleichheit 

24. Der Ausdruck "Herstel1ung der Chancengleichheit" 
bezeichnet den Prozeß, mit dessen Hilfe die verschiedenen 
Systeme der Gesel1schaft und die Umwelt, wie beispiels
weise Dienstleistungen. Aktivitäten, Infonnationen und 
Dokumentation, al1en zugänglich gemacht werden, ins
besondere den Behinderten. 

25. Der Grundsatz der Gleichberechtigung impliziert, daß 
die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen von gleicher 
Wichtigkeit sind, daß diese Bedürfnisse zur Grundlage der 
Planung der Gesel1schaften gemacht und daß alle Ressourcen 
so eingesetzt werden müssen, daß für jeden Menschen die 
Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet ist. 

26. Behinderte sind Mitglieder der Gesellschaft und hahen 
das Recht, in ihrer jeweiligen Orts gemeinschaft zu verblei
ben, Sie soUen die von ihnen benötigte Unterstützung im 
Rahmen der üblichen Bildungs-, Gesundheits-, Beschäfti
gungs- und sozialen Dienstleistungsstrukturen erhalten. 

27. In dem Maße, in dem Behinderte Gleichberechtigung 
erlangen, sol1en sie auch die gleichen Pflichten haben. Im 
Zuge der fortschreitenden Erlangung dieser Rechte sol1en die 
Gesel1schaften größere Erwartungen in die Behinderten set
zen. Als Teil des Prozesses zur Herstel1ung der Chancen
gleichheit sol1 den Behinderten durch entsprechende Maß
nahmen geholfen werden, ihre vol1e Verantwortung als 
Mitglieder der Gese11schaft zu übernehmen. 

PRÄAMBEL 

Die Staaten. 

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen 
eingegangenen Verpflichtung, gemeinsam und jeder für sich 
mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um die Verbes
serung des Lebensstandards, die Vo11beschäftigung und die 
Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
und Aufstieg zu fördern, 

in Bekräftigung des in der Charta verkündeten Eintretens 
für die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die soziale 
Gerechtigkeit und die Würde und den Wert der menschlichen 
Person, 

insbesondere unter Hinweis auf die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulture11e Rechte" und dem 
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Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte54 

niedergelegten internationalen Nonnen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, 

unterstreichend, daß in diesen Rechtsakten erklärt wird, 
daß die darin anerkannten Rechte alIen Menschen ohne 
Diskriminierung in gleicher Weise gewährleistet werden 
solIen, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes55

, welche die Diskriminierung aufgrund einer Behin
derung verbietet und verlangt, daß besondere Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Rechte von behinderten Kindern zu 
gewährleisten, sowie auf die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte alIer Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen14

, die einige Maßnahmen zum Schutz 
vor Behinderungen vorsieht, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen in der Kon
vention über die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminie
rung der Frau4l

, weIche die Rechte von behinderten Mädchen 
und Frauen gewährleisten, 

im Hinblick auf die Erklärung über die Rechte der Be
hinderten", die Erklärung über die Rechte der geistig Zu
rückgebliebenen", die Erklärung über Fortschritt und Ent
wicklung auf sozialem Gebiet"', die Grundsätze für den 
Schutz von psychisch Kranken und die Verbesserung der 
psychiatrischen Versorgung45 und die anderen von der Gene
ralversammlung verabschiedeten einschlägigen Rechtsakte, 

sowie im Hinblick auf die von der Internationalen Ar
beitsorganisation verabschiedeten einschlägigen Überein
künfte und Empfehlungen, insbesondere diejenigen, die sich 
mit der Teilnahme von Behinderten ohne Diskriminierung 
am Arbeitsleben befassen, 

eingedenk der einschlägigen Empfehlungen und der auf 
diesem Gebiet geleisteten Arbeit der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
insbesondere durch die We\terklärung über Bildung für 
alle", der Weltgesundheitsorganisation, des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen und anderer interessierter Organisa
tionen, 

im Hinblick auf die Verpflichtung, die die Staaten im 
Hinblick auf den Schutz der Umwelt eingegangen sind, 

eingedenk der durch bewaffnete Konflikte verursachten 
Verheerungen und beklagend, daß die knappen Ressourcen 
zur Herstellung von Waffen verwendet werden, 

in Anerkennung dessen, daß im Weltaktionsprogramm für 
Behinderte und in der darin enthaltenen Definition der 
HerstelIung der Chancengleichheit das ernsthafte Bestreben 
der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, 
diesen verschiedenen internationalen Rechtsakten und Emp
fehlungen praktische und konkrete Bedeutung zu verleihen, 

in der Erkenntnis, daß das Ziel der Behindertendekade der 
Vereinten Nationen (1983-1992), nämlich die Umsetzung des 
Weltaktionsprogramms, nach wie vor Gültigkeit besitzt und 
dringende und fortlaufende Maßnahmen erfordert, 

unter Hinweis darauf, daß das Weltaktionsprogramm auf 
Konzeptionen beruht, die für die Entwicklungsländer wie 
auch für die Industrieländer gleichermaßen Gültigkeit 
besitzen, 

in der Überzeugung, daß verstärkte Anstrengungen unter
nommen werden müssen, damit Behinderte uneingeschränkt 
und gleichberechtigt die Menschenrechte wahrnehmen und 
am Leben der Gesellschaft teilhaben können, 

erneut betonend, daß die Behinderten und ihre Eltern, 
Vonnunde, Interessenvertreter und Organisationen aktive 
Partner der Staaten bei der Planung und Umsetzung aller 
Maßnahmen sein müssen, die sich auf ihre bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
auswirken, 

in Anwendung der Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats und sich stützend auf die im Weltaktions
programm im einzelnen aufgeführten konkTeten Maßnahmen, 
die zur Erlangung der Gleichberechtigung durch Behinderte 
notwendig sind, 

haben beschlossen, die nachstehenden Rahmenbestim
mungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte zu verabschieden, mit dem Ziel, 

a) zu betonen, daß aHe Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Behinderung eine angemessene Kenntnis der Lage und der 
besonderen Bedürfnisse der Behinderten sowie angemessene 
diesbezügliche Erfahrungen voraussetzen; 

b) zu betonen, daß der Prozeß, durch den jeder Aspekr 
der gesellschaftlichen Organisation aHen zugänglich gemacht 
wird, ein grundlegendes Ziel der sozioökonomischen Ent
wicklung ist; 

c) in großen Zügen die wichtigsten Aspekte der So
zialpolitik auf dem Gebiet der Behinderung zu beschreiben, 
einschließlich, gegebenenfalls, der aktiven Förderung der 
technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit; 

d) Modelle für den politischen Entscheidungsfindungs
prozeß vorzugeben, der zur Erlangung der Chancengleichheit 
notwendig ist, unter Berücksichtigung der starken Unter
schiede des technischen und wirtschaftlichen Entwicklungs
stands, der Tatsache, daß dieser Prozeß eine profunde Kennt
nis des kulturellen Kontexts erfordert, in dem er stattfindet, 
sowie der entscheidenden Rolle, die die Behinderten dabei 
spielen; 

e) nationale Mechanismen zur Herstellung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den Organen des 
Systems der Vereinten Nationen, anderen zwischenstaatli
chen Organen und den Behindertenorganisationen vorzu
schlagen; 

f) einen wirksamen Mechanismus zur Überwachung des 
Prozesses vorzuschlagen, durch den die Staaten die Her
stellung der Chancengleichheit für Behinderte zu erreichen 
suchen, 

I. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GLEICH
BERECHTIGTE TEILHABE 

Bestimmung 1. Sensibilisierung der Allgemeinheit 

Die Staaten soHen Maßnahmen ergreifen, um der GeseH
schaft die Lage der Behinderten, ihre Rechte, ihre Bedürf
nisse, ihr Potential und ihren Beitrag stärker bewußt zu 
machen. 

I. Die Staaten sollen sicherstellen, daß die zuständigen 
Behörden an die Behinderten, ihre Familien, die Fachleute 
und die Öffentlichkeit auf dem neuesten Stand befindliche 
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Infonnationen über d~ vorbandenen Programme und Dienste 
verteilen. Die für die ehinderten bestimmten Infonnationen 
sollen in behinderte erechter Fonn dargeboten werden. 

2. Die Staaten solle" Autklärungsaktionen über Behinderte 
und Behindertenpolitiik in die Wege leiten und unterstützen, 
um klarzumachen, daß Behinderte Bürger mit den gleichen 
Rechten und Pflicht~n wie andere sind, und somit Maßnah
men zur Beseitigung' ller Hindernisse für ihre volle Teilbabe 
zu rechtfertigen. 

3. Die Staaten soll n die Massenmedien zu einer positi yen 
Darstellung Behinde er ennutigen; die Behindertenorganisa
tionen sollen in dies r Frage beteiligt werden. 

4. Die Staaten soll n sicherstellen, daß in den Aufklärungs
programmen unter len Aspekten der Grundsatz der vollen 
Teilhabe und Gleich erechtigung zum Ausdruck kommt. 

5. Die Staaten soll n Behinderte und deren Angehörige und 
Organisationen einl den, an Aufklärungsprogrammen über 
Behindertenfragen itzuwirken. 

6. Die Staaten sol en die Unternehmen des Privatsektors 
ennutigen, in allen Aspekten ihrer Tätigkeit Behinderten
fragen zu beriicksic tigen. 

7. Die Staaten sol en Programme in die Wege leiten und 
fördern, deren Ziel arin besteht, Behinderten ihre Rechte 
und Möglichkeiten .. ker bewußt zu machen. Eine größere 
Eigenständigkeit de Behinderten und ihre Befahigung, ein 
selbstbestimmtes ben zu führen, werden ihnen dabei 
helfen, von den ih en offenstehenden Möglichkeiten Ge
brauch zu machen. 

8. Sensibilisierun soll ein wichtiger Bestandteil der 
Erziehung behinde er Kinder und von Rehabilitations
programmen sem. ehinderte könnten auch untereinander 
durch die Tätigkei en ihrer eigenen Organisationen zur 
Bewußtseinsbildung beitragen. 

9. Sensibilisierun soll ein Bestandteil der Erziehung aller 
Kinder sowie Teil von Lehrerausbildungskursen und der 
Ausbildung aller F hkräfte sein. 

Bestimmu 2. Medizinische Versorgung 

Die Staaten sollen ine wirksame medizinische Versorgung 
Behinderter gewähr eisten. 

1. Die Staaten sol en bestrebt sein, von multidisziplinären 
Fachteams geleitet Programme zur Früherkennung, Früh
beurteilung und Frü behandlung von Schädigungen anzubie
ten. Dadurch könnt Behinderungen abgewendet, gemindert 
oder beseitigt werd n. Bei diesen Programmen soll die volle 
Beteiligung der Be inderten und ihrer Familienangehörigen, 
auf der persönlich Ebene, und der Behindertenorganisa
tionen, auf der Pla ungs- und Evaluierungsebene, sicherge
stellt sein. 

2. Örtliche Sozial beziehungsweise Gemeinwesenarbeiter 
sollen eine Ausbi dung erhalten, die sie befahigt, auf 
Gebieten wie der rüherkennung von Schädigungen, der 
Erstversorgung un der Überweisung an geeignete Ein
richtungen und Di ste mitzuwirken. 

3. Die Staaten s lien sicherstellen, daß Behinderte, ins
besondere Säuglin e und Kinder, medizinische Betreuung 

derselben Qualität und im Rahmen desselben Systems 
erhalten wie die anderen Mitglieder der Gesellschaft. 

4. Die Staaten sollen sicherstellen, daß das gesamte medi
zinische und paramedizinische Personal über eine fachge
rechte Ausbildung und über das Rüstzeug für die Betreuung 
Behinderter verfügt und Zugang zu den in Betracht kom
menden Behandlungsmethoden und -techniken bat. 

5. Die Staaten sollen sicherstellen, daß das medizinische, 
paramedizinische und vergleichbare Personal über eine fach
gerechte Ausbildung verfügt, damit es Eltern keinen unsach
gemäßen Rat erteilt und so Möglichkeiten einschränkt, die 
ihren Kindern offenstehen. Die Ausbildung soll ein ständiger 
Prozeß sein und auf den neuesten Erkenntnissen beruhen. 

6. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Behinderte regel
mäßig die Behandlung und die Medikamente erhalten, die sie 
benötigen, um den Grad ihrer Funktionsfahigkeit zu erhalten 
oder zu verbessern. 

Bestimmung 3. Rehabilitation' 

Die Staaten sollen die Bereitstellung von Rehabilitations
diensten für Behinderte gewährleisten. damit diese ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit errei
chen und erhalten können. 

J. Die Staaten sollen nationale Rehabilitationsprogramme 
für aUe Gruppen von Behinderten ausarbeiten. Diese Pro
gramme sollen auf die tatsächlichen individuellen Bedürfnis
se der Behinderten zugeschnitten sein und auf den Grundsät -
zen der vollen Teilhabe und der Gleichberechtigung beruhen. 

2. Die Programme sollen einen breiten Fächer von Akti
vitäten umfassen, wie beispielsweise die Ausbildung in 
Grundfertigkeiten zur Verbesserung oder zur Kompensation 
einer beeinträchtigten Funktion, die Beratung Behinderter 
und ihrer Familienangehörigen, die Förderung der Eigen
ständigkeit sowie nach Bedarf Dienste wie Beurteilung und 
Beratung. 

3. Alle Behinderten, die eine Rehabilitation benötigen, 
einschließlich der Schwerhehinderten und/oder Mehrfach
behinderten, sollen dazu Zugang haben_ 

4. Behinderte und ihre Familienangehörigen sollen bei der 
Konzeption und Organisation der sie betreffenden RehabiJita
tionsdienste mitwirken können. 

5. Alle Rehabilitationsdienste sollen in der Gemeinde zur 
Verfügung stehen, in der der Behinderte lebt. In einigen 
Fällen können zur Erreichung eines bestimmten Trainings
ziels nach Bedarf besondere zeitlich begrenzte Rehabilita
tionskurse stationär organisiert werden. 

6. Behinderte und ihre Angehörigen sollen ermutigt wer
den sich selbst an der Rehabilitation zu beteiligen, beispiels
wei~e als ausgebildete Lehrer, Übungsleiter oder Berater. 

7. Die Staaten sollen bei der Ausarbeitung oder Evaluie
rung von Rehabilitationsprogrammen auf den Sachverstand 
der Behindertenorganisationen zurückgreifen. 

*Rehabilitation, ein Grundbegriff der Behindertenpolitik, ist in Ziffer 23 
der Einleitung definiert. 
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Bestimmung 4. Unterstützungsdienste 

Die Staaten sollen für den Aufbau und die Bereitstellung von 
Unterstützungsdiensten, einschließlich technischer Hilfen, 
sorgen, damit Behinderte in ihrem täglichen Leben ein 
größeres Maß an Unabhängigkeit erreichen und ihre Rechte 
ausüben können. 

I. Als wichtige Maßnahme zur Herstellung der Chancen
gleichheit sollen die Staaten sicherstellen, daß Behinderten 
je nach ihren Bedürfnissen technische Hilfen und Geräte, 
persönliche Hilfe und Dohnetscherdienste zur Verfügung 
stehen. 

2. Die Staaten sollen die Entwicklung, Herstellung, 
Verteilung und Wartung von technischen Hilfen und Geräten 
und die Informationsvermittlung darüher unterstützen. 

3. Zu diesem Zweck soll von den allgemein vorhandenen 
technischen Fachkenntnissen Gebrauch gemacht werden. In 
den Staaten, die über eine Spitzentechnologieindustrie 
verfügen, soll diese voll dazu herangezogen werden, um die 
Qualität und die Wirksamkeit von technischen Hilfen und 
Geräten zu verbessern. Es ist wichtig, daß die Entwicklung 
und Herstellung von einfachen, kostengünstigen technischen 
Hilfen angeregt wird, möglichst unter Heranziehung der vor 
Ort vorhandenen Materialien und Produktionseinrichtungen. 
Behinderte könnten in die Herstellung dieser technischen 
Hilfen mit einbezogen werden. 

4. Die Staaten sollen anerkennen, daß alle Behinderten, die 
technische Hilfen henötigen, nach Bedarf Zugang zu ihnen 
haben und daß diese für sie insbesondere auch erschwinglich 
sein sollen. Das kann bedeuten, daß technische Hilfen und 
Geräte kostenlos oder zu einem so niedrigen Preis bereitge
stellt werden, daß Behinderte oder ihre Familienangehörigen 
sich ihre Anschaffung leisten können. 

5. Bei Rehabilitationsprogrammen, in deren Rabmen 
technische Hilfen und Geräte bereitgestellt werden, sollen die 
Staaten die besonderen Anforderungen von behinderten 
Mädchen und Jungen in bezug auf die Konstruktion, die 
Dauerhaftigkeit und die altersgemäße Anpassung der 
technischen Hilfen und Geräte berücksichtigen. 

6. Die Staaten sollen die Ausarbeitung und Bereitstellung 
von individuellen Hilfsprogrammen und Dolmetscherdien
sten, insbesondere für Schwer- und/oder Mehrfachbehinderte, 
unterstützen. Derartige Programme würden den Grad der 
Teilnabme Behinderter am täglichen Leben zu Hause, am 
Arbeitsplatz, in der Schule und bei Freizeitaktivitäten 
erhöhen. 

7. Die individuellen Hilfsprogramme sollen so gestaltet 
sein, daß Behinderte, die von diesen Programmen Gebrauch 
machen, entscheidenden Einfluß auf die Durchführung der 
Programme hahen. 

n. ZIELBEREICHE FÜR DIE GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE 

Bestimmung 5. Behindertengerechte Umwelt 

Die Staaten sollen bei der Herstellung der Chancengleichheit 
in allen Gesellschaftsbereichen die allgemeine Bedeutung 
einer behindertengerechten Umwelt erkennen. Die Staaten 
sollen für Menschen mit Behinderungen, gleich welcher Art, 

a) Aktionsprogramme für eine behindertengerechte Gestal
tung der Umwelt einführen und b) Maßnahmen ergreifen, um 
den Zugang zu Informationen und Kommunikationsmöglich
keiten zu gewährleisten. 

a) Zugang zur baulichen Umwelt 

1. Die Staaten sollen Maßnabmen zum Abhau bestehender 
Hindernisse ergreifen, die sich dem Zugang zur baulichen 
Umwelt in den Weg stellen. Sie sollen Normen und Richt
linien ausarbeiten und den Erlaß von Rechtsvorschriften 
erwägen, um die behindertengerechte Gestaltung verschiede
ner Bereiche - Wohnungen, Gebäude, öffentliche und 
sonstige Verkehrseinrichtungen, Straßen, Plätze usw. - zu 
gewährleisten. 

2. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Architekten, 
Bauingenieure und andere. die durch ihre planerische und 
bauliche Tätigkeit die Umwelt mitgestalten, Zugang zu 
entsprechenden Informationen über Behindertenpolitik und 
über Maßnahmen zur Schaffung einer behindertengerechten 
Umwelt erhalten. 

3. Die Anforderungen an eine behindertengerechte Umwelt 
sollen in die planerischen und baulichen Maßnabmen von 
Beginn an einbezogen werden. 

4. Behindertenorganisationen sollen bei der Ausarbeitung 
von Normen für eine behindertengerechte Umwelt heteiligt 
werden. Auch bei öffentlichen Bauvorhaben sollen sie vom 
Beginn der Planungsphase an einbezogen werden, um eine 
möglichst behindertengerechte Umwelt sicherzustellen. 

b) Zugang zu Informationen und Kommunikntionsmög
lichkeiten 

5. Behinderte und gegebenenfalls ihre Angehörigen und 
Interessenvertreter sollen in allen Phasen Zugang zu um
fassenden Informationen über ihre Diagnosen, ihre Rechte 
und die verfügbaren Dienste und Programme haben. Diese 
Informationen sollen in behindertengerechter Form präsen
tiert werden. 

6. Die Staaten sollen Strategien entwickeln, um Informa
tionsdienste und Dokumentation unterschiedlichen Behin
dertengruppen zugänglich zu machen. Blindenschrift, 
besprochene Kassetten, Großdruck und sonstige geeignete 
Verfahren sollen verwendet werden, um Sehgeschädigten den 
Zugang zu schriftlicher Information und Dokumentation zu 
ermöglichen. Ebenso sollen geeignete Verfaluen verwendet 
werden, um Hörgeschädigten beziehungsweise Schwerhöri
gen den Zugang zu mündlicher Information zu ermöglichen. 

7. Bei der Erziehung von gehörlosen Kindern, in ihren 
Familien und in der Gemeinschaft, in der sie leben, soll die 
Verwendung der Gebärdensprache in Betracht gezogen 
werden. Außerdem sollen zur Erleichterung der Kommuni
kation zwischen Gehörlosen und ihrer Umwelt Gebärden
dolmetscher zur Verfügung gestellt werden. 

8. Es soll auch auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
anderen Kommunikationsbehinderungen Rücksicht genom
men werden. 

9. Die Staaten sollen die Medien, insbesondere Fernsehen. 
Hörfunk und Zeitungen, ermutigen, ihre Dienste behinderten
gerecht zu gestalten. 



226 Generalversammlung - Achtundvierz.i.gste Tagung 

10. Die Staaten s IUen sichersteUen, daß neue rechner
gestützte Informatio s- und Dienstleistungssysteme, die der 
aUgemeinen Öffentr hkeit angeboten werden, entweder von 
vornherein behinde ngerecht gestaltet oder entsprechend 
angepaßt werden, u sie auch diesem Personenkreis zugäng
lich zu machen. 

11. Behindertenorg nisationen sollen beteiligt werden, wenn 
Maßnahmen zur ehindertengerechten Gestaltung von 
Informationsdienste entwickelt werden. 

timmung 6. Bildung 

Die Staaten sollen as Prinzip der Chancengleichheit für 
behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den 
Grundschulen, wei rführenden Schulen und im Hoch
schulbereich in eine integrativen Umfeld anerkennen. Sie 
sollen sicherstellen, daß die Bildung Behinderter ein inte
grierender Bestandt iI des Bildungssystems ist. 

1. Die allgemeine Bildungsbehörden sind für die Bildung 
Behinderter in eine integrativen Umfeld verantwortlich. 
Die Bildung für Be inderte soll ein integrierender Bestand
teil der nationalen i1dungsplanung, Lehrplanentwicklung 
und Schulorganisati n sein. 

2. Die Einbezieh ng behinderter Kinder in allgemeine 
Schulen setzt die Bereitstellung von Dolmetscher- und 
sonstigen angemess nen Unterstützungsdiensten voraus. Ein 
behindertengerecht schulisches Umfeld und Hilfsdienste 
für Schüler mit u terschiedlichen Behinderungen sollen 
gewährleistet werd . 

3. Elterngruppen nd Behindertenorganisationen sollen auf 
allen Ebenen des B Idungsprozesses einbezogen werden. 

4. In Staaten, in enen Schulpflicht besteht, sollen allen 
behinderten Mädch n und Jungen unabhängig von Art und 
Schwere ihrer Behi derung, einschließlich einer Schwerst
behinderung, Bildu gsmöglichkeiten angeboten werden. 

5. Besondere Auf erksamkeit soll den folgenden Gruppen 
zukommen: 

a) Kleinstkinde n mit Behinderungen; 

b) Kindern im orschulalter mit Behinderungen; 

c) Erwachsene 
Frauen. 

mit Behinderungen. insbesondere 

6. Um Behindert die Bildung in allgemeinen Schulen zu 
ermöglichen, solle die Staaten: 

a) eine klare P litik verfolgen, die sowohl auf Schul
ebene als auch v n der Allgemeinheit verstanden und 
akzeptiert wird; 

b) flexible Le läne vorsehen, die nach Bedarf angepaßt 
und ergänzt werde können; 

c) für hochwe iges Unterrichtsmaterial, ständige Leh
rerweiterbildung u d die Bereitstellung von Hilfslehrern 
sorgen. 

7. Integrativer U terricht und Programme auf Gemein
wesenebene sollen Is einander ergänzende Ansätze zu einer 
kostenwirksamen ildung und Ausbildung für Behinderte 

gesehen werden. Nationale Programme auf Gemeinwesen
ebene sollen die Gemeinwesen ennutigen, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen und auszubauen, 
um Behinderten wohnortnahe Bildungsmöglichkeiten zu 
bieten. 

8. In Situationen, in denen das allgemeine Schulsystem 
noch nicht ausreichend den Bedürfnissen aller Behinderten 
gerecht wird, kann die Unterrichtung in Sonderschulen in 
Betracht gezogen werden. Sie soll darauf abzielen, die 
Schüler auf den Eintritt in das allgemeine Schulsystem 
vorzubereiten. Die Qualität der Sondererziehung soll den
selben Normen und Bestrebungen entsprechen wie die 
allgemeine Schulbildung und mit dieser eng verbunden sein. 
Für behinderte Schüler soll zumindest der gleiche Anteil an 
Bildungsressourcen aufgewendet werden wie für nicht
behindelie Schüler. Die Staaten sollen sich zum Ziel setzen, 
das Sonderschulwesen schrittweise in das Regelschulwesen 
zu integrieren. Es wird anerkannt, daß die Unterrichtung in 
Sonderschulen für Behinderte in einigen Fällen derzeit als 
die geeignetste Bildungsform angesehen werden kann. 

9. Aufgrund der besonderen Kommunikationsbedürfnisse 
von Gehörlosen und Taubblinden könnte ihre Ausbildung 
möglicherweise besser in Sonderschulen für solche Behin
derten oder in Sonderklassen und -gruppen in allgemeinen 
Schulen erfolgen. Insbesondere in der Anfangsphase muB 
besonderes Augenmerk auf einen einfühlsamen und kulturell 
differenzierenden Unterricht gelegt werden, der Gehörlosen 
oder Taubblinden zu wirklicher Kommunikationsfähigkeit 
und größtmöglicher Unabhängigkeit verhelfen soll. 

Bestimmung 7. Beschäftigung 

Die Staaten sollen den Grundsatz anerkennen, wonach 
Behinderte dazu befähigt werden müssen, ihre Menschen
rechte wahrzunehmen, insbesondere im Bereich der Be
schäftigung. Sowohl im ländlichen als auch im städtischen 
Bereich müssen Behinderte Chancengleichheit im Hinblick 
auf eine produktive Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt 
genießen. 

1. Rechtsvorschriften, die den Bereich der Arbeit und 
Beschäftigung regeln, dürfen Behinderte nicht diskriminieren 
und ihrer Beschäftigung keine Hindernisse in den Weg 
legen. 

2. Die Staaten sollen die Eingliederung Behinderter in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt aktiv unterstützen. Dies könnte 
durch eine Reihe verschiedener Maßnahmen geschehen, wie 
berufliche Ausbildung, mit Anreizen verbundene Quoten
systerne, die Schaffung von Behinderten vorbehaltenen 
Arbeitsplätzen, Kredite und unentgeltliche Zuschüsse für 
Kleinbetriebe, Exklusivverträge oder vorrangige Produktions
rechte, Steuererleichterungen, Unterstützung bei der Auf
tragserfüllung oder sonstige technische oder finanzielle 
Unterstützung für Unternehmen, die behinderte Arbeitnehmer 
beschäftigen. Die Staaten sollen die Arbeitgeber außerdem 
dazu ennutigen, angemessene behinderungsgerechte An~ 
passungen vorzunehmen. 

3. Die Aktionsprogramme der Staaten sollen folgendes 
beinhalten: 

a) Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Arbeitsstätten so 
zu gestalten oder zu adaptieren, daß sie für Personen mit 
unterschiedlichen Behinderungen zugänglich sind; 



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 227 

b) Unterstützung für den Einsatz neuer Technologien und 
für die Entwicklung und Herstellung von technischen Hilfen, 
Geräten und Ausrüstung sowie Maßnahmen, um solche 
Hilfen und Geräte Behinderten zugänglich zu machen und es 
ihnen so zu ennöglichen, eine Beschäftigung zu finden und 
zu behalten; 

c) eine entsprechende Ausbildung und Stellenvermittlung 
sowie laufende Unterstützung, wie persönliche Betreuung 
und Dolmetscherdienste. 

4. Die Staaten sollen Aufklärungskampagnen einleiten und 
unterstützen, um negative Einstellungen und Vorurteile 
gegenüber behinderten Arbeitnehmern zu überwinden. 

5. Als Arbeitgeber sollen die Staaten günstige Bedingungen 
für die Beschäftigung von Behinderten im öffentlichen 
Sektor schaffen. 

6. Staat, Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeber 
sollen zusammenarbeiten, um gerechte Einstellungs- und 
Beförderungspolitiken, Beschäftigungsbedingungen und Ar
beitsentgelte sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Ar
beitsumfelds im Hinblick auf die Vermeidung von Unfällen 
und Schädigungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen für Ar
beitnehmer, die Arbeitsunfalle erlitten haben, zu gewähr
leisten. 

7. Das Ziel soll immer sein, daß Behinderte auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigung finden. Für Be
hinderte, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht 
untergebracht werden können, können kleine Einheiten von 
geschützten oder unterstützten Arbeitsplätzen eine Alternati
ve darstellen. Die Qualität solcher Programme muß danach 
beurteilt werden, inwieweit sie wirkungsvoll und ausreichend 
sind, um Behinderten Chancen auf eine Beschäftigung auf 
dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. 

8. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um Behinderte 
in Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme des privaten 
und des informellen Sektors einzubeziehen. 

9. Staat, Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeber sol
len mit den Behindertenorganisationen in bezug auf alle 
Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungs- und Beschäfti
gungsmöglichkeiten zusammenarbeiten, insbesondere was 
gleitende Arbeitszeit, Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsplatztei
lung, berufliche Selbständigkeit und begleitende Betreuung 
für Behinderte betrifft. 

Bestimmung 8. Einkommenssicherung und soziale 
Sicherheit 

Die Staaten sind für die soziale Sicherung und die Ein
kommenssicherung Behinderter verantwortlich. 

1. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Behinderte, die 
aufgrund einer Behinderung oder behinderungsbezogener 
Umstände vorübergehend kein oder ein verringertes Einkom
men beziehen oder denen Beschäftigungschancen verwehrt 
wurden, eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. 
Die Staaten sollen sicherstellen, daß die gewährte Unter
stützung den zusätzlichen Anfwendungen Rechnung trägt, 
die Behinderten und ihren Familien aufgrund der Behinde
rung entstehen. 

2. In Ländern, in denen Systeme der sozialen Sicherheit, 
Sozialversicherung oder ähnliche Systeme für die Allge-

meinheit bestehen oder aufgebaut werden, soll der Staat 
sicherstellen, daß diese Systeme Behinderte weder aus
schließen noch diskriminieren. 

3. Die Staaten sollen auch für Menschen, die sich der 
Pflege und Betreuung Behinderter widmen, eine finanzielle 
Unterstützung und soziale Sicherung vorsehen. 

4. Die Systeme der sozialen Sicherheit sollen auch Anreize 
zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit Behinderter ent
halten. Solche Systeme sollen für die Organisation, Entwick
lung und Finanzierung der beruflichen Ausbildung sorgen 
beziehungsweise dazu beitragen. Sie sollen auch bei der 
Stellenvermittlung behilflich sein. 

5. Die Programme der sozialen Sicherung sollen Behin
derten auch Anreize zur Suche nach einer Beschäftigung 
bieten, damit sie die Erwerbsfähigkeit erlangen oder wieder
erlangen. 

6. Finanzielle Unterstützung soll so lange gewährt werden, 
wie die Behinderung andauert, und sie soll so gestaltet sei n, 
daß sie Behinderte nicht von der Arbeitssuche abhält. Sie 
soll nur dann verringert oder eingestellt werden, wenn Be
hinderte ein ausreichendes und sicheres Einkommen bezie
hen. 

7. In Ländern, in denen die soziale Sicherung größtenteils 
durch den privaten Sektor erfolgt, soll der Staat die Gemein
den, die Wohlfahrtsorganisationen und die Familien dazu 
ermutigen, Selbsthilfemaßnahmen sowie Beschäftigungs
anreize und beschäftigungsfördernde Aktivitäten für Behin
derte zu entwickeln. 

Bestimmung 9. Familienleben und freie Entfaltung 
der Persönlichkeit 

Die Staaten sollen die volle Teilhabe Behinderter am 
Familienleben fördern. Sie sollen ihr Recht auf freie Ent
faltung der Persönlichkeit fördern und sicherstellen, daß 
Behinderte hinsichtlich ihrer sexuellen Beziehungen, der Ehe 
und der Elternschaft nicht durch Rechtsvorschriften dis
kriminiert werden. 

1. Behinderte sollen bei ihren Familien leben können. Die 
Staaten sollen darauf hinwirken, daß in die Familienberatung 
auch geeignete Informationen über Behinderungen und deren 
Auswirkungen auf das Familienleben aufgenommen werden. 
Für Familien mit einem behinderten Familienmitglied sollen 
familienentIastende Kurzzeit- beziehungsweise Tagespfle
geeinrichtungen sowie ambulante sozialpflegerische Dienste 
angeboten werden. Die Staaten sollen alle unnötigen Hinder
nisse für Personen, die ein behindertes Kind oder einen 
behinderten Erwachsenen in Pflege nehmen oder adoptieren 
wollen, beseitigen. 

2. Behinderten soll die Möglichkeit der Erfahrung ihrer 
Sexualität, sexueller Beziehungen sowie der Elternschaft 
nicht vorenthalten werden. Da Behinderte Schwierigkeiten 
haben können, einen Ehepartner zu finden und eine Familie 
zu gründen, sollen die Staaten eine entsprechende Beratung 
fördern. Behinderte müssen gleichen Zugang wie andere zu 
Familienplanungsmethoden sowie zu behindertengerechten 
Informationen über Sexualität haben. 

3. Die Staaten sollen Maßnahmen zur Änderung der in der 
Gesellschaft noch immer vorherrschenden negativen Ein-
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stellungen gegenüber der Ehe, Sexualität und Elternschaft 
Behinderter, insbeson ere behinderter Mädchen und Frauen, 
fördern. Die Medien ollen dazu angehalten werden, beim 
Abbau solcher negati en Einstellungen eine wichtige Rolle 
zu spielen. 

4. Behinderte und i e Familien müssen umfassend darüber 
informiert werden, wiche Vorsorgemaßnahmen sie gegen 
sexuellen und andere Mißbrauch ergreifen können. Behin
derte sind für Mißbra eh in der Familie, in der Gemeinschaft 
oder in Einrichtungen sonders anfällig und müssen darüber 
aufgeklärt werden, wi sie Mißbrauch verhindern, erkennen 
und aufzeigen könne . 

Bes immung 10. Kultur 

Die Staaten werden scherstellen, daß Behinderte gleichbe
rechtigt in kulturelle Aktivitäten einbezogen werden und 
daran teilnehmen kö eo. 

I. Die Staaten soll n sicherstellen, daß Behinderte die 
Möglichkeit haben, ih kreatives, künstlerisches und geistiges 
Potential nicht nur z ihren eigenen Gunsten, sondern auch 
zur Bereicherung der emeinschaft, gleichgültig ob auf dem 
Land oder in der S dt, zu nutzen. Beispiele für solche 
Aktivitäten sind Tan , Musik, Literatur, Theater, bildende 
Kunst, Malerei und S ulptur. Insbesondere in den Entwick
lungsländern soll bes nderer Nachdruck auf traditionelle und 
zeitgenössische Kun formen gelegt werden, wie Puppen
theater, Rezitation un Erzählkunst. 

2. Die Staaten soll n die behindertengerechte Gestaltung 
und die Verfügbarkei von Stätten für kulturelle Ereignisse 
und Einrichtungen ie Theater, Museen, Kinos und Bi
bliotheken für Behin erte fördern. 

3. Die Staaten solle für die Entwicklung und Anwendung 
besonderer technise er Verfahren sorgen, um Literatur, 
Filme und Tbeater B hinderten zugänglich zu machen. 

Bestimm ng ll. Freizeit und Sport 

Die Staaten werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzu
stellen, daß Behind rte ein gleichwertiges Angebot an 
Freizeit- und Sportm . glichkeiten haben. 

I. Die Staaten soll n Maßnahmen in die Wege leiten, um 
Erholungs- und Spo tätten, Hotels, Strände, Sportplätze, 
Turnhallen usw. Behi derten zugänglich zu machen. Solche 
Maßnahmen sollen a eh die Unterstützung von Personal in 
Freizeit- und Sportpr grammen, einschließlich von Projekten 
zur behindertengerec ten Gestaltung solcher Einrichtungen, 
sowie Teilhabe-, In~ ations- und Ausbildungsprogramme 
umfassen. 

2. Die Fremdenve kehrsbehörden, Reisebüros, Hotels, 
Freiwilligenorganisa ODen und sonstigen Stellen, die 
Freizeitaktivitäten 0 er Reisen veranstalten, sollen ihre 
Dienste allen anbiete ,unter Berücksichtigung der speziellen 
Bedürfnisse Behinde er. Zur Unterstützung dieses Prozesses 
soll eine entsprechen e Schulung angeboten werden. 

3. Sportorganisatio en sollen ermutigt werden, Möglich
keiten zur Teilnahme von Behinderten an Sportaktivitäten zu 
schaffen. In einigen ällen könnten Maßnahmen zur Erleich
terung des Zugangs reits ausreichen, um die Teilnahme zu 
ermöglichen. In and ren Fällen wird es spezieller Regelun-

gen oder gesonderter Wettkampfveranstaltungen bedürfen. 
Die Staaten sollen die Teilnahme Behinderter an nationalen 
und internationalen Veranstaltungen unterstützen. 

4. Behinderte, die an Sportaktivitäten teilnehmen, sollen 
Zugang zu Unterricht und Training gleicher Qualität wie 
andere Teilnehmer haben. 

5. Sport- und Freizeitorganisatoren sollen Behinderten
organisationen beteiligen, wenn sie Dienste für Behinderte 
einrichten. 

Bestimmung 12. Religion 

Die Staaten werden Maßnahmen für die gleichberechtigte 
Teilhabe Behinderter am religiösen Leben der Gemeinschaft 
fördern. 

I. Die Staaten sollen in Absprache mit religiösen Stellen 
Maßnahmen fördern, durch die die Diskriminierung Behin
derter beseitigt und ihnen der Zugang zu religiöser Betäti
gung ermöglicht wird. 

2. Die Staaten sollen die Weitergabe von Informationen 
über Behindertenbelange an religiöse Institutionen und 
Organisationen fördern. Die Staaten sollen außerdem 
religiöse Stellen ermutigen, Informationen über Behinder
tenpolitik in die Ausbildung zu religiösen Berufen sowie in 
Religionsunterrichtsprogramme einzubeziehen. 

3. Sie sollen außerdem darauf hinwirken, daß Personen mit 
Sinnesschädigungen Zugang zu religiöser Literatur haben. 

4. Staaten und/oder religiöse Organisationen sollen Be
hindertenorganisationen beteiligen, wenn sie Maßnahmen für 
eine gleichberechtigte Teilhabe an religiösen Aktivitäten 
ausarbeiten. 

III. DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN 

Bestimmung 13. Information und Forschung 

Die Staaten übernehmen die oberste Verantwortung für die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen über die 
Lebensbedingungen Behinderter und fördern die umfassende 
Erforschung aller Aspekte, einschließlich der Hindernisse, 
die das Leben Behinderter beeinträchtigen. 

I. Die Staaten sollen in regelmäßigen Abständen ge
schlechtsspezifische Statistiken und sonstige Informationen 
über die Lebensbedingungen Behinderter zusammenstellen. 
Eine derartige Datensammlung könnte in Verbindung mit 
Volkszählungen und Haushaltserhebungen und in enger 
Zusammenarbeit unter anderem mit Universitäten, For
schungsinstituten und Behindertenorganisationen durch
geführt werden. Die Datensammlung soll Fragen zu Pro
grammen und Diensten und zu deren Inanspruchnahme 
enthalten. 

2. Die Staaten sollen die Einrichtung einer Datenbank über 
Behinderungen prüfen, die Statistiken über die angebotenen 
Dienste und Programme sowie über die verschiedenen 
Gruppen von Behinderten beinhaltet. Dabei gilt es, dem 
notwendigen Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeit 
Rechnung zu tragen. 

3. Die Staaten sollen Forschungsprogramme über soziale 
und wirtschaftliche Fragen sowie Fragen der Teilhabe, die 
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das Leben Behinderter und ihrer Familien berühren, in die 
Wege leiten und unterstützen. Diese Programme sollen 
Studien über Ursachen, Arten und Häufigkeit von Behin
derungen, über die Verfügharkeit und Wirksamkeit der 
bestehenden Programme und die Notwendigkeit der Ent
wicklung und Evaluierung von Diensten und Unterstüt
zungsmaßnahmen beinhalten. 

4. Die Staaten sollen in Zusammenarbeit mit den Behin
dertenorganisationen eine Terminologie und Kriterien für die 
Durchführung gesamtstaatlicher Erhebungen ausarbeiten und 
sich zu eigen machen. 

5. Die Staaten sollen die Teilnahme Behinderter an der 
Datensammlung und Forschung erleichtern. Zur Durch
führung dieser Forschungsarbeiten sollen die Staaten 
insbesondere die Einstellung VOn geeigneten Behinderten 
fördern. 

6. Die Staaten sollen den Austausch von Forschungs
ergebnissen und Erfahrungen unterstützen. 

7. Die Staaten sollen Maßnahmen ergreifen, um auf allen 
politischen und administrativen Ebenen im gesamtstaatlichen, 
regionalen und lokalen Bereich Informationen und Wissen 
über Behinderungen zu verbreiten. 

Bestimmung 14. Grundsatzpolitik und Planung 

Die Staaten werden sicherstellen, daß behinderungsbezogene 
Gesichtspunkte in die gesamte maßgebliche Grundsatzpolitik 
und staatliche Planung einflieBen. 

I. Die Staaten sollen eine angemessene Behindertenpolitik 
auf gesamtstaatlicher Ebene einleiten und planen und 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene anregen und 
unterstützen. 

2. Die Staaten sollen bei allen Entscheidungen in bezug auf 
Pläne und Programme, die Behinderte betreffen oder ihre 
wirtschaftliche und soziale Stel1ung berühren, Behinder
tenorganisationen hinzuziehen. 

3. Die Bedürfnisse und Belange Behinderter sollen in die 
allgemeinen Entwicklungspläne einbezogen und nicht 
gesondert behandelt werden. 

4. Die oberste Verantwortung der Staaten für die Lage der 
Behinderten enthebt andere nicht ihrer eigenen Verantwor
tung. Jeder, der in der Gesellschaft für Dienste, Aktivitäten 
oder Informationsverbreitung zuständig ist, ist aufgefordert, 
sich seiner Verantwortung zu stellen und dafür Sorge zu 
tragen, daß diese Angebote auch Behinderten zugänglich 
gemacht werden. 

5. Die Staaten sollen die Entwicklung von Programmen 
und Maßnahmen für Behinderte durch die örtlichen Ge
meinschaften erleichtern. Eine Möglichkeit in dieser Hinsicht 
wäre die Ausarbeitung von Handbüchern oder Verzeichnis
sen sowie das Angebot von Ausbildungsprogrammen für 
örtliches Personal. 

Bestimmung 15. Gesetzgebung 

Die Staaten haben die Aufgabe, die gesetzlichen Grundlagen 
für Maßnahmen zu schaffen, die es ermöglichen, die Ziele 
der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung Behinderter zu 
erreichen. 

I. Die staatlichen Rechtsvorschriften, in denen die Rechte 
und Pflichten der Bürger verankert sind, sollen auch die 
Rechte und Pflichten Behinderter enthalten. Die Staaten sind 
verpflichtet, es Behinderten zu ermöglichen, ihre Rechte, 
einschließlich ihrer Menschenrechte und bürgerlichen und 
politischen Rechte, gleichberechtigt mit anderen Mitbürgern 
wahrzunehmen. Die Staaten müssen sicherstellen, daß Behin
dertenorganisationen bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher 
Rechtsvorschriften über die Rechte Behinderter sowie bei der 
laufenden Evaluierung dieser Rechtsvorschriften hinzugezo
gen werden. 

2. In manchen Fällen mögen Maßnahmen der Gesetzge
bung erforderlich sein, um Bedingungen, die das Leben 
Behinderter beeinträchtigen, insbesondere Schikanen und 
Viktimisierung, zu beseitigen. Alle behindertendiskriminie
renden Vorschriften müssen aufgehohen werden. Die 
Rechtsvorschriften sollen für Verstöße gegen die Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung angemessene Sanktionen vorsehen. 

3. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften für Behinderte 
können in zweifacher Gestalt vorkommen. Die Rechte und 
Pflichten Behinderter können Teil des allgemeinen Rechts 
sein oder in besonderen Rechtsvorschriften enthalten sein. 
Diese wiederum können auf verschiedene Weise zustande
kommen: 

a) durch den Erlaß gesonderter Rechtsvorschriften, die 
sich ausschließlich auf Behindertenfragen beziehen; 

b) durch die Einbeziehung von Behindertenbelangen in 
Rechtsvorschriften zu bestimmten Gegenständen; 

c) durch die ausdrückliche Erwähnung Behinderter in 
den Texten, die zur Auslegung der bestehenden Rechtsvor
schriften dienen; 

Auch eine Kombination dieser unterschiedlichen Ansätze 
könnte zweckmäßig sein. Vorschriften über einen Nachteils
ausgleich beziehungsweise zur gezielten Förderung Behinder
ter sind ebenfalls denkbar. 

4. Die Staaten können die Schaffung gesetzlich verankerter 
offizieller Beschwerdemechanismen zum Schutz der Inter
essen Behinderter erwägen. 

Bestimmung 16. Wirtschaftspolitik 

Die Staaten tragen die finanzielle Verantwortung für natio
nale Programme und Maßnahmen zur Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte. 

1. Die Staaten sollen in den ordentlichen Haushalten aller 
Regierungshehörden auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene Vorsorge für Behindertenbelange treffen. 

2. Die Staaten, nichtstaatlichen Organisationen und sonstige 
in Betracht kommende Stellen sollen zusammenarbeiten, um 
die wirksamste Form der Unterstützung behindertenfördern
der Projekte und Maßnahmen zu bestimmen. 

3. Die Staaten sollen die Anwendung wirtschaftlicher 
Maßnahmen (Darlehen, Steuerbefreiungen, zweckgebundene 
Zuschüsse, Sondermittel usw.) prüfen, um die gleichbe
rechtigte Teilhabe Behinderter am Leben der Gesellschaft zu 
fördern und zu unterstützen. 

4. In vielen Staaten könnte es ratsam sein, einen Ent
wicklungsfonds zugunsten Behinderter einzurichten, der zur 
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Finanzierung verschiedener Pilotprojekte und Selbsthilfe
programme auf Basisebene dienen könnte. 

Bestimmung 17. Arbeitskoordinierung 

Die Staaten sind für ie Einrichtung und Stärkung nationaler 
Koordinierungskomi ees oder ähnlicher Organe verantwort
lich, die als Anlauf tellen für Behindertenangelegenheiten 
dienen sollen. 

1. Die nationalen 
Organe sollen Dau 
sprechende rechtlich 

oordinierungskomitees oder ähnlichen 
inrichrungen sein und sich auf ent

und administrative Regelungen stützen. 

2. Eine sektorübe greifende und multidisziplinäre Zu
sammensetzung läßt sich wahrscheinlich am ehesten durch 
Vertreter privater ie auch öffentlicher Organisationen 
erreichen. Die Ve reter könnten aus den zuständigen 
Ministerien, Behind rtenorganisationen und nichtstaatHchen 
Organisationen stam eo. 

3. Behindertenorg nisationen sollen in den nationalen 
Koordinierungskomi es maßgeblichen Einfluß haben, damit 
ihren Anliegen Geh' r verschafft wird. 

4. Das nationale K rdinierungskomitee soll mit genügend 
Autonomie und Mitt In ausgestattet werden, damit es seinen 
Verantwortlichkeite im Hinblick auf die zu treffenden 
Entscheidungen nac kommen kann. Er soll den höchsten 
Regierungsbehörden unterstellt sein. 

Bestimmung 8. Behindertenorganisationen 

Die Staaten sollen d s Recht der Behindertenorganisationen 
anerkennen, Behind e auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu vertreten. ie Staaten sollen außerdem die beraten
de Rolle der Behind rtenorganisationen bei Entscheidungen 
in Behindertenangel genheiten anerkennen. 

I. Die Staaten so len die Gründung und Stärkung von 
Organisationen B hinderter, ihrer Familienmitglieder 
und/oder ihrer Inter senvertreter finanziell und auf sonstige 
Weise fördern und u terstützen. Die Staaten sollen anerken
nen, daß diese Or anisationen bei der Gestaltung einer 
Behindertenpolitik e ne Rolle zu spielen haben. 

2. Die Staaten sol en ständige Verbindung zu Behinder
tenorganisationen u terhalten und gewährleisten, daß sie an 
der Ausarbeitung s atlicher Politiken beteiligt werden. 

3. Die Rolle der ehindertenorganisationen könnte darin 
bestehen, Bedürfnis e und Prioritäten zu ermitteln, an der 
Planung, Umsetzun und Evaluierung von Diensten und 
Maßnahmen teilzun hmen, die das Leben Behinderter berüh
ren, zur Sensibilisie ng der Öffentlichkeit beizutragen und 
sich für Verändernn eo einzusetzen. 

4. Als Instrument der Selbsthilfe bieten und fördern die 
Behindertenorganisa . onen Möglichkeiten zum Erlernen von 
Fertigkeiten auf v rschiedenen Gebieten, gegenseitigen 
Rückhalt unter den itgliedern und Gelegenheit zum Infor
mationsaustausch. 

5. Die Behinderte organisationen könnten ihre beratende 
Rolle auf vielfaltige eise waltrnehmen, zum Beispiel durch 
einen ständigen Sitz in den Leitungsgremien von durch die 
öffentliche Hand fin nzierten Organisationen, die Übernahme 

von Ämtern in öffentlichen Kommissionen und sachver
ständige Beratung für verschiedene Projekte. 

6. Die Behindertenorganisationen sollen ihre beratende 
Funktion ständig ausüben, um den Gedanken- und Infor
mationsaustausch zwischen dem Staat und den Organisa
tionen auszuweiten und zu vertiefen. 

7. Die Behindertenorganisationen sollen in den nationalen 
Koordinierungskomitees oder ähnlichen Organen ständig 
vertreten sein. 

8. Die Rolle der örtlichen Behindertenorganisationen soll 
ausgebaut und gefestigt werden, um sicherzustellen, daß sie 
auf der Ebene der Gemeinwesen ihren Einfluß geltend 
machen können. 

Bestimmung 19. Ausbildung von Personal 

Die Staaten sind dafür verantwortlich, daß das mit der 
Planung und Bereitstellung von Programmen und Diensten 
für Behinderte befaßte Personal auf allen Ebenen eine 
fachgerechte Ausbildung erhält. 

I. Die Staaten sollen sicherstellen, daß alle Behörden, die 
Dienste für Behinderte anbieten, ihr Personal fachgerecht 
ausbilden. 

2. Bei der Ausbildung von Fachkräften auf dem Gebiet der 
Behinderungen sowie bei der Vermittlung von Informationen 
über Behinderungen in allgemeinen Ausbildungsprogrammen 
soll der Grundsatz der vollen Teilhabe und der Gleichberech
tigung gebührend berücksichtigt werden. 

3. Die Staaten sollen Ausbildungsprogramme im Benehmen 
mit Behindertenorganisationen entwickeln, und Behinderte 
sollen als Lehrer, Ausbilder oder Berater in diese Program
me einbezogen werden. 

4. Die Ausbildung von Sozial- beziehungsweise Gemein
wesenarbeitern ist von großer strategischer Bedeutung, 
insbesondere in den Entwicklungsländern. Behinderte sollen 
dabei ebenfalls eingebunden werden, und es sollen ent
sprechende Werte, Fachkenntnisse und Technologien sowie 
Fertigkeiten entwickelt werden, die von Behinderten, ihren 
Eltern, ihren Angehörigen und den Mitgliedern der Gemein
schaft praktisch angewandt werden können. 

Bestimmung 20. Oberwachung und Evaluierung der 
Behindertenprogramme auf nationaler Ebene in bezug 

auf die Anwendung der Rahmenbestimmungen 

Die Staaten sind für die laufende Überwachung und Eva
luierung der nationalen Programme und Dienste zur Her
stellung der Chancengleichheit für Behinderte verantwortlich. 

I. Die Staaten sollen die nationalen Behindertenprogramme 
regelmäßig und systematisch evaluieren und sowohl die 
Grundlagen als auch die Ergebnisse dieser Evaluierungen 
veröffentlichen. 

2. Die Staaten sollen eine Terminologie und Kriterien für 
die Evaluierung von behindertenbezogenen Programmen und 
Diensten ausarbeiten und sich diese zu eigen machen. 

3. Diese Kriterien und die Terminologie sollen von der 
frühesten Konzeptions- und Planungsphase an in enger 
Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen ausge
arbeitet werden. 
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4. Die Staaten sollen sich an der internationalen Zusam
menarbeit beteiligen. um gemeinsame Normen für die einzeI
staatliche Evaluierung auf dem Gebiet der Behinderungen 
auszuarbeiten. Die Staaten sollen die nationalen Koor
dinierungskomitees ebenfalls zur Mitwirkung anregen. 

5. Die Evaluierung der verschiedenen Behindertenprograru
me soll bereits in der Planungsphase vorgesehen sein, daruit 
die allgemeine Wirksamkeit der Prograrume im Hinblick auf 
die Verwirklichung ihrer Ziele bewertet werden kann. 

Bestimmung 21. Teelmische und winschaftliche 
Zusammenarbeit 

Die Staaten, das heißt Industriestaaten wie Entwicklungs
länder, haben die Aufgabe, bei der Verbesserung der Lebens
bedingnngen Behinderter in den Entwicklungsländern zusaru
menzuarbeiten und diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen. 

I. Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte, einschließlich behinderter Flüchtlinge, sollen 
zum Bestandteil der allgemeinen Entwicklungsprograrume 
gemacht werden. 

2. Diese Maßnahmen müssen zum Bestandteil der tech
nischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit gemacht 
werden, gleichgültig, ob es sich um eine bilaterale oder 
multilaterale, staatliche oder nichtstaatliche Zusammenarbeit 
handelt. Die Staaten sollen bei Diskussionen über eine solche 
Zusammenarbeit mit ihren Verhandlungspartnern Behinder
tenbelange zur Sprache bringen. 

3. Bei der Planung und Überprüfung von Prograrumen der 
technischen und wirtschaftlichen Zusarumenarbeit soll den 
Auswirkungen solcher Prograrume auf die Lage Behinderter 
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Es ist von größter 
Wichtigkeit, daß Behinderte und ihre Organisationen bei 
jedem Entwicklungsprojekt, das speziell auf Behinderte 
abgestimmt ist, beteiligt werden. Sie sollen bei der Aus
arbeitung, Durchführung und Evaluierung solcher Projekte 
direkt mit einbezogen werden. 

4. Zu den Schwerpunktbereichen für die technische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit sollen gehören: 

a) die Erschließung der Humanressourcen durch die 
Entwicklung der Fertigkeiten, Fähigkeiten und Möglichkeiten 
Behinderter und die Einführung beschäftigungsfördernder 
Aktivitäten für Behinderte; 

b) die Entwicklung und Verbreitung von geeigneten 
behindertenbezogenen Technologien und Fachkenntnissen. 

5. Die Staaten werden außerdem ermutigt, die Gründung 
und Stärkung der Behindertenorganisationen zu unterstützen. 

6. Die Staaten sollen durch entsprechende Maßnahmen 
dafür Sorge tragen, daß das mit der Verwaltung von Pro
grammen der technischen und wirtschaftlichen Zusarumen
arbeit befaßte Personal auf allen Ebenen über eine bessere 
Kenntnis der Behindertenbelange verfügt. 

Bestimmung 22. Internationale Zusammenarbeit 

Die Staaten werden sich aktiv an der internationalen Zu
sammenarbeit zur Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte beteiligen. 

I. Im Rahmen der Vereinten Nationen, der Sonderorga
nisationen und anderen in Betracht kommenden zwischen
staatlichen Organisationen sollen sich die Staaten an der 
Ausarbeitung einer Behindertenpolitik beteiligen. 

2. Gegebenenfalls sollen die Staaten Behindertenfragen in 
allgemeine Verhandlungen über Normen, Informations
austausch, Entwick1ungsprogramme uSw. einbringen. 

3. Die Staaten sollen den Wissens- und Erfahrungsaus
tausch zwischen den folgenden Stellen fördern und unter
stützen: 

a) nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit Behin
dertenbelangen befassen; 

b) Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern, die 
sich mit Behindertenbelangen befassen; 

c) Vertretern von Prograrumen vor Ort und Berufsver
bänden von Fachktäften auf dem Gebiet der Behinderungen; 

d) Behindertenorganisationen; 

e) nationalen Kourdinierungskomitees. 

4. Die Staaten sollen sicherstellen, daß die Vereinten 
Nationen uml die Sonderorganisationen sowie alle zwi
schenstaatlichen und interparlamentarischen Gremien auf 
weltweiter und regionaler Ebene die weltweiten und regio
nalen Behindertenorganisationen in ihre Arbeit einbeziehen. 

IV. ÜBERWACHUNGSMECHANISMUS 

I. Zweck eines Überwachungsmechanismus ist die För
derung der wirksaruen Anwendung der Rahmenbestimmun
gen. Ein solcher Mechanismus wird jedem Staat helfen, den 
Grad der Anwendung der Rahmenbestimmungen festzustel
len und die erzielten Fortschritte zu messen. Durch die 
Überwachung sollten Hindernisse aufgezeigt und geeignete 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die zur erfolgreichen 
Anwendung der Rahmenbestimmungen beitragen. Der 
Überwachungsmechanismus wird die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Gegebenheiten in den einzelnen 
Staaten berücksichtigen. Ein wichtiger Bestandteil soll auch 
das Angebot von Beratungsdiensten und der Erfahrungs- und 
Informationsaustausch zwischen den Staaten sein. 

2. Die Rahmenbestimmungen werden im Rahmen der 
Tagungen der Kommission für soziale Entwicklung über
wacht werden. Ein Sonderberichterstatter mit umfangreicher 
fachlicher Erfahrung in Behindertenfragen und in inter
nationalen Organisationen, erforderlichenfalls durch außer
planmäßige Mittel finanziert, wird für drei Jahre ernannt 
werden, um die Anwendung der Rahmenbestimmungen zu 
überwachen. 

3. Internationale Behindertenorganisationen, die beim 
Wirtschafts- und Sozialrat Konsultativstatus haben, und 
Organisationen, die Behinderte vertreten, die noch keine 
eigene Organisation gebildet haben, sollen gebeten werden, 
ein Sachverständigengremium aus ihren Reihen zu bilden. in 
dem Behindertenorganisationen mehrheitlich vertreten sind, 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten von 
Behinderungen und der erforderlichen ausgewogenen 
geographischen Verteilung. Dieses Gremium soll vom 
Sonderberichterstatter und gegebenenfalls vom Sekretariat 
konsultiert werden. 
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4. Das Sachverst'" digengremium wird von dem Sonder
berichterstatter erm tigt werden, die Förderung, Anwendung 
und Uberwachung der Rahmenbestimmungen zu prüfen, 
Ratschläge zu erteil n sowie Stellungnahmen und Vorschläge 
abzugeben. 

5. Der Sonderbe chterstatter wird den Staaten, Stellen 
innerhalb des Sy ms der Vereinten Nationen sowie 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
einschließlich der ehindertenorganisationen, einen Frage
bogen über die PI"' e zur Anwendung der Rahmenbestim
mungen in den S ten senden. Dabei sollen ausgewählte 
Fragen zur eingehe den Evaluierung einzelner Bestimmun
gen gestellt werden Bei der Ausarbeitung der Fragen soll 
der Sonderberichte tatter das Sachverständigengremium und 
das Sekretariat bete ligen. 

6. Der Sonderbe' hterstatter wird einen direkten Dialog 
nicht nur mit den taaten, sondern auch mit den örtlichen 
nichtstaatlichen anisationen suchen und ihre Auffassun-
gen und Stellungn en zu den in die Berichte aufzuneh-
menden Informatio en einholen. Der Sonderberichterstatter 
wird hinsichtlich r Anwendung und Überwachung der 
Rahmenbestimmun en Beratungsdienste leisten und bei der 
Erstellung der Ant , orten auf den Fragenkatalog behilflich 
sein. ' 

7. Die Hauptabtei ung für grundsatzpolitische Koordinie
rung und bestandfl ige Entwicklung des Sekretariats als 
Koordinierungssteli der Vereinten Nationen für Behinder
tenfragen, das Ent icklungsprogramm der Vereinten Na
tionen und andere tellen und Mechanismen innerhalb des 
Systems der Verein en Nationen, wie die Regionalkommis
sionen, die Sonde rganisationen und interinstitutionellen 
Konferenzen, werd n mit dem Sonderberichterstatter bei der 
Anwendung und .. erwachung der Rahmenbestimmungen 
auf einzelstaatliche Ebene zusammenarbeiten. 

8. Der Sonderber chterstatter wird mit Unterstützung des 
Sekretariats Berich e zur Vorlage an die vierunddreißigste 
und fündunddreißi ste Tagung der Kommission für soziale 
Entwicklung aus eiten. Bei der Ausarbeitung dieser 
Berichte soll der Berichterstatter das Sachverständigen
gremium beteiligen 

9. Die Staaten llen den nationalen Koordinierungs
komitees oder ähn ichen Organen nahelegen, bei der An
wendung und .. rwachung der Rahmenbestimmungen 
mitzuwirken. Als Asprechstellen für Behindertenbelange auf 
nationaler Ebene s 11 ihnen nahegelegt werden, Verfahren 
zur Koordinierung der Überwachung der Rahmenbestim
mungen festzulege . Die Behindertenorganisationen sollen 
ermutigt werden, sich aktiv an der Überwachung des 
Prozesses auf allen Ebenen zu beteiligen. 

10. Falls außerpla mäßige Mittel verfügbar werden, sollen 
ein oder mehrere Posten interregionaler Berater für die 
Rahmenbestimmun en geschaffen werden, um den Staaten 
direkte Dienste an ieten zu können, namentlich: 

a) die Verans ltung von nationalen und regionalen 
Ausbildungssemin n über den Inhalt der Rahmenbestim
mungen; 

b) die Ausarbe rung von Richtlinien zur Unterstützung 
von Strategien zur nwendung der Rahmenbestimmungen; 

c) die Verbreitung von Informationen über die besten 
Methoden zur Anwendung der Rahmenbestimmungen. 

11. Auf ihrer vierunddreißigsten Tagung soll die Kommis
sion für soziale Entwicklung eine allen Mitgliedstaaten offen
stehende Arbeitsgruppe einsetzen, um den Bericht des Sonder
berichterstatters zu prüfen und Empfehlungen darüber abzu
geben, wie die Anwendung der Rahmenbestimmungen ver
bessert werden könnte. Bei der Prüfung des Berichts des Son
derberichterstatters soll die Kommission durch ihre allen 
Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe die internationalen 
Behindertenorganisationen und die Sonderorganisationen im 
Einklang mit den Regeln 71 und 76 der Geschäftsordnung der 
Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats konsultieren. 

12. Auf ihrer Tagung nach Ablauf des Mandats des Son
derberichterstatters soll die Kommission prüfen, ob dessen 
Mandat erneuert werden, ein neuer Sonderberichterstatter 
ernannt oder ein anderer Überwachungsmechanismus erwo
gen werden soll, und dem Wirtschafts- und Sozialrat ent
sprechende Empfehlungen vorlegen. 

13. Zur Förderung der Anwendung der Rahmenbestimmun
gen sollen die Staaten ermutigt werden, Beiträge an den 
Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen zu 
entrichten. 

48/97. Internationaler Tag der Behinderten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich der Resolutionen 37/52 vom 3. Dezember 
1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte" 
verabschiedet hat, und 37/53 vom 3. Dezember 1982, in der 
sie unter anderem den Zeitraum von 1983 bis 1992 zur 
Behindertendekade der Vereinten Nationen, als langfristigen 
Aktionsplan, erklärt hat, 

sowie unter Hinweis auf das in ihrer Resolution 45/91 vom 
14. Dezember 1990 an den Generalsekretär gerichtete 
Ersuchen, den Schwerpunkt des Behindertenprograrnms der 
Vereinten Nationen von der Sensibilisierung der Allgemein
heit auf konkrete Maßnahmen zu verlegen, mit dem Ziel, bis 
zum Jahr 2010 eine Gesellschaft für alle zu erreichen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/3 vom 
14. Oktober 1992, in welcher der 3. Dezember zum Inter
nationalen Tag der Behinderten erklärt wurde, 

feststellend, daß trotz eines merklichen Anstiegs der 
Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Bedürfnisse und Lebensumstände der Behinderten und damit 
zusammenhängende Belange nach wie vor nachhaltige 
Anstrengungen nötig sind, um die physischen und sozialen 
Schranken, die sich der vollen Gleichberechtigung und 
Teilhabe der Behinderten in den Weg stellen, zu überwinden, 

in dem Bewußtsein, daß auf allen Ebenen hreiter angelegte 
und tatkräftigere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ziele 
der Dekade und des Weltaktionsprogramms zu verwirklichen, 

eingedenk dessen, daß es der Zweck des Weltaktions
programms ist, wirksame Maßnahmen zur Verhütung von 
Behinderungen, zur Rehabilitation und zur Verwirklichung 
der Ziele der vollen Teilhabe am sozialen Leben, der 
Entfaltung sowie der Gleichstellung der Behinderten zu 
fördern, was bedeutet, Chancengleichheit für Behinderte zu 
schaffen und sie gleichberechtigt an den Verbesserungen der 
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Lebensbedingungen teilhaben zu lassen, die sich aus der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ergeben, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zahl der 
Mitgliedstaaten, die den ersten Internationalen Tag der 
Behinderten am 3. Dezember 1992 gefeiert haben; 

2. appel/ien an aUe Staaten, den Internationalen Tag der 
Behinderten zu begehen und diese Gelegenheit zu nutzen, 
tätig zu werden und der Bevölkerung bewußt zu machen, 
welchen Gewinn für den einzelnen und die GeseUschaft die 
Integration Behinderter in aUe Bereiche des geseUschaftli
ehen, wirtschaftlichen und politischen Lebens bedeuten kann; 

3. wiederholt, daß es notwendig ist, Behinderte und die 
Behindertenorganisationen bei Entscheidungen in aUen 
Angelegenheiten, die sie betreffen, mit einzubeziehen, ein
schließlich der feierlichen Begehung des Internationalen 
Tages der Behinderten; 

4. bittet die Mitgliedstaaten zu prüfen, wie jedes Jahr die 
Begehung des Internationalen Tages der Behinderten mit 
wichtigen Ereignissen im Rahmen der Vereinten Nationen 
vetbunden werden kann, so mit der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, die vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehalten wurde, dem Internationalen Jahr der Familie, das 
1994 begangen wird, der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung, die im September 1994 in 
Kairo abgehalten werden soU, dem We1tgipfel für soziale 
Entwicklung, der im März 1995 in Kopenhagen stattfinden 
soU, und der im September 1995 in Beijing anberaumten 
Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstel
lung, Entwicklung und Frieden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für 
soziale Entwicklung auf ihrer vierunddreißigsten Tagung 
über die VOn den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
zur Begehung des Internationalen Tages der Behinderten 
Bericht zu erstalten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/98. Durchführung des Internationalen Aktionsplans 
zur Frage des Alterns 

Die Generalversammlung. 

in Anbetracht des wachsenden Interesses der internatio
nalen Gemeinschaft an den Fragen im Zusammenhang mit 
dem Altem der Bevölkerung sowie dem Altem des einzelnen, 

eifreut über das klare Konzept des Programms der 
Vereinten Nationen zur Frage des Alterns. das aus den Grund
sätzen der Vereinten Nationen für ältere Menschen57

• den 
weltweiten Zielen zu Fragen des Alterns für das Jahr 2001" 
und in der Proklamation über das Altem~9 hervorgeht und 
dessen Ziel darin besteht, die Durchführung des Internationa
len Aktionsplans zur Frage des Alterns'''' zu erleichtern, 

unter Hinweis darauf, daß sie in der Proklamation über das 
Altern beschlossen hat, das Jahr 1999 als das Internationale 
Jahr der älteren Menschen zu begehen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/22 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, in weIcher der Rat 
die Mitgliedstaaten gebeten hat, ihre einzelstaatlichen Ein
richtungen, die sich mit dem Altern beschäftigen, zu stärken, 
um sie unter anderem zu befähigen, als einzelstaatliche Ko
ordinierungsstellen für die Vorbereitung und für die Bege· 

hung des Internationalen Jahres der älteren Menschen zu 
fungieren, 

im Hinblick auf die Maßnahmen, die in jüngster Zeit 
ergriffen wurden, um die sozialen und wirtschaftlichen Akti
vitäten der Vereinten Nationen zu konsolidieren, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs6l über die dritte Überprüfung und Bewer
tung der Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur 
Frage des Altem,; 

2. macht sich die im Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Empfehlungen in Form von weltweiten und 
einzelstaatlichen Zielen zu Fragen des Alterns für das 
Jahr 200162 zu eigen, die darauf abzielen, die Durchführung 
des Aktionsplans während seiner zweiten Dekade zu straffen, 

3. fordert den Generalsekretär auf, die Geschlossenheit 
und den Charakter des Programms der Vereinten Nationen 
zur Frage des Altems beizubehalten; 

4. spricht dem Internationalen Institut für Fragen des 
Alterns ihre Anerkennung aus für sein Ausbildungsprogramm 
und die damit zusammenhängenden Aktivitäten und bittet die 
einzelstaatlichen, regionalen und internationalen Organisatio. 
nen, eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten; 

5. bittet nachdrücklich die Vereinten Nationen, die Mit
gliedstaaten und die nichtstaatlichen Organisationen, die 
Afrikanische Gesellschaft für Gerontologie bei der Aus
arbeitung und Umsetzung eines regionalen Aktivitäten
programms zu Fragen des Alterns zu unterstützen; 

6. bittet interessierte Mitgliedstaaten, nichtstaatliche 
Organisationen und Forschungszentren, die Aktivitäten des 
Programms der Vereinten Nationen zur Frage des Alterns zu 
unterstützen, insbesondere Forschungstätigkeiten, die darauf 
ausgerichtet sind, grundsatzpolitische Alternativen im Hin
blick auf die stärkere Mitwirkung der älteren Menschen an 
der Entwicklung vorzuschlagen; 

7. bittet die Staaten, die nichtstaatlichen Organisationen 
und die Organisationen und Organe der Vereinten Nationen, 
die mit Fragen des Altem, befaßt sind, dem Generalsekretär 
ihre Vorschläge zu der Vorbereitung fUr das Internationale Jahr 
der älteren Menschen und dessen Begehung zu unterbreiten; 

8. forden den Generalsekretär auf, ein Konzept für ein 
Programm zur Vorbereitung und zur Begehung des Inter
nationalen Jahres der älteren Menschen auszuarbeiten und es 
der Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer fünfzig
sten Tagung im Jahre 1995 über die Kommission für soziale 
Entwicklung auf deren vierunddreißigsten Tagung im Jahre 
1995 vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/99. Wege zur vollständigen Inlegration Behinderter 
in die GeseUschaft: ein fortlaufendes We1tak
tionsprogramm 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich der Resolutionen 37/52 und 37/53 vom 3. De
zember 1982,46/96 vom 16. Dezember 1991 und 47/88 vom 
16. Dezember 1992, sowie unter Hinweis auf den Beschluß 
1992/276 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992 
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und die Resolution 1992/48 der Menschenrechtskommission 
vom 3. März 19923~, 

feststellend, wie wichtig es ist, konkrete langfristige 
Strategien für die lle Durchführung des Weltaktionspro
gramms für Behin erte" über die Behindertendekade der 
Vereinten Nationen hinaus auszuarbeiten und auszuführen, 
mit dem Ziel, bis z m Jahr 2010 eine Gesellschaft für alle 
zu erreichen, 

mit Genugtuung . ber die vorbehaltlose Bekräftigung der 
Menschenrechte u Grundfreiheiten Behinderter in der 
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 

in Bekräftigung ssen, daß Bemühungen sowohl der 
Entwicklungsländer als auch der entwickelten Länder unab
dingbar sind, um di Aufmerksamkeit der Welt und alle Res
sourcen für die Be andlung der Probleme Behinderter zu 
mobilisieren, 

im Bewußtsein 
Durchführung des 
den Weg stellen, d 
Mittel, die dafür zu 

er großen Hindernisse, die sich der 
eltaktionsprogramms für Behinderte in 
"nter in erster Linie die unzureichenden 
ewiesen wurden, 

I. erklärt erneu , daß das Weltaktionsprogramm für Be
hinderte, das einen oliden und innovativen Rahmen für Be
hindertenfragen vo ibt, nach wie vor gültig und wertvoll ist; 

2. weist von n uem darauf hin, daß es Aufgabe der 
Regierungen ist, di Schranken und Hindernisse zu beseiti
gen oder beseitige zu helfen, die sich der vollständigen 
Integration Behind er in die Gesellschaft entgegenstellen, 
und unterstützt i Bemühungen um die Ausarbeitung 
einzelstaatlicher Po itiken zur Erreichung bestimmter Ziele; 

3. ersucht den Generalsekretär, Behindertenfragen im 
Rahmen des Arbei programms des Systems der Vereinten 
Nationen auch wei rhin höhere Priorität einzuräumen und 
sie stärker in den rdergrund zu rücken, indem er 

a) Behinderten agen in größerem Umfang und mit 
höherer Priorität in die Politiken, Programme und Projekte 
der Sonderorganisa . onen einbezieht und alle Sonderorga
nisationen bittet, . ber ihre Arbeit in Behindertenfragen 
Bericht zu erstatten 

b) das Entwick ungsprogramm der Vereinten Nationen 
bittet, zu prüfen, w' in alle seine Wiederaufbauprogramme 
auf Dauer eine Ko ponente "Behindertenfragen" eingebaut 
werden kann; 

c) nachdrücklic auf die Fertigstellung der laufenden 
Arbeit an einem B hinderungsindex hinwirkt, der auf den 
Rahmenbestimmun en für die Herstellung der Chancen
gleichheit für Behi derte" beruht; 

dJ die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen bei der Förderung der Verhinderung und der 
Früherkennung, de Sensibilisierung der Öffentlichkeit und 
der Rehabilitation auf Gemeinwesenebene in bezug auf 
Behinderungen bei indern fördert; 

e) ein Handhuc über die Einbeziehung von Behinder
tenfragen in die s atliche Planung und in Entwicklungs
projekte herausgibt 

j) die Sammlu g von statistischen Daten über Behin
dertenfragen fortse t und die Entwicklung eines weltweiten 
Behinderungsindik tors abschließt; 

g) seine Bemühungen fortsetzt, zu seiner Beratung in 
Behindertenfragen eine Gruppe von Personen, einschließlich 
Behinderter, mit umfangreicher Erfahrung in Behinderten
fragen einzusetzen, unter gebührender Berücksichtigung der 
ausgewogenen geographischen Vertretung; 

h) die Regierungen nachdrücklich bittet, soweit möglich 
Behindertenfragen bei Programmen der technischen Unter
stützung und der technischen Zusammenarbeit mit einzube
ziehen, einschließlich des Erfahrungsaustausches in Behin
dertenfragen unter der Schirmherrschaft der zuständigen 
Sonderorganisationen; 

4. regt an, daß bei bevorstehenden wichtigen Veran
staltungen, namentlich bei der 1994 abzuhaltenden inter
nationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, 
während des Internationalen Jahres der Familie 1994, bei der 
Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen zur Herbei
führung von Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
im Jahr 1995, und bei dem Weltgipfel für soziale Entwick
lung im Jahr 1995 Behindertenfragen behandelt werden, die 
einen Bezug zu den jeweiligen Themen haben; 

5. empfiehlt, daß die Regionalkommissionen und andere 
zuständige Regionalorganisationen voll herangezogen wer
den, um die besten Mittel und Wege zur Verbesserung der 
besonderen Situation der Behinderten in den einzelnen Re
gionen herauszufinden; 

6. bittet die Mitgliedstaaten und den Privatsektor, na
mentlich die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, zu 
dem Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen 
beizutragen; 

7. bittet die Mitgliedstaaten und andere Geber, sich 
ausführlich mit dem Umstand zu befassen. daß immer mehr 
Menschen infolge von Armut und Krankheit, Krieg und 
Bürgerkrieg sowie von demographischen und Umweltfakt0-
ren, einschließlich Naturkatastrophen und katastrophenartiger 
Unfälle, zu Behinderten werden; 

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beginn der 
Asiatisch-pazifischen Behindertendekade (1993-2002) und 
der Verabschiedung der Proklamation über die volle Teilha
be und Gleichberechtigung Behinderter in der asiatisch
pazifischen Region'" durch das zwischenstaatliche Treffen 
zum Beginn der Dekade, das von der Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und den Pazifik vom 1. bis 
5. Dezember 1992 in Beijing abgehalten wurde; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im Zusammenhang mit 
seinem Bericht über die Ausarbeitung eines Aktionsplans zur 
Umsetzung der langfristigen Strategie für die Förderung der 
Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte 
über die Entwicklungen in bezug auf diese Resolution 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/100. Weltgipfel für soziale Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/92 vom 16. De
zember 1992, mit der sie beschlossen hat, den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung einzuberufen, und mit der sie Zielset
zungen und Kernfragen des Gipfels vereinbart und unter 
anderem einen Vorbereitungsausschuß eingesetzt hat, 
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sowie unter Hinweis auf die Beratungen, die der Wirt
schafts- und Sozialrat während des Tagungsteils auf hoher 
Ebene seiner Arbeitstagung 1993 über die Frage des Gipfels 
geführt hat, sowie auf die Beratungen der Kommission für 
soziale Entwicklung auf ihrer dreiunddreißigsten Tagung", 

ferner unter Hinweis auf den von der Organisationstagung 
des Vorbereitungsausschusses für den Weltgipfel für soziale 
Entwicklung gefaßten Beschluß, daß der Gipfel für den 
11. und 12. März 1995 in Kopenhagen angesetzt wird und 
daß zuvor vom 6. bis 10. März 1995 ein Treffen der 
persönlichen Beauftragten der Staats- und Regierungschefs 
oder anderer entsprechend hochrangiger, von den Regierun
gen eigens benannter Vertreter" stattfinden soll, 

die Auffassung vertretend, daß der Gipfel und die Vor
bereitungen dazu die Anstrengungen unterstützen sollten, die 
alle Länder unternehmen, um Politiken zur Begünstigung der 
sozialen Integration in allen Gesellschaften, zur Milderung 
und Verringerung der Armut und zur Schaffung von produk
tiven Arbeitsplätzen zu fördern, 

sowie in Anbetracht der Beiträge der nichtstaatlichen 
Organisationen, 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Arbeit der 
Arbeitstagungen des Vorbereitungsausschusses zu erleichtern, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenfassung 
der Beratungen des Wirtschafts- und Sozialrats während des 
Tagungsteils aufhoher Ebene seiner Arbeitstagung 1993, die 
der Präsident des Rates ausgearbeitet hat67

, sowie von der 
Resolution 33/1 der Kommission für soziale Entwicklung 
vom 17. Februar 1993"; 

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von dem Bericht 
des Vorbereitungsausschusses für den WeltgiEfel für soziale 
Entwicklung über seine Organisationstagung '; 

3. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit Ziffer 8 der 
Resolution 47/92 der Generalversammlung persönliche 
Beauftragte der Staats- und Regierungschefs oder andere 
entsprechend hochrangige Vertreter zur Teilnahme an der 
ersten Tagung des Vorbereitungsausschusses zu ernennen; 

4. bittet alle Staaten, großzügige Beiträge zu dem gemäß 
Resolution 47/92 der Generalversammlung eingerichteten 
freiwilligen Treuhandfonds zur Finanzierung der zur Vor
bereitung und Abhaltung des Gipfels erforderlichen zusätzli
chen Aktivitäten zu leisten, insbesondere im Hinblick auf die 
Mitwirkung der am wenigsten entwickelten Länder an dem 
Gipfel und an dessen Vorbereitungsprozeß; 

5. bittet außerdem alle Staaten, nationale Komitees oder 
andere Einrichtungen für den Gipfel zu schaffen und Treffen 
zu veranstalten, auf denen die Kernfragen, mit denen sich 
der Gipfel befassen soll, öffentlich erörtert werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vor
handenen Ressourcen entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen, damit der Vorbereitungsausschuß, sofern er dies 
beschließt, 

a) während seiner ersten Tagung eine Plenararbeits
gruppe einsetzen kann, die für die Dauer einer Woche 
parallel zum Plenum tagt; 

b) während seiner zweiten Tagung eine Plenararbeits
gruppe einsetzen kann, die für die Dauer von zwei Wochen 
parallel zum Plenum tagt; 

c) während seiner dritten Tagung zwei Arbeitsgruppen 
einsetzen kann. die für die Dauer von zwei Wochen parallel 
zum Plenum tagen; 

7. fordert den Generalsekretär auf, dem Vorbereitungs
ausschuß auf seiner ersten Tagung über die Durchführung 
des Programms für Öffentlichkeitsarbeit über den Gipfel 
Bericht zu erstatten; 

8. bittet die Organe, Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen und andere zwischen
staatliche Organisationen, insbesondere das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, den Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen, die Regionalkommissionen und zuständigen 
Regionalorganisationen. das Zentrum der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungs wesen (Habitat), die Internationale 
Arbeitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank und den 
Internationalen Währungsfonds, den Vorbereitungsausschuß 
auf seiner ersten Tagung über ihre Beiträge zu dem Gipfel 
und zu dessen Vorbereitungsprozeß zu unterrichten; 

9. fordert die nichtstaatlichen Organisationen mit 
Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen sowie die bei 
dem Gipfel und dessen Vorbereitungsprozeß akkreditierten 
nichtstaatlichen Organisationen auf, voll zu der Arbeit des 
Vorbereitungsausschusses und zu dem Gipfel selbst beizu
tragen; 

10. ersucht den Vorbereitungsausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Fortgang der Arbeit des Ausschusses und der Vorbereitungen 
für den Gipfel Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/101. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/89 vom 16. De
zember 1992 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/33 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991, in deren Anlage es heißt, daß der 
Beitrag der regionalen Institute für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffälliger zur Ausarbeitung und 
Durchführung von Politiken und der Mittelbedarf dieser 
Institute, insbesondere was das Afrikanische Institut der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffälliger betrifft, voll in das Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege einbezogen werden sollten, 

sich der finanziellen Schwierigkeiten bewußt, denen sich 
das Institut nach wie vor aufgrund der Tatsache gegen-
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übersieht, daß viele I Staaten der afrikanischen Region zur 
Kategorie der am v.jenigsten entwickelten Länder gehören 
und daher nicht üljer die erforderlichen Ressourcen zur 
Unterstützung des Irlstituts verfügen, 

im Bewußtsein de Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen hat, seinem Auftrag unter anderem durch 
die Veranstaltung v n Ausbildungsprogrammen und Regio
nalseminaren sowie durch die Gewährung von Beratungs
diensten nachzukom en, 

nach Behandlung es Berichts des Generalsekretärs'O, 

I. dankt denjeni en Regierungen und zwischenstaatlichen 
Organisationen, die as Afrikanische Institut der Vereinten 
Nationen für Verb ehensverhütung und die Behandlung 
Straffalliger bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unter
stützt haben; 

2. forder/die Re ierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatliche Organisationen auf, dem Institut 
finanzielle und tech sehe Unterstützung zu gewähren, damit 
es seine Ziele erreic en kann, insbesondere auf den Gebieten 
Ausbildung, technis he Hilfe, Beratung in Grundsatzfragen, 
Forschung und Date sammlung; 

3. ersucht den neralsekretär, sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahme der Gesamtmittelbewilligungen des 
Programmhaushalts lans ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, damit es allen seinen Ver
pflichtungen in volle Umfang und rechtzeitig nachkommen 
kann; 

4. ersucht das 
Nationen, dem In 
stützung zu gewäh 

ntwicklungsprogramm der Vereinten 
itut auch weiterhin Programmunter-

5. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481102_ Be .. pfung des Schlepperunwesens 

besorgt darüber, aß die Aktivitäten krimineller Organi
sationen, die unerl ubten Gewinn daraus ziehen, daß sie 
Menschen schmugg In und dabei die Würde und das Leben 
von Migranten beei trächtigen, die Komplexität des Phäno
mens _der zunehme den internationalen Wanderung noch 
vergrößern, 

in der Erkennmis daß internationale kriminelle Gruppen 
Personen oft auf ve biedenste Weise zur illegalen Migra
tion überreden und us diesem Menschenschmuggel enorme 
Gewinne ziehen, die sie zur Finanzierung anderer krimineller 
Aktivitäten verwend n, wodurch sie den betreffenden Staaten 
großen Schaden zu . gen, 

in dem Bewußtse ,daß derartige Aktivitäten das Leben 
dieser Personen g fährden und der internationalen Ge
meinschaft hohe osten auferlegen, insbesondere den 
Ländern, denen es ugefallen ist, diese Personen zu retten 
und ihnen medizini ehe Betreuung, Nahrungsmittel, Unter-
künfte und Transpo ittel zur Verfügung zu stellen, 

in der Erkenntnis, daß sozioökonontische Faktoren das 
Schlepperproblem beeinflussen und außerdem zur Kom
plexität der derzeitigen internationalen Wanderungsbewe
gungen beitragen, 

feststellend, daß die Schlepper insbesondere im Zielstaat 
der eingeschleusten Ausländer diese zur Bezahlung der 
Reisekosten oft Formen der Schuldknechtschaft unterwerfen, 
die häufig mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind, 

überzeugt von der Notwendigkeit, Migranten human zu 
behandeln und ihre Menschenrechte voll zu schützen, 

in der Erkenntnis, daß das Schlepperunwesen hohe soziale 
und wirtschaftliche Kosten verursacht, zur Korruption 
beiträgt und eine Belastung für die Sicherheitsorgane in allen 
Staaten darstellt, durch die illegale Ausländer reisen oder in 
denen sie sich befinden, 

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen 
Übereinkünfte, namentlich das Internationale Übereinkom
men von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See7l

, das Internationale Übereinkommen von 1974 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See" und das da
zugehörige Protokoll von 197873

, mit denen für bestimmte 
Passagierschiffe spezifische Sicherheitsnormen festgelegt 
wurden und wonach jeder Vertragsstaat gehalten ist, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß kein durch die Übereinkommen erfaßtes Scbiff, das 
seine Flagge führt, auf internationalen Fahrten Passagiere 
befördert, wenn es nicht die in den Übereinkommen festge
legten Normen erfüllt, und wonach ferner jeder Hafenstaat, 
der Vertragsstaat der Übereinkommen ist, gehalten ist, ein 
Passagierschiff, das eine ausländische Flagge führt, am 
Auslaufen aus seinem Hafen zu hindern, wenn der Zustand 
des Schiffs oder dessen Ausstattung nicht den Bestimmungen 
der Übereinkommen entspricht, 

sowie unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
am 7. September 1956 in Genf geschlossenen Zusatzüber
einkommens über die Abschaffung der Sklaverei, des 
Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und 
Praktiken" eingegangene Verpflichtung, alle durchführ
baren und notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen 
Maßnahmen zu treffen, um schrittweise und so bald wie 
möglich die vollständige Abschaffung der Praxis der 
Schuldknechtschaft oder den Verzicht darauf herbeizuführen, 

erneut erklärend, daß die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit aller Staaten, einschließlich ihres Rechts auf die 
Kontrolle über ihre eigenen Grenzen, geachtet werden muß, 

besorgt darüber, daß das Schlepperunwesen das öffentliche 
Vertrauen in die für Einwanderung und Flüchtlingsschutz 
geltenden Politiken und Verfahren untergräbt, 

feststellend, daß an der Schleppertätigkeit kriminelle 
Elemente in zahlreichen Staaten beteiligt sein können, so 
auch in dem Staat oder den Staaten, in denen der Schleu
serplan ausgeheckt wurde, dem Staat, dessen Staatsange
hörigkeit die Ausländer besitzen, dem Staat, in dem das 
Transportmittel vorbereitet wurde, dem Flaggenstaat etwaiger 
zur Beförderung der Ausländer verwendeter Schiffe oder 
Luftfahrzeuge, den Staaten, durch die die Ausländer auf dem 
Weg zu ihrem Zielort oder bei ihrer Rückführung reisen, und 
dem Zielstaat, 
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unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge, die Internationale Organisation für Wanderung, die 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Inter
nationale Seeschiffahrts-Organisation unternehmen, um den 
Ersuchen der Staaten um Hilfe bei der Bekämpfung des 
Schlepperunwesens nachzukommen, 

betonend, daß die Staaten dringend auf bilateraler bezie
hungsweise auf multilateraler Ebene zusammenarbeiten 
müssen, um diese Aktivitäten zu verhindern, 

I. veruneilt das Schlepperunwesen als eine Praxis, die 
gegen das Völkerrecht und gegen innerstaatliches Recht 
verstößt und die Sicherheit, das Wohl und die Menschen
rechte der Migranten mißachtet; 

2. spricht denjenigen Staaten ihre Anerkennung aus, die 
bei der Bekämpfung des Schlepperunwesens und der 
Erledigung konkreter Fälle zusammengearbeitet haben, bei 
denen es darum ging, eingeschleuste Ausländer im Einklang 
mit den internationalen Normen und den Rechtsvorschriften 
und Verfahren des jeweiligen Staates zu behandeln und sie 
sicher an geeignete Zielorte zurückzuschaffen; 

3. bittet die Staaten nachdrücklich, geeignete Maßnah
men zu ergreifen, um die Ziele und Aktivitäten der Schleuser 
zu vereiteln und so angehende Migranten vor Ausbeutung 
und Tod zu schützen, unter anderem indem sie erforderli
chenfalls ihre Strafgesetze ändern, dantit diese auch das 
Schlepperunwesen abdecken, und indem sie Verfahren 
einführen oder verbessern, die es gestatten, die von den 
Schleusern zur Verfügung gestellten gefälschten Reisedoku
mente leichter zu entdecken; 

4. ersucht die Staaten darum, zusammenzuarbeiten, um 
zu verhindern, daß Schleuser Drittstaatsangehörige illegal 
durch ihr Hoheitsgebiet befördern; 

5. ersucht die Staaten, soweit nicht bereits geschehen, 
besondere Anstrengungen zu unternehmen, um zu verhin
dern, daß sich Schleuser ihre Flughäfen, Bodentransport
mittel und Fluggesellschaften zunutze machen; 

6. ersucht die Staaten außerdem, im Interesse des 
Schutzes des menschlichen Lebens auf See zusammen
zuarbeiten, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Schleppertätigkeit auf Schiffen zu verhindern, und 
sicherzustellen, daß umgehend wirksame Maßnahmen 
dagegen ergriffen werden; 

7. [orden die Mitgliedstaaten und die in Betracht 
kommenden Sonderorganisationen und internationalen 
Organisationen auf, sozioökonomische Faktoren zu berück
sichtigen und sich im Wege der bilateralen und multilate
ralen Zusammenarbeit mit allen Aspekten des Problems des 
Schlepperunwesens auseinanderzusetzen; 

8. erklitn erneut, wie wichtig die in Kraft befindlichen 
internationalen Übereinkünfte sind, wenn es darum geht, die 
wirtschaftliche Ausbeutung und die Verluste an Menschen
leben zu verhindern, zu denen es infolge des Schlepperunwe
sens kommen kann, und fordert alle Staaten auf, Informatio
nen auszutauschen und, soweit nicht bereits geschehen, die 
Ratifikation solcher Übereinkünfte oder den Beitritt zu ihnen 
zu erwägen und sie voll umzusetzen und durchzusetzen; 

9. betont, daß die internationalen Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Schlepperunwesens nicht die rechtmäßige 
Migration und die Reisefreiheit einschränken oder den 
Schutz aushöhlen soUen, der Flüchtlingen durch das Völ
kerrecht gewährt wird; 

10. erklän außerdem erneut, daß das Völkerrecht und die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Bewältigung des 
Schlepperproblems voll eingehalten werden müssen, wozu 
auch die humane Behandlung der Migranten und die strikte 
Einhaltung aller ihrer Menschenrechte gehört; 

11. ersucht die in Betracht kommenden Sonderorganisa
tionen und zwischenstaatlichen Organisationen, insbesondere 
die Internationale Organisation für Wanderung, die Inter
nationale Seeschiffahrts-Organisation, die Internationale 
Kriminalpolizeiliehe Organisation sowie die Internationale 
Zivilluftfahrt-Organisation, zu erwägen, wie in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich die internationale Zu
sammenarbeit zur Bekämpfung des Schlepperunwesens 
verbessert werden könnte; 

12. ersucht die Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege, zu erwägen, auf ihrer dritten Tagung 
1994 der Frage des Schlepperunwesens besondere Auf
merksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, die internationale 
Zusammenarbeit bei der BeWältigung dieses Problems im 
Rahmen ihres Mandats zu fördern; 

13. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut dieser 
Resolution aUen Mitgliedstaaten und den in Betracht kom
menden Sonderorganisationen und zwischenstaatlichen 
Organisationen zukommen zu lassen; 

14. bittet die Mitgliedstaaten und die in Betracht kom
menden zwischenstaatlichen Organisationen, dem General
sekretär über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie 
zur Bekämpfung des Schlepperunwesens ergriffen haben; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
welche die Staaten, die Sonderorganisationen und die 
zwischenstaatlichen Organisationen zur Bekämpfung des 
Schlepperunwesens ergriffen haben, und beschließt, diese 
Frage auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/103, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Die Generalversammlung, 

beunruhigt über die hohen Kosten der Kriminalität, 
insbesondere in ihren neuen und grenzüberschreitenden 
Formen, und über die Gefahr, welche die Zunahme der 
Kriminalität für den einzelnen und für die Gesellschaft sowie 
für das Wohlergehen aller Nationen darstellt, 

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege übernommen haben, 

unter Betonung der Notwendigkeit einer verstärkten 
regionalen und internationalen Zusammenarbeit zur Bekärnp· 
fung der Kriminalität in allen ihren Formen und zur Verbes-
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serung der Wirksa~eit und Leistungsflihigkeit der Strafju-
stizsysteme, ! 

eingedenk der Zible der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der verbrjensverhütung und Strafrechtspflege. 
insbesondere was d e Verringerung der Kriminalität. eine 
leistungsfahigere un wirksamere Rechtsdurchsetzung und 
Rechtspflege. die Ac tung vor den Menschenrechten und die 
Förderung eines H" hstrnaßes an Fairneß. Menschlichkeit 
und pflichtgemäßem Verhalten betrifft. 

in der Envägung daß zahlreiche Staaten unter einem 
extremen Mangel an enschlichen und finanziellen Ressour
cen leiden, was sie aran hindert, auf die mit der Kriminali~ 
tät zusammenhänge den Probleme auf angemessene Weise 
einzugehen, 

unter Hinweis auf ibre einschlägigen Resolutionen sowie 
auf die Beschlüsse d s Wirtschafts- und Sozialrats. in denen 
den Aktivitäten des ogramms der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Ver echensverhütung und Strafrecht.pflege 
hohe Priorität einge äumt und darum gebeten wurde. den. 
Programm einen de entsprechenden Anteil an den Gesamt
mitteln der Vereinte Nationen zuzuweisen, 

sowie unter Hinwer auf ihre Resolution 47/91 vom 16. De
zember 1992. in der sie den Generalsekretär ersucht hat. das 
Programm auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspftege zu verstärken und die Sekretariats-Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege des 
Zentrums für soziale ntwicklung und humanitäre Angelegen
heiten dringend in d n Rang einer Abteilung zu erheben, 

Kenntnis nehme von der Resolution 1993/34 des 
Wirtschafts- und So ialrats vom 27. Juli 1993, in der der Rat 
den Generalsekretär rsucht hat, die institutionelle Kapazität 
des Programms zu erstärken, um es in die Lage zu ver
setzen, in seinem uständigkeitsbereich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten ope ative Aktivitäten und Beratungsdienste 
zu planen, durchzuf ohren und zu bewerten, 

in der Übeneu ng, daß die Unterabteilung Verbre
chensverhütung und trafrechtspflege nur wirksam sein kann, 
wenn sie mit angern ssenen Mitteln ausgestattet wird, die es 
ihr gestatten, ihren uftrag zu erfüllen und der wachsenden 
Nachfrage der Mit liedstaaten nach ihren Diensten recht
zeitig und wirksam achzukommen, 

besorgt über die Verzögerungen bei der Durchführung 
ihrer Resolutionen 6/152 vom 18. Dezember 1991 und 
47/91 sowie der Res lutionen des Wirtschafts- und Sozial rats 
1992/22 vom 30. J li 1992 und 1993/31 und 1993/34 vom 
27. Juli 1993 in be g auf die Stärkung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrech spflege und die Erhebung der Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege in den 
Rang einer Abteilu g, 

1. begrüßt mit enugtuung die Resolutionen des Wirt
schafts- und SoziaIr ts 1993/27, 1993/28, 1993/29. 1993/30. 
1993/31.1993/32, I 93/33 und 1993/34 vom 27. Juli 1993; 

2. bekräftigt di Wichtigkeit des Programms der Ver
einten Nationen au dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspfle und die entscheidende Rolle, die es bei 
der Förderung der i ternation.len Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Verbr ehensverhütung und Strafrechtspflege 

spielt, indem es auf die Bedürfnisse der internationalen 
Gemeinschaft angesichts der einzelstaatlichen wie auch der 
grenzüberschreitenden Kriminalität eingeht und den Mitglied
staaten dabei behilflich ist, ibre Ziele in bezug auf die 
Verbrechensverhütung innerhalb der Staaten und zwischen 
den Staaten zu erreichen und die Maßnahmen zur Ver
brechensbekämpfung zu verbessern; 

3. bekräftigt außerdem den Vorrang, der dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege im Einklang mit den 
Resolutionen der Generalversammlung 46/152 und 47/91 
eingeräumt wird. sowie die Notwendigkeit, dem Programm 
einen entsprechenden Teil der zur Verfügung stehenden 
Mittel der Vereinten Nationen zuzuweisen; 

4. ersucht den Generalsekretär. ihre Resolutionen 46/152 
und 47/91 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1992/22, 1993/31 und 1993/34 dringend in die Tat 
umzusetzen, indem dem Programm der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts
pflege entsprechend dem hohen Vorrang. der dem Programm 
eingeräumt wird, ausreichende Mittel für die vollständige 
Erfüllung seiner Mandate zur Verfügung gestellt werden; 

5. wiederholt ihr Ersuchen an den Generalsekretär, die 
Unterabteilung Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, 
wie in der Resolution 47/91 empfohlen und im Einklang 
damit, in den Rang einer Abteilung zu erheben; 

6. ersucht den Generalsekretär eußerdem, aus den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen ausreichende Mittel für den 
Aufbau und Unterhalt der institutionellen Kapazität des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bereitzustellen, 
damit das Programm den Ersuchen der Mitgliedstaaten um 
Hilfe auf dem Gebiet der Verbrechens verhütung und 
Strafrechtspflege nachkommen kann, erforderlichenfalls 
durch die Umschichtung von Mitteln; 

7. ersucht den Generalsekretärjemer, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Ver
brechensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege bei der WaJrrnehmung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen und für die entsprechende Koor
dinierung aller einschlägigen Aktivitäten auf diesem Gebiet 
zu sorgen, insbesondere mit der Menschenrechtskommission 
und der Suchtstoffkommission; 

8. bittet den Programm- und Koordinierungsausschuß 
und den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen, sicherzustellen, daß entsprechende Maßnahruen 
in Weiterverfolgung der Vorschläge des Generalsekretärs in 
bezug auf die Durchführung dieser Resolution getroffen 
werden~ 

9. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun. um si
cherzustellen. daß der Neunte Kongreß der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger im Einklang mit der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts- und Sozialrats entsprechend organisiert wird; 

10. gibt ihrer Unterstützung Ausdruck für die Welt
Ministerkonferenz über grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität, die im letzten Quartal des Jahres 1994 in Italien 
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stattfinden wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Konferenz auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die entsprechende Organisation 
der Konferenz sicherzustellen, und der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung seine Schlußfolgerun
gen und Empfehlungen vorzulegen; 

12. begrüßt die Initiative, im Juni 1994 in Italien unter 
der Schirmherrschaft der Unterabteilung Verbrechensver
hütung und Strafrechtspflege die Internationale Konferenz 
über "Geldwäsche und Kontrolle der Erträge aus Straftaten: 
ein weltweiter Ansatz" abzuhalten, die von der Regierung 
Italiens und dem Internationalen wissenschaftlichen und 
fachlichen Beirat organisiert wird; 

13. bittet die in Betracht kommenden Finanzierungs
organisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel in ihr Finanzierungspro
gramm auch Aktivitäten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege aufzunehmen, unter Berück
sichtigung der zunehmenden Bedürfnisse der Mitgliedstaaten 
auf diesem Gebiet, und bei der Planung und Durchführung 
dieser Aktivitäten eng mit dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege zusammenzuarbeiten; 

14. bittet die Regierungen, dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege ihre volle Unterstützung zu gewähren und 
ihre finanziellen Beiträge zu dem Fonds für Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege zu erhöhen; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution und der Resolutionen 461152 und 47/91 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/104. Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen 

Die Generalversammlung, 

in der Erwägung, daß es dringend sicherzustellen gilt, daß 
die Rechte und Grundsätze in bezug auf Gleichberechtigung, 
Sicherheit, Freiheit, Unversehrtheit und Würde aller Men
schen allen Frauen zugute kommen, 

feststellend, daß diese Rechte und Grundsätze in inter
nationalen Rechtsakten verankert sind, namentlich in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte"', 
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte", der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Disktiminierung der Frau'l und der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe", 

in der Erwägung, daß die wirksame Umsetzung der 
Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskti
minierung der Frau dazu beitragen wird, Gewalt gegen 
Frauen zu beseitigen, und daß die in dieser Resolution 

enthaltene Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen diesen Prozeß stärken und ergänzen wird, 

mit Beso'rgnis feststellend, daß Gewalt gegen Frauen nicht 
nur der Herbeiführung von Gleichberechtigung, Entwicklung 
und Frieden entgegensteht, wie in den Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Förderung der Frau7

l'i anerkannt wird, in 
denen ein Paket von Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen empfohlen wurde, sondern auch die 
vollständige Umsetzung der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Disktiminierung der Frau behindert, 

feststellend, daß Gewalt gegen Frauen eine Verletzung der 
Rechte und Grundfreiheiten der Frauen darstellt und ihren 
Genuß dieser Rechte und Freiheiten einschränkt oder 
verhindert, und besorgt darüber, daß es nach wie vor nicht 
gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von 
Gewalt gegen Frauen zu schützen und zu fördern, 

in der Erkenntnis, daß Gewalt gegen Frauen eine Aus
drucksform der historisch gesehen ungleichen Machtver
hältnisse zwischen Männem und Frauen ist, die zur Beherr
schung und Disktiminierung der Frauen durch die Männer 
geführt und den Frauen volle Chancengerechtigkeit vor
enthalten haben, und daß die Anwendung von Gewalt gegen 
Frauen einer der maßgeblichen sozialen Mechanismen ist, 
durch den Frauen gezwungen werden, sich dem Mann 
unterzuordnen, 

besorgt darüber, daß einige Gruppen von Frauen, wie 
beispielsweise Angehörige von Minderheiten, Eingeborene, 
Flüchtlinge, Migrantinnen, Frauen, die in ländlichen oder 
abgelegenen Gemeinwesen leben, mittellose Frauen, in 
Anstalten untergebrachte Frauen und weibliche Häftlinge, 
Mädchen, behinderte Frauen, ältere Frauen und Frauen in 
einem bewaffneten Konflikt, besonders leicht Opfer von 
Gewalt werden können, 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerung in Ziffer 23 der 
Anlage zu der Resolution 1990/1 5 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 24. Mai 1990, worin es heißt, daß Gewalt 
gegen Frauen in der Familie und in der Gesellschaft weit 
verbreitet ist und in allen Einkommensschichten, Klassen 
und Kulturen vorkommt und daß dieser Einsicht umgehende 
und wirksame Maßnalunen folgen müssen, um diese Art der 
Gewalt aus der Welt zu schaffen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1991118 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Mai 1991, in der der 
Rat die Ausarbeitung eines allgemeinen Rahmens für ein 
internationales Dokument empfahl, das sich ausdrücklich mit 
der Frage der Gewalt gegen Frauen befaßt, 

mit Genugtuung tiber die Rolle, welche die Frauenbewe
gungen dabei spielen, verstärkte Aufmerksamkeit auf die 
Art, den Ernst und die Größenordnung des Problems der 
Gewalt gegen Frauen zu lenken, 

beunruhigt darüber, daß die Möglichkeiten der Frauen, die 
rechtliche, soziale, politische und wirtschaftliche Gleichbe
rechtigung in der Gesellschaft zu erreichen, unter anderem 
aufgrund des endemischen und anhaltenden Vorkommens 
von Gewalt beschränkt sind, 

in der Überzeugung, daß es in Anbetracht dieser Umstände 
notwendig ist, den Begriff der Gewalt gegen Frauen klar und 
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umfassend zu defin' eren und klar festzuhalten, welche 
Rechte gewährleiste sein müssen, damit gegen Frauen 
gerichtete Gewalt gl ich welcher Art ein Ende findet, und 
daß es eines Bekennt isses der Staaten zu ihren Verantwort
lichkeiten sowie ei er Verpflichtung der internationalen 
Gemeinschaft insges t bedarf, Gewalt gegen Frauen zu 
beseitigen, ! 

verkündet feierlich! die nachstehende Erklärung über die 
Beseitigung der Ge alt gegen Frauen und fordert nach
drücklich dazu auf, d alles getan wird, damit sie allgemein 
bekannt gemacht un eingehalten wird: 

Artikel 1 

Im Sinne dies Erklärung bedeutet der Ausdruck 
"Gewalt gegen Fra en" jede gegen Frauen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugeh ... gkeit gerichtete Gewalthandlung, 
durch die Frauen "rperlicher, sexueller oder psychologi
scher Schaden od r Leid zugefügt wird oder zugefügt 
werden kann, ein chließlich der Androhung derartiger 
Handlungen, der N ·tigung und der willkürlichen Freiheits
beraubung, gleich el ob im öffentlichen oder im privaten 
Bereich. 

Artikel 2 

Unter Gewalt ge en Frauen sind, ohne darauf beschränkt 
zu sein, die folgen en Handlungen zu verstehen: 

a) körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt in 
der Familie, einsc ließlieh körperlicher Mißhandlungen, 
des sexuellen Mi brauchs von Mädchen im Haushalt, 
Gewalttätigkeit i Zusammenhang mit der Mitgift, 
Vergewaltigung in der Ehe, weibliche Beschneidung und 
andere für Fraue schädliche traditionelle Praktiken, 
Gewalt außerhalb er Ehe und Gewalttätigkeit im Zusam
menhang mit Aus eutung; 

b) körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt im 
Umfeld der Gemei schaft, einschließlich Vergewaltigung, 
sexueller Mißbrau h, sexuelle Belästigung und Einschüch
terung am Arbei platz, in Bildungseinrichtungen und 
anderenorts, Fraue handel und Zwangsprostitution; 

c) staatliche </cter staatlich geduldete körperliche, 
sexuelle und psy ologische Gewalt, gleichviel wo sie 
vorkommt. 

Artikel 3 

Frauen haben leichberechtigten Anspruch auf den 
Genuß und den S hutz aller politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturell n, bürgerlichen und sonstigen Men
schenrechte und ndfreiheiten. Dazu gehören unter 
anderem die folge den Rechte: 

a) das Recht 

b) das Recht f Gleichberechtigung"; 

c) das Recht auf Freiheit und persönliche Sicher
heit79

j 

d) das Recht f gleichen Schutz durch das Gesetz"; 

e) das Recht uf Freiheit von jeder Form von Dis
kriminierung78

; 

fJ das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit'o; 

g) das Recht auf gerechte und befriedigende Arbeits
bedingungen" ; 

h) das Recht, nicht der Folter oder anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen zu werden82

, 

Artikel 4 

Die Staaten sollen Gewalt gegen Frauen verurteilen und 
keinerlei Brauch, Tradition oder religiöse Erwägung 
geltend machen, um sich ihren Verpflichtungen im 
Hinblick auf die Beseitigung dieser Art von Gewalt zu 
entziehen. Die Staaten sollen mit aUen geeigneten Mitteln 
unverzüglich eine Politik zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen verfolgen und sollen zu diesem Zweck 

a) erwägen. soweit sie es nicht bereits getan haben, die 
Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von Dis
kriminierung der Frau zu ratifizieren oder ihr beizutreten 
oder etwaige Vorbehalte zurückzuziehen; 

b) die Anwendung von Gewalt gegen Frauen unter
lassen; 

c) mit der gebührenden Sorgfalt vorgehen, um Ge
walthandlungen gegen Frauen zu verhüten, zu untersuchen 
und im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor
schriften zu bestrafen, unabhängig davon, ob diese Hand
lungen vom Staat oder von Privatpersonen begangen 
wurden; 

d) im innerstaatlichen Recht straf-, zivil-, arbeits- und 
verwaltungsrechtliche Sanktionen vorsehen, um das Frauen 
durch Gewalttätigkeit zugefügte Unrecht zu bestrafen und 
wiedergutzumachen; Frauen, die Opfer von Gewalt 
wurden, sollen Zugang zum Justizsystem erhalten, und die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften sollen gerechte und 
wirksame Abhilfemaßnahmen für den von den Frauen 
erlittenen Schaden vorsehen; die Staaten sollen außerdem 
die Frauen über ihr Recht aufklären, durch die Inanspruch
nahme solcher Mechanismen eine Wiedergutmachung zu 
erhalten; 

e) die Möglichkeit erwägen, nationale Aktionspläne 
auszuarbeiten, um den Schutz der Frau gegen jede Form 
von Gewalt zu fordern, oder in bereits bestehende Pläne 
dahin gehende Bestimmungen aufzunehmen, gegebenen
falls unter Berücksichtigung des Beitrags, den nicht
staatliche Organisationen leisten können, insbesondere 
solche, die sich mit der Frage der Gewalt gegen Frauen 
befassen; 

fJ umfassende Vorbeugungsmaßnahmen und aUe son
stigen gesetzlichen, politischen, administrativen und kultu
rellen Maßnahmen ausarbeiten, die den Schutz der Frau 
gegen jede Form von Gewalt fördern, und sicherstellen, 
daß es nicht infolge von Rechtsvorschriften, die ge
schlechtsspezifische Erwägungen außer acht lassen, bei der 
praktischen Anwendung oder im Zuge anderer Interventio
nen zu einer erneuten Viktimisierung der Frau kommt; 

g) darauf hinwirken, soweit dies nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel möglich ist und erforderli-
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chenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, 
daß gewährleistet ist, daß weibliche Gewaltopfer und 
gegebenenfalls ihre Kinder Hilfe von Fachleuten erhalten, 
wie beispielsweise Rehabilitation, Hilfe bei der Betreuung 
und beim Unterhalt der Kinder, Behandlung, Beratung 
sowie gesundheitliche und soziale Dienstleistungen, 
Einrichtungen und Programme samt Unterstützungsstruktu
ren, und alle sonstigen geeigneten Maßnahmen ergreifen, 
um ihre Sicherheit und ihre körperliche und seelische 
Rehabilitation zu fördern; 

h) in den Staatshaushalt angemessene Mittel für ihre 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen aufnehmen; 

i) Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß 
Polizeibeamte und Beamte, die für die Anwendung der 
Politiken zur Verhütung, Untersuchung und Bestrafung 
von Gewalt gegen Frauen zuständig sind, eine Ausbildung 
erhalten, die sie für die Bedürfnisse der Frau sensibilisiert; 

J) alle geeigneten Maßnahmen treffen, insbesondere 
im Bildungswesen. um einen Wandel in den sozialen und 
kulturellen Verhaltensmustern von Männern und Frauen 
herbeizuführen und Vorurteile, überkommene Gepflogen
heiten und alle sonstigen Praktiken zu beseitigen, die auf 
der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit 
des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen 
Rollenverteilung von Mann und Frau beruhen; 

k) die Forschungstätigkeit fördern, Daten sammeln und 
Statistiken, insbesondere über Gewalt in der Familie, 
erstellen, die über die Häufigkeit der verschiedenen 
Formen der Gewalt gegen Frauen Aufschluß geben, und 
Forschungsarbeiten über die Ursachen, die Art, die 
Schwere und die Folgen der Gewalt gegen Frauen sowie 
über die Wirksamkeit der ergriffenen Vorbeugungs- und 
Abhilfemaßnahmen anregen; diese Statistiken und For
schungsergebnisse sind zu veröffentlichen; 

l) Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen ergreifen, die besonders leicht Opfer von Gewalt 
werden; 

m) in die nach einschlägigen Menschenrechtsinstru
menten der Vereinten Nationen vorzulegenden Berichte 
auch Angaben über Gewalt gegen Frauen und über die zur 
Durchführung dieser Erklärung ergriffenen Maßnahmen 
aufnehmen; 

n) die Ausarbeitung geeigneter Richtlinien fördern, um 
mit dazu beizutragen, daß die in dieser Erklärung nieder
ge1egten Grundsätze verwirklicht werden; 

0) die wichtige Rolle der Frauenbewegung und 
nichtstaatlicher Organisationen in der ganzen Welt bei der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und bei der Linderung 
des Problems der Gewalt gegen Frauen anerkennen; 

p) die Tätigkeit der Frauenbewegung und der nicht
staatlichen Organisationen erleichtern und fördern und mit 
ihnen auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene zu
sammenarbeiten; 

q) die zwischenstaatlichen Regionalorganisationen. 
denen sie angehören, ermutigen, die Beseitigung der 

Gewalt gegen Frauen gegebenenfalls in ihre Programme 
aufzunehmen. 

Artikel 5 

Die Organe und Sonderorganisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sollen in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zur Anerkennung und Verwirklichung der in 
dieser Erklärung niedergelegten Rechte und Grundsätze 
beitragen und sollen zu diesem Zweck unter anderem 

a) die internationale und regionale Zusammenarbeit 
fördern, mit dem Ziel, regionale Strategien zur Bekämp
fung der Gewalt, zum Austausch von Erfahrungen und zur 
Finanzierung von Programmen im Zusammenhang mit der 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten; 

b) Tagungen und Seminare zur Sensibilisierung der 
gesamten Bevölkerung für die Frage der Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen fördern; 

c) im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die 
Koordination und den Austausch zwischen den Vertrags
organen auf dem Gebiet der Menschenrechte fördern, 
damit die Frage der Gewalt gegen Frauen wirksam 
angegangen wird; 

d) in die von den Organisationen und Organen des 
Systems der Vereinten Nationen erstellten Analysen der 
sozialen Tendenzen und Probleme, wie beispielsweise die 
periodischen Berichte über die Weltsoziallage, auch eine 
Untersuchung der Tendenzen in bezug auf Gewalt gegen 
Frauen aufnehmen; 

e) die Koordination zwischen Organisationen und 
Organen des Systems der Vereinten Nationen fördern, 
damit die Frage der Gewalt gegen Frauen in die laufenden 
Programme eingebunden wird, unter besonderer Berück
sichtigung derjenigen Gruppen von Frauen, die der Gewalt 
besonders schutzlos ausgeliefert sind; 

fJ die Ausarbeitung von Leitlinien oder Handbüchern 
zum Thema "Gewalt gegen Frauen" fördern, unter Berück
sichtigung der in dieser Erklärung genannten Maßnahmen; 

g) sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusam
menhang mit der Anwendung der Rechtsakte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte gegebenenfalls .uch mit der 
Frage der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ausein
andersetzen; 

h) bei ihrer Auseinandersetzung mit der Frage der 
Gewalt gegen Frauen mit den nichtst •• tlichen Organisa
tionen zusammenarbeiten. 

Artikel 6 

Diese Erklärung läßt alle zur Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen besser geeigneten Bestimmungen unberührt, 
die in den Rechtsvorschriften eines Sta.tes oder in son
stigen für diesen Staat geltenden internationalen Überein
kommen, Verträgen oder Abkommen enthalten sind. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/105. Internation es Forscbungs- und Ausbildungs
institut zur Förderung der Fran 

Die Generalvers lung, 

ihre Resolution 46/99 vom 16. De
zember 1991 sowie enntnis nehmend von der Resolution 
1993/17 des Wtrlsc fts- und SoziaIrats vom 27. Juli 1993, 

Kenntnis nehme von dem Tätigkeitsbericht des Inter-
nationalen Forschun s- und Ausbildungsinstituts zur För
derung der Frau8) t 

betonend, daß es u abhängiger Forschungsarbeiten bedarf, 
um sicherzustellen, aß bei der Erarbeitung von Politiken 
und bei der Projekt urchführung Themen und neue Inter
essenbereiche, die fü Frauen von Belang sind, aufgegriffen 
werden, sowie unter ervorhebung der diesbezüglichen Rolle 
des Instituts, 

in Bekräftigung d 
die das Institut auf 
bildung spielt. welc 
Frau als Partner in 
erleichtern können, 

einzigartigen und spezifischen Rolle, 
n Gebieten der Forschung und Aus

e die systematische Einbeziehung der 
ntwicklungsprogramme und -projekte 

in Anerkennung d r wichtigen Rolle, die das Institut bei 
den fachlichen Vor reitungen für die für 1995 geplante 
"Vierte Weltfrauenko ferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, 
Entwicklung und Fri den" spielen könnte, 

überzeugt, daß ei bestandfähige Entwicklung ohne die 
volle Mitwirkung de Frauen nicht erreicht werden ktmn, 

I. gibt ihrer G nugtuung Ausdruck über den Tätig
keitsbericht des In rnationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur F rderung der Frau; 

2. spricht dem I stitut ihre Anerkennung aus für seine 
Bemühungen, sich a diejenigen Probleme zu konzentrieren, 
die Schranken für d e Verbesserung der Stellung der Frau 
darstellen und dadur h die Entwicklung und den Fortschritt 
insgesamt behindern 

3. bittet das Ins tut nachdrücklich, seine Forschungs-, 
Ausbildungs- und In rmationstätigkeiten weiter auszubauen, 
die darauf abzielen Frauenfragen zum Bestandteil von 
Entwicklungsstrateg' n zu machen und Frauen vermehrt ins 
Blickfeld zu TÜcken indem ihr Beitrag zur sozialen und 
wirtschaftlichen En wicklung gewürdigt wird - beides 
wichtige Mittel, um die Frauen zur Selbstbestimmung zu 
befahigen und ihre teilung zu verbessern; 

4. ersucht das In titut in Anbetracht seiner Schlüsselrolle 
in den Bereichen rschung und Ausbildung und seiner 
Erfahrung in der Er ellung geschlechtsspezifischer Statisti
ken, bei den fachl ehen Vorbereitungen für die "Vierte 
Weltfrauenkonferen Maßnahmen für Gleichstellung, 
Entwicklung und F den" behilflich zu sein; 

5. verweist nach rücklich auf die einzigartige Funktion, 
die dem Institut ins ern zukommt, als es die einzige Stelle 
im System derVerei ten Nationen ist, die sich ausschließlich 
mit Forschung und sbildung im Hinblick auf die Einbezie
hung der Frau in di Entwicklung befaßt, und unterstreicht, 
wie wichtig es ist, aß die Ergebnisse seiner Forschungs
arbeiten für die Aus beitung entsprechender Politiken und 
für operative Aktivi "ten verfügbar gemacht werden; 

6. dankt dem Institut für seine anhaltenden Bemühungen, 
seine programmatischen Verbindungen zu anderen Organisa
tionen der Vereinten Nationen, einschließlich der Regional
kommissionen, staatlicher und nichtstaatlicher Organisatio
nen, Forschungsinstitute und anderer Organisationen und 
Gruppen zu stärken, wodurch es in die Lage versetzt wird, 
seinen Operationsbereich zu erweitern, seine begrenzten 
Finanzmittel optimal zu nutzen und den Bekanntheitsgrad 
und die Wirkung seiner Tätigkeit zu erhöhen; 

7. dankt außerdem den Regierungen und Organisationen, 
die zu den Aktivitäten des Instituts beigetragen oder diese 
unterstützt haben; 

8. bittet die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge an den Treuhand
fonds der Vereinten Nationen für das Internationale For
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau zu 
entrichten, damit das Institut in der Lage ist, seinen Auftrag 
zu erfüllen und die volle Mitwirkung und gebührende An
erkennung der Frau in der Gesellschaft sicherzustellen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung 
der Frau" einen Tätigkeitshericht des Internationalen For
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
vorzulegen, der auch eine detaillierte Beschreibung seiner 
verwaltungstechnischen und institutionellen Situation 
beinhaltet. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/106. Verhesserung der Situation der Frauen im 
Sekretariat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel I und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen. 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der be
stimmt, daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf 
alle Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen nicht ein
schränken, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau76

, 

insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
Beschlüsse der Generalversanun1ung, des Wirtschafts- und 
Sozialrats und anderer Organe, die sich seit der Verab
schiedung der Resolution 2715 (XXV) der Generalver
sanunlung vom 15. Dezember 1970, in der die Frage der 
Beschäftigung der Frauen im Höheren Dienst zum ersten 
Mal behandelt wurde, weiter mit diesem Gebiet befaßt 
haben, 

Kenntnis nehmend von dem Sachstandshericht des Gene
ralsekretärs84

, 

sowie unter Hinweis auf das in ihren Resolutionen 45/125 
vom 14. Dezember 1990, 45/239 C vom 21. Dezember 1990, 
46/100 vom 16. Dezember 1991 und 47/93 vom 16. Dezem
ber 1992 gesetzte Ziel, bis 1995 einen FrauenanteH von 
insgesamt 35 Prozent an den der geographischen Verteilung 
unterliegenden Stellen zu erreichen, 
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mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steige
rungsrate bei der Ernennung von Frauen nicht ausreicht, um 
bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauenanteils an den 
der geographischen Verteilung unterliegenden Stellen zu 
erreichen, 

ferner unter Hinweis auf das in ihrer Resolution 45/239 C 
gesetzte Ziel, bis 1995 einen Frauenanteil von 25 Prozent an 
den Oienstposten der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber zu 
erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Frauenanteil an den 
Dienstposten der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber trotz 
einiger zu begriißender Verbesserungen weiter unangemessen 
niedrig ist, 

sich dessen bewußt, daß eine umfassende Politik, die 
darauf abzielt, sexuelle Belästigung zu verhindern, inte
grierender Bestandteil der Personalpolitik sein sollte, 

dem Generalsekretär ihre Anerkennung aussprechend für 
die von ihm erlassene Verwaltungsvorschrift betreffend 
Verfahren zur Behandlung von Fällen sexueller Belästi
gung8S, 

eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 
Generalsekretärs für die Erreichung der von der General
versammlung gesetzten Ziele unerläßlich ist, 

eifreut darüber, daß sich der Generalsekretär in seiner 
Erklärung gegenüber dem Fünften Ausschuß der General
versammlung am 6. November 1992 verpflichtet hat, die 
Besetzung von führenden Positionen mit Frauen so weit wie 
möglich an die 50-Prozent-Marke heranzubringen", und 
daß er sich in seiner Botschaft anläßlich des Internationalen 
Tages der Frau 1993 verpflichtet hat, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Zahl der Frauen in Positionen des Höheren Dienstes 
im Sekretariat bis zum fünfzigjährigen Bestehen der Ver
einten Nationen 1995 die Weltbevölkerung insgesamt 
widerspiegelt" , 

sowie erfreut darüber, daß der Generalsekretär für 1993 
und 1994 einen Aktionsplan zur Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat bis zum Jahr 1995 ausgearbeitet 
hat88

, 

1. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, den Ak
tionsplan zur Verbesserung der Situation der Frauen im 
Sekretariat bis zum Jahr 1995 vollinhaltlich umzusetzen, in 
Anbetracht dessen, daß sein sichtbares Engagement für die 
Erreichung der von der Generalversammlung gesetzten Ziele 
unerläßlich ist; 

2. bittet den Generalsekretär außerdem nachdrücklich, 
die derzeitigen Arbeitsmefhoden innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen weiter zu prüfen. mit dem Ziel, größere 
Flexibilität zu erreichen und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit familiären 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei auch Fragen wie 
Arbeitsplatzteilung, gleitende Arbeitszeit, Einrichtungen für 
die Kinderbetreuung, Pläne für die Unterbrechung der Lauf
bahn und Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten Aufmerk
samkeit zu schenken; 

3. bittet den Generalsekretär ferner nachdrücklich, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen der Einstel
lung und Beförderung von Frauen in Stellen, die der geogra-

phischen Verteilung unterliegen, insbesondere in Führungs
und Leitungspositionen und in denjenigen Teilen des 
Systems der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisatio
nen, in denen die Vertretung der Frauen beträchtlich unter
halb des Durchschnitts liegt, größere Priorität einzuräumen, 
damit die in ihren Resolutionen 45/125, 45/239 C, 461100 
und 47/93 gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen Frauenanteil von 35 Prozent insgesamt und von 
25 Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgruppe D-I 
und darüber zu erreichen; 

4. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die sich im 
Zuge der Umorganisation der Vereinten Nationen bietenden 
Möglichkeiten zu nutzen, um mehr Frauen in herausgehobe
ne Positionen zu befördern; 

5. fordert den Generalsekretär auf, im Rahmen der vor
handenen Mittel die Leitstelle für Frauenfragen im Sekretari
at zu stärken, um sie mit Durchsetzungsbefugnissen auszu
statten und rechenschaftspflichtig zu machen, und sie in die 
Lage zu versetzen, die Fortschritte in dem Aktionsprogramm 
für 1995 wirkungsvoller zu überwachen und zu erleichtern; 

6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, im Sekre
tariat mehr Frauen aus den Entwicklungsländern, insbeson
dere aus nicht repräsentierten oder unterrepräsentierten Ent
wicklungsländern, sowie aus anderen Ländern einzustellen, 
die nur durch wenige Frauen vertreten sind, namentlich auch 
aus den Umbruchländern; 

7. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die 
Anstrengungen zu unterstützen, welche die Vereinten Natio
nen und die Sonderorganisationen unternehmen, um den 
prozentualen Anteil der Frauen im Höheren Dienst, insbeson
dere in der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber, zu erhöhen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ennutigen. sich um freie Stellen zu bewerben, 
und indem sie nationale Listen weiblicher Bewerber auf
stellen und diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen 
und den Regionalkommissionen zur Verfügung stellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
Grundsatzmaßnahmen zur Verhütung von sexueller Belä
stigung im Sekretariat auszuarbeiten; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, 
daß der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf 
ihrer achtunddreißigsten Tagung, im Einklang mit den ein
schlägigen Vorschriften betreffend die Fristen für die Vorla
ge von Dokumenten, und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, in dem 
unter anderem auch die Grundsatzmaßnahmen zur Verhütung 
von sexueller Belästigung im Sekretariat aufgeführt sind. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481107. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. De
zember 1984, mit der sie beschloß, den Entwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen für die Frau als eigenständige und 
getrennte, mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
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Nationen in autono em Verbund stehende Einheit zu schaf
fen, 

erneut ~rklärend, daß dem Fonds dahin gehend die Rolle 
eines Katalysators ukommt, daß er zur Erweiterung der 
Chancen und Mögli hkeiten beiträgt, die Frauen in den Ent
wicklungsländern ffenstehen, damit sie wirksamer, im 
Einklang mit den eInzeIstaatlichen Prioritäten, an der Ent
wicklung ihrer Län er mitwirken können, 

in Anerkennung es wichtigen Beitrags, den der Fonds 
weiterhin leistet, enn es darum geh~ einen Anstoß für 
Anstrengungen der ganisationen des Systems der Verein
ten Nationen sowie anderer zwischenstaatlicher und nicht ~ 
staatlicher Organisa ionen zu geben, um innovative Aktivitä
ten zu konzipieren nd zu unterstützen, die Frauen unmittel
bar zugute kommen und die sie zur Selbstbestimmung befä
higen, 

sowie in Anerk nung der Initiativen, die der Fonds 
ergriffen hat, um n tionalen Mechanismen für Frauenfragen 
und zuständigen F hministerien technische Hilfe bei einer 
Entwicklungsplanu g zu leisten, die geschlechtsspezitischen 
Problemen Rechnu g trägt, und um die einzelstaatlichen 
Vorbereitungsaktivi äten für die für 1995 geplante "Vierte 
Weltfrauenkonferen : Maßnahmen für Gleichstellung, Ent
wicklung und Frie n" zu erleichtern, 

nachdrücklich d rauf hinweisend, daß der Fonds die 
Stellung einer spe alisierten Ressourcenbasis für die Ent
wicklungszusamme arbeit einnimmt und als Mittler zwischen 
dem Bedarf und d Bestrebungen der Frauen und den für 
ihre wirtschaftlich Entwicklung bestimmten Ressourcen, 
Programmen und P litiken fungiert, 

in Anbetracht de zielgerichteten und sachgerechten Inter
ventionen des Fon im Rahmen seiner regionalen Prioritä
ten und seines strat gisehen Gesamtansatzes in der Frage der 
Frau in der Entwic lung, 

1. nimmt Kenn is von der Mitteilung des Generalse
kretärs" zur Übe ittlung des Berichts des Administrators 
des Entwicklungsp ogramms der Vereinten Nationen über 
die Aktivitäten es Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die F au; 

2. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für seine 
Unterstützung kata tischer und innovativer Projekte, die die 
einzelnen Länder i stärkerem Maße befähigen, die Lage der 
Frau zu verbessern 

3. ermutigt de Fonds, auch weiterhin Initiativen zu 
fördern, die es ge tten, Frauenfragen in die allgemeinen 
Entwicklungsbemü ungen der Regierungen, der Organisa
tionen der Vereint Nationen, der nichtstaatlichen Organi
sationen und des P ivatsektors einzubeziehen; 

4. ermutigt den Fonds außerdem, Initiativen in bezug auf 
Frauen in der Peli k, insbesondere im Rahmen des Demo
kratisierungsproze es in den Entwicklungsländern, auch 
weiterhin zu unte "tzen; 

5. begrüßt die om Fonds ergriffenen sachwalterischen 
Initiativen, insbeso dere auch seinen Beitrag und seine Mit
wirkung bei den A schlußrnaßnahmen zu der von der Konfe
renz der Vereinten ationen über Umwelt und Entwicklung 
verabschiedeten A enda 2190 und der Erklärung und dem 

Aktionsprogramm von Wien', die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, insbesondere im 
Hinblick auf die Bemühungen zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen; 

6. begrüßt außerdem die Ernennung eines Beraters, der 
vom Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
zur Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
abgeordnet wurde; 

7. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für die 
kürzlich erfolgte Unterzeichnung einer Vereinbarung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, die zur Erarbeitung sinnvoller und dauerhafter 
Lösungen für das Problem der Flüchtlingsfrauen und -kinder 
beitragen sollte; 

8. unterstützt den Fonds in seiner Rolle, die strategische 
Bedeutung der Befähigung der Frauen zur Selbstbestimmung 
hervorzuheben; 

9. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für seine 
Initiative zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren 
Vorbereitungen für die "Vierte Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen für Gleichstellung, Entwicklung und Frieden", 
namentlich auch bei der Erstellung der nationalen Berichte; 

10. unterstreicht die wichtige Rolle, die der Fonds bei den 
Vorbereitungen für die Internationale Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung und für den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung spielt, deren Ergebnisse einen wichtigen 
Beitrag zur Vierten Weltfrauenkonferenz darstellen könnten; 

11. stellt mit Genugtuung fest, daß stetig höhere Beiträge 
zum Fonds geleistet werden, und bittet die Regierungen und 
die öffentlichen und privaten Geber nachdrücklich, den 
Fonds auch weiterhin durch freiwillige Beiträge und Bei
tragszusagen für seine Programme zu unterstützen; 

12. begrüßt die Schaffung neuer nationaler Komitees für 
den Fonds in Kanada, Liechtenstein und der Schweiz, und 
bittet andere entwickelte Länder nachdrücklich, die Schaf
fung von nationalen Komitees zu unterstützen; 

13. betont, wie wichtig die Arbeit des Konsultativaus
schusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau ist, was die Ausrichtung der mit den Aktivitäten des 
Fonds zusammenhängenden Politiken und Programme 
betrifft; 

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Aktivitäten des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau zuzuleiten, der gemäß ihrer 
Resolution 391125 vorzulegen ist. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481108. Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nalrobi 
zur Förderung der Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44/77 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter anderem den Zukunftsstrategien von 
Nairobi zur Förderung der Frau" bis zum Jahre 2000 
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angeschlossen und deren Wichtigkeit bekräftigt hat und 
Maßnahmen zu deren sofortiger Umsetzung und zur all
gemeinen Realisierung der untereinander zusammenhängen
den Gesamt- und Einzelziele der Frauendekade der Vereinten 
Nationen für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
festgelegt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991 und 47/95 vom 16. Dezember 1992, 

unter Berücksichtigung der vom Wmschafts- und Sozialrat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verab
schiedeten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mitwir
kung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
bürgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den Weltfrie
den zu fördern, 

im Bewußtsein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und ande
ren Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaatlichen Organi~ 
sationen zur Verbesserung der Situation der Frau leisten, 

besorgt darüber, daß die im Sekretariat zur Verfügung 
stehenden Ressourcen für das Programm zur Förderung der 
Frau nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstützung 
des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau und die wirksame Durchführung anderer Programmele
mente, insbesondere der Vorbereitungen für die für 1995 ge
plante Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleich
stellung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berücksichtigung der Resolutionen 36/8 und 37/7 der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau vom 20. März 
199291 beziehungsweise 25. März 1993" über die Vor
bereitungen für die Vierte Weltfrauenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen Orga
nisationen bei allen Maßnahmen zur Förderung der Frau 
sowie der Tatsache, daß einige dieser Organisationen, 
insbesondere diejenigen aus den Entwicklungsländern, keinen 
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat genießen, 

mit Befriedigung feststellend, daß die Vorbereitungen für 
die Vierte Weltfrauenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
eingetreten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das Gastland und andere Länder den 
Konferenzvorbereitungen aUe große Bedeutung beimessen 
und daß bei den verschiedenen Vorbereitungsaktivitäten in 
die Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der Erwägung, daß das Jahr 1994 für die Vorbereitun
gen zur Vierten Weltfrauenkonferenz von entscheidender 
Bedeutung sein wird, daß die Kommission für die Rechts
stellung der Frau eine zwischen den Tagungen zusammen
tretende Arbeitsgruppe einberufen wird, um den Inhalt der 
Aktionsplattform zu erörtern, und daß die fünf Regional
kommissionen ihre jeweiligen regionalen Vorbereitungs~ 
tagungen für die Konferenz abhalten werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre~ 
tärs93

; 

2. bekräftigt Abschnitt I Ziffer 2 der Empfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Überprüfung und Be
wertung der Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi 
zur Förderung der Frau hervorgegangen und in der Anlage 
zu der Resolution 1990/15 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 24. Mai 1990 enthalten sind, worin dazu aufgefordert 
wurde, das Tempo der Umsetzung der Zukunftsstrategien in 
der so entscheidenden letzten Dekade des zwanzigsten 
Jahrhunderts zu beschleunigen, da der Gesellschaft bei einer 
Nichtverwirklichung dieser hohe Kosten in Form einer 
langsameren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 
einer unzulänglichen Verwendung der Humanressourcen und 
eines geringeren Fortschritts der Gesellschaft insgesamt 
entstehen würden; 

3. bittet nachdrücklich die Regierungen, die internatio
nalen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisatio
nen, die Empfehlungen umzusetzen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, im Interesse der 
Eigenständigkeit der Frauen und der Mobilisierung ein
heimischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zu
sammenhang mit dem Unterthema "Beschäftigung, Gesund
heit und Bildung", insbesondere der Alphabetisierung, und 
ferner Themen im Zusammenhang mit der Rolle der Frau bei 
der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsfindung 
sowie auf den Gebieten Bevölkerung, Umwelt, Infonnations
fragen und Wissenschaft und Technik Vorrang einzuräumen; 

5. bekräftigt die zentrale Rolle der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau in Angelegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhängen und fordert die Kom
mission auf, die Umsetzung der Zukunftsstrategien bis zum 
Jahre 2000 auf der Grundlage der Zielsetzungen der Frauen
dekade der Vereinten Nationen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und deren Unterthema "Beschäfti
gung, Gesundbeit und Bildung" weiter zu fördern, und bittet 
alle zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich, dabei tatkräftig mit der Kommission zusam
menzuarbeiten; 

6. ersucht die Kommission, bei der Behandlung des 
Entwicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf 
ihrer achtunddreißigsten Tagung und auf den darauffolgen
den Tagungen sicherzustellen, daß rechtzeitig ein Beitrag zu 
den Vorbereitungsarbeiten für bevorstehende große inter
nationale Konferenzen geleistet wird, wie etwa für die Inter
nationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, die 
für 1994 anberaumt ist, die für 1995 anberaumte Vierte 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Ent
wicklung und Frieden und den ebenfalls für 1995 anberaum
ten Weltgipfel für soziale Entwicklung, und sich mit der 
Auswirkung der Technologie auf das Leben der Frau zu 
befassen; 

7. ersucht die Kommission außerdem, Frauen in den 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten Ländern, die viel mehr als andere 
unter den Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise und 
der schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere Auf
merksamkeit zu widmen und im Zuge der Behandlung des 
Schwerpunktthemas "Entwicklung" weitere Maßnahmen zur 
Herstellung von Chancengleichheit und zur Einbeziehung der 
Rollen und Perspektiven der Frauen sowie ihrer Bedürfnisse. 
Anliegen und Bestrebungen in den gesamten Entwicklungs
prozeß zu empfehlen; 
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8. betont im Ra en der Zukunftsstrategien, wie wichtig 
es in Anbetracht der esonderen und dringenden Bedürfnisse 
der Entwicklungslän er ist, Frauen aller Altersgruppen voll
ständig in den Entwi klungsprozeß zu integrieren, und for
dert die Mitgliedstaa n auf, für jede Ebene besondere Ziel
werte aufzustellen, u in ihren Ländern den Anteil der Frau
en in Fach-, Manage eot und Leitungspositionen anzuheben; 

9. betont erneut, aß die Beseitigung sozioökonomischer 
U ngerechtigkeiten a f nationaler und internationaler Ebene 
als ein notwendiger chritt auf dem Weg zur vollständigen 
Verwirklichung der esamt- und Einzelziele der Zukunfts
strategien durch die efriedigung der praktischen und strate
gischen Bedürfnisse er Frauen dringende Beachtung finden 
muß; 

10. fordert die zu tändigen Organisationen der Vereinten 
Nationen und die Re ierungen nachdrücklich auf, den beson
deren Bedürfnissen ehinderter Frauen, älterer Frauen und 
auch besonders schut bedürftiger Frauen wie Wanderarbeite
rinnen, F1üchtlingsfr uen und Kindern besondere Aufmerk
samkeit zu widmen; 

11. nimmt Kenntn s von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Verbesseru g der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten", und bit t die internationale Gemeinschaft und 
die zuständigen Gre ien und Organe der Vereinten Nationen 
nachdrücklich, sich en scharfen Anstieg der Armut unter 
Frauen in ländliche Gebieten verstärkt zum Anliegen zu 
machen; 

12. begrüßt die a der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und E twicklung auf allen Programmgebieten 
verabschiedeten Ern fehlungen über Frauen, Umwelt und 
Entwicklung, insbes ndere die Empfehlungen in Kapitel 24 
der Agenda 21 mit em Titel "Globale Maßnahmen für die 
Frau zur Herbeifü ng einer bestandfahigen und gerechten 
Entwicklunglt90

; 

13. bittet nachdr' cklich die Organe, Organisationen und 
Gremien der Vereint n Nationen, die aktive Mitwirkung von 
Frauen an der Planu g und Durchführung der Programme für 
eine bestandfahige ntwicklung sicherzustellen, und ersucht 
die Regierungen, i Kontext der Resolution 47/191 der 
Generalversammlun vom 22. Dezember 1992 die Nominie
rung von Frauen ls Vertreter in der Kommission für 
bestandfahige Entwi klung zu erwägen; 

14. ersucht den neralsekretär, bei der Ausarbeitung des 
systemweiten minel ristigen Plans zur Förderung der Frau 
für den Zeitraum 1 96-2001 und bei der Integration der 
Zukunftsstrategien i die von der Generalversammlung ver
anlaßten Aktivitäte sektoralen Einzelthemen besondere 
Aufmerksamkeit zu idmen, welche die drei Ziele Gleichbe
rechtigung, Entwick ung und Frieden übergreifend behandeln 
und bei denen es i sbesondere um Alphabetisierung, Bil
dung, Gesundheit, evölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der Technologie au die Umwelt und ihre Folgen für die 
Frau sowie um die olle Mitwirkung der Frau am Entschei
dungsfindungsproze geht, und ersucht ihn, die Regierungen 
auch weiterhin bei er Stärkung ihrer nationalen Mechanis
men zur Förderung er Frau zu unterstützen; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, den World 
Survey on the Ro!e of Women in Deve!opment" (Weltüber
blick über die Roll der Frau in der Entwicklung) in Anbe-

tracht seiner Wichtigkeit auch künftig zu aktualisieren und 
dabei besonderes Gewicht auf die negativen Folgen der 
schwierigen Wirtschaftslage für die meisten Entwicklungs
länder, insbesondere für die Lebensbedingungen der Frauen, 
zu legen und den sich verschlechternden Bedingungen für 
eine Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie 
den Auswirkungen der sinkenden Sozialausgaben auf die 
Möglichkeiten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des 
Gesundheitswesens und der Kinderbetreuung besondere Auf
merksamkeit zu schenken, und dem Wirtschafts- und Sozial
rat über die Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
1994 die endgültige Fassung der vorläufigen Fassung" des 
aktualisierten World Survey on the Role of Wornen in 
Deve!opment vorzulegen; 

16. ersucht die Regierungen. Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben, wenn sie Bewerbungen für offene 
Stellen im Sekretariat, insbesondere auf Leitungsebene, 
unterbreiten, und ersucht den Generalsekretär, Bewerberin
nen aus unterrepräsentierten und nicht repräsentierten Ent
wicklungsländern bei der Prüfung dieser Bewerbungen be
sonders zu berücksichtigen; 

17. ersucht den Generalsekretär, an die Regierungen, die 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Regionalkommissionen und der Sonderorgani
sationen, sowie an die zwischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen die Bitte zu richten, dem Wirtschafts
und Sozialrat über die Kommission regelmäßig über die auf 
allen Ebenen unternommenen Aktivitäten zur Umsetzung der 
Zukunftsstrategien Bericht zu erstatten; 

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vereinten Nationen auch künftig Mittel 
für die Ausstrahlung der wöchentlichen Rundfunkprogramme 
über Frauen bereitzustellen und dabei ausreichende Minel für 
Rundfunksendungen in verschiedenen Sprachen vorzusehen 
sowie die Koordinierungsstelle für Frauenfragen in der 
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information auszu
bauen, die in Abstimmung mit der Hauptabteilung für grund
satzpolitische Koordinierung und bestandfahige Entwicklung 
ein wirksameres Programm der Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Förderung der Frau gestalten soll; 

19. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht 
über die Umsetzung der Zukunftsstrategien an die neun
undvierzigste Tagung der Generalversammlung eine Bewer
tung der jüngsten Entwicklungen aufzunehmen, welche für 
die auf der nächsten Tagung der Kommission zu behandeln
den Schwerpunktthemen von Belang sind, und der Kommis
sion eine Zusammenfassung der von den Delegationen im 
Laufe der Debatte in der Versammlung vorgebrachten 
diesbezüglichen Auffassungen zuzuleiten; 

20. ersucht die Kommission zu prüfen, was sich aus der 
Weltkonferenz über Menschenrechte und der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien', die von der Konferenz 
verabschiedet wurden, hinsichtlich ihrer zentralen Rolle in 
bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 
Rechten der Frauen im System der Vereinten Nationen 
ergibt, und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 Bericht zu erstatten; 

21. ersucht den Generalsekretär, für die Kommission zur 
Behandlung auf ihrer achtunddreißigsten Tagung einen 
Bericht über die Maßnahmen zu erstellen, die die Abteilung 
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Frauenförderung in Zusammenarbeit mit anderen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere dem 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, ergreifen muß, um 
sicherzustellen, daß sich die zuständigen Menschenrechts
mechanismen der Vereinten Nationen, wie die zur Kontrolle 
der Vertragseinhaltung eingesetzten Organe, Berichterstatter 
und Arbeitsgruppen systematisch mit Verletzungen der 
Rechte der Frauen, namentlich auch geschlechtsspezifischen 
Mißbräuchen befassen; 

22. erkennt an, daß die in der Resolution 48/104 der 
Generalversammlung vom 20. Dezember 1993 verkündete 
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
wesentlich ist für die Gewährleistung der vollen Achtung der 
Rechte der Frau und einen wichtigen Beitrag zu den Bemü
hungen um die Verwirklichung der Ziele der Zukunfts
strategien von Nairobi zur Förderung der Frau bis zum 
Jahr 2000 leistet; 

23. ersucht den Generalsekretär, die Veranstaltung von 
regionalen Vorbereitungstagungen zu unterstützen, um eine 
solide Grundlage für die Vierte Weltfrauenkonferenz zu 
schaffen; 

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, die als 
Sekretariat der Vierten Weltfrauenkonferenz fungierende 
Abteilung Frauenförderung dureh die Bereitstellung aus
reichender finanzieller und menschlicher Ressourcen und 
eine umfassende Publizitätskampagne über die Konferenz 
und ihre Vorbereitungsaktivitäten im Rahmen der vorhan
denen Mittel stärker zu unterstützen; 

25. appellien an die Länder, nunmehr ernsthaft an die 
Erstellung ihrer einzelstaatlichen Berichte heranzugehen und 
sie ihrer jeweiligen Regionalkommission und dem Kon~ 
ferenzsekretariat rechtzeitig zu übennitteIn; 

26. bittet den Generalsekretär, eine aktivere Rolle zu 
übernehmen, was Appelle an die Länder um Beiträge zum 
Treuhandfonds für die Vierte WeItfrauenkonferenz angeht, 
damit zusätzliche Aktivitäten im Rahmen des Vorberei
tungsprozesses und der Konferenz selbst, insbesondere die 
Mitwirkung der am wenigsten entwickelten Länder an der 
Konferenz und an ihren Vorbereitungstagungen, finanziert 
werden können; 

27. empfiehlt die Weiterentwicklung von Methoden zur 
Datenerfassung und -sammlung auf den von der Kommission 
für die Rechtsstellung der Frau genannten Interessens
gebieten und bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die 
Sammlung nach Geschlecht aufgegliederter statistischer 
Daten zu verbessern und auszuweiten und diese Daten den 
zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen 
zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, in allen Amts
sprachen als Hintergrunddokument für die Vierte WeIt
frauenkonferenz eine aktualisierte Ausgabe von The Warld's 
Warnen 1970-1990: Trends and Statlstics" (Frauen der 
Welt 1970-1990: Tendenzen und Statistiken) zu erstellen; 

28. macht sich die Empfehlung in der Resolution 36/8 der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau zu eigen, 
wonach die regionalen Vorbereitungskonferenzen die Frage 
der Frau im öffentlichen Leben in ihre Tagesordnung 
aufnehmen sollen, sowie auch das Ersuchen, der Generalse
kretär möge in die vorbereitende Dokumentation für das von 
der Kommission auf ihrer neununddreißigsten Tagung 1995 

zu behandelnde Schwerpunktthema "Frieden: Frauen in der 
internationalen Entscheidungsfindung" Infonnationen über 
Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Leben und auf 
den Gebieten Wissenschaft und Technik aufnehmen; 

29. ersucht den Generalsekretär, der Vierten WeItfrau
enkonferenz die Berichte und Beschlüsse der Weltkonferenz 
über Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung und des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung zur Verfügung zu stellen; 

30. beschließt, unter Berücksichtigung der Resolution 37n 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau die in der 
Anlage zu dieser Resolution enthaltenen Modalitäten für die 
Teilnahme der nichtstaatlichen Organisationen, namentlich 
aus den Entwicklungsländern, an der Vierten Weltfrauenkon
ferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß sowie für den Beitrag 
dieser Organisationen dazu zu verabschieden; 

31. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die für 
1995 in Beijing anberaumte Vierte Weltfrauenkonferenz 
einen Bericht zu erstellen, in dem dargelegt wird, in weI
chem Maße die Anliegen der Frauen in die Aktivitäten der 
in Betracht kommenden Menschenrechtsmechanismen der 
Vereinten Nationen, so etwa der zur Kontrolle der Ver
tragseinhaltung eingesetzten Organe, Berichterstatter und 
Arbeitsgruppen, einbezogen worden sind; 

32. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Maßnahmen zur Durehführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Teilnahme von nichtstaatlichen Organisationen 
an der Vierten Weltfrauenkonferenz und an der 

Tätigkeit ihres Vorbereitungsorgans 

Nichtstaatliche Organisationen mit Konsultativstatus beim 
Wirtschafts- und Sozialrat, die den Wunsch äußern, an der 
Konferenz und an den Sitzungen der als Vorbereitungsorgan 
fungierenden Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
teilzunehmen, werden für die Teilnahme akkreditiert. Andere 
nichtstaatliche Organisationen, die akkreditiert werden 
möchten, können dies unter folgenden Bedingungen beim 
Konferenzsekretariat beantragen: 

a) Das Sekretariat der Vierten Weltfrauenkonferenz ist 
im Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen zuständig 
für die Entgegennahme und vorläufige Bewertung von 
Anträgen nichtstaatlicher Organisationen auf Akkreditierung 
bei der Konferenz und der als Vorbereitungsorgan fungieren
den Kommission für die Rechtsstellung der Frau; 

b) Allen Anträgen müssen Angaben über die Fachkom
petenz der Organisation und die Relevanz ihrer Tätigkeit für 
die Arbeit des Vorbereitungsorgans beigefügt sein, aus denen 
hervorgeht, für welche besonderen Bereiche der Konferenz
vorbereitungen diese Fachkompetenz und Relevanz gegeben 
sind, und die folgendes beinhalten: 

i) die Ziele der Organisation; 
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ii) Angaben über ihre Programme und Aktivitäten auf 
Gebieten, die für die Konferenz von Belang sind, und 
über das Land beziehungsweise die Länder, in denen 
diese PrograIl\me und Aktivitäten durchgeführt 
werden; 

iii) Bestätigung i r auf nationaler undloder internatio
naler Ehene du chgeführten Aktivitäten; 

iv) Ausfertigungen ihrer Jahresberichte mit Rechnungs
abschlüssen u d einem Verzeichnis der Mitglieder 
ihres Leitungs rgans unter Angabe der Staatsange
hörigkeit; 

v) eine Beschreib ng ihrer Mitgliedschaft unter Angabe 
der Gesamtz der Mitglieder des Leitungsorgans 
und deren Staa sangehörigkeit; 

c) Nichtstaatliche Organisationen, die die Akkreditierung 
beantragen. werden beten, ihr Interesse an den Gesamt-
und Einzelzielen der onferenz zu bestätigen; 

d) Gelangt das K nferenzsekretariat auf der Grundlage 
der nach diesem Dok ment zur Verfügung gestellten infor
mationen zu der Ü zeugung, daß eine Organisation ihre 
Fachkompetenz und ie Relevanz ihrer Tätigkeit für die 
Arbeit der als Vorbere tungsorgan fungierenden Kommission 
für die Rechtsstellun der Frau nachgewiesen hat, so emp
fiehlt es der Kommis ion die Akkreditierung der Organisa
tion, Empfiehlt das K nferenzsekretariat die Akkreditierung 
nicht, so stellt es d n Kommissionsmitgliedern die ent
sprechenden Infonna ionen mindestens eine Woche vor Be
ginn jeder Tagung z Verfügung; 

e) Die Kommiss on für die Rechtsstellung der Frau 
beschließt über alle orschläge zur Akkreditierung binnen 
vierundzwanzig Stun en, nachdem sie die Behandlung der 
Empfehlungen des onferenzsekretariats im Plenum auf
genommen hat. Erge t innerhalb dieser Frist kein Beschluß, 
so wird bis zur e tsprechenden Beschlußfassung eine 
vorläufige Akkrediti ng geWährt; 

j) Wird eine nie tstaatliche Organisation für die Teil
nahme an einer Tag ng der als Vorbereitungsorgan fungie
renden Kommission für die Rechtsstellung der Frau ak
kreditiert, so kann si an allen künftigen Tagungen und an 
der Konferenz teHne men; 

g) In Anbetracht es zwischenstaatlichen Charakters der 
Vierten Weltfrauenk ferenz haben nichtstaatliche Organisa
tionen weder währe d der Tätigkeit der Konferenz selbst 
noch während des orbereitungsprozesses Anteil an den 
Verhandlungen; 

h) In Betracht k menden nichtstaatlichen Organisatio
nen mit Konsultativ tatus beim Wirtschafts- und Sozialrat 
kann Gelegenheit ge eben werden, vor dem Plenum der als 
Vorbereitungsorgan fungierenden Kommission für die 
Rechtsstellung der rau und ihren Nebenorganen kurz das 
Wort zu ergreifen, ndere in Betracht kommende nicht
staatliche Organisati nen können ebenfalls um Genehmigung 
bitten, bei solchen itzungen kurz das Wort ergreifen zu 
dürfen. Werden zu v' le Anträge gestellt, bittet die Kommis
sion die nichtstaatli hen Organisationen, sich zu Gruppen 
zusammenzuschließ n, wobei ein Sprecher für jede Gruppe 
das Wort ergreift. ündliche Erklärungen nichtstaatlicher 

Organisationen sollen im Einklang mit der üblichen Praxis 
der Vereinten Nationen nach dem Ermessen des Vorsitzen
den und mit Zustimmung der Kommission abgegeben 
werden; 

i) Soweit sie dies für angezeigt halten, können in 
Betracht kommende nichtstaatliche Organisationen während 
des Vorbereitungsprozesses auf eigene Kosten schriftliche 
Ausarbeitungen in den Amtssprachen der Vereinten Nationen 
unterbreiten, Diese schriftlichen Ausarbeitungen werden 
nicht als offizielle Dokumente herausgegeben, es sei denn, 
sie entsprechen der Geschäftsordnung der Konferenz. 

48/109. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolution 34/14 vom 9, November 
1979, in der sie die Grundsatzerklärung und das Aktions
programm billigte, die von der Weltkonferenz über Agrarre
form und ländliche Entwicklung verabschiedet wurden", 
sowie ihre Resolution 44n8 vom 8. Dezember 1989, 

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunfts
strategien von Nairobi zur Förderung der Frau76 beigemessen 
wird, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/174 vom 
22. Dezember 1992, in der sie die Verabschiedung der 
Genfer Erklärung über Frauen in ländlichen Gebieten durch 
das im Februar 1992 in Genf abgehaltene Gipfeltreffen über 
die wirtschaftliche Besserstellung der Frauen in ländlichen 
Gebieten'" begrüßt und alle Staaten nachdrücklich gebeten 
hat, darauf hinzuarbeiten, daß die in der Erklärung gebil
ligten Ziele erreicht werden, 

mit Genugtuung darüber, daß die Regierungen sich immer 
stärker der Notwendigkeit von Strategien und Programmen 
zur Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebie
ten bewußt werden, 

in Anerkennung dessen, daß die Wirtschafts- und Fi
nanzkrisen in vielen Entwicklungsländern die sozioökono
mische Stellung der Frauen, insbesondere in ländlichen 
Gebieten, schwer beeinträchtigt haben, und tief besorgt über 
die ständig steigende Zahl von Frauen in ländlichen Gebie
ten, die in Armut leben, 

in der Erkenntnis, daß dringend geeignete Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten ergriffen werden müssen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs94

; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, der Verbesserung der Lage 
der Frauen in ländlichen Gebieten in ihren nationalen 
Entwicklungsstrategien verstärkte Bedeutung einzuräumen 
und dabei sowohl ihren praktischen als auch strategischen 
Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, unter 
anderem durch folgende Maßnahmen: 

a) Einbeziehung der Probleme der Frauen in ländlichen 
Gebieten in die nationalen Entwicklungspolitiken und 
-programme, insbesondere durch erhöhten Vorrang für die 
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Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung der 
Interessen der Frauen in ländlichen Gebieten; 

b) Stärkung einzelstaatlicher Mechanismen und Her
stellung institutioneller Verbindungen zwischen staatlichen 
Organen in verschiedenen Sektoren und den mit Fragen der 
ländlichen Entwicklung befaßten nichtstaatlichen Orga
nisationen; 

c) Verstärkung der Beteiligung von Frauen in ländlichen 
Gebieten am Entscheidungsprozeß; 

d) Verbesserung des Zugangs der Frauen in ländlichen 
Gebieten zu den Produktionsmitteln; 

e) Investitionen in das Humankapital der Frauen in 
ländlichen Gebieten, insbesondere durch Gesundheits- und 
Alphabetisierungsprogramme; 

3. ersucht die internationale Gemeinschaft, die zustän
digen Organe der Vereinten Nationen und die nichtstaatli
chen Organisationen, die Durchführung von Programmen 
und Projekten zur Verbesserung der Lage der Frauen in 
ländlichen Gebieten zu fördern; 

4. bittet die für 1994 anberaumte Internationale Kon
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung sowie den 
Weltgipfel über soziale Entwicklung und die Vierte Welt
frauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden, die beide für 1995 anberaumt sind, bei der 
Ausarbeitung von Strategien und Maßnahmen die Frage der 
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten 
gebührend zu berücksichtigen; 

5. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten und den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution zu erstellen und ihn über den Wirtschafts
und Sozialrat der fünfzigsten Tagung der Generalversamm
lung vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/110. Gewalt gegen Wanderarbeiterinnen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß die Charta der Vereinten 
Nationen den Glauben an die Menschenrechte und Grund
freiheiten, an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bekräftigt, 

in Bekräftigung der Grundsätze in der Konvention über die 
Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung der Frau, die 
von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 
vom 18. Dezember 1979 verabschiedet wurde und die in der 
Anlage zu der genannten Resolution enthalten ist, 

mit Genugtuung darüber, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien6

, die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, bekräftigt 
wurde, daß geschlechtsbezogene Gewalt und alle Fonnen der 
sexuellen Belästigung und Ausbeutung mit der Würde und 
dem Wert der menschlichen Person unvereinbar sind und 
durch gesetzliche Maßnahmen und nationale und inter
nationale Zusammenarbeit beseitigt werden müssen HXI

, 

feststellend, daß Annut, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heimatländern 
zahlreiche Frauen aus Entwicklungsländern auch weiterhin 
dazu veranlassen, sich auf der Suche nach einem Lebens
unterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu begeben, 
in denen größerer Wohlstand herrscht, und gleichzeitig 
anerkennend, daß es oberste Pflicht der Staaten ist, auf die 
Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, unter denen ihre 
Bürger Beschäftigung finden können, 

in der Erwägung, daß es die Pflicht der Herkunftsländer 
ist, die Interessen ihrer Bürger, die in anderen Ländern 
Beschäftigung suchen oder erhalten, zu schützen und zu 
fördern, ihnen eine entsprechende Ausbildung beziehungs
weise Bildung zu vermitteln und sie über ihre Rechte und 
Pflichten in den Ländern, in denen sie beschäftigt sind, zu 
infonnieren. 

im Bewußtsein der moralischen Verpflichtung der Aufnah
me- beziehungsweise Gastländer, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen zu 
gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeiter und insbe
sondere der Wanderarbeiterinnen, die aufgrund ihres Ge
schlechts und der Tatsache, daß sie Ausländerinnen sind, in 
zweifacher Hinsicht gef"hrdet sind, 

mit Besorgnis über die auch weiterhin eingehenden 
Meldungen, wonach manche Arbeitgeber in manchen 
Gastländern schwere gegen die Person von Wanderarbeite
rinnen gerichtete Übergriffe und Gewalttaten begehen, 

betonend, daß Gewalthandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeinträchtigen oder unmöglich machen, 

in der Überzeugung, daß es erforderlich ist, alle Formen 
der Diskriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor 
Gewalt aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeiterinnen, die Opfer körperlicher, 
psychischer und sexueller Mißhandlung beziehungsweise 
Belästigung werden; 

2. bringt ihren Dank zum Ausdruck für die Anstren
gungen, die einige Aufnahmeländer zur Erleichterung der 
schwierigen Situation der Wanderarbeiterinnen unternehmen; 

3. begrüßt es, daß der Wirtschafts- und Sozialrat in 
seiner Resolution 1993110 vom 27. Juli 1993 der General
versammlung den Entwurf der Erklärung über die Beseiti
gung der Gewalt gegen Frauen10l empfohlen hat; 

4. bekräftigt die Bestimmung in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien, wonach die Rechte der Frau 
integrierender Bestandteil der Menschenrechtsaktivitäten der 
Vereinten Nationen sein sollen, wozu auch die Förderung 
aller Menschenrechtsübereinkünfte gehört, die ausdrücklich 
Frauen betreffen; 

5. ruft alle Länder, insbesondere die Herkunfts- und die 
Aufnahmeländer, auf, zusammenzuarbeiten. indem sie durch 
geeignete Schritte sicherstellen, daß die Rechte der Wander
arbeiterinnen geschützt werden; 

6. ruft alle in Betracht kommenden Länder auf, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß Polizei und Justiz 
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bei der Gewährleistuqg des vollen Schutzes der Rechte der 48/111. Zusammenlegung des Internationalen For-
Wanderarbeiterinnen pehilfiich sind; schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde

7. bittet nachdrücklich sowohl die Herkunftsländer als 
auch die Gastländer, nötigenfalls auch durch den Erlaß 
gesetzlicher Maßnah en dazu beizutragen, daß der Schutz 
der Wanderarbeiteri nen vor skrupellosen Einstellungs
praktiken gewährleis t ist; 

8. legt den Mitgli dstaaten nahe, die Unterzeichnung und 
Ratifikation der Inter ationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wander beitnehmer und ihrer Familienangehö
rigen l

' beziehungsw se den Beitritt dazu in Erwägung zu 
ziehen; 

9. erkschaften, die Verwirklichung der 
Rechte der Wanderar eiterinnen zu unterstützen. indem sie 
ihnen helfen, sich z organisieren, damit sie ihre Rechte 
besser geltend mach können~ 

10. ersucht die r Kontrolle der Vertragseinhaltung 
eingesetzten Organe nd fordert die mit der Frage der Ge
walt gegen Frauen faßten nichtstaatlichen Organisationen 
auf, soweit angezeigt die Situation der Wanderarbeiterinnen 
zum Bestandteil i r Beratungen und Erkenntnisse zu 
machen und den Or anen der Vereinten Nationen und den 
Regierungen einschI" gige Informationen zur Verfügung zu 
stellen; 

11. fordert die treffenden nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, in Zusam enarbeit mit den Herkunfts- und den 
Gastländern Semin e und Ausbildungsprogramme über 
Menschenrechtsübe inkünfte durchzuführen, insbesondere 
soweit sie Wanderar eiter betreffen; 

12. bittet nachdrü klich alle Staaten, mit Unterstützung 
der zuständigen nie tstaatlichen Organisationen die erfor
derlichen Maßnahme zu ergreifen, um Wanderarbeiterinnen, 
die infolge einer V< rletzung ihrer Rechte unter anderem 
durch skrupellose beitgeber und/oder SteUenvermittler 
traumatisiert worden sind, Unterstützungsdienste zu leisten 
und die für ihre ph sische und psychische Rehabilitation 
erforderlichen Resso rcen zur Verfügung zu stellen; 

13. bittet außerde nachdrücklich um die Aufnahme des 
Themas der Gewalt g gen Wanderarbeiterinnen in die Tages
ordnung der für 199 in Beijing anberaumten Vierten Welt
frauenkonferenz: M ßnahmen für GleichsteUung, Entwick
lung und Frieden; 

14. fordert die zus "ndigen Organe und Sonderorganisatio
nen des Systems de Vereinten Nationen, andere zwischen
staatliche Organisati nen und die nichtstaatlichen Organisa
tionen auf, dem G neralsekretär über das Ausmaß des 
Problems Bericht zu erstatten und weitere Maßnahmen zur 
Verwirklichung der iele dieser Resolution zu empfehlen; 

15. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi zigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten und dabei die diesbe
züglichen Auffassu gen zu berücksichtigen, die bei den 
Beratungen der Ko mission für die Rechtsstellung der Frau 
auf deren achtundd eißigsten Tagung im März 1994 zum 
Thema der Gewalt egen Frauen zum Ausdruck gebracht 
werden. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

rung der Frau und des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 31/135 vom 16. De
zember 1976, mit der sie die Errichtung eines Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
billigte, sowie auf die Resolution 1998 (LX) des Wirtschafts
und Sozialrats vom 12. Mai 1976, die die Richtlinien für die 
Tätigkeiten des Instituts enthält, 

Kenntnis nehmend von Beschluß 1993/235 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, in dem der Rat 
der Empfehlung des Generalsekretärs zustimmte, das inter
nationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung 
der Frau und den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
für die Frau zusammenzulegen, vorbehaltlich einer ent
sprechenden Analyse der rechtlichen, finanziellen und 
administrativen Auswirkungen der Zusammenlegung und 
vorbehaltlich einer Prüfung durch die Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung, 

sowie Kenntnis nehmend von dem gemäß Beschluß 
1993/235 des Wirtschafts- und Sozialrats erstellten Bericht 
des Generalsekretärs 102, 

betonend, daß das Ziel dieser Neugliederung letztlich sein 
soll, die Programme zur Förderung der Frau zu stärken und 
die Tätigkeit beider Organisationen im Hinblick auf ihre 
Funktionsfabigkeit, Struktur und Kostenwirksamkeit effizien
ter zu gestalten, 

in Anerkennung der Wichtigkeit einer angemessenen 
Vorbereitung für die für 1995 anberaumte Vierte Welt
frauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden, unter der Anleitung des Konferenzsekre
tariats, sowie der Rolle, die dem Internationalen Forschungs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau dabei 
zukommt, 

1. erklärt, daß sowohl das Internationale Forschungs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau als auch der 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau ihre 
komparativen Vorteile bei den Aktivitäten zur Förderung der 
Frau beibehalten sollen; 

2. fordert nachdrücklich, daß das Zusammenwirken 
zwischen dem Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstitut zur Förderung der Frau, dem Entwicklungs
fonds der Vereinten Nationen für die Frau, der Sekretariats
Abteilung Frauenförderung, der Kommission für die Rechts
stellung der Frau und dem Ausschuß für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau im Zuge der laufenden Bemühun
gen um eine Neubelebung des Wirtschafts- und Sozialrats 
überprüft und rationalisiert wird, mit dem Ziel. ein stärkeres 
und einheitlicheres Programm zur Förderung der Frau zu 
erreichen; 

3. ersucht den Generalsekretär über den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen, im Ein
klang mit Regel 157 der Geschäftsordnung der Generalver
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 einen Bericht über die vorgeschlagene 
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Zusammenlegung des Internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau und des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
vorzulegen und darin folgendes aufzunehmen: 

a) eine genaue Analyse der aus der Zusammenlegung zu 
erwartenden finanziellen Vorteile; 

b) eine Schätzung der einmaligen Kosten der Zusam
menlegung, einschließlich der Kosten von Übergangsmaß
nahmen. sowie eine Schätzung der wiederkehrenden Kosten 
der Zusammenlegung; 

c) Einzelheiten zur derzeitigen Personalstruktur des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und 
des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Fördernng der Frau zusammen mit Einzelheiten der vor
geschlagenen Struktur, einschließlich der Regelungen für die 
Berichterstattung; 

d) die personellen Auswirkungen; 

e) einen Bericht über die Konsultationen mit der Gast
regierung des Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur Förderung der Frau; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem 
Bericht zu prüfen, in welchem Maße sich die Ausbildungs
tätigkeiten des Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur Förderung der Frau und des Entwick
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau möglicher
weise überschneiden; 

5. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, seine end
gültigen Empfehlungen der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung zur Prüfung und Beschluß
fassung vor dem 31. Dezember 1994 vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/112. Internationales Vorgehen zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs, der unerlaubten Drogenge
winnung und des unerlaubten Drogenverkehrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolutionen 47/98, 47/1 00, 47/10 1 
und 47/102 vom 16. Dezember 1992 sowie 48/12 vom 
28. Oktober 1993, 

zutiefst besorgt darüber, daß die unerlaubte Nachfrage 
nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren 
unerlaubte Gewinnung und der unerlaubte Verkehr mit 
diesen Stoffen nach wie vor eine ernste Bedrohung für die 
sozioökonomischen und politischen Systeme sowie für die 
Stabilität, die nationale Sicherheit und die Souveränität einer 
wachsenden Zahl von Staaten darstellt, 

sich vollauf dessen bewußt, daß die internationale Gemein
schaft mit dem dramatischen Problem des Drogenmißbrauchs 
und des unerlaubten Anbaus und der unerlaubten Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach, ihrer unerlaubten Weiterverarbeitung und 
Verteilung sowie des unerlaubten Verkehrs damit konfron
tiert ist und daß die Staaten auf internationaler und nationaler 
Ebene gegen dieses Übel vorgehen müssen, das die Gefahr 

in sich birgt, die Entwicklung, die wirtschaftliche und 
politische Stabilität und die demokratischen Institutionen zu 
untergraben, 

betonend, daß d"s Problem des Drogenmißbrauchs und des 
unerlaubten Drogenverkehrs in einem umfassenderen wirt
schaftlichen und sozialen Kontext angegangen werden muß, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer Analy
se der von den Drogenhändlern benutzten Transitrouten, die 
sich ständig ändern und sich auf eine immer größere Zahl 
von Ländern und Regionen in allen Teilen der Welt aus
weiten. 

höchst beunruhigt über den immer engeren Zusammen
hang zwischen Drogenhandel und Terrorismus in verschie·· 
denen Teilen der Welt, 

in Anerkennung der Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe für wissenschaftliche, medizinische und therapeu
tische Zwecke gewinnen, die Weiterleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu verhindern und die Gewinnung auf 
einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden Stand zu 
halten, 

erneut erklärend, daß die ErklärunglOJ und die Umfas
sende multidisziplinäre Konzeption für künftige Aktivitäten 
zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs'I>I, die von der Inter
nationalen Konferenz über Drogenntißbrauch und unerlaub
ten Suchtstoffverkehr verabschiedet wurden, die Politische 
Erklärung und das Weltweite Aktionsprogramm lO

-', die von 
der Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung 
verabschiedet wurden, und die Erklärung, die von dem im 
April 1990 in London abgehaltenen Welt-Ministergipfel zur 
Verminderung der Drogennachfrage und zur Bekämpfung 
der Kokainbedrohung 106 verabschiedet wurde, zusammen 
mit den internationalen Verträgen über die Drogenbekämp
fung einen umfassenden Rahmen für die internationale 
Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung bieten, 

unter Betonung der wichtigen Rolle der Vereinten Natio
nen und ilrrer Sonderorganisationen bei der Unterstützung 
konzertierter Maßnahmen im Kampf gegen den Drogenmiß
brauch auf nationa1er, regionaler und internationaler Ebene, 

unter Hervorhebung der Rolle, welche die Suchtstoff
kommission als das wichtigste Organ der Vereinten Nationen 
für Grundsatzfragen auf dem Gebiet der Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs spielt, 

erneut erklärend, welche wichtige Rolle dem Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbe
kämpfung als der Schaltstelle für konzertierte internationale 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu
kommt und in Würdigung seiner Erfüllung der ihm über
tragenen Aufgaben, 

in Bekräftigung der in dem Systemweiten Aktionsplan der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
aufgeführten Vorschläge sowie anerkennend, daß weitere 
Anstrengungen zur Durchführung und Aktualisierung des 
Aktionsplans erforderlich sind, 

mit der Bitte an die zuständigen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen, die Einbeziehung von Maßnahmen zur 
Bewältigung von Drogenproblemen in ihre Programme und 
Aktivitäten stärker voranzutreiben, 
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I 

ACHTUNG VOR DEN I DER CHARTA DER VEREINTEN NATIO
NEN UND IM VÖL RRECHT VERANKERTEN GRUNDSÄTZEN 
IM KAMPF GEGEN DEN DROGENMISSBRAUCH UND DEN 
UNERLAUBTENDR GENVERKEHR 

I. erklärt erneut, daß der Kampf gegen den Drogenmiß
brauch und den unerl~ubten Drogenverkehr auch in Zukunft 
auf der Grundlage er strikten Achtung vor den in der 
Charta der Vereinte Nationen und im Völkerrecht ver
ankerten Grundsätze geführt werden soll, insbesondere der 
Grundsätze der Acht ng der Souveränität und der territoria
len Unversehrtheit on Staaten und der Nichtanwendung 
beziehungsweise Nic tandrohung von Gewalt in den inter
nationalen Beziehun en; 

2. fordert alle St aten auf, sich verstärkt für die Förde
rung einer wirksame Zusammenarbeit bei den Bemühungen 
um die Bekämpfun des Drogenmißbrauchs und des un
erlaubten Drogenver ehrs einzusetzen, um so zur Schaffung 
eines K1imas beizu agent das der Verwirklichung dieses 
Ziels förderlich ist, nd davon Abstand zu nehmen, diese 
Frage zu politischen Zwecken zu nutzen; 

3. erklärt erneut daß der internationale Kampf gegen 
den Drogenhandel einesfalls als Rechtfertigung für eine 
Verletzung der in de Charta der Vereinten Nationen und im 
Völkerrecht veranke n Grundsätze dienen darf; 

11 

INTERNATIONALE ASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DES 
DROGENMISSB AUCHS UND DES UNERLAUBTEN 

ROGENVERKEHRS 

1. verurteilt von neuem das Verbrechen des Drogen
handels in allen sei en Formen und fordert nachdrücklich 
fortgesetzte, wirksa e internationale Maßnahmen zu seiner 
Bekämpfung, entsp chend dem Grundsatz der geteilten 
Verantwortlichkeit; 

2, unterstützt e Konzentration auf nationale und 
regionale Strategien ur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, 
insbesondere den Le tplan-Ansatz, und bittet das Programm 
der Vereinten Nation n für die internationale Drogenbekämp
fung nachdrücklich, zu berücksichtigen, daß diese durch 
wirksame interregio ale Strategien ergänzt werden sollten; 

3. ersucht den Generalsekretär, über die von dem 
I'rogramm getroffe en Regelungen zur Förderung und 
Uberwachung der D kade der Vereinten Nationen gegen den 
Drogenmißbrauch 1 91-2000 unter dem Motto "Weltweite 
Antwort auf eine we tweite Herausforderung" sowie über die 
Fortschritte Bericht u erstatten, die die Mitgliedstaaten, das 
Programm und das ystem der Vereinten Nationen bei der 
Verwirklichung der iele der Dekade erzielt haben; 

4. begrüßt die Fortschritte bei der Ratifikation und 
Anwendung des Ei heits-Übereinkommens von 1961 über 
Suchtstoffe lll7

, des .. ereinkommens in der durch das Proto
koll von 1972 geän erten Fassung!"', des Übereinkommens 
von 1971 über psyc otrope Stoffel<" und des Übereinkom
mens der Vereinten ationen von 1988 gegen den unerlaub
ten Verkehr mit Su tstoffen und psychotropen Stoffen 110; 

5. ersucht das ogramm, in seinen Bericht an die 
Suchtstoffkommissi n über die Durchführung des Überein-

kommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den uner
laubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
einen Abschnitt über die bei der Durchführung des Überein
kommens bisher gesammelten Erfahrungen aufzunehmen, der 
Empfehlungen und Strategien für seine weitere Durch
führung enthalten sollte, und bittet die Mitgliedstaaten, in 
dieser Hinsicht mit dem Programm zusammenzuarbeiten; 

6. legt allen Ländern nahe, Maßnahmen zu treffen, um 
den unerlaubten Waffenhandel zu verhindern, durch den die 
Drogenhändler mit Waffen ausgestattet werden; 

7. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen der Suchtstoffkommission um die Verbesserung der 
Arbeitsweise und der Wirkung der Tagungen der Leiter 
nationaler Suchtstoffbehörden; 

8. ersucht das Programm, in seinem Bericht über den 
unerlaubten Drogenverkehr weltweite Tendenzen des uner
laubten Verkehrs und Transits von Suchtstoffen und psycho
tropen Stoffen einschließlich der dabei verwendeten Metho
den und Routen zu analysieren und Mittel und Wege zu 
empfehlen, die es den an diesen Routen liegenden Staaten 
ermöglichen, alle Aspekte des Drogenproblems besser zu 
bewältigen; 

9. unterstreicht, daß zwischen der unerlaubten Gewin
nung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der 
unerlaubten Nachfrage danach und dem unerlaubten Verkehr 
damit und den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen in 
den betroffenen Ländern ein Zusammenhang besteht und daß 
die Probleme in jedem Land unterschiedlich und vielfliltig 
ausgeprägt sind; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
internationale wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
mit Regierungen, die darum ersuchen, zu verstärken, um 
alternative Entwicklungsprogramme zu unterstützen, die die 
Kulturtraditionen der Völker voll respektieren; 

11. nimmt Kenntnis von der Initiative, die das Programm 
ergriffen hat, um das Konzept des Schuldenerlasses gegen 
alternative Entwicklungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
internationalen Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu unter
suchen, und ersucht den Exekutivdirektor des Programms, 
der Suchtstoffkommission über Fortschritte auf diesem 
Gebiet zu berichten; 

12. legt den Regierungen nahe, Sachverständige für die 
von dem Programm geführte Liste zu benennen, um si
cherzustellen, daß das Programm und die Suchtstoffkom
mission bei der Durchführung ihrer Politiken und Pr0-
gramme auf einen möglichst großen Wissens- und Erfah
rungsschatz zurückgreifen können; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen zur Verhinderung der unerlaubten Zwecken dienen
den Abzweigung von Vorprodukten und anderen bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen häufig verwendeten wesentlichen Chemikalien, 
Materialien und Geräten; 

14. spricht dem Internationalen Suchtstoffkontrollamtihre 
Anerkennung aus für seine wertvolle Arbeit bei der Über
wachung der Gewinnung und Verteilung von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen mit dem Ziel, deren Verwendung 
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auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu beschrän
ken, sowie dafür, daß es seine zusätzlichen Aufgaben betref
fend die Kontrolle von Vorprodukten und wesentlichen Che
mikalien nach Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen llO so wirksam wahrgenommen hat; 

15. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen, die das Programm und andere Organe der Vereinten 
Nationen unternehmen, um verläßliche Daten über den Dro
genmißbrauch und den unerlaubten Drogenverkehr zu be
schaffen, insbesondere auch über die Weiterentwicklung des 
Internationalen Systems zur Erfassung des Drogenmiß
brauchs; 

16. empfiehlt der Suchtstoffkommission, auf ihrer sie
benunddreißigsten Tagung die vom Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen für soziale Entwicklung erstellte welt
weite Forschungsstudie über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs zusammen mit dem Bericht des Exekutivdi
rektors des Programms über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs zu behandeln und die Aufnahme dieser 
Frage in ihre Tagesordnung zu erwägen; 

m 
WELTWEITES AKTIONSPROGRAMM 

1. bekräftigt die Wichtigkeit des Weltweiten Aktions
programms als Rahmen für nationale, regionale und inter
nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der unerlaubten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der 
unerlaubten Nachfrage danach und des unerlaubten Verkehrs 
damit sowie ihrer Verpflichtung, die darin enthaltenen 
Aufträge und Empfehlungen zu verwirklichen; 

2. fordert die Staaten auf, einzeln wie auch in Zu
sammenarbeit mit anderen Staaten das Weltweite Aktions
programm zu fördern und seine Mandate und Empfehlungen 
zu verwirklichen, mit dem Ziel, das Programm in praktische 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
umzusetzen; 

3. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen, die Sonderorganisationen, die internationalen Finanz
institutionen und andere zuständige zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen auf, den Staaten bei ihren 
Bemühungen um die Förderung und Durchführung des 
Weltweiten Aktionsprogramms ihre Zusammenarbeit und 
Hilfe zuteil werden zu lassen; 

4. ersucht die Suchtstoffkommission, bei der Wahr
nehmung ihres Auftrags zur Überwachung des Weltweiten 
Aktionsprogramms die Empfehlungen zu berücksichtigen, die 
in dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung des 
Weltweiten Aktionsprogramms durch die MitgliedstaatenJIL 

enthalten sind; 

5. ersucht die Suchtstoffkommission und das Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung, Mittel und Wege zu erwägen, um den Regierungen die 
Berichterstattung über die Umsetzung des Weltweiten 
Aktionsprogramms zu erleichtern. und so eine bessere 
Beteiligung zu erreichen; 

IV 

DURCHFÜHRUNG DES SYSTEMWEITEN AKTIONSPLANS DER 
VEREINTEN NATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG DES DROGEN
MISSBRAUCHS: MASSNAHMEN DER ORGANISATIONEN DES 
SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN 

1. erklärt erneut, daß der Exekutivdirektor des Pro
gramms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche Drogen
bekämpfungsaktivitäten der Vereinten Nationen zu koor
dinieren und wirksam zu leiten. um sicherzustellen, daß die 
Maßnahmen innerhalb des Programms kohärent sind und daß 
die Koordinierung, Komplementarität und Nichtüberschnei
dung der Aktivitäten im gesamten System der Vereinten 
Nationen gegeben ist; 

2. verlangt, daß die in ihrer Resolution 471100 erbetene 
Aktualisierung des System weiten Aktionsplans der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in voller 
Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsausschuß für KoOf
dinierung so rechtzeitig abgeschlossen wird, daß die Sucht
stoffkommission ihn auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung 
prüfen und dazu Empfehlungen abgeben kann und daß er 
vom Wirtschaft.- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 
1994 und von der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung behandelt werden kann; 

3. wiederholt, daß der aktualisierte Systemweite Ak
tionsplan folgendes enthalten soIlte: 

a) einen Anhang mit organisationsspezifischen Durch
führungsplänen; 

b) einen Hinweis auf die wichtige Rolle der internatio
nalen Finanzinstitutionen, wie in Kapitel II der Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des DrogenmißbrauchsJ04 ausgeführt, und auf 
die Fähigkeit dieser Institutionen zur Förderung der wirt
schaftlichen Stabilität und zur Schwächung der Drogen
industrie; 

4. fordert aIle in Betracht kommenden Organisationen 
der Vereinten Nationen auf. ihre organisationsspezifischen 
Durchführungspläne zur Aufnahme in den aktualisierten 
Systemweiten Aktionsplan abzuschließen und alle in dem 
Aktionsplan und dessen Anhang enthaltenen Mandate und 
Aktivitäten voll in ihre Programme einzubinden; 

5. ersucht die Suchtstoffkommission, der Prüfung der 
organisationsspezifischen Durchführungspläne des System
weiten Aktionsplans besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
damit der Wirtschafts- und Sozialra! diese 1994 auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen behandeln kann; 

6. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen der Rolle der inter
nationalen Finanzinstitutionen bei der Unterstützung der 
internationalen Maßnahmen zur Drogenbekämpfung ge
bührende Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere was 
alternative Entwicklungsmaßnahmen betrifft; 

7. fordert die Leitungsgremien aIler mit dem System
weiten Aktionsplan verbundenen Organisationen der Ver
einten Nationen auf, die Frage der Drogenbekämpfung in 
ihre Tagesordnung aufzunehmen, mit dem Ziel, die Not
wendigkeit eines Mandats zur Drogenbekämpfung zu prüfen, 
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die zur Umsetzung d~s Aktionsplans ergriffenen Aktivitäten haushaltsplans des Fonds des Programms der Vereinten 
zu bewerten und nac Bedarf darüber zu berichten, wie der Nationen fiir die internationale Drogenbekämpfung zu 
Frage der Drogenbek· mpfung in den jeweiligen Programmen entsprechen und insbesondere den einschlägigen Reso-
Rechnung getragen ird; lutionen der Suchtstoftkommission nachzukommen; 

8. ersucht das gramm der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Or anisationen, insbesondere dem Kin~ 
derhilfswerk der Y, einten Nationen, über die Anstren
gungen zu berichte , die unternommen wurden, um die 
Auswirkungen des rogenmißbrauchs und der damit zu
sammenhängenden riminalität auf Kinder zu untersuchen, 
und Maßnahmen zu empfehlen, die zur Behebung dieses 
Problems ergriffen rden könnten; 

9. empfiehlt, daß das Programm der Vereinten Nationen 
für die international Drogenbekämpfung mit der Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege des 
Zentrums fiir soziale Entwicklung und humanitäre Angele
genheiten zusammen beitet und mit dieser seine Aktivitäten 
zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, einschließlich der 
Geldwäsche, koordi iert, um sicherzustellen, daß ihre 
Aktivitäten einander rgänzen und sich nicht überschneiden; 

10. ersucht darum daß der System weite Aktionsplan alle 
zwei Jahre überprüft und aktualisiert wird; 

V 

PROGRAMM D VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE 
NALE DROGENBEKÄMPFUNG 

1. begrüßt die nstrengungen, die das Programm der 
Vereinten Nationen . die internationale Drogenbekämpfung 
unternimmt. um sein Mandate im Rahmen der internationa~ 
len Verträge über die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
multidisziplinären K nzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des rogenmißbrauchs, des Weltweiten 
Aktionsprogramms u d der einschlägigen Konsensdokumente 
durchzufiihren; 

2. bittet alle Reg· rungen nachdrücklich, dem Programm 
der Vereinten Nation n für die internationale Drogenbekämp
fung größtmögliche nanzielle und politische Unterstützung 
zukommen zu lassen insbesondere indem sie die freiwilligen 
Beiträge an das Pro ramm erhöhen, damit es seine operati
ven Aktivitäten u seine technische Zusammenarbeit 
ausweiten und stärk n kann; 

3. begrüßt auße em die Arbeit der Suchtstoftkommis
sion im Zusamme hang mit der Behandlung des Pro
grammhaushaltsplan des Fonds des Programms der Ver
einten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung, 
im Einklang mit d in Abschnitt XVI von Ziffer 2 der 
Resolution 461185 der General versammlung vom 20. De
zember 1991 enthal nen Mandat; 

4. nimmt Kennt is von der Mitteilung des Generalse
kretärs zu den emäß Abschnitt XVI von Resolu
tion 461185 C vorge egten administrativen und finanziellen 
Regelungen des Pro amms der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung'''; 

5. nimmt mit G nugtuung Kenntnis von den Anstren
gungen, die das Pro amm der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung unternimmt, um der gebil
ligten formalen Ge altung und Methodik des Programm-

6. ermutigt den Exekutivdirektor des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung, sich auch weiterhin um die Verbesserung der formalen 
Gestaltung des Haushaltsplans des Fonds zu bemühen; 

VI 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten, die der General
sekretär unter dem Punkt "Internationale Drogenbekämp
fung" vorgelegt hatll3

; 

2. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481113_ Einberufung einer Konferenz der Vereinten 
Nationen zur umfassenden Bebandlung und 
Überprüfung der Probleme von Flüchtlingen, 
Rückkehrern, Vertriebenen und Migranten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf das Abkommen von 1951'" und das 
Protokoll von 1967'15 über die Rechtsstellung der Flücht
linge, 

unter Berücksichtigung der Komplexität und der Dring
lichkeit der weltweiten Flüchtlingskrise sowie der Notwen
digkeit, daß die internationale Gemeinschaft bei der Koor
dinierung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Flüchtlingen, Rückkehrern, Vertriebenen und Migranten 
einen umfassenden Ansatz verfolgt, 

im Hinblick darauf, daß die Internationale Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung, die vom 5. bis 13. September 
1994 in Kairo stattfinden soll, sich mit den Belangen der 
Flüchtlinge, Vertriebenen und Migranten befassen wird, 

mit Genugtuung über die fortgesetzte Arbeit des Beauf
tragten des Generalsekretärs zugunsten der Binnenver~ 
triebenen, 

in der Erkenntnis, daß es notwendig ist. innovative 
Strategien, Mechanismen und Beschlüsse auf diesem Gebiet 
zu erarbeiten. 

\. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, eine Konferenz 
der Vereinten Nationen zur umfassenden Behandlung und 
Überprüfung der Probleme der Flüchtlinge, Rückkehrer, 
Vertriebenen und Migranten einzuberufen; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen, 
andere internationale Organisationen. die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen, die Regionalorganisationen und die 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, Untersuchungen 
vorzunehmen und dem Generalsekretär Empfehlungen 
hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der Einberufung einer 
solchen Konferenz vorzulegen, unter anderem unter Berück
sichtigung der Beratungen der Konferenz von Kairo und der 
Arbeit des Beauftragten des Generalsekretärs; 
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3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
gemäß Ziffer 2 eingegangenen Empfehlungen vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/114. Internationale Notstandshilfe f'lir Flüchtlinge und 
Vertriebene in Aserbaidschan 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen be
treffend die humanitäre Unterstützung von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, 

nach Behandlung des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge116

• 

in Anerkennung der Katalysatorrolle, die dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft und den 
Entwicklungsorganisationen bei der Förderung der huma
nitären Hilfe und der Entwicklung zukommt und deren Ziel 
darin besteht, bestandfähige und dauerhafte Lösungen für 
Flüchtlinge und Vertriebene zu finden, 

mit dem Ausdruck ihrer großen Besorgnis darüber, daß 
sich die humanitäre Lage in Aserbaidschan aufgrund der 
Vertreibung einer großen Anzahl von Zivilpersonen ständig 
weiter verschlechtert. 

mit Genugtuung über die Anstrengungen. die das Interims
büro der Vereinten Nationen und das Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in Aserbaid
schan unternehmen, um die Bedarfsfeststellung und die 
Bereitstellung von humanitären Hilfsgütern zu koordinieren, 

sowie mit Genugtuung über das konsolidierte interin
stitutionelle humanitäre Programm der Vereinten Nationen 
für Aserbaidschan für den Zeitraum vom I. Juli 1993 bis 
zum 31. März 1994, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Staaten und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatHchen Organisationen. die 
bisher positiv reagiert haben und dem humanitären Bedarf 
Aserbaidschans auch weiterhin Rechnung tragen, sowie an 
den Generalsekretär und die Organe der Vereinten Nationen, 
die die humanitäre Hilfe mobilisieren und die Auslieferung 
der benötigten Hilfsgüter koordinieren, 

sowie mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen 
der Nachbarstaaten, die die erforderliche humanitäre Hilfe 
gewähren, einschließlich der Bereitstellung von Unterkünften 
und Transitrouten durch ihr Hoheitsgebiet für die Ver
triebenen aus Aserbaidschan, 

höchst beunruhigt darüber, daß sich die humanitäre Lage 
in Aserbaidschan seit der Verabschiedung des Programms im 
Juni 1993 weiter erheblich verschlechtert hat und daß die 
Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen in Aserbaidschan 
kürzlich eine Million überschritten hat, 

sich dessen bewußt, daß sich die Flüchtlinge und Ver
triebenen in einer prekären Situation befinden, daß sie von 
Mangelemährung und Krankheiten bedroht sind und daß für 
die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfs
gütern und den erforderlichen Unterkünften für den Winter 
entsprechende Hilfe von außen benötigt wird, 

tief besorgt über die gewaltige Belastung, welche die 
massenhafte Präsenz von Flüchtlingen und Vertriebenen für 
die Infrastruktur des Landes bedeutet, 

erklärend, daß die internationalen Maßnahmen zur 
Unterstützung Aserbaidschans bei der Versorgung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere der anfalligsten 
Gruppen, mit Unterkünften, Medikamenten und Nahrungs
mitteln dringend fortgesetzt werden müssen, 

I. begriij3t mit Genugtuung die vom Generalsekretär 
unternommenen Anstrengungen mit dem Ziel, die Aufmerk
samkeit der internationalen Gemeinschaft auf die akuten Pro
bleme der aserbaidschanischen Flüchtlinge und Vertriebenen 
zu lenken und Unterstützung für sie zu mobilisieren; 

2. appelliert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme der Vereinten Nationen, Sonderorganisatio
nen und anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, den aserbaidschanischen Flüchtlingen und 
Vertriebenen angemessene und ausreichende finanzielle, 
medizinische und materielle Unterstützung zu gewähren; 

3. bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die 
Sonderorganisationen. Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen. soweit angezeigt den 
besonderen Hilfebedarf der aserbaidschanischen Flüchtlinge 
und Vertriebenen ihren jeweiligen Leitungsorganen zur 
Kenntnis zu bringen, damit sie sich mit dieser Frage befas
sen, und dem Generalsekretär über die Beschlüsse dieser 
Organe Bericht zu erstatten; 

4. bittet den Generalsekretär, die Gesamtlage der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Aserbaidschan weiterhin zu 
überwachen und bei Bedarf seine Guten Dienste zur Ver
fügung zu stellen; 

5. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge, ihre Bemühungen bei den zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und den zwischen
staatlichen. staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
fortzusetzen, um die lebenswichtigen Dienste für die Flücht
linge und Vertriebenen in Aserbaidschan zu konsolidieren 
und auszubauen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die bei der 
Durchführung dieser Resolution erzielten Fortschritte Bericht 
zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/115. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro
gramms des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1993/315 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1993 betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. 

sowie Kenntnis nehmend von der Verbalnote des Ständigen 
Vertreters Spaniens bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 3. Juni 1993, betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses l17

• 
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1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus
schusses des Progra ms des Hohen Kommissars der Verein
ten Nationen für Flü htlinge von 46 auf 47 Staaten zu erhö
hen; 

2. ersucht den irtschafts- und Sozialrat, auf seiner 
wiederaufgenommen n Organisationstagung 1994 ein zusätz
liches Mitglied zu w ·hlen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/116. Amt des ohen Kommissars der Vereinten 
Nationen f' r Flüchtlinge (UNHCRj 

Die Genera/vers lung, 

nach Behandlung es Berichts der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Natio en für Flüchtlinge über die Tätigkeit 
ihres Amtes llB und es Berichts des Exekutivausschusses 
des Programms des Hohen Kommissars über seine vier
undvierzigste Tagun 119 sowie Kenntnis nehmend von der 
Erklärung, die die H he Kommissarin am 4. November 1993 
abgegeben hatl20

, 

unter Hinweis auf i Resolution 47/105 vom 16. Dezem-
ber 1992, 

in Bekräftigung d s rein humanitären und unpolitischen 
Charakters der Tätilkeit des Amtes sowie in Bekräftigung 
der entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen 
Kommissarin, Flüc tlingen völkerrechtlichen Schutz zu 
gewähren und nach Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu 
suchen, 

mit Genugtuung 'ber die Erklärung und das Aktions
programm von Wie 6 der Weltkonferenz über Menschen
rechte, insbesondere wegen der darin enthaltenen Bekräfti
gung des Rechts, A yl zu suchen und zu genießen und des 
Rechts auf Rückke in das eigene Land, 

in Würdigung de hohen Einsatzes, mit dem die Hohe 
Kommissarin und ire Mitarbeiter ihre Aufgaben wahr
nehmen, und insbes ndere der Mitarbeiter gedenkend, die in 
Ausübung ihres Die stes ihr Leben gelassen haben, 

mit Genugtuung d von Kenntnis nehmend, daß inzwischen 
einhundertdreiundz anzig Staaten Vertragsparteien des 
Abkommens von 19 I ll

• und/oder des Protokolls von 1967115 

über die Rechtsstell ng der Flüchtlinge sind, 

sowie mit Genug uung über die Teilnahme der Hohen 
Kommissarin an d n Feierlichkeiten anläßlich des Jah
restages der 1984 v bschiedeten Erklärung von Cartagena 
über Flüchtlingel2l und des am 10. Dezember 1969 ge
schlossenen Überein ommens der Organisation der afrikani
schen Einheit zur egelung der spezifischen Aspekte der 
Flüchtlingsproblem in Afrika122, 

mit Genugtuung ü er die nach wie vor große Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtli gen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wertvolle nterstützung, welche die Regierungen 
der Hohen Kommis 'n bei der Erfüllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil we eo lassen, 

mit dem Ausdru k ihrer Anerkennung für diejenigen 
Staaten, insbeson e soweit sie zu den am wenigsten 
entwickelten Lände n gehören oder Millionen von Flücht-

lingen aufgenommen haben, die trotz schwerwiegender 
eigener Wirtschafts- und Entwicklungsprobleme weiterhin 
zahlreiche Flüchtlinge in ihrem Hoheitsgebiet aufnehmen, 
und unter Betonung der Notwendigkeit, durch internationale 
Hilfsrnaßnahmen, insbesondere durch entwicklungsorientierte 
Hilfe, einen möglichst großen Teil der Bürde zu überneh
men, die diese Staaten zu tragen haben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Menschen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hilfe und Schutz zu gewähren, weiter 
zunimmt und daß ihr SchUlz in vielen Situationen auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nicht
aufnahme, widerrechtlichen Ausweisung, Zurückweisung, 
ungerechtfertigten Inhaftnahme sowie auch infolge anderer 
Bedrohungen ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer Würde und 
ihres Wohlergehens sowie der mangelnden Achtung und 
Gewährleistung ihrer Grundfreiheiten und Menschenrechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bestimmten Regionen 
von eimelnen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren die 
Institution des Asyls gefährdet und sich nachteilig auf den 
raschen und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen für die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen müssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
Flüchtlingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die 
den Flüchtlingsströmen zugrunde liegenden Ursachen 
angehen müssen, sowie in diesem Zusammenhang die 
Verantwortung der Staaten hervorhebend, insbesondere 
soweit es sich um die Herkunftsländer handelt, 

mit Genugtuung über die fortgesetzten Bemühungen der 
Hohen Kommissarin, den SchUlz- und Hilfserfordernissen 
von Flüchtlingsfrauen und -kindern gerecht zu werden, die 
die Mehrheit der Flüchtlingsbevölkerung der Welt steUen 
und deren Sicherheit und Wohlergehen oft ernsthaft bedroht 
sind, 

in Anerkennung der wachsenden Anforderungen, die 
weltweit an das Amt des Hohen Kommissars gestellt werden, 
sowie der Notwendigkeit, aUe verfügbaren Ressourcen 
vollständig und effektiv zu mobilisieren, um diesen Anforde
rungen gerecht zu werden, 

1. bekräftigt nachdrUcklieh die fundamentale Bedeutung 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge sowie 
die Notwendigkeit einer uneingeschränkten Zusammenarbeit 
der Staaten mit dem Amt, um die wirksame Wahrnehmung 
dieser Aufgabe zu erleichtern; 

2. fordert alle Staaten, namentlich auch die Regierungen 
der Neustaaten auf, soweit noch nicht geschehen, dem 
Abkommen von 1951 und dem ProtokoU von 1967 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und einschlägigen regionalen 
Rechtsakten für den Schutz der Flüchtlinge beizutreten 
beziehungsweise die Staatennachfolge in diese Rechtsakte 
anzutreten und diese vollinhaltlich durchzuführen; 

3. ruft alle Staaten auf, am Asylrecht als einem unver
ziehtbaren Mittel zum völkerrechtlichen SchUlz der Flücht
linge festzuhalten und den fundamentalen Grundsatz der 
Nichtzurückweisung genauestens zu achten; 
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4. fordert die Staaten mit Nachdruck auf, entsprechend 
den diesbezüglichen internationalen und regionalen Rechts
akten allen Asylsuchenden Zugang zu fairen und effizienten 
Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus und zur 
Gewährung des Asylrechts an Personen einzuräumen, die die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllen; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
ernsten Bedrohungen der Sicherheit oder des Wohlergehens 
der Flüchtlinge, darunter auch Fälle von Zurückweisung, 
widerrechtlicher Ausweisung, tätlichen Angriffen und 
Inhaftierung Unter inakzeptablen Bedingungen, und fordert 
die Staaten auf, alles Notwendige zu tun, um die Achtung 
der Grundsätze des Flüchtlingsschutzes und die humane 
Behandlung der Asylsuchenden im Einklang mit den 
international anerkannten Menschenrechtsnormen sicherzu
stellen; 

6. macht sich in diesem Zusammenhang die Schlußfol
gerungen über die persönliche Sicherheit von Flüchtlingen, 
den Flüchtlingsschutz und die sexuelle Gewalt zu eigen, die 
vom Exekutivausschuß des Programms des Hohen Kommis
sars auf seiner vierundvierzigsten Tagung l19 angenommen 
wurden; 

7. begrüßt die Politik der Hohen Kommissarin in bezug 
auf Flüchtlingskinder und die zur Umsetzung dieser Politik 
ergriffenen Maßnahmen, die darauf abzielen, daß den 
besonderen Bedürfnissen der Flüchtlingskinder, insbesondere 
auch von alleinreisenden Minderjährigen, im Rahmen der 
allgemeinen Schutz- und Hilfstätigkeiten des Amtes in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen und sonstigen in 
Frage kommenden Organisationen umfassend Rechnung 
getragen wird; 

8. ninunt mit Genugtuung Kenntnis von den weiteren 
Fortschritten bei der Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen des Progranams der Hohen Kommissarin, deren Ziel 
darin besteht, im Einklang mit der Politik der Hohen 
Kommissarin in bezug auf Flüchtlingsfrauen den Schutz von 
Flüchtlingsfrauen und -mädchen zu gewährleisten und ihren 
Hilfsbedürfnissen gerecht zu werden; 

9. betont die Bedeutung der internationalen Solidarität 
und Lastenteilung bei der Stärkung des völkerrechtlichen 
Schutzes von Flüchtlingen, und bittet alle Staaten sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich, mit dem Amt 
des Hohen Kommissars zu kooperieren, um den Staaten, die 
eine große Anzahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
aufgenommen haben, einen Teil der damit verbundenen 
Bürde abzunehmen; 

10. bittet alle Staaten und zuständigen Organisationen 
nachdrücklich, die Suche der Hohen Kommissarin nach 
dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu unter
stützen, beispielsweise je nach Bedarf durch freiwillige 
Rückführung, die Eingliederung im Asylland oder die 
Neuansiedlung in Drittländern, und begrüßt insbesondere die 
ständigen Bemühungen ihres Amtes, soweit irgend möglich 
Gelegenheiten zu nutzen, um die Bedingungen herzustellen, 
die der bevorzugten Lösung einer freiwilligen Rückführung 
zuträglich sind; 

11. ermutigt die Hohe Kommissarin, auf der Grundlage 
ihrer reichhaltigen humanitären Erfahrung und Sachkom
petenz weiterhin Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu prüfen und 

durchzuführen, deren Ziel darin besteht, die Entstehung von 
Situationen zu verhindern, die Flüchtlingsströme verursa
chen, unter Berücksichtigung der grundlegenden Schutz
prinzipien, in enger Koordinierung mit den betreffenden 
Regierungen und je nach Bedarf in einem interinstitutionel
len, zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Rahmen; 

12. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen der 
Hohen Kommissarin, auf der Grundlage ausdrücklicher 
Ersuchen des Generalsekretärs oder der zuständigen Haupt
organe der Vereinten Nationen und mit Zustimmung des 
betreffenden Staates sowie unter Berücksichtigung des 
komplementären Charakters der Mandate und der Sach
kompetenz anderer zuständiger Organisationen Binnenver
triebenen in bestimmten Situationen, die die besondere 
Sachkompetenz des Amtes erfordern, humanitäre Hilfe und 
Schutz zu gewähren, insbesondere wenn dadurch ein Beitrag 
zur Verhütung oder Lösung von Flüchtlingsproblemen 
geleistet werden kann; 

13. erklärt erneut, daß es wichtig ist, Umwelterwägungen 
in die Prograname des Amtes des Hohen Kommissars 
einzubeziehen, insbesondere in den am wenigsten entwik
kelten Ländern, in Anbetracht der Auswirkungen der Präsenz 
der großen Anzahl von unter der Obhut der Hohen Kommis
sarin stehenden Flüchtlingen und Vertriebenen auf die 
Umwelt; 

14. anerkennt, daß die internationale Gemeinschaft Mittel 
und Wege finden muß, durch die den Schutz- und Hilfs
bedürfnissen von Binnenvertriebenen innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen besser Rechnung getragen werden 
kann, und fordert die Hohe Kommissarin auf, mit der 
Sektetariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten und 
dem Beauftragten des Generalsekretärs für Binnenvertriebene 
und mit anderen in Frage kommmenden internationalen 
Organisationen und Gremien, einschließlich des Internationa
len Komitees vom Roten Kreuz, aktiv weitere Konsultatio
nen über diese vorrangige Frage zu führen; 

15. anerkennt außerdem, wie wichtig es ist, Verhütung, 
Schutz und Lösungen auf umfassender regionaler Grundlage 
anzugehen, und legt der Hohen Kommissarin nahe, sich mit 
Staaten, anderen in Frage kommenden Organen der Ver
einten Nationen und staatlichen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen über mögliche zusätzliche 
Maßnahmen und Initiativen in Gebieten zu beraten, die 
aufgrund von erzwungenen Wanderbewegungen der Bevölke
rung vor komplexen humanitären Problemen stehen; 

16. bekräftigt, wie wichtig die Förderung und Bekannt
machung der Flüchtlingsgesetzgebung und -grundsätze für 
den Schutz der Flüchtlinge und eine verbesserte Verhütung 
und Lösung von FlüchtIingsproblemen ist, und ermutigt die 
Hohe Kommissarin, die Förderungs- und Ausbildungs
tätigkeiten ihres Amtes weiter zu stärken, unter anderem 
durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Gremien und 
Organisationen. die sich mit Menschenrechten und dem 
humanitären Recht befassen; 

17. fordert die Staaten, das Amt des Hohen Kommissars 
und nichtstaatliche Organisationen nachdrücklich auf, sich 
weiter darum zu bemühen, daß die Öffentlichkeit Menschen 
anderer Herkunft und Kultur mehr Verständnis und Akzep
tanz entgegenbringt, um feindselige, rassistische oder 
fremdenfeindliche Einstellungen und andere Formen der 
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Intoleranz gegenübe Ausländern, insbesondere Flüchtlingen 
und Asylsuchenden Vertriebenen und Angehörigen von 
Minderheiten, zu be eitigen; 

18. nimmt Kenn is von der Beziehung, die zwischen der 
Gewährleistung der enschenrechte und der Verhütung von 
Flüchtlingsproblem n besteht, und bekundet erneut ihre 
Unterstützung für di Bemühungen der Hohen Kommissarin 
um eine Verstärkun der Zusammenarbeit zwischen ihrem 
Amt und der Mense enrechtskommissioll, dem Sekretariats
Zentrum für Mensc~enrechte und anderen in Frage kom
menden intemation len Organen und Organisationen; 

19. begrüßt die weiteren Fortschritte, die die Hohe 
Kommissarin bei i en Bemühungen erzielt hat, das Reak
tionsvennögen ihr Amtes auf humanitäre Notstands
situationen zu ver ssern, und ennutigt sie, die Koordinie
rungsfunktion des oordinators für Nothilfe, insbesondere 
bei großen und kom lexen Notstandssituationen, umfassend 
zu unterstützen; 

20. legt der Ho en Kommissarin nahe, weiterhin um
fassend mit den ganisationen der Vereinten Nationen, 
zwischenstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen 
Organisationen zus mmenzuarbeiten, so auch im Rahmen 
des Ständigen inte' nstitutionellen Ausschusses, um bei 
komplexen Notstan situationen ein wirksames Eingreifen zu 
gewährleisten; ! 

21. begrüßt es ~ußerdem, daß die Hohe Kommissarin 
gemeinsam mit de' Internationalen Rat der freiwilligen 
Hilfsorganisationen as Verfahren "Partnerschaft in Aktion" 
als Mittel zur Stär ng und Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen d Amt des Hohen Kommissars und 
nichtstaatlichen Or anisationen entwickelt hat, um den 
erheblich gestiegen n Anforderungen gerecht zu werden, 
verleiht ihrer Unte tülzung Ausdruck für den Prozeß der 
Konsultationen dur h regionale Vorbereitungstreffen sowie 
für die in Oslo im Juni 1994 stattfindende Weltkonferenz 
und bittet die Regi rungen, diese wichtige Initiative finan
ziell zu unterstütze 

22. verleiht ihre tiefen Besorgnis Ausdruck über die in 
mehreren Ländern nd Regionen gegebenen Verhältnisse, 
welche die Auslie rung humanitärer Hilfsgüter und die 
Sicherheit der Mit beiter der Hohen Kommissarin und 
anderer Hilfsorgani ationen ernsthaft gefährden, beklagt die 
jüngsten Verluste n Menschenleben unter dem an den 
humanitären Einsät en beteiligten Personal, fordert nach
drücklich dazu auf, ie von der Hohen Kommissarin und in 
der Generalversam lung und im Sicherheitsrat bezüglich der 
Sicherheit des Per nals der Vereinten Nationen und des 
vergleichbaren Per onals ergriffenen Initiativen zu unter
stützen, insbesonde durch die Behandlung neuer Maßnah
men zur Verbesse g der Sicherheit dieses Personals, und 
fordert die Staate und alle Konfliktparteien auf, alles 
Notwendige zu tu , um den sicheren und rechtzeitigen 
Zugang für humani" e Hilfsmaßnahmen und die Sicherheit 
des internationalen ersonals und der Ortskräfte zu gewähr
leisten, die diese umanitären Maßnahmen in jeweiligen 
Ländern durchführe ; 

23. fordert alle egierungen und sonstigen Geber auf, zu 
den Programmen d r Hohen Kommissarin beizutragen und 
die Hohe Kommiss . n unter Berücksichtigung der Notwen-

digkeit, eine bessere Lastenteilung unter den Gebern zu 
erzielen, dabei zu unterstützen, zu gegebener Zeit zusätzliche 
Einnahmen aus den traditionellen staatlichen Quellen, von 
seiten anderer Regierungen und aus dem Privatsektor zu 
beschaffen, um sicherzustellen, daß den Bedürfnissen der 
unter der Obhut der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
linge, Rückkehrer und Vertriebenen entsprochen wird. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/117. Internationale Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktober 
1987,42/110 vom 7. Dezember 1987,42/204 vom 11. De
zember 1987, 42/231 vom 12. Mai 1988, 43/118 vom 
8. Dezember 1988, 441139 vom 15. Dezember 1989,45/141 
vom 14. Dezember 1990,461107 vom 16. Dezember 1991 
und 47/103 vom 16. Dezember 1992, 

eingedenk dessen, daß die Internationale Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge mit der Initiative der 
zentralamerikanischen Präsidenten in Verbindung steht, die 
in den Verfahren zur Schaffung eines tragfähigen und 
dauerhaften Friedens in Zentralamerika enthalten ist, welche 
auf dem Esquipulas-II-Gipfeltreffen am 7. August 1987 
unterzeichnet wurden 123, 

sowie eingedenk dessen, daß die zentralamerikanischen 
Präsidenten auf dem vom 27. bis 29. Oktober 1993 in 
Guatemala-Stadt abgehaltenen vierzehnten Gipfeltreffen unter 
Hinweis auf die Notwendigkeit, den Übergang von der 
humanitären Hilfe zur Entwicklungszusammenarbeit weiter
zuführen, beschlossen haben, die internationale Gemeinschaft 
und insbesondere die Internationale Konferenz über zentral
amerikanische Flüchtlinge, die auf diesem Gebiet wertvoUe 
Arbeit geleistet hat, aufzurufen, die humanitären und 
Entwicklungsprogramme zugunsten der entwurzelten Bevöl
kerungsgruppen weiter zu unterstützen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gültigkeit der Erklä
rung und des Konzertierten Aktionsplans zugunsten der 
zentralamerikanischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebenen 124, die auf der im Mai 1989 in Guatemala-Stadt 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge verabschiedet worden sind, sowie der 
Erklärungen der Ersten und Zweiten Internationalen Tagung 
des Ausschusses für Anschlußrnaßnahmen an die Kon
ferenz l25

, 

unter Hinweis auf das Ergebnis der Tagungen, die der 
Ausschuß für Anschlußrnaßnahmen an die Konferenz im 
April 1991 in San Jose, im Juni 1991 in San Pedro Sula 
(Honduras), im August 1991 in Tegucigalpa, im Oktober 
1991 in Managua, im April 1992 in San Sal vador und im 
September und Oktober 1992 in Managua abgehalten hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
Anschlußrnaßnahmen an die Konferenz, der dem Exekutiv
ausschuß des Programms des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge auf seiner vierundvier
zigsten Tagung vorgelegt wurde und der die Durchführung 
des Konzertierten Aktionsplans betrifft, 
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mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengun
gen. die die zentralamerikanischen Länder. Belize und 
Mexiko im Zuge der Verwirklichung der Gesamt- und 
Einzelziele des Konzertierten Aktionsplans als eines festen 
Bes~andteils der Bemühungen um die Herbeiführung eines 
stabIlen ~nd dauerhaften Friedens und die Demokratisierung 
der RegIon unternehmen. um dauerhafte Lösungen für die 
Probleme der Flüchtlinge. Rückkehrer und Vertriebenen zu 
finden. 

mit Genugtuung über die in EI Salvador bei der Kon
solidierung des Friedens im Lande im Einklang mit den 
Friedensabkommen und dem Plan für den nationalen Wie
deraufbau erzielten Fortschritte. über die Anstrengungen zur 
Herbeiführung des Friedens und der Aussöhnung in Guate
mala sowie die Anstrengungen, die in Nicaragua zur Ver
wirklichung der Ziele der nationalen Aussöhnung und zur 
Unterstützung der entwurzelten Bevölkerungsgruppen unter
nommen werden - alles Fortschritte. welche freiwillige Re
patriierungen und die Ansiedlung von Binnenvertriebenen 
weiter fördern, 

eingedenk des gemeinsamen politischen und wirtschaftli
chen Kommuniques. das von der am 22. und 23. Februar 
1993 in San Salvador abgehaltenen neunten Ministerkon
ferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
und Zentralamerikas - dem San-Jose-IX-Gipfeltreffen -
verabschiedet wurde. sowie der gemeinsamen Erklärung des 
vom 27. bis 29. Oktobe.r 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffens der zentralamerikanischen 
Präsidenten, in der die Notwendigkeit internationaler 
Unterstützung für die im Rahmen der Internationalen Kon
ferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge durchgeführten 
Programme bekräftigt wurde. 

in Anerkennung der beträchtlichen Unterstützung. die der 
Konferenz seit ihren Anfangen unter anderem seitens des 
Generalsekretärs. des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge. des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen. der Gebergemeinschaft 
sowie nationaler und internationaler nichtstaatlicher Organi
sationen zuteil geworden ist, 

sowie in Anerkennung dessen. daß die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Konzertierten Aktionsplans bis zum Mai 
1994 maßgebliche Fortschritte bei den Bemühungen zur 
Verwirklichung der vorgeschlagenen Gesamt- und Einzel
zieie ermöglicht hat. 

dnvon Kenntnis nehmend. daß zur Stärkung des Konzer
tierten Aktionsplans die Rolle der federführenden Organi
sation am 1. Juli 1993 vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge an das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen übertragen wurde. 

Uberzeugt. daß Frieden. Entwicklung und Demokratie 
unverzichtbare Voraussetzungen für die Lösung des Pro
blems der entwurzelten Bevölkerungsgruppen in der Region 
sind. 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten, die vom General
sekretärl26 und von der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlingell6 vorgelegt wurdenj 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort
schritten. die bei der Durchführung der Programme und 

Projekte im Rahmen der Internationalen Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge erzielt worden sind. und 
dankt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge und dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen für die maßgebliche Unterstützung 
und den nichtstaatlichen Organisationen für ihren un
schätzbaren Beitrag zu diesem Prozeß; 

3. bittet nachdrücklich die zentralamerikanischen Länder. 
Belize und Mexiko. im Einklang mit ihren nationalen 
Entwicklungsplänen die Programme zugunsten der Flücht
linge. Rückkehrer und Vertriebenen auch weiterhin durch
zuführen und weiterzuverfolgen; 

4. bringt erneut ihre Überzeugung zum Ausdruck. daß 
die frei willige Repatriierung von Flüchtlingen und die 
Rückkehr von Vertriebenen in ihre Herkunftsländer bezie
hungsweise Heimatgemeinden nach wie vor ein positives 
Anzeichen für den Fortschritt des Friedens in der Region ist; 

5. gibt außerdem ihrer Überzeugung Ausdruck. daß der 
Vorgang der Rückkehr und der Wiedereingliederung in die 
Herkunftsländer und Heimatgemeinden auch weiterhin in 
Würde und Sicherheit und ntit den Garantien vonstatten 
gehen sollte. die notwendig sind. um sicherzustellen. daß die 
betroffenen Bevölkerungsgruppen in die jeweiligen nationa
len Entwicklungspläne mit einbezogen werden; 

6. unterstützt die besondere Aufmerksamkeit. welche die 
zentralamerikanischen Länder. Belize und Mexiko den 
besonderen Bedürfnissen der Frauen und Kinder unter den 
Flüchtlingen. Rückkehrern und Vertriebenen schenken. und 
die Maßnahmen. die zum Schutz und zur Verbesserung der 
Umwelt sowie zur Erhaltung ethnischer und kultureller 
Werte ergriffen werden; 

7. ersucht den Generalsekretär. das Amt des Hohen 
Kommissars. das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere Organe des Systems der Vereinten 
Nationen. die Weiterverfolgung. die Durchführung und die 
Evaluierung der im Ralunen des Konferenzprozesses 
entwickelten humanitären Programme weiter zu unterstützen 
und sich weiter daran zu beteiligen; 

8. weist nachdrUcklich darauf hin. wie wichtig es ist. 
sicherzustellen. daß nach Abschluß des Konferenzprozesses 
im Mai 1994 die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Rückkehrer 
und Vertriebenen in einem umfassenden und nachhaltigen 
Konzept der menschlichen Entwicklung ausdrücklich 
berücksichtigt werden und daß das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Hohen 
Kommissarin diesen Ansatz in der Strategie während der 
Konferenzfolgezeit weiter unterstützt; 

9. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck. daß bei der im 
Rahmen des integrierten Konferenzprozesses geleisteten 
Arbeit wertvolle Erfahrungen gesammelt wurden. die auch 
auf andere Regionen der Welt angewandt werden könnten; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft. insbesondere 
die Geberländer. auf. ihre großzügige Unterstützung für die 
Konferenz im Hinblick auf die Konsolidierung der während 
der Konferenz aufgestellten Gesamt- und Einzelziele weiter 
zu verstärken und auch künftig ihre wertvolle Zusammen
arbeit zu gewähren. was die Finanzierung und Durchführung 
der für die Ubergangsperiode zur Entwicklung vorgeschlage-
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nen sozialen und hu'!'anitären Programme, der eigentlichen eingedenk der Notwendigkeit, die Tätigkeit der humanitä-
EntwicklungsprograJme und der mit dem Umweltschutz ren Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der 
zusammenhängendenl Programme, mit denen den Bedürfnis- Versorgung der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen 
sen der entwurzelten Bevölkerungsgruppen Rechnung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und bei ihrer 
getragen werden soll; betrifft; gesundheitlichen Betreuung, sowie unter Mißbilligung der 

11. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvie zigsten Tagung einen Bericht über den 
Prozeß der Internatio alen Konferenz über zentralamerikani
sche Flüchtlinge vorz legen, einschließlich einer Analyse der 
bisherigen Ergebnis ,der Hindernisse und der noch zu 
bewältigenden Aufg ben. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/118, Hilfe für üchtIinge, Rückkehrer und Vertrie
bene in Aflka 

Die Generalversa I mlung, 

unter Hinweis auf! ihre Resolution 471107 vom 16. De-
zember 1992, I 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 127 

sowie des Berichts er Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtl nge1J6

, 

eingedenk dessen, aß es sich bei der Mehrzahl der betrof
fenen Länder um am wenigsten entwickelte Länder handelt, 

davon überzeugt, aß das System der Vereinten Nationen 
besser bemhigt werd n muß, Hilfsprogramme für Flüchtlin
ge, Rückkehrer un Vertriebene durchzuführen und die 
Gesamtkoordinierun dieser Programme zu übernehmen, 

mit Genugtuung über die Aussichten für freiwillige 
Repatriierung und fü dauerhafte Lösungen auf dem gesam
ten Kontinent, 

in der Erwägung, aß die Staaten Bedingungen schaffen 
müssen, die der Ver ütung von Flüchtlings- und Vertriebe
nenströmen und de freiwiIligen Repatriierung förderlich 
sind, 

eingedenk dessen daß es sich bei der Mehrheit der 
Flüchtlinge und Vert . ebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit Genugtuung eststellend, daß sich die in Betracht 
kommenden Länder erpflichtet haben, alles zu tun, um die 
Gewährung von Hi fe an die betroffenen Bevölkerungs
gruppen zu erleichte n und die in dieser Hinsicht erforderli
chen Maßnahmen z ergreifen, 

in der Erkenntnis daß es geboten ist, den Gastländern, 
insbesondere denje igen Ländern, die seit längerer Zeit 
Flüchtlinge beher rgen, dabei behilflich zu sein, die 
Umweltschäden un die negativen Auswirkungen auf die 
öffentlichen Dienst und den Entwicklungsprozeß zu 
beheben, 

in Anerkennung es Mandats der Hohen Kommissarin, 
Flüchtlinge und Rüc kehrer zu schützen und ihnen zu helfen, 
sowie der Katalysat rrolle, die ihr gemeinsam mit der inter
nationalen Gemeins haft und den Entwicklungsorganisatio
nen bei der Beha lung der allgemeineren Fragen der 
Entwicklung zukom t, soweit sie die Flüchtlinge, Rückkeh
rer und Vertriebene betreffen, 

Angriffshandlungen gegen das Personal der humanitären 
Organisationen, insbesondere soweit sie zu Verlusten an 
Menschenleben geführt haben, und betonend, daß die 
Sicherheit des Personals dieser Organisationen gewährleistet 
werden muß, 

zutiefst besorgt über die durch anhaltende Dürre, Konflikte 
und Bevölkerungsbewegungen verursachte kritische humani
täre Situation in den afrikanischen Ländern, insbesondere am 
Horn von Afrika, 

im Bewußtsein der Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen in Ost-und Zentralafrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemühungen, wie 
beispielsweise den Mechanismus für die Verhütung, Be
wältigung und Lösung von Konflikten, der von der Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation 
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juni 1993 
in Kairo abgehaltenen neunundzwanzigsten ordentlichen 
Tagung!" verabschiedet wurde, 

unter Berücksichtigung der Resolution CMlRes.l448 (LVITI) 
über Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika, die 
vom Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit 
auf seiner vom 21. bis 26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen 
achtundfünfzigsten ordentlichen Tagung!" verabschiedet 
wurde, 

zutiefst besorgt über die massenhafte Präsenz von Flücht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschibuti, die über 
25 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, 
und über den unablässigen weiteren Zustrom dieser Personen 
infolge der tragischen Situation in Somalia, 

sowie zutiefst besorgt über die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der Flüchtlinge und Auslandsvertriebenen für 
die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche und soziale 
Lage in Dschibuti, das unter lang anhaltender Dürre und den 
nachteiligen Auswirkungen der kritischen Situation am Horn 
von Afrika leidet, 

in der Erwägung, daß mehr als die Hälfte der Flüchtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschibuti unter schwierigsten 
Umständen ohne unmittelbare internationale Unterstützung 
in Dschibuti-Stadt lebt und einen unzumutbaren Druck auf 
die begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infra
struktur ausübt und insbesondere ernsthafte Sicherheitspro
bleme verursacht, 

sowie in der Erwägung, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hohe Kommissarin sowie in Betracht kommende Orga
nisationen zusammenarbeiten müssen, um andere Lösungen 
für das Problem der Flüchtlinge in Dschibuti-Stadt zu finden 
und die zur Deckung ihrer konkreten Bedürfnisse erforderli
che Hilfe von außen mobilisieren zu können, 

sich dessen bewußt, daß sich die Flüchtlingsbevölkerung 
in den Flüchtlingslagern in ganz Dschibuti in einer prekären 
Lage befindet und von Hunger, Mangelernährung und 
Krankheit bedroht ist und daß zur Bereitstellung von Nah-



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 261 

rungsmitteln, ärztlicher Hilfe und der notwendigen Infra
struktur für Unterkünfte eine angemessene Unterstützung von 
außen notwendig ist, 

sowie sich dessen bewußt, daß Eritrea durch einen drei
ßigjährigen Krieg, der im Mai 1991 sein Ende fand, und 
durch wiederholte Dürrekatastrophen im Laufe der Jahre 
verwüstet worden ist, daß seine Wirtschaft und seine 
Ressourcen vernichtet wurden und daß das Land jetzt vor 
dem Neuanfang steht, 

sich der gewaltigen Aufgabe bewußt, welche für Eritrea 
die Rückführung von mehr als einer halben Million Flücht-
1ingen' insbesondere aus dem Sudan, über sein Programm für 
die WiedereingIiederung von Flüchtlingen und die Wieder
herstelIung der Neuansiedlungsgebiete in Eritrea sowie die 
Wiederansiedlung der sich bereits im Lande befindlichen 
freiwilligen Rückkehrer, Binnenvertriebenen und demobili
sierten ehemaligen Kombattanten bedeutet, sowie im 
Bewußtsein der enormen Belastung, die sich daraus für die 
Regierung Eritreas ergibt, 

sowie sich dessen bewußt, wie notwendig es ist, daß die 
Regierung Eritreas und die Sekretariats-Hauptabteilung Hu
manitäre Angelegenheiten und die zuständigen Organisatio
nen zusammenarbeiten, um die für die Ingangsetzung der 
Wiederansiedlungsprogramme in Eritrea erforderliche inter
nationale Unterstützung zu mobilisieren, 

zutiefst besorgt über die massenhafte Präsenz von Flücht
lingen, freiwilligen Rückkehrern, Vertriebenen und demo
bilisierten Soldaten in Äthiopien und über die sich daraus 
ergebende ungeheure Belastung der Infrastruktur und der 
spärlichen Ressourcen des Landes, 

sowie zutiefst besorgt über die schwerwiegenden Folgen, 
die dies für die Fähigkeit Äthiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden Dürre fertig zu werden und 
die Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

im Bewußtsein der schweren Bürde, die die Regierung 
Äthiopiens zu tragen hat, sowie der Notwendigkeit ent
sprechender sofortiger Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge, 
freiwilligen Rückkehrer, Vertriebenen, demobilisierten Solda
ten und Opfer von Naturkatastrophen, 

zutiefst besorgt über die Belastung der Regierung und des 
Volkes von Kenia aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen 
aus den von Konflikten und Hungersnot heimgesuchten 
Nachbarländern und der Infiltration bewaffneter Banditen 
und in hohem Maße gefährlicher und illegaler Waffen 
aufgrund der in Somalia herrschenden Situation, 

sich dessen bewußt, daß die Sicherheitslage in der Region, 
insbesondere in den Grenzgebieten, im Interesse der Si
cherheit der Flüchtlinge, der örtlichen Gemeinwesen und des 
an humanitären Maßnahmen beteiligten Personals verbessert 
werden muß, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der großen Opfer, die sie gebracht hat und noch immer 
bringt, um diese Situation zu bewältigen, in einer Zeit, in der 
sie selbst infolge der Auswirkungen der anhaltenden Dürre, 
von denen ihre eigene Bevölkerung betroffen war und ist, 
mit immer schwierigeren Verhältnissen konfrontiert ist, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den schät
zungsweise mehr als vierhunderttausend Flüchtlingen und 

Vertriebenen in Kenia weiter Hilfe zu gewähren, bis sich 
diese Situation ändert, 

zutiefst besorgt über die tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen Bevölkerung, die der Bürgerkrieg in 
Somalia nach wie vor hat, ein Krieg, von dem vier bis fünf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als 
Flüchtlinge in Nachbarländern leben oder im eigenen Land 
vertrieben wurden und dringend humanitäre Hilfe benötigen, 

im Bewußtsein dessen, daß die freiwillige Repatriierung 
der zahlreichen somalisehen Flüchtlinge, die sich in den 
Nachbarländern und anderswo befinden, sowie die Rückkehr 
der Binnenvertriebenen an ihre Heimstätten auch weiterhin 
ein wohldurchdachtes und integriertes internationales 
Hilfsprogramm erfordern wird, das auf die Deckung ihrer 
Grundbedürfnisse, die Sicherstellung ausreichender Auf
nahmevorkehrungen und die Erleichterung ihrer reibungs
losen Eingliederung in die jeweilige Gemeinschaft abgestellt 
ist, 

überzeugt, daß es angesichts der sich verschlechternden 
Lage der Vertriebenen und Rückkehrer und des zunehmen
den Drucks, den die Flüchtlinge nach wie vor auf die 
Gastländer ausüben, geboten ist, umgehend humanitäre Hilfe 
für die somalischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe
nen zu mobilisieren und unverzüglich auszuliefern, 

an die Somalier appellierend, das Übereinkommen von 
Addis Abeba über die nationale Aussöhnung durchzuführen, 
das von den politischen Führern Somalias am 27. März 1993 
unterzeichnet wurde, um ein günstiges Umfeld für die 
Repatriierung von somalischen Flüchtlingen aus den Nach
barländern zu schaffen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß Sudan seit längerer Zeit 
zahlreiche Flüchtlinge beherbergt, 

im Bewußtsein der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit 
denen die Regierung Sudans konfrontiert ist, sowie der 
Notwendigkeit angemessener Hilfsmaßnahmen für die 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Sudan und der Sanierung 
der Gebiete, in denen sie sich aufbalten, 

mit Lob für die Bemühungen der Regierung Sudans und 
des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, die sie zur freiwilligen Repatriierung der 
zahlreichen Flüchtlinge in ihre Heimatländer unternommen 
haben, 

zutiefst besorgt über die Not der sudanesischen F1ücht
lingskinder, insbesondere das Problem der von ihren Ange
hörigen getrennten Minderjährigen, und betonend, daß es 
notwendig ist, sich ihres Schutzes, ihres Wohlergehens und 
der Wiedervereinigung mit ihren Familien anzunehmen, 

in Anbetracht dessen, daß die Rückführung und Wieder
eingliederung der Rückkehrer und die Wiederansiedlung der 
Vertriebenen durch Naturkatastrophen erschwert werden und 
daß dieser ProzeS die Regierung Tschads vor schwierige 
humanitäre, soziale und wirtschaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an die Mitgliedstaaten sowie an die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ergange
nen Appells, der Regierung Tschads auch weiterhin die er
forderliche Hilfe zu gewähren, um ihre Probleme zu mildern 
und sie besser in die Lage zu versetzen, das Repatriierungs-, 
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Wiedereingliederun s- und Wiederansiedlungsprogramm für 
freiwillige Rückke er und Vertriebene durchzuführen, 

mit Genugtuung . ber die fortgesetzten Bemühungen der 
Wirtschaftsgemeins haft der westafrikanischen Staaten und 
der Organisation d afrikanischen Einheit um die Wie
derherstellung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in 
Liberia und über di am 25. Juli 1993 in Cotonou (Benin) 
erfolgte Unterzeich ung des Friedensübereinkommens zwi
schen der InterimSTe ierung der Nationalen Einheit Liberias, 
der Patriotischen N . onalfront Liberias und der Vereinigten 
Befreiungsbewegun Liberias für Demokratie'''' sowie über 
die Schaffung der Bobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia mit dem iel, ein Ende des Konflikts herbeizufüh-
ren, 

zutiefst besorgt ü r den Zustrom von Binnenvertriebenen, 
Rückkehrern und ertriebenen nach Monrovia und die 
ungeheure Belastun , die sich daraus für die Infrastruktur 
und die fragile Wirt chaft des Landes ergibt, 

sowie zutiefst bes rgt darüber, daß die Situation trotz der 
Anstrengungen, die nternommen werden, um den Flüchtlin
gen, Rückkehrern u d Vertriebenen die erforderliche mate
rielle und finanziell Unterstützung zu gewähren, nach wie 
vor prekär ist und chwerwiegende Auswirkungen auf die 
langfristige Entwick ung Liberias sowie auf diejenigen west
afrikanischen Länd r hat, die liberianische Flüchtlinge 
aufgenommen habe , 

eingedenk dessen daß den liberianischen Flüchtlingen, 
Rückkehrern und Ve . ebenen weiterhin humanitäre Nothilfe 
geleistet werden mu , da die Sicherheitslage für eine groß
angelegte freiwillige Repatriierung und Wiedereingliederung 
noch nicht günstig i t, 

in Anerkennung d r schweren Belastung, die das Volk und 
die Regierung Mala is tragen, und der Opfer, die sie ange
sichts der begrenzte Sozial- und Infrastruktureinrichtungen 
des Landes mit de Betreuung der Flüchtlinge auf sich 
nehmen, sowie in A erkennung der Notwendigkeit, Malawi 
angem~ssene inte tionale Unterstützung zu gewähren, 
damit es seine Bem "hungen um die BereitsteJIung von Hilfe 
für die Flüchtlinge rtsetzen kann, 

ernstlich besorgt ··ber die nach wie vor schweren sozialen, 
wirtschaftlichen un ökologischen Auswirkungen der mas
senhaften Präsenz d eser Flüchtlinge in Malawi sowie über 
die sich daraus erg benden weitreichenden Folgen für den 
langfristigen Entwic lungsprozeß des Landes und die Aus
wirkungen auf die mwelt, 

eingedenk der Er enntnisse und Empfehlungen der 199 I 
nach Malawi eot andten interinstitutionellen Mission, 
insbesondere hinsich lieh der Notwendigkeit, die sozioökono
mische Infrastruktu des Landes zu stärken, damit Malawi 
den unmittelbaren h manitären Soforthilfebedarf der Flücht
linge und seine eig nen langfristigen Entwicklungsbedürf
nisse decken kann. 

überzeugt, daß ie internationale Gemeinschaft den 
Ländern im südlich n Afrika, die Flüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene be sich aufnehmen, wegen der ernsten 
Wirtschaftslage und insbesondere wegen der verheerenden 
Dürre im südlichen frika nach wie vor ein Höchsttnaß an 
konzertierter Hilfe währen muß, 

mit Genugtuung über die laufenden Aktivitäten der Hohen 
Kommissarin zugunsten der freiwilligen Repatriierung und 
Wiedereingliederung von südafrikanischen Rückkehrern und 
in der Hoffnung, daß die Hindernisse für die Rückkehr aller 
Flüchtlinge und Exilierten in Sicherheit und Würde unver
züglich beseitigt werden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, flüchtlingsbezogene 
Entwicklungsprojekre in lokale und nationale Entwicklungs
pläne einzubinden, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs 127 sowie von dem Bericht der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für FlüchtlingelI'; 

2. spricht den betreffenden Regierungen ihre Anerken
nung aus für ihre Opfer und für die Hilfe, die sie Flücht
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie für 
ihre Bemühungen um die Förderung der freiwilligen Repatri
ierung und anderer Maßnahmen, die angemessene und 
dauerhafte Lösungen zum Ziel haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesen
heit einer großen Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen 
in den betroffenen Ländern und über die Auswirkungen auf 
das Sicherheitsumfeld und die langfristige sozioökonomische 
Entwicklung dieser Länder; 

4. dankt dem Generalsekretär, der Hohen Kommissarin, 
den Sonderorganisationen, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, den Geberländern sowie den zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unter
stützung bei der Milderung der Not der großen Anzahl von 
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen; 

5. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß für die allgemei
nen Flüchtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in einer 
Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, die dem 
Bedarf der Flüchtlinge angemessen ist; 

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen, an
gemessene und ausreichende finanzielle, malerielle und tech
nische Hilfe für Hilfe- und Wiedereingliederungsprograrnrne 
bereitzustellen, die der großen Anzahl von Flüchtlingen, 
freiwilligen Rückkehrern und Vertriebenen, den Opfern von 
Naturkatastrophen sowie den betroffenen Ländern zugute 
kommen; 

7. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen, den besonderen 
Bedürfnissen von Flüchtlingsfrauen und -kindern besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden; 

8. fordert den Generalsekretär, die Hohe Kommissarin, 
die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, ihre Bemühungen um die Mobilisierung humanitärer 
Hilfe für die Unterstützung, Repatriierung, Wiedereingliede
rung und Wiederansiedlung von Flüchtlingen, Rückkehrern 
und Vertriebenen, einschließlich der Flüchtlinge in städti
schen Gebieten, fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär, sich im Interesse einer 
vollständigen Durchführung der laufenden Projekte in den 
von der Präsenz der Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver-
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triebenen betroffenen ländlichen und städtischen Gebieten 
auch weiterhin um die Mobilisierung einer ausreichenden 
finanziellen und materiellen Unterstützung zu bemühen; 

10. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen ge
meinsam mit den entsprechenden Organisationen der Verein
ten Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit und 
den zwischenstaatlichen, staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen fortzusetzen, mit dem Ziel, die lebens
wichtigen Dienste für Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebene zu konsolidieren und auszubauen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge: Flüchtlings-, Rückkehrer- und Ver
triebenenfragen sowie humanitäre Fragen" einen umfassen
den und zusammenfassenden Bericht über die Lage der 
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in Afrika und dem 
Wirtschafts- und Sozialmt auf seiner Arbeitstagung 1994 
einen mündlichen Bericht vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/119, Die internationalen Menschenrechtspakte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/113 vom 17. De
zember 1991 und Kenntnis nehmend von der Resolu
tion 1993/15 der Menschenrechtskommission vom 26. Fe
bruar 199333

, 

in Anbetracht dessen, daß die Internationalen Menschen
rechtspakte I

' die ersten allumfassenden und rechtsverbind- . 
lichen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Men
schenrechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte' den Kern des Internationalen 
Kodex der Menschenrechte bilden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärsI3I über den Stand des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und 
des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte, 

mit Genugtuung darüber, daß die Gesamtzahl der Ver
tragsstaaten eines jeden Paktes dank der in jüngster Zeit 
erfolgten Ratifikationen beziehungsweise Beitritte erheblich 
zugenommen hat, jedoch gleichzeitig feststellend, daß 
zahlreiche Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bisher 
noch nicht Vertragsparteien dieser Pakte oder der Fakulta
tivprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte sind, 

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte" und den Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte" und 
erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten unteilbar und miteinander verknüpft sind und daß 
die Förderung und der Schutz einer Kategorie von Rechten 
die Staaten niemals der Verpflichtung zur Förderung und 
zum Schutz der anderen Rechte entheben oder davon 
entbinden darf, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle des Menschenrechts
ausschusses bei der Verwirklichung des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der 
dazugehörigen FakultativprotokolleI32

, 

sowie in Anerkennung der wichtigen Rolle des Aus
schusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei 
der Verwirklichung des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kulturene Rechte, 

mit Genugtuung über die Vorlage des Jahresberichts des 
Menschenrechtsausschusses i33 und des Berichts des Aus
schusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
über seine siebente Tagung L34 an die Generalversammlung, 

die Auffassung vertretend, daß der Wirksamkeit der 
Vertragsorgane, die aufgrund der einschlägigen Bestim
mungen der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte geschaffen worden sind, entscheidende 
Bedeutung zukommt und daß diese somit ein wichtiges und 
ständiges Anliegen der Vereinten Nationen ist. 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Men
schenrechtsausschuß und der Ausschuß für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte nach wie vor unternehmen, um 
ihre Arbeitsmethoden zu verbessern, 

besorgt über die kritische Situation, was längst fanige 
Berichte der Vertragsstaaten der Internationalen Men
schenrechtspakte angeht, 

eingedenk des erfolgreichen Abschlusses der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte und der Verabschiedung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien6 sowie insbesondere unter 
Berücksichtigung der Forderung nach einer Stärkung der 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte und deren 
weiterer Anwendung, 

1. bekrtljtigt erneut die Bedeutung der Internationalen 
Menschenrechtspakte als wesentliche Bestandteile der inter
nationalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten; 

2. bittet abermals nachdrücklich alle Staaten, soweit 
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi
sche Rechte zu werden und den Beitritt zu den Fakultativ
protokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte in Erwägung zu ziehen; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, verstärkt 
systematische Anstrengungen zu unternehmen, um die Staa
ten zu ermutigen, Vertragsparteien der Pakte zu werden, und 
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für beraten
de Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Rati
fikation beziehungsweise beim Beitritt zu den Pakten behilf
lich zu sein; 

4. bittet die Vertragsstaaten des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte, die Abgabe der in 
Artikel 41 des Paktes vorgesehenen Erklärung in Erwägung 
zu ziehen; 

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaa
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem 
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Internationalen Pa~ über bürgerliche und politische Rechte 
sowie gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Interna
tionalen Pakt über tiürgerliche und politische Rechte genaue
stens einhalten; 

6. betont, daß s wichtig ist, eine Aushöhlung der Men
schenrechte durch ie Außerkraftsetzung von Verpflichtun
gen zu vermeiden, nd unterstreicht die Notwendigkeit einer 
genauen Beachtun der vereinbarten Voraussetzungen und 
Verfahren für eine Au6erkraftsetzung gemäß Artikel 4 des 
Internationalen P tes über bürgerliche und politische 
Rechte, wobei zu rücksichtigen ist, daß Staaten in Not
standssituationen m . glichst ausführliche Informationen vorle
gen sollen, damit estgestellt werden kann, ob die unter 
diesen Umständen e griffenen Maßnahmen gerechtfertigt und 
angemessen sind; 

7. betont auße em, daß es wichtig ist, bei der Anwen
dung der Pakte au innerstaatlicher Ebene, insbesondere in 
den nationalen Beri hten, und bei der Arbeit des Menschen
rechtsausschusses nd des Ausschusses für wirtschaftliche, 
soziale und kulture le Rechte den besonderen Bedürfnissen 
und der Situation d r Frau voll Rechnung zu tragen; 

8. ermutigt die Vertragsstaaten die Vorbehalte zu den 
Internationalen Me schenrechtspakten einlegen wollen. zu 
erwägen, den Umfa g dieser Vorbehalte zu begrenzen, sie so 
genau und engge t wie möglich zu fonnulieren und 
sicherzustellen, d~ sie mit dem Ziel und Zweck des 
betreffenden Vertr ges nicht unvereinbar sind oder auf 
andere Weise dem ölkerrecht zuwiderlaufen; 

9. ermutigt die ertragsstaaten, etwaige Vorbehalte, die 
sie zu den Bestim ungen der Internationalen Menschen
rechtspakte eingele t haben, regelmäßig im Hinhlick auf ihre 
mögliche Zurückzi hung zu überprüfen; 

10. nimmt mit D nk Kenntnis von den Jahresberichten, die 
der Menschenrecht ausschuß der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundvi rzigsten l35 und aChtunrlvierzigsten133 

Tagung vorgelegt h t; 

11. nimmt auße em mit Dank Kenntnis vom Bericht des 
Ausschusses für irtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte über seine s ehste'" und siebente"4 Tagung; 

12. bringt ihre B 
und konstruktive 
Aufgaben nachko 

riedigung zum Ausdruck über die ernste 
eise. in der beide Ausschüsse ihren 

13. begrüßt die Bemühungen der Ausschüsse, ihre 
Arbeitsmethoden w iter zu verbessern, insbesondere durch 
die Verabschiedun abschließender Bemerkungen, die 
konkrete Vorschlä und Empfehlungen zu Maßnahmen 
enthalten, welche die Vertragsstaaten zur wirksameren 
Umsetzung der Pak ergreifen könnten; 

14. bittet die Au schüsse, die konkreten Bedürfnisse der 
Vertragsstaaten zu rmitteln, denen im Rahmen des Pro
gramms der berate den Dienste und der technischen Hilfe 
des Sekretariats-Ze trums für Menschenrechte, gegebenen
falls unter der mö lichen Mitwirkung von Ausschußmit
gliedern, entsproch n werden könnte; 

15. ermutigt de 
Ausschuß für wirts 
weitere Innovatione 

Menschenrechtsausschuß und den 
ftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

ihrer Arbeitsmethoden in Erwägung zu 

ziehen, insbesondere mit dem Ziel, schwere Menschenrechts
verletzungen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu 
verhüten und friedliche Lösungen zu fördern; 

16. begrüßt die Anstrengungen, die der Menschen
rechtsausschuß auch weiterhin unternimmt, um einheitliche 
Normen für die Umsetzung der Bestimmungen des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
aufzustellen, und appelliert an die anderen Organe, die sich 
mit ähnlichen Menschenrechtsfragen befassen, die in den 
allgemeinen Kommentaren des Menschenrechtsausschusses 
fonnulierten einheitlichen Normen zu respektieren; 

17. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der Aus
schuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
unternimmt, um allgemeine Kommentare zu den Bestim
mungen des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte auszuarbeiten; 

18. legt den Vertragsstaaten eindringlich nahe, den von 
ihnen verlangten Berichtspflichten aufgrund der Internatio
nalen Menschenrechtspakte zeitgerecht nachzukommen; 

19. fordert die Vertragsstaaten des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die 
Sonderorganisationen und anderen zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen eindringlich auf, dem Ausschuß für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihre volle 
Unterstützung und Zusammenarbeit zu gewähren; 

20. fordert die Vertragsstaaten außerdem mit Nachdruck 
auf, bei der Umsetzung der Bestimmungen der Pakte den 
Bemerkungen gebührend Rechnung zu tragen, die vom 
Menschenrechtsausschuß und vom Ausschuß für wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte beim Abschluß der 
Prüfung ihrer Berichte abgegeben wurden; 

21. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu achten, 
daß die Berichte, die sie dem Menschenrechtsausschuß und 
dem Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vorgelegt haben, sowie die Kurzprotokolle über die 
Prüfung der genannten Berichte durch die Ausschüsse auf 
der innerstaatlichen Ebene verbreitet werden; 

22. legt allen Regierungen nahe, den Wortlaut des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
in möglichst vielen Sprachen zu veröffentlichen und dafür 
Sorge zu tragen, daß er in ihrem Hoheitsgebiet möglichst 
weit verbreitet und bekannt gemacht wird; 

23. ersucht den Generalsekretär, zu prüfen, welche 
Möglichkeiten bestehen, um die Vertragsstaaten der Pakte 
bei der Ausarbeitung ihrer Berichte zu unterstützen, so auch 
durch die Abhaltung von Seminaren und Workshops auf 
nationaler Ebene zur Ausbildung von Regierungsbeamten, 
die mit der Ausarbeitung dieser Berichte befaßt sind, und zu 
prüfen, welche anderen Möglichkeiten im Rahmen des 
ordentlichen Programms der beratenden Dienste auf dem 
Gebiet der Menschenrechte zur Verfügung stehen; 

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Überein
stimmung mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm von 
Wien137 geeignete Vorkehrungen zu treffen, um dem Men-
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schenrechtsausschuß aus dem ordentlichen Haushalt zusätzli
che Mittel zur Verfügung zu stellen, damit er die zusätzliche 
Arbeitsbelastung aufgrund des ersten Fakultativprotokolls 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte132 wirksam und zeitgerecht bewältigen kann; 

25. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür Sorge zu 
tragen, daß das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte den 
Menschenrechtsausschuß und den Ausschuß für wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte bei der Erfüllung ihres 
jeweiligen Auftrags tatkräftig unterstützt; 

26. ersucht den Generalsekretär abermals, unter Be
rücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus
schusses durch entschlossene Maßnahmen dafür Sorge zu 
tragen, daß die Tätigkeit dieses Ausschusses und in ähnlicher 
Weise auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öffentlich
keit bekannt gemacht werden; 

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " einen Bericht über den Stand des Internationa
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
einschließlich aller Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/120. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenrechtsinstrumente, einschließlich der Be
richtspflichten aufgrund der internationalen 
Menschenrechtsinstrumente 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471111 vom 16. De
zember 1992 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erklärend. daß die effektive Anwendung der Men
schenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen von größter 
Bedeutung für die Anstrengungen ist, die die Organisation 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte' unternimmt, um die all
gemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern, 

in Bekräftigung ihrer Verantwortung für die Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Aufgabenwahmehmung seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrund der von der Generalversamm
lung verabschiedeten Übereinkünfte geschaffen worden sind, 
und in diesem Zusammenhang ferner erneut erklärend, daß 
es darauf ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der peri
~ischen Berichterstattung durch die Vertragsstaaten dieser 
Ubereinkünfte sicherzustellen; 

b) ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, um die 
derzeitigen Schwierigkeiten bei der effektiven Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu überwinden; 

c) sich im Zuge der Ausarbeitung weiterer Menschen
rechtsinstrumente sowohl mit der Frage der Berichtspflichten 

als auch mit den finanziellen Konsequenzen auseinander
zusetzen, 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und Empfeh
lungen der im Oktober 1988 in Genf abgehaltenen zweiten 
Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenrechte'" und die Billigung der Empfehlun
gen bezüglich der Straffung, Rationalisierung und sonstigen 
Verbesserung der Berichtsverfahren durch die Generalver
sammlung in ihrer Resolution 47/111 und die Menschen
rechtskommission in ihrer Resolution 1993/16 vom 26. Fe
bruar 199333

, 

Kenntnis nehmend von der anläßlich der Weltkonferenz 
über Menschenrechte abgehaltenen Tagung der Vorsitzenden 
der Vertragsorgane und der Vorsitzenden der wichtigsten 
regionalen und sonstigen Menschenrechtsorgane139

, 

insbesondere unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der im Oktober 1990 beziehungsweise im 
Oktober 1992 in Genf abgehaltenen dritten"O und vier
ten'" Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den zunehmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendung der Rechtsakte 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
durch die Vertragsstaaten und über die Verzögerungen bei 
der Behandlung der Berichte durch die Vertragsorgane, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
über die Fortschritte auf dem Weg zu einer effektiveren 
Aufgabenwahrnehmung seitens der Vertragsorgane142

, 

sowie Kenntnis nehmend von den diesbezüglichen Ab
sätzen der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien', 
die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden. 

mit Genugtuung über den Zwischenbericht betreffend die 
aktualisierte Studie, die der unabhängige Sachverständige 
über mögliche langfristige Vorgehensweisen zur Steigerung 
der Wirksamkeit der aufgrund von Menschenrechtsinstru
menten geschaffenen Ordnung'" erstellt hat, 

I. billigt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte bezüglich der Straffung, Rationa
lisierung und sonstigen Verbesserung der Berichtsverfahren 
und unterstützt die Bemühungen, welche die Vertragsorgane 
und der Generalsekretär in dieser Hinsicht in ihrem jeweili
gen Zuständigkeitsbereich auch weiterhin unternehmen; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwi
sehen bericht betreffend die von dem unabhängigen Sach
verständigen erstellte Studie über mögliche langfristige Vor
gehensweisen zur Steigerung der Wirksamkeit der aufgrund 
von Menschenrechtsinstrumenten geschaffenen Ordnung und 
ersucht die Menschenrechtskommission, die im abschließen
den Bericht des unabhängigen Sachverständigen enthaltenen 
Vorschläge im Hinblick auf die Empfehlung weiterer 
Maßnahmen zu prüfen; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf eine 
effizientere und effektivere Aufgabenwahrnehmung seitens 
der Vertragsorgane der Schaffung einer rechnergestützten 
Datenbank hohe Priorität einzuräumen; 
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4. bittet die Ve ragsstaaten erneut nachdrücklich, alles 
zu tun, um ihren erichtsptlichten nachzukommen, und 
einzeln sowie durch ihre Mitwirkung an Tagungen der Ver
tragsstaaten dazu bejzutragen, Methoden zur weiteren Straf
fung und Verbesse ng der Berichtsverfahren zu ennitteln 
und anzuwenden so ie die Koordination und Kommunika
tion zwischen den Vertragsorganen und den zuständigen 
Organen der Vereint n Nationen, einschließlich der Sonder
organisationen, zu v rbessern; 

5. ist erfreut üb r die Bedeutung, die von der Tagung 
der Vorsitzenden d r Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschenrechtel41 d der Menschenrechtskommission der 
technischen Hilfe un den beratenden Diensten beigemessen 
wurde, und 

a) macht sich d her das Ersuchen der Kommission zu 
eigen, der Generals kretär möge ihr regelmäßig über mög
liche technische Hil svorhaben Bericht erstatten, zu denen 
die Vertragsorgane en Anstoß geben; 

b) bittet die Ve agsorgane, der Ermittlung solcher Mög
lichkeiten im Zuge i fer nonnalen Tätigkeit im Zusammen
hang mit der Prüfu g der periodischen Berichte der Ver
tragsstaaten vorrang ge Aufmerksamkeit zu widmen; 

6. macht sich di Empfehlungen der Tagungen der Vor
sitzenden der Vertra sorgane auf dem Gebiet der Menschen
rechte zu eigen, was . e Notwendigkeit angeht, Finanzmittel 
und ausreichende P rsonalressourcen für die Tätigkeit der 
Vertragsorgane sich rzustellen, und 

a) bittet in diese Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verschiedenen Vertr sorganen ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung zu stelle ; 

b) ersucht den eneralsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihr r fünfzigsten Tagung und der General
versammlung auf i r neunundvierzigsten Tagung über 
diese Frage Bericht u erstatten; 

7. fordert die rtragsstaaten nachdrücklich auf, dem 
Generalsekretär als Verwahrer des Internationalen Überein
kommens zur Besei igung jeder Form von Rassendiskrimi
nierung' und der Ko vention gegen Folter und andere grau
same, unmenschlich oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe" ihre Annah e der von den Vertragsstaaten und der 
Generalversammlun in ihrer Resolution 47/111 gebilligten 
Änderungen betreffe d die Finanzierung der entsprechenden 
Ausschüsse aus de ordentlichen Haushalt zu notifizieren; 

8. fordert aUe ertragsstaaten auf, ihren finanziellen 
Verpflichtungen aus dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jed Form von Rassendiskriminierung und 
der Konvention ge eo Folter und andere grausame, un
menschliche oder e iedrigende Behandlung oder Strafe, ein
schließlich der Rü stände, ohne Verzögerungen und in 
vollem Umfang nac ukommen, bis die Änderungen in Kraft 
treten; 

9. ersucht den eneralsekretär, auch weiterhin aUes 
Erforderliche zu ve anlassen, um sicherzustellen, daß die 
beiden aufgrund de Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder F rm von Rassendiskriminierung und der 
Konvention gegen F lter und andere grausame, unmenschli
che oder erniedrigen e Behandlung oder Strafe eingesetzten 
Ausschüsse bis zum nkrafttreten der Änderungen planmäßig 
tagen; 

10. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs"4 über die 
effektive Umsetzung der Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen der im Oktober 1992 abgehaltenen vierten Tagung der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte, insbesondere die am 15. und 16. Juni 1993 an
läßlich der Weltkonferenz über Menschenrechte abgehaltene 
Tagung der Vorsitzenden der genannten Organe und der 
Vorsitzenden der wichtigsten regionalen und sonstigen 
Menschenrechtsorgane, auf der die "Erklärung von Wien der 
internationalen Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte"l4S verabschiedet wurde; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, die entspre
chenden Maßnahmen zu ergreifen, um die zweijährlichen 
Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin aus Mitteln zu 
finanzieren, die im Rahmen des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen zur Verfügung stehen; 

12. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung die 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Tagungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " auch 
weiterhin mit Vorrang zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/121. Weltkonferenz über Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/155 vom 18. De
zember 1990, in der sie unter anderem beschloß, 1993 auf 
hoher Ebene eine Weltkonferenz über Menschenrechte 
einzuberufen, sowie auf ihre Resolutionen 46/116 vom 
17. Dezember 1991 und 47/122 vom 18. Dezember 1992, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Erklärung und 
dem Aktionsprogranun von Wien', die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, 

eingedenk der Auffassung der Konferenz, daß die Förde
rung und der Schutz der Menschenrechte für die inter
nationale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

überzeugt, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet hat und daß die Kon
ferenzergebnisse in wirksame Maßnahmen seitens der 
Staaten, der zuständigen Organe der Vereinten Nationen und 
ihres Systems von Organisationen und der anderen in 
Betracht kommenden Organisationen sowie der nichtstaat
lichen Organisationen umgesetzt werden müssen, 

eingedenk der Empfehlung der Konferenz, wonach die 
Generalversammlung, die Menschenrechtskommission und 
die anderen mit Menschenrechtsfragen befaßten Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen Mittel und 
Wege zur vollständigen und unverzüglichen Umsetzung der 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien 
enthaltenen Empfehlungen 146 prüfen soUen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung und an 
das Volk von Österreich für die Ausrichtung der Konferenz, 
für die ausgezeichneten Konferenzvorbereitungen und für die 
allen Teilnehmern gewährte Gastfreundschaft, 
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mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, den Generalsekretär der Konferenz 
und die Mitglieder des Sekretariats für die effiziente Vor
bereitung und Betreuung der Konferenz, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Weltkonferenz 
über Menschenrechte 147; 

2. billigt die Erklärung und das Aktionsprogramm von 
Wien, die von der Konferenz am 25. Juni 1993 verab
schiedet wurden; 

3. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Arbeit 
der Konferenz, die eine solide Grundlage für weitere 
Maßnalunen und Initiativen der Vereinten Nationen und 
anderer interessierter internationaler Gremien sowie der 
Staaten und der in Betracht kommenden einzelstaatlichen 
Organisationen bietet; 

4. bekräftigt die Auffassungen der Konferenz hinsichtlich 
der dringenden Notwendigkei~ Fälle der Vorenthaltung von 
Menschenrechten sowie Menschenrechtsverletzungen zu 
beseitigen; 

5. ersucht den Generalsekretär, für die möglichst weite 
Verbreitung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 

. Wien Sorge zu tragen und den Wortlaut der Erklärung in die 
nächste Ausgabe der Veröffentlichung Human Rights: A 
Compilation of International Instruments (Menschenrechte
Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschen
rechtsschutz) aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, den zustän
digen Organen der Vereinten Nationen und den Sonder
organisationen die Erklärung und das Aktionsprogramm von 
Wien zu übermitteln; 

7. bittet alle Staaten nacluirücklich, der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien und der Arbeit der 
Konferenz breite Publizität zu verschaffen, um die Öffent
lichkeit stärker für die Frage der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu sensibilisieren; 

8. fordert alle Staaten auf, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirkli
chung der Menschenrechte zu ergreifen; 

9. macht sich die Empfehlung der Konferenz zu eigen, 
wonach der Generalsekretär, die Generalversammlung, die 
Menschenrechtskommission und die anderen mit Menschen
rechtsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen weitere Maßnahmen zur vollen Umset
zung aller Empfehlungen der Konferenz treffen sollen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
jährlich über die zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Konferenz getroffenen Maßnahmen und die dabei erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, in die Tagesordnung ihrer nächsten Tagun
gen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " einen ständi
gen Unterpunkt mit dem Titel "Umfassende Verwirklichung 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien und 
diesbezügliche Anschlußrnaßnahmen" aufzunehmen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/122. Menschenrechte und Terrorismus 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den inter
nationalen Menschenrechtspakten19 verankerten Grundsätzen, 

eingedenk dessen, daß das wichtigste und grundlegendste 
Menschenrecht das Recht auf Leben ist, 

sowie eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms 
von Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und daß außerdem jeder einzelne Mensch bestrebt 
sein sollte, ihre universelle und effektive Anerkennung und 
Einhaltung zu sichern, 

ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen 
werden, 

lebhaft beklagend, daß mehr und mehr unschuldige 
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men
schen, von Terroristen im Zuge wablloser und willkürlicher 
Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Um
ständen gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert 
und verstümmelt werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbindung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illegalen Waffen
und Drogenhandel, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte und die 
Garantien für den einzelnen im Einklang ntit den einschlägi
gen internationalen Menschenrechtsgrundsätzen und -in
strumenten, insbesondere dem Recht aufLeben, zu schützen, 

1. verurteilt unmifJverständlich alle Handlungen, Me
thoden und Praktiken des Terrorismus in allen Ausprägungen 
und Erscheinungsfonnen. wo immer und von wem auch im
mer sie begangen werden, als Aktivitäten, die darauf gerich
tet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die 
Demokratie zunichte zu machen, und die dabei die territoria
le Unversehrtheit und Sicberheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig konstituierte Regierungen destabilisieren, die plurali
stische bürgerliche Gesellschaft untergraben und negative 
Folgen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Staaten haben; 

2. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den inter
nationalen Menschenrechtsnormen alle erforderlichen und 
wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu beseitigen; 

3. bittet die internationale Gemeinschaft nacluiTÜcklich, 
ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen die Bedrohung des 
Terrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene zu verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut dieser 
Resolution allen Mitgliedstaaten sowie den zuständigen Son
derorganisationen und zwischenstaatlichen Organisationen zu 
übennitteIn; 
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5. beschließt, di 
Tagung unter dem 
dein. 

48/123_ Andere A 
halb des 
besseren 
übung der 

Die Generalversa 

Frage auf ihrer neunund vierzigsten 
kt "Menschenrechtsfragen" zu behan-

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

ätze sowie Mittel und Wege inner
sterns der Vereinten Nationen zur 

ewährleistung der effektiven Aus
enschenrechte und Grundfreiheiten 

unter Hinweis d auf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der eh der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum A sdruck gebracht haben, den Glauben an 
die grundlegenden enschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlich n Person, an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau s wie von großen und kleinen Nationen 
erneut zu bekräftige und internationale Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen um den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aUer Völk r zu fördern, 

sowie unter Hinw is darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele dh Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusarrlmenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme rtschaftlicher, sozialer, kultureUer oder 
humanitärer Art zu .. sen und die Achtung vor den Men
schenrechten und G dfreiheiten für aUe, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschl ht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

unler Hervorhebu g der Bedeutung und Gültigkeit der 
AUgemeinen Erkl" g der Menschenrechte' und der 
Internationalen Mens henrechtspakte1

' für die Förderung der 
Achtung und Einhai ung der Menschenrechte und Grund
freiheiten, 

ferner unter Hin is auf ihre Resolution 32/130 vom 
16. Dezember 1977, n der sie beschlossen hat, daß bei der 
Ausrichtung der kün igen Arbeit des Systems der Vereinten 
Nationen in Mensc nrechtsfragen die in der genannten 
Resolution enthalten n Gedanken berücksichtigt werden 
soUten, 

mit Besorgnis fests eilend, daß viele der in der Resolution 
321130 verankerten Grundsätze von der internationalen 
Gemeinschaft noch icht mit der erforderlichen Dynamik 
und Objektivität be .. ksichtigt worden sind, 

unter Hervorhebu der besonderen Bedeutung, die den 
Zielen und Grundsä n zukommt, welche in der Erklärung 
über das Recht auf ntwicklung verkündet werden, die in 
der Anlage zu ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 
1986 enthalten ist, 

erneut erklärend, aß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung ein unv rzichtbarer Bestandteil des Prozesses 
der Schaffung der e orderlichen Voraussetzungen für die 
volle Ausübung und Wahrung aUer Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ist, 

unter Berücksicht ung der Schlußdokumente der im 
September 1992 in J arta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und R gierungschefs der nichtgebundenen 
Länder14B

, 

erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Entwicklungschancen ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 

mit dem Ausdruck ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende Verschlechterung der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungsländern und ihre nachteiligen Auswirkun
gen auf die uneingeschränkte Ausübung der Menschenrechte 
und insbesondere über die sehr ernste WIrtschaftslage des 
afrikanischen Kontinents und die katastrophalen Auswirkun
gen, die die schwere Last der Auslandsverschuldung für die 
Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mit sich bringt, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer tiefen Überzeugung, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und 
einander bedingend sind und daß die Verwirklichung, die 
Förderung und der Schutz der bürgerlichen und politischen 
Rechte sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung 
erhalten sollten, 

zutiefst überzeugt davon, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und die Menschenrechte heute mehr 
denn je einander ergänzen und zu ein und demselben Ziel 
führen, nämlich zur Wahrung des Friedens und der Ge
rechtigkeit unter den Nationen als Grundlage der Mensch
heitsideale der Freiheit und des Wohlergehens, 

erneut erklärend. daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grundlage der Achtung der Unabhängig
keit, Souveränität und territorialen U nversehrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf 
freie Wahl seines sozioökonomischen und politischen 
Systems, von wesentlicher Bedeutung für die Förderung des 
Friedens und der Entwicklung ist, 

sowie erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung 
nur dann voll verwirklicht werden kann, wenn durch die 
internationale Zusammenarbeit eine Verbesserung der 
Beziehungen zwischen den Staaten erreicht wird und wenn 
sich die Staaten verpflichten, ihre den Entwicklungsländern 
gewährte WIrtschaftshilfe nicht von Bedingungen abhängig 
zu machen, 

die Auffassung vertretend, daß die von den Entwick
lungsländern selbst unternommenen Entwicklungsanstren
gungen durch einen verstärkten Ressourcenzufluß und durch 
konkrete Maßnahmen unterstützt werden sollten, die geeignet 
sind, ein der Entwicklung förderliches äußeres Umfeld· zu 
schaffen, 

1. ersucht die Menschenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an einer Gesamtanalyse mit dem Ziel der 
weiteren Förderung und Festigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten fortzusetzen, sich dabei auch weiterhin mit 
der Frage des Programms und der Arbeitsmethoden der 
Kommission auseinanderzusetzen und darüber hinaus ihre 
laufenden Arbeiten an der Gesamtanalyse anderer Ansätze 
sowie Mittel und Wege zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei
ten im Einklang mit den in der Resolution 32/130 der 
Generalversammlung dargelegten Bestimmungen und Ideen 
fortzuführen; 

2. erklärt, daß es eines der obersten Ziele der inter
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
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rechte ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein 
Leben in Freiheit, Würde und Frieden zu ermöglichen, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und 
miteinander verknüpft sind'und daß die Förderung und der 
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der 
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen 
Rechte entheben oder entbinden dürfen; 

3. erklärt erneut, daß die Verwirklichung, die Förderung 
und der Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte 
sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung erhalten 
sollten; 

4. wiederholt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
die Suche nach Lösungen zur Beseitigung massenhafter und 
flagranter Verletzungen der Menschenrechte von Völkern und 
Personen, die von Situationen betroffen sind~ wie sie in Zif
fer 1 e) der Resolution 321130 der Generalversammlung be
schrieben werden, jetzt und künftig mit Vorrang betreiben und 
dabei auch anderen Situationen, in denen die Menschenrechte 
verletzt werden, gebührende Aufmerksamkeit schenken sollte; 

5. stellt fest, daß die in Ziffer 4 erwähnten Fragen auf 
der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte erörtert wurden und in der 
Erklärung und in dem Aktionsprogramm von Wien6 als Hin
dernisse bezeichnet werden, die sich der Herbeiführung 
weiterer Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte 
immer noch entgegensteHen; 

6. erklärt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Menschenrecht ist; 

7. erklärt außerdem erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren für die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

8. erkennt an, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten unteilbar sind und einander bedingen; 

9. hält es für notwendig, daß alle Mitgliedstaaten die 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Ach
tung der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit eines jeden Staates, einschließlich des Rechts 
eines jeden Volkes auf freie Wahl seines sozioökonomischen 
und politischen Systems, fördern, um internationale Proble
me wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Art zu lösen; 

10. bittet alle Staaten nachdrücklich, mit der Menschen
rechtskommission bei der Förderung und beim Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammenzuarbeiten; 

11. bittet alle Staaten außerdem nachdrücklich, eine 
internationale Zusammenarbeit zu fördern, die zu einer bes
seren Förderung lind Wahrung der Menschenrechte unbeein
flußt von jedweden politischen Beweggründen oder Bedin
gungen beiträgt; 

12. beschließt, daß bei der Ausrichtung der künftigen 
Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Menschen
rechtsfragen der Inhalt der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer Verwirklichung 
berücksichtigt werden sollen; 

13. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/124. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten bei Wahl· 
vorgängen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung des Zieles der Vereinten Nationen, freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende 
Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und 
andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens 
zu treffen~ 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über völker
rechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

ferner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatz, 
wonach aus der Charta weder eine Befugnis der Vereinten 
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem 
Wesen nach in die innere Zuständigkeit eines Staates fallen, 
noch eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegen
heiten einer Regelung aufgrund dieser Charta zu unter
werfen, abgeleitet werden kann, 

in Bekräftigung der Rechtrnäßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit, 
nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft und 
Apartheid und um die Errichtung einer Gesellschaft, in der 
die Menschen ungeachtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder 
ihres Glaubens gleichberechtigt volle politische und sonstige 
Rechte genießen und frei an der Bestimmung ihres Schick
sals mitwirken, 

sowie in Bekräftigung der Rechtrnäßigkeit des Kampfes 
aller unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, 
insbesondere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung 
ihres unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und 
nationale Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, 
frei über ihre eigene Zukunft zu entscheiden, 

anerkennend, daß die Grundsätze der nationalen Souverä
nität und der Nichteinmischung in die inneren Angele
genheiten der Staaten bei der Abhaltung von Wablen zu 
achten sind, 

sowie anerkennend, daß es kein alleingültiges politisches 
System und kein alleingültiges Wahlmodell gibt, das für alle 
Nationen und ihre Völker gleichermaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgänge historischen, 
politischen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten 
unterliegen, 

in der Überzeugung, daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, 
welche die volle Mitwirkung des Volkes an Wahlvorgängen 
gewährleisten, 

unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 471130 vom 18. Dezember 1992, 
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mit Genugtuung über die Erklärung und das Aktions
programm von Wien, die von der vom 14, bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wurd und in denen die Konferenz erneut 
erklärte, daß die Fö erung und der Schutz der Menschen
rechte im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta erfolgen soll, 

1. erklän emeu , daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen erankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und selbtbeStimmUng der Völker alle Völker das 
Recht haben, frei u d ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status z bestimmen und ihre wirtschaftliche, 
soziale und kulturel e Entwicklung zu verfolgen und daß 
jeder Staat verpflieh t ist, dieses Recht im Einklang mit der 
Charta zu achten; 

2. erklän erneut daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fü den Wahl vorgang festzulegen und die 
diesbezüglichen Ins tutionen zu schaffen sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften u bestimmen, wie dieser durchgeführt 
werden soll, und die Staaten somit die erforderlichen 
Mechanismen und erfahren schaffen sollen, um die volle 
Mitwirkung des Vo kes an diesen Vorgängen zu gewähr
leisten; 

3. erklän auße em erneut, daß alle Aktivitäten, mit 
denen versucht wird unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf einzelstaatli er Wahlvorgänge, insbesondere in den 
Entwicklungslände , einzugreifen oder mit denen beab
sichtigt wird, die gebnisse dieser Wahlvorgänge zu be
einflussen, gegen eist und Buchstaben der Grundsätze 
verstoßen, die in r Charta und in der Erklärung über 
völkerrechtliche G ndsätze für freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammen beit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der ereinten Nationen verankert sind; 

4. erklän feme erneut, daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß . e Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten Wahlhilfe leiste außer unter besonderen Umständen wie 
in Fällen der Entkol nialisierung, im Zusammenhang mit re
gionalen oder intern tionalen Friedensprozessen oder auf An
trag bestimmter so veräner Staaten, kraft der vom Sicher
heitsrat oder der G neral versammlung in jedem Einzelfall 
verabschiedeten Re olutionen und in strikter Übereinstim
mung mit den Grun sätzen der Souveränität und der Nicht
einmischung in die nneren Angelegenheiten der Staaten; 

5. bittet alle St aten nachdrücklich, den Grundsatz der 
Nichteinmischung i die inneren Angelegenheiten der Staa
ten und das souve .. e Recht der Völker zu achten, ihr politi
sches, wirtschaftlic es und soziales System zu bestimmen; 

6. appellien mi Nachdruck an alle Staaten, politische 
Parteien oder Gm en weder zu finanzieren noch unmit
telbar oder mittelb auf andere Weise offen oder versteckt 
zu unterstützen und nichts zu tun, was die Wahl vorgänge in 
einem Land unterg ben würde; 

7. verurteilt jed bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder A wendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regieru gen oder ihre rechtmäßigen politischen 
Führer; 

8. weist von n uem darauf hin, daß allein die restlose 
Beseitigung der Ap heid und die Enichtung einer auf dem 
Mehrheitsprinzip a fbauenden demokratischen Gesellschaft 

ohne Rassenschranken durch die unbeschränkte und freie 
Ausübung des allgemeinen Wahlrechts zu einer gerechten 
und dauerhaften Lösung für die Situation in Südafrika führen 
kann; 

9. bekräftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, insbeson
dere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung ihres 
unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtschaftliches und soziales System ohne Einmi
schung von außen zu bestimmen; 

10. fordert die Menschenrechtskommission auf, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung der Prüfung der grundlegenden Faktoren, 
welche die Beachtung der Grundsätze der nationalen Souve
ränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegen
heiten der Staaten bei Wahl vorgängen beeinträchtigen, auch 
weiterhin Vorrang einzuräumen und der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Wirt
schafts- und Sozialrat Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt tIMen
schenrechtsfragen" über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/125. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gehiet der Menschenrechte dnrch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit, 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei
lichkeit und Objektivität 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der mensch
lichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau sowie von großen und kleinen Nationen und ihrer 
Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen besseren 
Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung 
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbst
bestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen 
den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnah
men zur Festigung des Weltfriedens zu treffen, 

sowie eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern und zu festigen, 

unter Hinweis darauf, daß die Vereinten Nationen gemäß 
Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten für alle fördern werden, um jenen Zustand der 
Stabilität und des Wohlergehens herbeizuführen, der erfor
derlich ist, damit zwiscben den Nationen friedliche und 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
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Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker be
ruhende Beziehungen herrschen, und daß gemäß Artikel 56 
alle Mitgliedstaaten sich verpflichten, gemeinsam und jeder 
für sich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um die in Artikel 55 niedergelegten Ziele zu erreichen, 

von neuern erkltirend, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Charta tätig sein sollen, 

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa~ 
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu er
zielen, 

die Auffassung vertretend, daß diese internationale Zusam
menarbeit sich auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ
kerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen 
Menschenrechtspakten 19 und anderen einschlägigen Doku
menten verankert sind, 

zutiefst überzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten Natio
nen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen wer
den soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch 
von der uneingeschränkten Achtung der politischen. wirt
schaftlichen und sozialen Realitäten in diesen Gesellschaften, 
in strikter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen 
der Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung 
und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten durch internationale Zusaromenarbeit, 

in Bekrtijtigung ihrer Resolutionen 45/163 vom 18. De
zember 1990.46/129 vom 17. Dezember 1991 und 47/131 
vom 18. Dezember 1992, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 
36/1 03 vom 9. Dezember 1981, 

unter Berücksichtigung der Resolution 1993/59 der 
Menschenrechtskommission vom 9. März 1993", 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von 
Menschenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien' bekräftigt, die von 
der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden, 

im Bewußtsein der Tatsache, daß die Förderung, der 
Schutz und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten als legitime Anliegen der WeItgemein
schaft von den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Un
parteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erkltirend, daß es geboten ist, daß die Sonderbericht
erstatter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und 
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der 
Durchführung ihres jeweiligen Auftrags Objektivität, Unab
hängigkeit und Diskretion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker
recht, insbesondere aufgrund der Charta, sowie mit verschie-

denen internationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der 
Menschenrechte eingegangen sind, 

1. weist von neuern darauf hin, daß alle Völker aufgrund 
des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und 
ohne Einmischung von außen zu bestimmen und frei ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch 
die Achtung der territorialen Unversehrtheit einschließt; 

2. erkltirt erneut, daß es zu den Zielen der Vereinten 
Nationen gehört und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen und in bezug auf Menschenrechtsverletzun
gen wachsam zu bleiben, wo immer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch für den Ausbau der weiteren internationalen Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte. den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte", den Inter
nationalen Pakr über bürgerliche und politische Rechte" und 
andere einschlägige internationale Rechtsakte zu stützen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internationalen 
Instrumentarium unvereinbar sind; 

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
alle und zur Festigung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit beitragen soll; 

5. erkltirt,'daß die Förderung, der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den Grund
sätzen der Nichtselektivität. der Unparteilichkeit und der 
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer 
Ziele gestellt werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Son
derbeauftragten, unabhängigen Sachverständigen und 
Arbeitsgruppen, bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats den Inhalt dieser Resolution gebührend zu berück
sichtigen; 

7. gibt ihrer Oberzeugung Ausdruck, daß eine unvorein
genommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusaromen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen 
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten beiträgt; 

8. betont in diesem Zusammenhang, daß auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände und Ereignisse 
in allen Ländern verfügbar sein müssen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedarf 
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere 
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der Charta, sowie den internationalen Menschenrechtsinstru
menten, diejenigen aBnahmen zu ergreifen. die sie für an
gebracht halten, um eitere Fortschritte bei der internatio
nalen Zusammenar it zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Me schenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. ersucht die enschenrechtskommission, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung it ihrer Prüfung der Möglichkeiten für 
ein verstärktes Vorge en der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet auf der Grund age dieser Resolution und der Resolu
tion 1993/59 der Ko mission fortzufahren; 

11. beschließt, die e Angelegenheit auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung unter em Punkt "Menschenrechtsfragen " zu 
behandeln. 

Die Generalvers 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Jahr der Toleranz 

unter Hinweis dar$f, daß in der Präambel der Charta der 
Vereinten Nationen ~rklärt wird, daß die Übung von Tole
ranz einer der Grunds"tze ist, die angewandt werden müssen, 
um die von den Ve inten Nationen verfolgten Ziele der 
Verhütung von Krie und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen, 

sowie unter Hinw is darauf, daß eines der in der Charta 
erklärten Ziele der ereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusa enarbeit herbeizuführen, um Probleme 
wirtschaftlicher, sozi er, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtun vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, oh e Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religi n, zu fördern und zu festigen, 

eingedenk der AlIg meinen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Intemation n Menschenrechtspakte19• 

im Hinblick auf di Erklärung und das Aktionsprograrnrn 
von Wien', die von er vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltk nferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, 

in der Überzeugun ,daß Toleranz - die Anerkennung und 
Würdigung anderer, ie Fähigkeit, mit anderen zusammen
zuleben und ihnen z zuhören - die solide Grundlage einer 
jeden zivilen Gesell haft und des Friedens ist, 

unter Hinweis au ihre Resolution 47/124 vom 18. De
zember 1992, in der ie unter anderem den Wirtschafts- und 
Sozialrat bat, auf se ner Arbeitstagung 1993 die Frage der 
Erklärung des Jahr s 1995 zum Jahr der Toleranz zu 
behandeln und der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagu g eine Empfehlung zuzuleiten, 

sowie unter Hinw is auf die Resolution 5.6 der General
konferenz der Org nisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissens aft und Kultur über die Erklärung des 
Jahres 1995 zum J r der Toleranz''', 

Kenntnis nehme von der Resolution 1993/57 des 
Wirtschafts- und So 'alrats vom 29. Juli 1993, in der der Rat 
der Generalversam ung empfahl, auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung das Jahr 1995 zum Jahr der Toleranz zu erklären, 

unter BerUcksichtigung der Mitteilung des Generalsekre
tärs lSO zur Übermittlung des Berichts des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom 5. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betreffend Richtlinien für 
internationale Jahre und Jahrestage, 

feststellend, daß die Vorbereitungen für das Jahr der 
Toleranz keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Ver
einten Nationen haben werden, 

1. erklärt das Jahr 1995 zum Jahr der Toleranz; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prüfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. billet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die Rolle der feder
führenden Organisation für das Jahr zu übernehmen; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Vorbereitung der nationalen und internationa
len Programme für das Jahr zusammenzuarbeiten und sich 
aktiv an der Durchführung der Aktivitäten zu beteiligen, die 
im Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

5. billet interessierte zwischenstaatliche und nichtstaat
liche Organisationen, in ihrem jeweiligen Zuständigkeits
bereich entsprechend zur Vorbereitung der Programme für 
das Jahr beizutragen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, im Einklang mit der 
Resolution 5.6 ihrer Generalkonferenz eine Erklärung über 
Toleranz auszuarbeiten; 

7. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt "Vorbereitung und 
Veranstaltung des Jahres der Toleranz" aufzunehmen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/127. Dekade für Menschenrechtserziehung 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' verankerten 
grundlegenden und universellen Prinzipien, 

in Bekräftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten gerichtet sein [muß]", 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer internatio
naler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise die Bestimmungen von Artikel 13 des Inter
nationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte" und von Artikel 20 der Konvention über die Rechte 
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des Kindes", in dem die Ziele des erstgenannten Artikels 
Niederschlag finden, 

überzeugt, daß Menschenrechtserziehung insofern eine 
weltweite Priorität ist, als sie zu einem Entwicklungsbegriff 
beiträgt, der mit der Würde der menschlichen Person im 
Einklang steht und der der Unterschiedlichkeit von Gruppen 
wie Kinder, Frauen, Jugendlichen, Behinderten, älteren 
Menschen, autochthonen Bevölkerungsgruppen, Minderheiten 
und anderen Gruppen Rechnung trägt, 

sich dessen bewußt, daß es bei der Menschenrechtserzie
hung um mehr geht als um die bloße Bereitstellung von 
Informationen, daß es sich dabei vielmehr um einen um
fassenden lebenslangen Prozeß handelt, durch den Menschen 
jeden Entwicklungsstandes und aller Gesellschaftsschichten 
lernen, die Würde anderer Menschen zu achten, und darüber 
aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden die 
Achtung dieser Würde in einer demokratischen Gesellschaft 
gewährleistet werden kann, 

unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaamche Organisationen in allen Teilen der Welt 
sowie zwischenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, die Internationale Arbeitsorganisation und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
einer Bildung unternehmen, die mit den genannten Grund
sätzen im Einklang steht, 

in Anbetracht des Weltaktionsplans für die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie151

• der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgehaltenen Internationalen Kongreß über die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde, 
demzufolge die Erziehung zu Menschenrechten und Demo
kratie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraus
setzung für die Verwirklichung der Menschenrechte, der 
Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit ist, 

im Bewußtsein der Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Menschenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten 
Nationen für die Friedenskonsolidierung, insbesondere von 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salva
dor und der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha, gesammelt werden konnten, 

unter Berücksichtigung der Resolution 1993/56 der 
Menschenrechtskommission vom 9. März 199333

, in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als auch in ihrer 
praktischen Anwendung, eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein soll, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien', die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte in Wien verabschiedet wurden, insbesondere 
der Ziffern 78 bis 82 in Abschnitt II, 

1. appelliert an alle Regierungen, sich verstärkt um die 
Beseitigung des Analphabetentums zu bemühen und Erzie
hung und Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten auszurichten; 

2. bittet nachdrücklich staatliche und nichtstaatliche 
Einrichtungen im Bildungsbereich, sich verstärkt um die 
Ausarbeitung und Durchführung von Programmen für 
Menschenrechtserziehung zu bemühen, wie in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien empfohlen; 

3. nimmt Kenntnis von dem vom Internationalen Kon
greß über die Erziehung zu Menschenrechten und Demo
kratie verabschiedeten Aktionsplan für die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie und empfiehlt den 
Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen, den 
Aktionsplan bei der Erstellung ihrer einzelstaatlichen Pläne 
für die Menschenrechtserziehung zu berücksichtigen; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, in Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten, den Organen für die 
Überwachung der Anwendung der Menschenrechtsüberein
künfte, anderen in Betracht kommenden Gremien und den 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, Vorschläge für 
eine Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts
erziehung zu prüfen, die vom Generalsekretär zum Bestand
teil eines Aktionsplans für eine solche Dekade gemacht und 
über den Wirtschafts- und Sozial rat der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung vorgelegt werden sollen, 
im Hinblick auf die Verkündung einer Dekade für Men
schenrechtserziehung; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Schaffung eines 
freiwilligen Fonds für Menschenrechtserziehung in Erwä
gung zu ziehen, aus dem insbesondere die Aktivitäten der 
nichtsta.mchen Organisationen auf dem Gebiet der Men
schenrechtserziehung unterstützt werden sollen und der vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte verwaltet wird; 

6. bittet die Sonderorganisationen und die Programme 
der Vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich geeignete Aktivitäten zur Förderung der Ziele 
der Menschenrechtserziehung auszuarbeiten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Reso
lution allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft 
und den mit Menschenrechts- und Bildungsfragen befaßten 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen; 

8. fordert die internationalen, regionalen und nationalen 
nichtstaatlichen Organis.tionen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale Gerechtigkeit eintreten
den Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, Pädagogen, religiöse 
Organisationen und die Medien auf, sich stärker an der schu
lischen und außerschulischen Menschenrechtserziehung zu 
beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei den 
Vorbereitungen für eine Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung zusammenzuarbeiten; 

9. bittet die bestehenden Organe für die Überwachung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu legen, daß die Mitgliedstaaten ihrer internationalen 
Verpflichtung zur Förderung der Menschenrechtserziehung 
nachkommen; 

10. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/128. Beseitigung aller Fonnen religiöser Intoleranz 

Die Generalversa 

, daß sich alle Staaten nach der Char
ta der Vereinten Natio en verpflichtet haben, die allgemeine 
Achtung und Einhaltu g der Menschenrechte und Grundfrei
heiten für alle ohne nterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religio zu fördern und zu festigen, 

in Anerkennung 
ange~enen VVürde 

sen, daß sich diese Rechte aus der 
r menschlichen Person herleiten, 

die Diskriminierung von Menschen 
aufgrund der Religio oder der Überzeugung einen Affront 
gegen die Würde des Menschen und eine Verleugnung der 
Grundsätze der Ch der Vereinten Nationen darstelIt, 

sowie in Bekräftigu g ihrer Resolution 36/55 vom 25. No· 
vember 1981, mit der ie die Erklärung über die Beseitigung 
aller Formen von Int leranz und Diskriminierung aufgrund 
der Religion oder der Überzeugung verkündet hat, 

unter Hinweis auf i e Resolution 47/129 vom 18. Dezem
ber 1992, in der sie d e Menschenrechtskommission ersucht 
hat, sich weiterhin m t Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Erklärung zu befasse , 

Kenntnis nehmend on Resolution 1993/25 der Menschen
rechtskommission vo 5. März 1993", 

in Bekräftigung des Aufrufs der Weltkonferenz über Men
schenrechte an alle egierungen, im Einklang mit ihren 
völkerrechtlichen Ve flichtungen und unter gebührender Be
rücksichtigung ihrer j weiligen Rechtsordnung alle erforderli
chen Maßnahmen zu rgreifen, um der Intoleranz und damit 
zusammenhängender wal! aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung, namen lieh auch Prakriken der Diskriminie
rung vOn Frauen 11 der Entweihung religiöser Stätten, 
entgegenzuwirken, i Anerkennung dessen, daß jeder das 
Recht aufGedanken-, Gewissens-, Meinungs- und Religions
freiheit hat, 

unter Hinweis auf ie Resolution 1992/17 der Menschen
rechtskommission vo 21. Februar 1992", in der die Kom
mission beschlossen t, das Mandat des Sonderberichterstat -
ters um drei Jahre zu verlängern, der ernannt wurde, um mit 
den Bestimmungen er genannten Erklärung unvereinbare 
Vorfälle und staatlic Maßnahmen in allen Teilen der Welt 
zu untersuchen und egebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu 
empfehlen, sowie Ke ntnis nehmend von Beschluß 1992/226 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, 

mit Genugtuung . ber die Ernennung von Abdelfattah 
Amor zum Sonde erichterstatter der Menschenrechts
kommission sowie t dem Aufruf an alle Regierungen, mit 
dem Sonderberichter tatter zusammenzuarbeiten, um ihm die 
uneingeschränkte E "lIung seines Mandats zu ermöglichen, 

in Anerkennung de sen, daß die Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit der V reinten Nationen zu Fragen der Reli
gions- und Überzeug ngsfreiheit verstärkt werden sollte und 
daß sowohl den Staat n als auch den nichtstaatlichen Organi
sationen dabei eine ichtige Rolle zufallt, 

betonend, daß nie staatlichen Organisationen und religiö
sen Körperschaften nd Gruppen auf allen Ebenen bei der 

Förderung der Toleranz und beim Schutz der Religions- und 
Überzeugungsfreiheit eine wichtige Rolle zufallt, 

im Bewußtsein der Bedeutung der Erziehung für die 
Gewährleistung von Toleranz in Fragen der Religion und der 
Überzeugung, 

höchst beunruhigt darüber, daß es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen, einschließlich Gewalthandlungen, 
von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder Überzeugung kommt, wie im Bericht des Sonderbe
richterstatters der Menschenrechtskommission, Angelo Vidal 
d' Almeida Ribeiro!", aufgezeigt wird, 

in Bekräftigung der Bestürzung und der Mißbilligung, 
denen die Weltkonferenz für Menschenrechte angesichts des 
fortgesetzten Auftretens von flagranten und systematischen 
Verstößen und Situationen Ausdruck verliehen hat, die, wie 
die religiöse Intoleranz, die volle Wahrnehmung aller 
Menschenrechte ernsthaft behindern, 

die Auffassung vertretend, daß daher weitere Anstren
gungen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Uberzeugungsfreiheit 
und zur Beseitigung aller Formen von Haß, Intoleranz. und 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Uber
zeugung geboten sind, 

1. erklärt erneut, daß die Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungs freiheit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen 
Person herleitet und das allen Menschen ohne Diskriminie
rung gewährleistet ist; 

2. bittet daher alle Staaten nachdrücklich, sicherzustellen, 
daß ihre jeweilige Verfassungs- beziehungsweise Rechts
ordnung volle Garantien für die Gedanken-, Gewissens- t 

Religions- und Überzeugungsfreiheit vorsieht, einschließlich 
wirksamer Rechtsbehelfe, wo immer es Intoleranz oder 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder Überzeugung 
gibt; 

3. anerkennt, daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich der Religions- und Uberzeugungsfreiheit, zu verhindern; 

4. bittet daher alle Staaten nachdrücklich, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um Haß, Intoleranz und Gewalt
handlungen, einschließlich derjenigen, die durch religiösen 
Extremismus moti viert sind, zu bekämpfen und Verständnis, 
Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- und Über
zeugungsfreiheit zu fördern; 

5. bittet die Staaten nachdrücklich, sicherzustellen, daß 
die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten 
Organe, Beamte, Lehrkräfte und sonstige Angehörige des 
öffentlichen Dienstes bei der Ausübung ihres Dienstes unter
schiedliche Religionen und Überzeugungen achten und Per
sonen, die sich zu anderen Religionen oder Überzeugungen 
bekennen, nicht diskriminieren; 

6. [ordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminie
rung aufgrund der Religion oder der Überzeugung vorge
sehen, das Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusam
menhang mit einer Religion oder Überzeugung einen Gottes-
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dienst abzuhalten oder sich zu versammeln sowie eigene 
Stätten dafür einzurichten und zu unterhalten; 

7. fordert alle Staaten außerdem auf, im Einklang mit 
ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften alles zu tun, um si
cherzustellen, daß Kultstätten und Heiligtümer uneinge
schränkte Achtung und vollen Schutz genießen; 

8. hält es für wünschenswert, die Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- und Überzeugungsfreiheit zu verstärken und 
sicherzustellen, daß zu diesem Zweck geeignete Maßnalunen 
im Rahmen der Weltinformationskampagne über die Men
schenrechte ergriffen werden; 

9. billet den Generalsekretär, der Verbreitung des Wort
lauts der Erklärung in allen Amtssprachen der Vereinten Na
tionen weiterhin hohe Priorität einzuräumen und alle geeig
neten Maßnahmen zu ergreifen, um den Wortlaut der Erklä
rung den Informationszentren der Vereinten Nationen sowie 
anderen interessierten Stellen zur Verfügung zu stellen; 

10. unterstützt die anhaltenden Bemühungen des Sonder
berichterstatters, der ernannt worden ist, um mit den Bestim~ 
mungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staatliche 
Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und 
gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen; 

11. legt den Regierungen nahe, ernsthaft die Möglichkeit 
zu prüfen. den Sonderberichterstatter in ihre Länder einzu
laden. um es ihm zu ermöglichen, seinen Auftrag noch bes
ser zu erfüllen; 

12. empfiehlt, daß der Förderung und dem Schutz des 
Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in 
der Arbeit des Programms der Vereinten Nationen für 
beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte 
entsprechender Vorrang eingeräumt wird. unter anderem 
soweit es darum geht, grundlegende Rechtstexte auszu
arbeiten, die mit den internationalen Menschenrechtsin~ 

strumenten im Einklang stehen und der Erklärung Rechnung 
tragen~ 

13. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, daß der Men
schenrechts.usschuß eine allgemeine Bemerkung I>3 zu 
Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte verabschiedet hat, der die Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit behandelt; 

14. begrüßt die Bemühungen der nichtstaatlichen Organi
sationen um die Förderung der Verwirklichung der Erklä
rung; 

15. ersucht den Generalsekretär, interessierte nichtstaatli
che Organisationen zu bitten, zu prüfen, welche weitere 
Rolle sie bei der Verwirklichung der Erklärung und ihrer 
Verbreitung in den Landes- und Lokalsprachen noch über
nehmen könnten; 

16. billet alle Staaten nachdrücklich, die Verbreitung des 
Wortlauts der Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen 
zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und 
Lokalsprachen zu erleichtern; 

17. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auch 
weiterhin mit Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung 
zu befassen; 

18. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/129. Stärkung des Sekretariats-Zentrums für Men
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 15. De
zember 1989, 45/180 vom 21. Dezember 1990, 46/118 und 
46/111 vom 17. Dezember 1991 und 47/127 vom 18. De
zember 1992 sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutio
nen des Wirtschafts- und Sozialrats und der Menschenrechts
kommission, 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine 
Frage von größter Wichtigkeit für die Organisation ist, 

im Hinblick darauf, daß in der Erklärung und dem Ak
tionsprogramm von Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte verabschiedet wurden. die Wichtigkeit der Stärkung 
des SekretariatswZentrums für Menschenrechte betont wird, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär in seinen 
Berichten über die Tätigkeit der Vereinten Nationen für die 
Jahre 1992 und 1993 festgestellt hat, daß "die Charta der 
Vereinten Nationen die Förderung der Menschenrechte als 
eines unserer vorrangigen Ziele auf die gleiche Stufe wie die 
Förderung der Entwicklung und die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit"'" stellt und 
daß "im Laufe des Jahres 1993 die Tätigkeit des Zentrums 
für Menschenrechte in Genf in seinen fünf wichtigsten 
Arbeitsbereichen eine erhebliche Erweiterung erfahren"'" 
hat, 

sowie feststellend, daß die schwierige Finanzlage des 
Zentrums die Anwendung der verschiedenen Verfahren und 
Mechanismen erheblich behindert hat, sich negativ auf die 
Betreuung der mit Menschenrechtsfragen befaßten Organe 
durch das Sekretariat ausgewirkt hat und die Qualität und 
Genauigkeit der Berichterstattung beeinträchtigt hat, 

1. unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariats
Zentrums für Menschenrechte als der Koordinierungsstelle 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für die 
Organe, die sich mit der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte befassen; 

2. ersucht den Generalsekretär, zusätzliche Vorschläge 
zur weiteren Anhebung der Ressourcen des Menschen
rechtsprogramms im Zeitraum 1994-1995 vorzulegen, um es 
dem Zentrum zu ermöglichen. seinen Pflichten vollauf 
nachzukommen und alle ihm von der Generalversammlung 
und anderen beschlußfassenden Organen übertragenen 
Mandate zu erfüllen; 

3. begrüßt die Empfehlungen der Weltkonferenz über 
Menschenrechte betreffend die Stärkung des Zentrums, die 
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in der Erklärung u d dem Aktionsprogramm von Wien 
enthalten sind; 

4. nimmt Kenntn s von der Empfehlung des Programm
und Koordinierungsa sschusses an die Generalversammlung, 
die Programmbesc ibung von Kapitel 21 des Programm
haushaltsplans für d n Zweijahreszeitraum 1994-1995156 zu 
billigen; 

5. nimmt mif3erd m davon Kenntnis, daß der Generalse
kretär in seinem Be . ht über die Auswirkungen der organi
satorischen Änderun en im Sekretariat erklärt hat, er werde 
vorschlagen, die im Sekretariat noch verbleibenden freien 
SteHen im Lichte der neuen Initiativen und der sich ergeben
den neuen Aufgaben und Prioritäten zu verwenden]!'!7; 

6. ersucht den neralsekretär und die Mitgliedstaaten, 
sicherzustellen, daß em Zentrum ausreichende Ressourcen 
aus den derzeitigen nd künftigen ordentlichen Haushalten 
der Vereinten Nation n zur Verfügung gestellt werden, damit 
es die in der Erkläru g und im Aktionsprogramm von Wien 
enthaltenen Mandat vollständig und rechtzeitig erfüHen 
kann, ohne daß dad reh Ressourcen aus den Entwicklungs
programmen und -ak ivitäten der Vereinten Nationen abgezo-
gen werden; -

7. ersucht den G neralsekretär außerdem, der Menschen
rechtskommission uf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
Zwiscbenbericht un der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten agung einen abschließenden Bericht 
über die Stärkung s Zentrums und über die zur Durch
führung dieser Re lution ergriffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/130. Recht auf Entwicklung 

Die Generalversa mlung, 

in Bekräftigung de Erklärung über das Recht auf Entwick
lung158

• die sie au ihrer einundvierzigsten Tagung ver
kündet hat, 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 45197 vom 14. De
zember 1990,46112 vom 17. Dezember 1991 und 47/123 
vom 18. Dezember 992 sowie die Resolutionen der Men
schenrechtskommis on betreffend das Recht auf Entwick
lung, und Kenntnis hmend von der Resolution 1993n2 der 
Kommission vom 4 März 199333 , 

sowie unter Hinw is auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung als M schenrechti", 

ferner unter Hin eis auf die in der Rio-Erklärung über 
Umwelt und Entwi klung vom 14. Juni 19921

<iil verkünde
ten Grundsätze, 

in Bekräftigung 
wicklung rur alle 
länder, 

er Wichtigkeit des Rechts auf Ent
änder, insbesondere die Entwicklungs-

eingedenk dessen, daß die Menschenrechtskommission auf 
ihrer neunundvier gsten Tagung eine neue Etappe der 
Behandlung dieser ngelegenheit begonnen hat, die auf die 

Verwirklichung und weitere Stärkung des Rechts auf 
Entwicklung gerichtet ist, 

erneut erklärend, daß es eines Evaluierungsmechanismus 
bedarf, um die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung 
der in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung ent
haltenen Grundsätze sicherzustellen, sowie in diesem 
Zusammenhang erfreut über den von der Kommission auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung in ihrer Resolution 1993/22 
gefaßten Beschluß, eine Arbeitsgruppe für das Recht auf 
Entwicklung einzusetzen, 

im Hinblick darauf, daß die vom 14. bis 25. Juni 1993 in 
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte den 
Zusammenhang zwischen Entwicklung und der Wahrneh
mung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
sowie der bürgerlichen und politischen Rechte durch alle 
Menschen untersucht und anerkannt hat, wie wichtig die 
Schaffung von Bedingungen ist, die es jedem ermöglichen, 
diese Rechte, die in den Internationalen Menschenrechts
pakten verankert sind 19

, wahrzunehmen, 

daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung der 
Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten soHen, 

mit Genugtuung über die Erklärung und das Aktions
programm von Wien6

, die von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden und in denen das 
Recht auf Entwicklung als universelles und unveräußerliches 
Recht und als integrierender Bestandteil der grundlegenden 
Menschenrechte bekräftigt wird und in denen erneut erklärt 
wird, daß im Mittelpunkt der Entwicklung der Mensch steht, 

nach Behandlung des gemäß Resolution 47/123 ersteHten 
umfassenden Berichts des Generalsekretärs 1'1, 

I. bekräftigt die Wichtigkeit des Rechts auf Entwicklung 
für alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer; 

2. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem umfassenden 
Bericht des Generalsekretärs, der im Einklang mit der 
Resolution 47/123 der Generalversammlung erstellt wurde; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer fünfzigsten Tagung konkrete Vor
schläge zur effektiven Verwirklichung und Förderung der 
Erklärung über das Recht auf Entwicklung vorzulegen und 
dabei die auf der neunund vierzigsten Tagung der Kommis
sion zu diesem Thema zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen sowie aUe weiteren Stellungnahmen und Anre
gungen zu berücksichtigen, die aufgrund von Ziffer \0 der 
Resolution 1993/22 der Kommission vorgelegt werden; 

4. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß die erste 
Tagung der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung 
vom 8. bis 19. November 1993 in Genf abgehalten wurde; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die verschie
denen Aktivitäten im Hinblick auf die Verwirklichung der 
Erklärung weiter zu koordinieren; 

6. bittet nachdrücklich aUe entsprechenden Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Sonder
organisationen, bei der Planung ihrer Tätigkeitsprogramme 



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 277 

der Erklärung gebührend Rechnung zu tragen und sich zu 
bemühen, bei ihrer Anwendung stärker zusammenzuarbeiten; 

7. bittet nachdrücklich die Regionalkommissionen und 
die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen. Treffen 
von Regierungsexperten und repräsentativen nichtstaatlichen 
und Basisorganisationen einzuberufen, mit dem Ziel, zu 
Vereinbarungen über die Verwirklichung der Erklärung 
durch internationale Zusammenarbeit zu gelangen; 

8. ersucht den Generalsekretär ferner, der Menschen
rechtskommission auf ihrer fünfzigsten Tagung und der 
General versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über die Aktivitäten der Organisationen, Programme und 
Stellen des Systems der Vereinten Nationen zur Verwirkli
chung der Erklärung Bericht zu erstatten; 

9. fordert die Menschenrechtskommission auf, der 
Generalversammlung auch weiterhin über den Wirtschafts
und Sozialrat Vorschläge hinsichtlich des künftigen Vor
gehens in dieser Frage zu unterbreiten, insbesondere was 
praktische Maßnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der 
Erklärung angeht, und dabei die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der Weltweiten Konsultation über die Ver
wirklichung des Rechts auf Entwicklung als Menschenrecht 
sowie den Bericht der Arbeitsgruppe für das Recht auf 
Entwicklung zu berücksichtigen; 

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Ergebnissen 
der Weltkonferenz über Menschenrechte, insbesondere da
von, daß sie erneut erklärt hat, daß alle Menschenrechte a1l
gemeingültig, unteilbar, einander bedingend und miteinander 
verknüpft sind und daß Demokratie, Entwicklung und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten eng 
miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig stärken; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung 
einer effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/131. Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes 
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441146 vom 15. De
zember 1989, 451150 vom 18. Dezember 1990 und ins
besondere 46/137 vom 17. Dezember 1991 und 47/138 vom 
18. Dezember 1992 sowie auf die Anlage zu der Resolution 
1989/51 der Menschenrechtskommission vom 7. März 
1989", 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, insbesondere der Tatsache, daß darin 
anerkannt wird, daß die auf Antrag von Regierungen 
gewährte Hilfe bei der Durchführung freier und fairer 
Wahlen. namentlich auch die Hilfe bei den Menschen
rechtsaspekten der Wahlen und bei der Information der 
Öffentlichkeit über die Wahlen für die Stärkung und den 
Aufbau von mit den Menschenrechten befaßten Institutionen 
und für die Stärkung einer pluralistischen bürgerlichen 

Gesellschaft besonders wichtig ist und daß besonderes 
Gewicht auf Maßnahmen gelegt werden sollte, die zur 
Erreichung dieser Ziele beitragen"'; 

erneut erklärend, daß Wahlhilfe nur auf ausdrücklichen 
Antrag des betreffenden Mitgliedstaates gewährt wird, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs l61
, 

in Anbetracht der zahlreichen Anträge von Mitgliedstaaten 
auf Wahlhilfe, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Aktivitäten der Vereinten Nationen 
zur Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmä
ßiger und unverfälschter Wahlen; 

2. würdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten auf 
Antrag von den Vereinten Nationen gewährt wird, bittet dar
um, daß diese Hilfe je nach dem Einzelfall und in Überein
stimmung mit den vorg"schlagenen Richtlinien für Wahlhilfe 
fortgesetzt wird, in der Erwägung, daß die Hauptverantwor
tung für die Gewährleistung freier und fairer Wahlen bei den 
Regierungen liegt, und ersucht außerdem die Gruppe Wahl
hilfe im Sekretariat, die Mitgliedstaaten regelmäßig über die 
eingegangenen Anträg", die darauf erfolgten Maßnahmen 
und die Art der gewährten Hilfe zu unterrichten; 

3. ersucht die Vereinten Nationen, vor der Gewährung 
von Wahlhilfe an einen antragstellenden Staat bemüht zu 
sein, sicherzustellen, daß ausreichend Zeit für die Organi
sation und Durchführung einer wirksamen Mission zur 
Gewährung dieser Hilfe zur Verfügung steht, daß die 
Bedingungen für freie und faire Wahlen gegeben sind und 
daß Vorkehrungen für eine angemessene und umfassende 
Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission getroffen 
werden können; 

4. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen zur Gewähr
leistung der Fortsetzung und Konsolidiernng des Demokra
tisierungsprozesses in den um Hilfe nachsuchenden Mit
gliedstaaten sowohl vor als auch nach den Wahlen Hilfe 
gewähren, insbesondere durch die Entsendung von Be
darfsermittlungsmissionen mit der Aufgabe, Programme zu 
empfehlen, die zur Konsolidierung des Demokratisierungs
prozesses beitragen könnten; 

5. erinnert daran, daß vom Generalsekretär der Treu
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung und 
vom Administrator de~; Entwicklungsprogramms der Ver
einten Nationen ein gesonderter Fonds, der Treuhandfonds 
für technische Hilfe bd Wahlen, eingerichtet wurde, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung von Beiträ
gen an diese Fonds zu erwägen; 

6. unterstreicht die Wichtigkeit der von der Koordinie
rungsstelle im System der Vereinten Nationen geleisteten 
Koordinierungstätigkeit, lobt das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte für die: beratenden Dienste und die techni
sche Hilfe, die es bereitstellt, und die Sekretariats-Haupt
abteilung U nterstützungs- und Führungsdienste für die 
Entwicklung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen für die technische Hilfe, die sie antragstellenden 
Mitgliedstaaten gewähren. und ersucht die Koordinierungs
stelle, auch weiterhin eng mit dem Zentrum für Menschen
rechte - so auch gegebenenfalls durch den Austausch von 
Personal- sowie mit der Hauptabteilung Unterstützungs- und 
Führungsdienste für die Entwicklung und mit dem Entwick-
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lungsprogramm der "VIE' inten Nationen zusammenzuarbeiten 
und sie von den auf dem Gebiet der Wahlhilfe gestellten 
Anträgen zu unterrich eo; 

7. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen die Koor
dinierung der Wahlvo(bereitungen und der Wahl beobachtung 
mit zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
die sich für solche AI tivitäten interessieren, fortsetzen und 
verstärken; 

8. ersucht den eneralsekretär, die Gruppe Wahlhilfe 
im Rahmen des orden ichen Haushalts der Vereinten Natio
nen und der vorhand en Mittel mit ausreichenden Human
und Finanzressource auszustatten, um ihr die Erfüllung 
ihres Mandats zu e .. glichen; 

9. ersucht den neralsekretär alflJenlem, das Zentrum 
für Menschenrechte d reh die, Umschich\Ung von Ressourcen 
und Personal zu stärk n, damit es in enger Abstimmung mit 
der Gruppe Wahlhil der wachsenden Zahl der von den 
Mitgliedstaaten geste lten Anträge auf beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Wah ilfe gerecht werden kann; 

10. empfiehlt dem eneralsekretär, auf der Grundlage der 
in seinem Bericht '64 vorgeschlagenen Richtlinien und der 
in den letzten bei den Jahren gesammelten Erfahrungen der 
Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung ein n überarbeiteten Richtlinienkatalog 
vorzulegen; 

11. ersucht den neralsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung der Re olution 47/138 sowie der vorliegenden 
Resolution Bericht z erstatten, insbesondere über den Stand 
der von den Mitglied taaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe 
und Wahlverifikation sowie über die Tauglichkeit der Richt
linien unter Berücksi htigung der gesammelten Erfahrungen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/132. Stä kung der RechtsstaatJichkeit 

unter Hinweis dar uf, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin bes t. eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um . e Achtung vor den Menscbenrechten 
und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprach oder Religion zu fördern und zu 
festigen, 

ferner unter Hinw is darauf, daß die Mitgliedstaaten sich 
mit der Annahme de Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte' verpflichtet aben, in Zusammenarbeit mit den Ver
einten Nationen auf ie allgemeine Achtung und Einhaltung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen Übe eugung, daß die Rechtsstaatlichkeit, wie 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird, ein grundlege der Faktor beim Schutz der Menschen
rechte ist, 

davon überzeugt, aß die Staaten im Rahmen ihrer eigenen 
innerstaatlichen Re ts- und Justizsysteme geeignete zivil-, 
straf- und verwaltu gsrechtliche Rechtsmittel gegen Men
schenrechtsverletzu gen zur Verfügung stellen müssen, 

sich dessen bewußt, daß verstärkte beratende Dienste und 
Maßnahmen der technischen Hilfe im Bereich der Men
schenrechte erforderlich sind, 

in Anbetracht der bedeutsamen Rolle, die innerstaatlichen 
Institutionen bei der Förderung und dem Schutz der all
gemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten in 
ihren jeweiligen Ländern zukommt, 

davon überzeugt, daß das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte bei der Koordinierung der systemweiten 
Auseinandersetzung mit Menschenrechtsfragen eine wichtige 
Rolle übernehmen sollte, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992/51 der Men
schenrechtskommission vom 3. März 1992" und Kenntnis 
nehmend von der Resolution 1993/50 der Kommission vom 
9. März 1993", beide mit dem Titel "Stärkung der Rechts
staatlichkeit" , 

mit Anerkennung feststellend, daß in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien', die von der Weltkonfe
renz über Menschenrechte am 25. Juni 1993 verabschiedet 
wurden, von der Konferenz empfohlen wurde, nationalen 
und internationalen Maßnahmen zur Förderung von Demo
kratie, Entwicklung und Menschenrechten Vorrang ein
zuräumen, 

1. unterstützt die Empfehlung der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, innerhalb der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte koordiniertes um
fassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stärkung geeigneter inner
staatlicher Strukturen hilft, die eine unmittelbare Wirkung 
auf die allgemeine Einhaltung der Menschenrechte und die 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit haben'''; 

2. bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß ein 
solches Programm in der Lage sein sollte, auf Ersuchen der 
betreffenden Regierung fachliche und finanzielle Hilfe für 
die Durchführung nationaler Aktionspläne und gezielter Pro
jekte zur Reform von Straf- und Besserungsanstalten und zur 
Aus- und Fortbildung von Anwälten, Richtern und Sicher
heitskräften in Menschenrechtsfragen sowie in jedem ande
ren Tätigkeitsbereich, der für das geordnete Funktionieren 
des Rechtsstaats von Bedeutung ist, zur Verfügung zu stei
len; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im Einklang mit dem 
Ersuchen in Abschnitt II Ziffer 70 der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien und unter Berücksichtigung be
stehender Programme und vom Zentrum für Menschenrechte 
bereits durchgeführter Aktivitäten konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten, die verschiedene Möglichkeiten zur Ausarbei
tung des vorgesehenen Programms sowie für seine Struktur, 
seine Durchführung und seine Finanzierung enthalten; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, im Hinblick 
auf die weitere Ausarbeitung der Grundzüge des vorgeschla
genen Programms aktiv mit dieser Frage befaßt zu bleiben; 

5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der 
Vorschläge des Generalsekretärs fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/133. Internationales Jahr der autochthonen Bevölke
rungsgruppen der Welt (1993) 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta nieder
gelegten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

in Anerkennung und Achtung des Wertes und der Vielfalt 
der Kulturen sowie des kulturellen Erbes und der Fonnen 
der gesellschaftlichen Organisation der autochthonen Bevöl
kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/164 vom 18. De
zember 1990, in der sie das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt erklärt 
hat, mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung der Probleme zu verstärken, denen sich autochthone 
Gemeinschaften auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke
rungsgruppen unter voller Achtung ihrer Einzigartigkeit und 
ihrer eigenen Initiativen zu verbessern, 

mit Dank für die Beiträge, die an den vom Genera1sekretär 
eröffneten freiwilligen Fonds für das Jahr entrichtet worden 
sind, 

feststellend, daß der Fonds für die Entwicklung der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika und der 
Karibik als eine der Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Ziele des Jahres eingerichtet worden ist, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte, es möge eine Internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt verkündet 
werden 166

, 

feststellend, daß es notwendig ist, die im Zusammenhang 
mit dem Jahr ergriffenen Initiativen weiter zu stärken, 

erinnernd an das an die Unterkommission für die Ver
hütung von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten gerichtete Ersuchen, sie möge ihre Behandlung des 
Entwurfs einer allgemeinen Erklärung der Rechte autoch
thoner Bevölkerungsgruppen abschließen, 

1. fordert das System der Vereinten Nationen und die 
Regierungen, soweit nicht bereits geschehen, auf, Politiken 
zur Unterstützung der Ziele und des Themas des Inter
nationalen Jahres der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt auszuarbeiten und den institutionellen Rahmen für ihre 
Durchführung zu stärken; 

2. empfiehlt allen Berichterstattern über bestimmte 
Themen, Sonderbeauftragten, unabhängigen Sachverständigen 
und Arbeitsgruppen, im Rahmen ihres Mandats der Lage der 

autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksam
keit zu widmen; 

3. fordert den Beigeordneten Generalsekretär für Men
schenrechte nachdrücklich auf, sich zur Förderung eines 
Tätigkeitsprogramms zur Unterstützung der Ziele und des 
Themas des Jahres auch weiterhin aktiv um die Mitarbeit der 
Sonderorganisationen, der Regionalkommissionen, der 
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sowie anderer in 
Frage kommender Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen zu bemühen; 

4. appelliert an die Sonderorganisationen, Regional
kommissionen und Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
des Systems der Ven,inten Nationen, sich auch weiterhin 
verstärkt zu bemühen, bei der Aufstellung ihres Haushalts 
und ihrer Programm(~ die Bedürfnisse der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen besonders zu berücksichtigen; 

5. ersucht darum, 

a) daß die Berichte der erstmals in Ziffer 8 der Reso
lution 46/128 der Gen.eralversammlung vom 17. Dezember 
1991 vorgesehenen drei Fachtagungen bei dem in Ziffer 12 
derselben Resolution vorgesehenen abschließenden Bewer
tungsverfahren berücksichtigt werden und daß ihre Schluß
folgerungen in den B"richt aufgenommen werden, den der 
Koordinator für das Jahr der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung vorlegen wird; 

b) daß die Menschenrechtskommission im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen in den drei Tagen vor der zwölften 
Tagung der zur Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und dien Schutz von Minderheiten gehören
den Arbeitsgruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen ein 
Treffen der Teilnehmer der Programme und Projekte des 
Jahres veranstaltet, um der Arbeitsgruppe über die Schlußfol
gerungen Bericht zu erstatten, die sich aus den Aktivitäten 
des Jahres ergeben, mit dem Ziel, einen detaillierten Ak
tionsp1an auszuarbeiten und einen Finanzierungsplan für die 
Internationale Dekad,o der autochthonen Bevölkerungs
gruppen der Welt aufzustellen; 

6. betont, wie wichtig die in Kapitel 26 der Agenda 21 
enthaltenen Empfehlungen"', namentlich ihre Durchführung, 
für die Lösung der Probleme sind, denen sich autochthone 
Bevölkerungsgruppen gegenübersehen; 

7. nimmt mit Befn~edigung Kenntnis von dem in Manila 
abgehaltenen Weltjug"ndgipfel zur Rettung der Erde, der 
durch seine Bekräftitgung der Rolle der traditionellen 
Kulturen bei der Bewahrung der Umwelt das Recht auf 
kulturelles Überleben unterstrich; 

8. beg rüßt den VOINchlag, als Anschlußmaßnahme an das 
Jahr in Verbindung mit der Internationalen Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt und dem 
fünfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 1995 ein 
Treffen der autochthonen Jugend, eine "Kulturolympiade der 
autochthonen Jugend", zu veranstalten, um den Wert von 
traditionellen Kulturen, Volkskunst und Volksbräuchen als 
wirksame Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen nationalen 
Identität und als Grundlage für eine gemeinsame Vorstellung 
von Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung zu bekräftigen; 

9. betont außerdem, daß die im Zusammenhang mit dem 
Jahr und im Anschluß daran durchgeführten staatlichen und 
zwischenstaatlichen Aktivitäten den Entwicklungsbedürf· 
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nissen der autochthonen Bevölkerungsgruppen voll Rechnung 
tragen sollten und daß das Jahr einen Beitrag dazu leisten 
sollte, die Koordinati skapazität der Mitgliedstaaten zur 
Sammlung und Analy von Informationen zu stärken und 
zu verbessern; 

10. stellt fest, daß es innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen weiterhin no wendig ist, Daten über autochthone 
Bevölkerungsgruppen usammenzustellen, indem die Koor
dinationskapazität der Mitgliedstaaten zur Sammlung und 
Analyse solcher Daten gestärkt und verbessert wird; 

11. ersucht die Unt rkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und d n Schutz von Minderheiten, auf ihrer 
sechsundvierzigsten T gung ihre Behandlung des Entwurfs 
einer allgemeinen Er ärung über die Rechte der autoch
thonen Bevölkerungs ppen abzuschließen und der Men
schenrechtskommissio auf ihrer einundfünfzigsten Tagung 
ihren Bericht vorzuleg n; 

12. ersucht den K ordinator für das Jahr, in den der 
Generalversammlung uf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
vorzulegenden Bericht über die im Zusammenhang mit dem 
Jahr durchgeführten ktivitäten und die dabei erzielten 
Ergebnisse auch eine Beschreibung der Maßnahmen auf
zunehmen. die das S stern der Vereinten Nationen unter
nimmt, um den Bed" rfnissen der autochthonen Bevölke
rungsgruppen Rechnu g zu tragen; 

13. dankt den Regi ungen, dem Koordinator für das Jahr, 
der Internationalen Ar itsorganisation, der Botschafterin des 
Guten Willens, Rigo rta Menchu, den autochthonen und 
nichtstaatlichen Organ' ationen, der Menschenrechtskommis
sion und der Arbeitsg ppe für autochthone Bevölkerungs
gruppen für die Arbei , die sie für das Jahr geleistet haben. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/134. Nationale I titutiouen zur Förderung und zum 
Schutz der enschenrechte 

Die Generalversam 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen über 
nationale Institutione zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte, insb sondere ihre Resolutionen 41/129 vom 
4. Dezember 1986 u d 46/124 vom 17. Dezember 1991 
sowie die Resolutio en der Menschenrechtskommission 
1987/40 vom 10. M' Z 198721 , 1988n2 vom 10. März 
1988", 1989/52 vom . März 198929

, 1990n3 vom 7. März 
1990'°, 1991/27 vo 5. März 1991 31 und 1992/54 vom 
3. März 199232 sowi Kenntnis nehmend von Resolution 
1993/55 der Kommis ion vom 9. März 199333

, 

unter Hervorhebu g der Bedeutung der Allgemeinen 
Erklärung der Mens henrechte', der Internationalen Men
schenrechtspakte" un anderer internationaler Rechtsakte für 
die Förderung der A htung und Einhaltung der Menschen
rechte und Grundfrei eiten, 

erklärend, daß der Ausarbeitung geeigneter Regelungen 
auf nationaler Ebene orrang eingeräumt werden sollte, um 
die wirksame Anwe dung internationaler Menschenrechts
nonnen sicherzustell n, 

überzeugt von de wichtigen RoUe, die auf nationaler 
Ebene bestehende I stitutionen dabei spielen können, die 

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen und zu 
fördern und diese Rechte und Freiheiten stärker ins Be
wußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

in der Erkenntnis, daß die Vereinten Nationen bei der 
Unterstützung des Aufbaus nationaler Institutionen eine 
Katalysatorrolle spielen können, indem sie als Zentralstelle 
für den Informations- und Erfahrungsaustausch fungieren, 

in diesem Zusammenhang eingedenk der Richtlinien für 
die Struktur und Arbeitsweise der nationalen und lokalen 
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men
schenrechte, die sich die Generalversammlung in ihrer 
Resolution 33/46 vom 14. Dezember 1978 zu eigen gemacht 
hat, 

mit Genugtuung über das wachsende Interesse, das der 
Schaffung und Stärkung nationaler Institutionen weltweit 
entgegengebracht wird, wie dies auf der vom 2. bis 6. No
vember 1992 in Tunis abgehaltenen Regionaltagung für 
Afrika der Weltkonferenz über Menschenrechte, auf der vom 
18. bis 22. Januar 1993 in San Jose abgehaltenen Regionalta
gung für Lateinamerika und die Karibik, auf der vom 
29. März bis 2. April 1993 in Bangkok abgehaltenen 
Regionaltagung für Asien, auf dem vom 30. September bis 
2. Oktober 1992 in Ottawa abgehaltenen Commonwealth
Workshop über nationale Menschenrechtsinstitutionen und 
auf dem vom 26. bis 28. Januar 1993 in Jakarta abgehalte
nen Workshop für Asien und die Pazifik-Region über 
Menschenrechtsfragen zum Ausdruck gekommen ist und wie 
sich dies an den jüngsten Beschlüssen mehrerer Mitgliedstaa
ten, nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte zu schaffen, ablesen läßt, 

einfedenk der Erklärung und des Aktionsprogtamms von 
Wien, in denen die Weltkonferenz über Menschenrechte die 
wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte bekräf
tigte, insbesondere soweit es dabei um die Beratung der 
zuständigen Behörden, ihre Rolle bei der Behebung von 
Menschenrechtsverletzungen, die Verbreitung von Infonna
tionen über die Menschenrechte und die Menschenrechts
erziehung geht, 

in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die 
weltweit für die Förderung und den Schutz der Menschen
rechte auf nationaler Ebene angewandt werden, unter 
Betonung der Universalität, Unteilbarkeit und Interdependenz 
aller Menschenrechte sowie unter Betonung und in An
erkennung der Nützlichkeit dieser Methoden für die Förde
rung der allgemeinen Achtung und Einhaltung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem aktuali
sierten Bericht des Generalsekretärsi", der im Einklang 
mit ihrer Resolution 46/124 vom 17. Dezember 1991 erstellt 
wurde~ 

2. bekräftigt, wie wichtig es ist, daß im Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften wirksame nationale 
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte geschaffen werden und daß in ihrer Zusammensetzung 
Pluralismus und Unabhängigkeit gewährleistet sind; 

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu 
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schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits 
bestehen, und sie in ihre einzel staatlichen Entwicklungspläne 
miteinzubeziehen; 

4. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen 
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte, alle in der Erklärung und dem Aktions
programm von Wien und in den einschlägigen internatio
nalen Rechtsakten genannten Menschenrechtsverletzungen zu 
verhindern und zu bekämpfen; 

5. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
seine Bemühungen um die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und nationalen Institutio
nen fortzusetzen, insbesondere auf dem Gebiet der beraten
den Dienste und der technischen Hilfe sowie der Information 
und Aufklärung der Öffentlichkeit, insbesondere auch im 
Rahmen der Weltinformationskampagne über die Menschen
rechte; 

6. ersucht das Zentrum für Menschenrechte außerdem, 
auf Antrag der Staaten Zentren der Vereinten Nationen für 
Dokumentation und Ausbildung auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu schaffen, und zwar anhand der festgelegten 
Verfahren für die Verwendung der im Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für beratende Dienste und technische 
Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte verfügbaren 
Ressourcen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Anträgen der 
Mitgliedstaaten auf Unterstützung bei der Schaffung und 
dem Ausbau nationaler Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte im Rahmen des Programms für 
beratende Dienste und technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sowie nationaler Zentren für 
Dokumentation und Ausbildung auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu entsprechen; 

8. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen 
zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs 
über die Errichtung und Unterhaltung solcher nationalen 
Institutionen zu ergreifen; 

9. bekräftigt die Rolle, die nationale Institutionen als 
Mittler bei der Verbreitung der unter der Ägide der Ver
einten Nationen erstellten Menschenrechtsdokumentation und 
bei anderen unter ihrer Schirmherrschaft veranstalteten 
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit spielen; 

10. begrüßt die Veranstaltung einer Anschlußtagung unter 
der Schirmherrschaft des Zentrums für Menschenrechte im 
Dezember 1993 in Tunis, insbesondere mit dem Ziel, Mittel 
und Wege der Förderung der technischen Hilfe im Dienste 
der Zusammenarbeit und der Stärkung der nationalen 
Institutionen zu prüfen und alle die nationalen Institutionen 
betreffenden Fragen weiter zu untersuchen; 

11. begrüßt außerdem die Grundsätze betreffend die 
Stellung nationaler Institutionen in der Anlage zu dieser 
Resolution; 

12. befürwortet die Schaffung und Stärkung nationaler 
Institutionen unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sowie 
in Anerkennung dessen, daß jeder Staat das Recht hat, den 
seinen besonderen Bedürfnissen auf nationaler Ebene am 
ehesten entsprechenden Rahmen zu wählen; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Grundsätze betreffend die Stellung 
nationaler Institutionen 

Zuständigkeit und Aufgaben 

I. Nationale Institutionen besitzen Zuständigkeit für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte. 

2. Nationale Institutionen erhalten ein möglichst breites, in 
einem Dokument mit Verfassungs- oder Gesetzesrang klar 
festgelegtes Mandat, in dem ihre Zusammensetzung und ihr 
Zuständigkeitsbereich im einzelnen beschrieben sind. 

3. Nationale Institutionen haben unter anderem folgende 
Aufgaben: 

a) in beratender Eigenschaft der Regierung, dem Parla
ment und jedem anderen zuständigen Organ entweder auf 
Ersuchen der betreffenden Behörden oder in Ausübung ihrer 
Befugnis, von Amts wegen tätig zu werden, Ansichten, 
Empfehlungen, Vorschläge und Berichte zu allen die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte betreffenden 
Fragen vorzulegen; nationale Institutionen können beschlie
ßen, diese zu veröffentlichen; diese Ansichten, Empfehlun
gen, Vorschläge und Berichte sowie alle Vorrechte der 
nationalen Institutionen betreffen folgende Gebiete: 

i) Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die 
Gerichts verfassung betreffende Vorschriften, welche 
die Wahrung und Ausweitung des Schutzes der Men
schenrechte zum Ziel haben; in diesem Zusammen
hang prüfen die nationalen Institutionen die geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Gesetzes
vorlagen und geben die ihnen geeignet erscheinenden 
Empfehlungen ab, um sicherzustellen, daß die jeweili
gen Bestimmungen den grundlegenden Menschen
rechtsprinzipien entsprechen; soweit erforderlich, 
empfehlen sie die Verabschiedung neuer Rechtsvor
schriften, die Änderung in Kraft befindlicher Rechts
vorschriften und die Annahme oder Anderung von 
Verwaltungsmaßnahmen; 

ii) Fälle von Menschenrechtsverletzungen, deren Be
handlung sie beschließen; 

iii) die Erstellung von Berichten über die allgemeine Lage 
der Menschenrechte im Land sowie über bestimmte 
Teilaspekte; 

iv) die Regierung auf Fälle von Menschenrechtsver
letzungen im ganzen Land aufmerksam zu machen 
und ihnen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen sowie 
sich erforderlichenfalls zur Haltung und zu den 
Reaktionen der Regierung zu äußern; 

b) die Harmonisierung der innerstaatlichen Rechtsvor
schriften und Praktiken mit den internationalen Menschen
rechtsübereinkünften, deren Vertragspartei der betreffende 
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Staat ist, sowie deren Iwirksame Anwendung zu fördern und 
sicherzustellen; 

c) die Ratifikatio der genannten Übereinkünfte bezie
hungsweise den Bei 'tt dazu zu fördern und ihre Anwen
dung sicherzustellen; 

d) zu den Bericht n beizutragen, die die Staaten aufgrund 
ihrer Vertragsverpflic tungen Gremien und Ausschüssen der 
Vereinten Nationen sowie regionalen Institutionen vor
zulegen haben, und rforderlichenfalls Ansichten zu dem 
jeweiligen Thema z äußern, unter gebührender Achtung 
ihrer Unabhängigkeit 

e) mit den Verei ten Nationen und anderen Organisa
tionen im System d r Vereinten Nationen, den regionalen 
Institutionen und n nationalen Institutionen anderer 
Länder, die auf dem ebiet der Förderung und des Schutzes 
der Menschenrechte Zuständigkeit besitzen, zusammen
zuarbeiten; 

f) bei der Ausar itung von Programmen für die Lehre 
und Erforschung de~enschenrechte behilflich zu sein und 
an ihrer Durchführu g an Schulen, Universitäten und in 
akademischen Kreis mitzuwirken; 

g) die Menschen echte und die Bemühungen zur Be
kämpfung aller Fo en von Diskriminierung, insbesondere 
der Rassendiskrimini rung, durch eine verstärkte Sensibilisie
rung der Öffentlic eit bekanntzumachen, insbesondere 
dureh Information u d Bildung und durch den Einsatz aller 
Presseorgane. 

Zusamme etzung und Garantien für 
Unabh' ngigkeit und Pluralismus 

1. Die Zusammens tzung der nationalen Institutionen und 
die Ernennung ihre Mitglieder, ob durch Wahl oder auf 
andere Weise, besti men sich nach einem Verfahren, das 
alle erforderlichen G antien für die pluralistische Vertretung 
der an der Förderu und am Schutz der Menschenrechte 
beteiligten gesellsch lichen Kräfte (der zivilen Gesellschaft) 
bietet, insbesondere ureh die Ausstattung mit Befugnissen 
zur Ennöglichung ioer wirksamen Zusammenarbeit mit. 
beziehungsweise du eh die Präsenz von, Vertretern 

a) von nichts lichen Organisationen, die für Men-
schenrechtsfragen u d Bemühungen zur Bekämpfung der 
Rassendiskriminieru g zuständig sind, von Gewerkschaften 
und von engagiert n sozialen und Berufsorganisationen, 
beispielsweise Ver änden von Rechtsanwälten, Ärzten, 
Journalisten und na haften Wissenschaftlern; 

b) von philosop ischen oder religiösen Denkrichtungen; 

c) von Universi 'ten und qualifizierten Sachverständigen; 

d) des Parlamen s; 
I 

e) von Ministe en (wenn diese einbezogen werden, 
sollten ihre Vertrete lediglich in beratender Eigenschaft an 
den Beratungen teil ehmen), 

2, Nationale Ins itutionen müssen über die erforderliche 
Infrastruktur für ie reibungslose Wahrnehmung ihrer 
Aqfgaben verfügen insbesondere über ausreichende Fi
nanzmittel. Diese inanzmittel sollen ihnen ermöglichen, 

über eigenes Personal und eigene Räumlichkeiten zu ver
fügen, damit sie von der Regierung unabhängig sind und 
keiner Finanzkontrolle unterworfen werden, die ihre Un
abhängigkeit beeinträchtigen könnte, 

3, Um die Stabilität des Mandats der Mitglieder der 
nationalen Institutionen zu gewährleisten. ohne die eine echte 
Unabhängigkeit nicht möglich ist, sind sie durch einen 
offiziellen Akt zu ernennen, der die genaue Dauer ihres 
Mandats festlegt, Dieses Mandat kann erneuert werden, 
solange die pluralistische Zusammensetzung der Institutionen 
gewährleistet ist. 

Arbeitsweise 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit werden die nationalen In
stitutionen 

a) ungehindert alle in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Fragen behandeln, gleichgültig, ob ihnen diese von 
der Regierung vorgelegt werden oder ob sie kraft ihres 
Amtes von sich aus tätig werden, auf Vorschlag ihrer 
Mitglieder oder auf Antrag eines Beteiligten; 

b) alle Personen anhören und alle erforderlieben Infor
mationen und Schriftstücke für die Bewertung der in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallenden Situationen einholen; 

c) sich unmittelbar oder über Presseorgane an die 
Öffentlichkeit wenden, insbesondere um ihre Ansichten und 
Empfehlungen bekanntzumachen; 

d) regelmäßig und wann immer erforderlich in Gegen
wart aller ihrer Mitglieder tagen, nachdem diese entspre
chend einberufen wurden; 

e) je nach Bedarf Arbeitsgruppen ihrer Mitglieder bilden 
und örtliche oder regionale Sektionen einrichten, die ihnen 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behilflich sind; 

f) Konsultationen mit den anderen Organen, gleichviel, 
ob es sich um Organe der Gerichtsbarkeit oder sonstige 
Organe handelt, unterhalten, die für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte zuständig sind (insbesondere mit 
Ombudsmännern, Vermittlern und ähnlichen Einrichtungen); 

g) in Anbetracht der grundlegenden Rolle, die die 
nichtstaatlichen Organisationen bei der Ausweitung der 
Tätigkeit der nationalen Institutionen spielen, Verbindungen 
zu den nichtstaatlichen Organisationen herstellen, die sich für 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die Bekämpfung 
des Rassismus, den Schutz besonders verwundbarer Gruppen 
(insbesondere Kinder, Wanderarbeiter, Aüchtlinge, körper
lich oder geistig Behinderte) oder auf bestimmten Fachgebie
ten einsetzen. 

Ergänzende Grundsätze betreffend die Stellung von 
Kommissionen mit quasi-gerichtlicher Zuständigkeit 

Nationale Institutionen können ermächtigt werden, be
stimmte Einzelfälle betreffende Beschwerden und Petitionen 
entgegenzunehmen und zu prüfen. Einzelpersonen, ihre 
Vertreter, Dritte, nichtstaatliche Organisationen, Gewerk
schaftsverbände oder andere repräsentative Organisationen 
können sich an sie wenden. In diesem Fall können sich 
nationale Institutionen bei den ihnen übertragenen Aufgaben, 
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unbeschadet der genannten Grundsätze betreffend die 
sonstigen Befugnisse der Kommissionen, von den folgenden 
Grundsätzen leiten lassen: 

a) Bemühung um eine gütliche Beilegung durch Schlich
tung oder im Rahmen des Gesetzes durch verbindliche 
Entscheidungen oder erforderlichenfalls auf der Grundlage 
der Vertraulichkeit; 

b) Aufklärung der antragstellenden Partei über ihre 
Rechte, insbesondere über die ihr zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel, und Förderung des Zugangs zu diesen; 

c) Behandlung aller Beschwerden oder Petitionen 
beziehungsweise deren Weiterleitung an andere zuständige 
Stellen im Rahmen des Gesetzes; 

d) Abgabe von Empfehlungen an die zuständigen 
Behörden, insbesondere durch Vorschlag von Änderungen 
oder Reformen von Gesetzen, sonstigen Vorschriften und 
Verwaltungspraktiken, insbesondere soweit diese zu den 
Schwierigkeiten geführt haben, denen die Petenten bei der 
Wahrung ihrer Rechte begegnet sind. 

48/135. Binnenvertriebene 

Die Generalversammlung, 

zutiefst beunruhigt über die große Anzahl der im eigenen 
Land vertriebenen Menschen in der Welt und sich des 
ernsten Problems bewußt, das dies für die internationale 
Gemeinschaft schafft, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Nonnen der inter
nationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte 
sowie des humanitären Völkerrechts, 

im Bewußtsein der menschenrechtlichen wie auch huma
nitären Dimensionen des Problems der Binnenvertriebenen, 

sowie im Bewußtsein der Notwendigkeit, daß das System 
der Vereinten Nationen umfassend Infonnationen über die 
Fragen des Schutzes der Menschenrechte und der Unter
stützung der Binnenvertriebenen sammelt, 

unter Begrüßung der Initiative, die die Menschenrechts
kommission zu dieser Frage ergriffen hat, und insbesondere 
ihrer Resolution 1992/73 vom 5. März 1992", in der sie den 
Generalsekretär ersuchte. einen Beauftragten zur Unter
suchung der Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit 
Binnenvertriebenen zu ernennen, sowie der Resolu
tion 1993/95 der Kommission vom 11. März 1993", in der 
sie den Generalsekretär ersuchte, seinen Beauftragten für 
zwei Jahre mit der Aufgabe zu betrauen, seine Arbeit mit 
dem Ziel eines besseren Verständnisses der Probleme der 
Binnenvertriebenen und möglicher langfristiger Lösungen 
fortzusetzen, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien6

, in denen ein umfassendes Konzept der internationalen 
Gemeinschaft für Flüchtlinge und Vertriebene gefordert wird, 

mit Genugtuung über die Unterstützung, die dem Beauf
tragten des Generalsekretärs vom Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, von der 
Sekretariats-Hauptabteilung für humanitäre Angelegenheiten 
und von anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt wird, 

sowie mit Genugtuung über den vom Exekutivausschuß 
des Programms des Amtes des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge gefaBten Beschluß, Binnen
vertriebenen je nach dem Einzelfall und unter bestimmten 
Umständen Schutz und Hilfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von der umfassenden Studie des 
Beauftragten des GeneralsekretärsI", die der Menschen
rechtskommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung vor
gelegt worden ist, und von den darin enthaltenen nützlichen 
Vorschlägen und Empfehlungen, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Beauftragten des Generalsekretärs 169; 

2. ermutigt den Beauftragten, über einen Dialog mit den 
Regierungen seine Überprüfung des Bedarfs Binnenver
triebener an internationalem Schutz und internationaler Hilfe, 
insbesondere auch die Zusammenstellung und Analyse der 
vorhandenen Regeln und Normen, fortzusetzen; 

3. bittet den Beauftragten, Vorschläge und Empfehlungen 
hinsichtlich der Mittel und Wege vorzulegen, einschließlich 
der institutionellen Aspekte, wie Binnenvertriebenen wirksam 
Schutz und Hilfe gewährt werden kann; 

4. ruft alle Regierungen auf, die Tätigkeiten des Be
auftragten auch weiterhin zu unterstützen, legt ihnen nahe, 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten in ihr 
Land einzuladen, um ihm Gelegenheit zu geben, die in 
diesem Zusammenhang re1evanten Fragen umfassender zu 
untersuchen und zu analysieren, und dankt den Regierungen, 
die dies bereits getan haben; 

5. fordert alle zuständigen Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, dem Beauftragten 
bei der Durchführung seines Tätigkeitsprogramms jede 
erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren; 

6. beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/136. Not der Straßenkinder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471126 vom 18, De
zember 1992, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/81 der 
Menschenrechtskommission vom 10. März 1993", 

erfreut über die besondere Aufmerksamkeit, die den 
Rechten der Kinder von der in Wien vom 14. bis 25. Juni 
1993 abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte 
geschenkt wurde, und insbesondere erfreut über Abschnitt I 
Absatz 21 der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wienfi

, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einschließlich der Straßenkinder, ist, 

erneut erklärend, daß Kinder eine besonders verwundbare 
Gruppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
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Schutzes bedürfen, u~d daß Kinder, die in besonders schwie
rigen Verhältnissen l~ben, wie beispielsweise Straßenkinder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzelstaatl eher Anstrengungen und der interna
tionalen Zusammen beit besondere Aufmerksamkeit, beson
deren Schutz und be ondere Hilfe verdienen, 

in der Erwägung, aß alle Kinder das Recht auf Gesund
heit, Unterkunft und Bildung, auf einen angemessenen Le
bensstandard und au Freiheit von Gewalt und Drangsalie
rung haben, 

zutiefst besorgt ü r die wachsende Zahl von Straßen
kindern weltweit un über das Elend, in dem diese Kinder 
häufig zu leben gez ungen sind, 

äußerst besorgt "ber, daß die Tötung von Straßen-
kindern und die ge en sie ausgeübte Gewalt das grundle
gendste aller Recht , nämlich das Recht auf Leben, be
drohen, 

bestürzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Straße kindern verübt werden, 

in der Erwägung, daß die Regierungen dafür verantwort
lich sind, alle Str. ten gegen Kinder zu untersuchen und 
die Täter zu bestra~ n, 

sowie in der Erwä ung, daß Rechtsvorschriften allein nicht 
ausreichen, um Ve töße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch geg:'e die Menschenrechte der Straßenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und Gesetzesmaßn IDen durch ein wirksames Vorgehen 
unter anderem auf d m Gebiet des Rechtsvollzugs und in der 
Rechtspflege ergän n sollen, 

mit Genugtuung . ber die von einigen Regierungen unter· 
nommenen Anstre guogen, wirksame Maßnahmen zur 
Lösung der Frage d r Straßenkinder zu ergreifen, 

sowie mit Genug ung darüber, daß der Not der Straßen
kinder Publizität v chafft wird und daß man sich dieser 
Not zunehmend be ßt ist, sowie mit Genugtuung über die 
Leistungen der ni htstaatlichen Organisationen bei der 
Förderung der Rec te dieser Kinder und bei der Bereit
stellung praktischer ilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie 
mit dem Ausdruck ihres Dankes dafür, daß sie ihre An
strengungen fortset eO t 

ferner mit Genu tuung über die wertvolle Arbeit des 
Kinderhilfswerks d r Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenntn nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet 
wird, insbesondere vom Ausschuß für die Rechte des Kin
des, von dem Sonde berichterstatter der Menschenrechtskom
mission für Kinder ndel, Kinderprostitution und Kinderpor
nographie und vo Programm der Vereinten Nationen für 
die internationale rogenbekämpfung, 

eingedenk der ve schiedenen Ursachen für das Phänomen 
der Straßenkinder nd für ihre Ausgrenzung, insbesondere 
auch Armut, Lan flucht, Arbeitslosigkeit, Auflösung des 
Familienverbandes, Intoleranz und Ausbeutung, sowie einge
denk dessen, daß iese Ursachen häufig durch gravierende 
sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert werden 
und sich ihre Lösu g dadurch noch schwieriger gestaltet, 

sowie eingedenk dessen, daß die Weltkonferenz über 
Menschenrechte in der Erklärung und dem Aktionsprogramm 
von Wien alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert hat, 
gestützt auf die internationale Zusammenarbeit das akute 
Problem der Kinder in besonders schwierigen Umständen 
anzugehen, und daß sie mit Nachdruck eine Stärkung der 
nationalen und internationalen Mechanismen und Programme 
für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern, gefordert hat, 

in Anerkennung dessen, daß die Verhütung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Phänomens auch im Kontext der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß 
weltweit über eine wachsende Zahl von Fällen berichtet 
wird, bei denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in 
schwere Verbrechen, Drogenmißbrauch, Gewalttätigkeit und 
Prostitution verwickelt sind; 

2. bittet die Regierungen nachdrücklich, sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme 
der Straßenkinder zu bemühen, Maßnahmen zu ihrer vollen 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und 
ihnen unter anderem eine angemessene Ernährung, Unter
kunft, Gesundheitsversorgung und Bildung zukommen zu 
lassen; 

3. bittet die Regierungen nachdrücklich, die grundlegen
den Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Leben, zu 
achten und durch entsprechend dringliche Maßnahmen die 
Tötung von Straßenkindern zu verhindern und die Folterung 
von Straßenkindern und die Gewalt gegen sie zu bekämpfen; 

4. weist nachdrücklich darauf hin, daß die strikte 
Einhaltung der Konvention über die Rechte des Kindes einen 
bedeutsamen Schritt auf dem Wege zur Lösung der Proble
me der Straßenkinder darstellt, und fordert alle Staaten auf, 
soweit noch nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien 
der Konvention zu werden; 

5. forden die internationale Gemeinschaft auf, durch eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit die Bemühungen 
der Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder 
zu unterstützen, und legt den Vertragsstaaten der Konvention 
nahe, dieses Problem bei der Erstellung ihrer Berichte an den 
Ausschuß für die Rechte des Kindes zu berücksichtigen und 
in Übereinstimmung mit Artikel 45 der Konvention zu erwä
gen, Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung im 
Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung der Lage der 
Straßenkinder zu stellen oder einen entsprechenden Bedarf 
anzumelden: 

6. bittet den Ausschuß für die Rechte des Kindes erneut, 
die Möglichkeit einer allgemeinen Stellungnahme zu dem 
Problem der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und anderen zuständigen, mit der Kontrolle der Vertrags
einhaltung beauftragten Organen, dieses immer größere 
Problem bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaaten zu 
berücksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. miteinander Zllsammen-
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zuarbeiten und sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit 
des Problems der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt 
wird und daß wirksamere Maßnahmen zur Lösung dieses 
Problems getroffen werden, indem sie unter anderem 
Entwicklungsprojekte unterstützen, die sich positiv auf die 
Lage der Straßenkinder auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter, die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Rahmen ihrer Mandate der Not der Straßenkinder besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt, diese Frage unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " auf ihrer neunundvierzigsten Tagung weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/137. Menschenrechte in der Rechtspflege 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461120 vom 17. De
zember 1991, 

eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 9, 10 und 11 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' verankerten 
Grundsätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und ~olitische Rechte 
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle 32, insbesondere 
des Artikels 6 des Paktes, in dem es ausdrücklich heißt, daß 
niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und 
daß wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen 
unter achtzehn Jahren begangen worden sind, die Todesstrafe 
nicht verhän gt werden darf, 

sowie eingedenk der in der Konvention gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe75 und im Internationalen Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
rungS verankerten einschlägigen Grundsätze, 

in Anbetracht der Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau41

, insbesondere der Verpflich
tung der Vertragsstaaten, Männer und Frauen in allen Phasen 
von Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Nonnen 
auf dem Gebiet der Rechtspflege, wie den Grundsatzkatalog 
für den Schutz aUer irgendeiner Form von Haft oder Strafge
fangenschaft unterworfenen Personen'70, die Erklärung über 
Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Ver
brechensopfern und Opfern von Machtmißbrauch l7l

, die 
Garantien zum Schutz der Rechte von Personen, denen die 
Todesstrafe droht172

, die Grundprinzipien der Unabhängig
keit der Richterschaft"', die Grundprinzipien betreffend 
die RoUe der Rechtsanwälte17

', das Musterabkommen über 
die Überstellung ausländischer Gefangener173 und die Emp
fehlungen für die Behandlung ausländischer Gefangener, den 
Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen'75, die 
Grundprinzipien für die Anwendung von Gewalt und den 
Gebrauch von Schußwaffen durch Beamte mit Polizeibe
fugnissen'74, die Mindestgrundsätze für die Behandlung der 
Gefangenen ''', die Grundprinzipien für die Behandlung der 
Gefangenen177

, die Regeln der Vereinten Nationen für den 

Schutz von Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzogen 
ise", die Richtlinien betreffend die RoUe der Staats
anwälte''', die Rahmenbestimmungen der Vereinten Natio
nen für nichtfreiheitsentziehende Maßnahmen (Tokio-Re
geln)lso, die Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen 
für die Iugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln)18L, den 
Mustervertra8 betreffend die Übertragung von Verfahren in 
Strafsacheni' und den Mustervertrag betreffend die Über
tragung der Aufsicht über bedingt verurteilte oder bedingt 
entlassene StraftäterL!l3, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471133 vom 18. De
zember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz aller 
Personen vor dem Verschwindenlassen annahm, 

mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, die von der 
Menschenrechtskommission und der Unterkommission für 
die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten im Bereich der Menschenrechte in der Rechts
pflege geleistet worden ist, insbesondere in bezug auf die 
Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit von Richtern 
und Anwälten, das Recht auf ein faires Verfahren, die An
ordnung eines Haftprüfungstermins, die Menschenrechte und 
Notstandssituationen, die Frage willkürlicher Inhaftierung, 
die Menschenrechte von inhaftierten Jugendlichen, die 
Privatisierung von Haftanstalten und die Frage der Straf
freiheit von Tätern bei Menschenrechtsverletzungen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/39 der 
Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten vom 26. August 1993 mit 
dem Titel "Unabhängigkeit der Justiz"I", 

mit Genugtuung über die Resolutionen der Menschen
rechtskommission 1993/32 vom 5. März 1993 mit dem Titel 
"Die Rechtspflege und die Menschenrechte" und 1993/41 
vom 5. März 1993 mit dem Titel "Die Menschenrechte in 
der Rechtspflege"", 

sowie mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, die die 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Rechtspflege 
geleistet hat, wie aus Abschnitt III der Resolution 1993/34 
des Wtrtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993 her
vorgeht, 

in Anerkennung dessen, daß die Rechtsstaatlichkeit und 
eine korrekte Rechtspflege Voraussetzungen für eine be
standfähige wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind, 

sowie in Anerkennung der zentralen RoUe der Rechtspflege 
bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, 

im Bewußtsein der Bedeutung nationaler und regionaler 
zwischenstaatlicher Menschenrechtsgremien und -institutio
nen bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"', 

eingedenk der Empfehlungen in bezug auf die Menschen
rechte in der Rechtspflege in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien6

, die von der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte verabschiedet wurden, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs; 
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2. erklärt erneut daß es wichtig ist, die Regeln und 
Normen der Vereint n Nationen betreffend die Menschen
rechte in der Rechts flege voll und wirksam anzuwenden; 

3. erkennt an, d die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte zu en Hauptaufgaben aller Regierungen 
gehören; 

4. erkennt außen em an, daß die Rechtspflege, nament
lich der Rechtsvollz g und die Anklagebehörden sowie ins
besondere eine una hängige Justiz und Anwaltschaft, in 
voller Übereinstimm ng mit den geltenden Normen in inter
nationalen Mensehe echtsurkunden für die umfassende und 
nichtdiskriminierend Verwirklichung der Menschenrechte 
von grundlegender B deutung und für den Prozeß der Demo
kratie und bestandfi' igen Entwicklung unerläßlich sind; 

5. fordert alle ten abermals auf, die Regeln und 
Normen der Vereint n Nationen betreffend die Mensehen
rechte in der Rechts flege bei der Ausarbeitung nationaler 
oder regionaler Stra gien zu ihrer praktischen Umsetzung 
gebührend zu berüc ichtigen und alles zu tun, um wirksame 
gesetzgeberische un andere Mechanismen und Verfahren 
sowie ausreichende Finanzmittel vorzusehen, damit eine 
wirksamere Anwend ng dieser Regeln und Normen sicherge
stellt ist; 

6. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als 
festen Bestandteil d s Entwicklungsprozesses in ihre natio
nalen Entwicklungs äne einzubeziehen und im Hinblick auf 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte aus
reichende Ressource für die Gewährung von Beratungshilfe 
zur Verfügung zu st lien; 

7. legt dem Gen ralsekretär nachdrücklich nahe, Hilfe
ersuchen von Staa n im Bereich der Rechtspflege im 
Rahmen des Progr der Vereinten Nationen für Bera
tende Dienste und technisehe Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Mensche rechte wohl wollend zu prüfen und die 
Koordinierung der esbezüglichen Tätigkeiten zu stärken; 

8. empfiehlt in iesem Zusammenhang nachdrücklich, 
innerhalb des Syste s der Beratenden Dienste und techni
schen Hilfe die Ein 'chtung eines umfassenden Programms 
zu erwägen, um de Staaten zu helfen, ausreichende inner
staatliche Strukture aufzubauen und zu stärken, die einen 
unmittelbaren Einfl ß auf die allgemeine Einhaltung der 
Menschenrechte un die Aufrechterhaltung der ReChts
staatlichkeit haben; in solches Programm sollte auf Ersu
chen der interessie en Regierungen innerstaatlichen Pro
jekten für die Refo von Straf- und Besserungsanstalten, 
die Aus- und Fort ildung von Anwälten, Richtern und 
Sicherheitskräften i Menschenrechtsfragen und in jedem 
anderen Bereich, d für eine wohlfunktionierende Rechts
staatlichkeit von B deutung ist, fachliche und finanzielle 
Hilfe gewähren; 

9. erkennt an, aß die mit der Rechtspflege befaßten 
Institutionen über a sreichende finanzielle Mittel verfügen 
sollten und daß die i ternationale Gemeinschaft in stärkerem 
Umfang technische nd finanzielle Hilfe gewähren sollte; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft, auf 
Ersuchen der bettef nden Regierungen die Gewährung von 
Beratungshilfe zu nterslÜtzen, um die Förderung, den 
Schutz und die vo le Wahrnehmung der Menschenrechte 
sicherzustellen; 

11. bittet die internationale Gemeinschaft, positiv auf 
Ersuchen um finanzielle und fachliche Hilfe von Institutio
nen zu reagieren, die mit der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte befaßt sind, um deren nationale Kapazitäten 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in 
Übereinstimmung mit den Normen in internationalen und 
sonstigen Menschenrechtsinstrumenten zu fördern und zu 
stärken; 

12. anerkennt die wichtige Rolle der Regionalkommis
sionen, Sonderorganisationen und Institute der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte und der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie der 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
und der zwisehenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, einschließlich der einzelstaatlichen Berufsverbände, die 
sich mit der Förderung der Normen der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet befassen; 

13. bittet die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege, Fragen im Zusammenhang mit der 
Rechtspflege besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 
dabei das Schwergewicht insbesondere auf die wirksame 
Anwendung der Regeln und Normen zu legen; 

14. beschließt, die Behandlung der Frage der Men
schenrechte in der Rechtspflege auf ihrer fünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/138. Erklärung über die Rechte von Personen, die 
nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471135 vom 18. De
zember 1992, in der sie die Erklärung über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, 

in dem Bewußtsein, daß es notwendig ist, die Rechte der 
Angehörigen von Minderheiten wirksam zu fördern und zu 
schützen, wie in der Erklärung festgelegt wird, 

in Anbetracht der Wichtigkeit der noch wirksameren 
Umsetzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, was die Rechte aller Personen betrifft, 
einsehließlich jener, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, 

mit Genugtuung über die Resolution 1993/24 der Men
schenrechtskommission vom 5. März 1993 über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören", 

feststellend, daß die Resolutionen 1993/42 und 1993/43, 
die von der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten am 
26. August 1993 verabschiedet wurden''', von der Men
schenrechtskommission auf ibrer fünfzigsten Tagung geprüft 
werden sollen, 

im BewiifJtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
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Rechte" betreffend die Rechte der Angehörigen ethnischer, 
religiöser oder sprachlicher Minderheiten, 

in der Erkenntnis, daß den Vereinten Nationen eine immer 
wichtigere Rolle beim Schutz von Minderheiten zukommt, 
indem sie unter anderem die Erklärung gebührend berück
sichtigen, 

mit Besorgnis darüber, daß in vielen Ländern Streitigkeiten 
und Konflikte im Zusammenhang mit Minderheiten immer 
häufiger und immer ernster werden und oft tragische Folgen 
haben, 

feststellend, daß wirksame Maßnahmen und die Schaffung 
günstiger Bedingungen für die Förderung und den Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, welche 
effektive Nichtdiskriminierung und Gleichheit für alle 
gewährleisten, dazu beitragen, Probleme und Situationen, die 
die Menschenrechte von Minderheiten gefährden, zu verhin
dern und auf friedlichem Weg zu lösen, 

in der Erwägung, daß die Förderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politi
schen und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen und 
in den Staaten, in denen solche Personen leben, das kulturel
le Erbe der Gesellschaft als Ganzes bereichern werden, 

in Bekräftigung der Verpflichtung der Staaten, sicherzu
stellen, daß Angehörige von Minderbeiten alle Menschen
rechte und Grundfreiheiten ohne Diskriminierung und in 
voller Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der 
Erklärung voU und wirksam ausüben können, 

mit Genugtuung über die Initiativen mit dem Ziel, Infor
mationen über die Erklärung zu verbreiten und das Ver
ständnis derselben zu fördern, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die wirksame Förderung der Erklärung''', 

eingedenk der Empfehlungen in Abschnitt 11, Ziffer 25 bis 
27 der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien', die 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien einstimmig verabschiedet wurden, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die wirksame Förderung der Erklärung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören; 

2. bittet die Staaten und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich, die Rechte von Personen, die nationalen oder 
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören, wie in der Erklärung festgelegt zu fördern und zu 
schützen, namentlich durch die Erleichterung ihrer vollen 
Teilhabe an anen Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft 
sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwick
lung ihres Landes; 

3. ruft die Menschenrechtskommission auf, Mittel und 
Wege zu prüfen, um die in der Erklärung festgelegten 
Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

4. ruft den Generalsekretär auf, durch das Sekretariats
Zentrum für Menschenrechte auf Antrag von Regierungen im 

Rahmen des Programms für beratende Dienste und techni
sche Hilfe des Zentrums Fachdienste auf dem Gebiet der 
Minderheitsfragen und der Menschenrechte sowie der 
Verhinderung und Lösung von Streitigkeiten zur Verfügung 
zu stellen, die bei bestehenden oder potentiellen Situationen 
in Verbindung ntit Minderheiten behilflich sein können; 

5. appelliert an die Staaten, die erforderlichen gesetz
geberischen und sonstigen Maßnahmen Zu ergreifen, um die 
Grundsätze der Erklärung zu fördern und gegebenenfalls 
anzuwenden; 

6. appelliert außerdem an die Staaten, gegebenenfalls 
bilaterale und multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, 
um die Rechte der Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern 
angehören, im Einklang mit der Erklärung zu schützen; 

7. bittet alle Vertragsorgane und Sonderbeauftragten, 
Sonderberichterstatter und Arbeitsgruppen der. Menschen
rechtskommission und der Unterkomntission für die Ver
hütung von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten, der Förderung und dem Schutz der in der Er
klärung festgelegten Rechte der Angehörigen von Minderhei
ten soweit angezeigt im Rahmen ihres Auftrags gebührende 
Beachtung zu schenken; 

8. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen 
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören; 

9. bittet den Generalsekretär, auch weiterhin Informa
tionen über die Erklärung zu verbreiten und zur Förderung 
des Verständnisses derselben beizutragen, insbesondere auch 
gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Ausbildung von 
Personal der Vereinten Nationen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/139. Menschenrechte und Massenabwanderungen 

Die Generalversammlung, 

eingedenk des ihr mit der Charta der Vereinten Nationen 
übertragenen allgemeinen humanitären Auftrags, die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen, 

im Hinblick darauf, daß der Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Eine Agenda für den Frieden'dll7 den 
Schutz der Menschenrechte als wichtiges Element des 
Friedens, der Sicherheit und des wirtschaftlichen Wohl
ergehens bezeichnet und die Bedeutung der präventiven 
Diplomatie unterstreicht, 

zutiefst beunruhigt darüber, daß es in vielen Regionen der 
Welt in immer größerem Maßstab und Umfang zur Ab
wanderung von Flüchtlingen und zur Vertreibung von 
Bevölkerungsgruppen kommt, und zutiefst beunruhigt über 
das Leid von Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, 
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sich dessen bewußt, daß Menschenrechtsverletzungen zu 
den vielfaltigen un~ komplexen Ursachen der Massen
abwanderung von FlÜchtlingen und Vertriebenen gehören, 

zutiefst beunruhig über die immer schwerere Belastung, 
die insbesondere de Entwicklungsländern mit ihren be
grenzten eigenen R ssourcen und der internationalen Ge
meinschaft als Gan s durch diese plötzlichen Massen
abwanderungen und ertreibungen von Bevölkerungsgruppen 
auferlegt wird, 

unter Hervorhebu g der Notwendigkeit einer verstärkten 
internationalen Zusa menarbeit zur Verhütung neuer massi
ver Flüchtlingsström bei gleichzeitiger Schaffung dauerhaf
ter Lösungen für die derzeitigen Flüchtlingssituationen, 

in Bekräftigung irResolution 4lnO vom 3. Dezember 
1986, in der sie si h den Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen im Beric t der Gruppe von Regierungssachver
ständigen für die in mationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüc dingsströme'88 angeschlossen hat, 

eingedenk ihrer esolution 46/127 vom 17. Dezember 
1991 und der Res lution 1993nO der Menschenrechts
kommission vom 10 März 1993" sowie aller früheren ein
schlägigen Resoluti nen der Generalversammlung und der 
Kommission, 

feststellend, daß er Generalsekretär in seinem Bericht 
über die verstärkte oordinierung der humanitären Kata
strophenhilfe der ereinten Nationen'" erklärt, daß in 
komplexen Notsitu tionen unbedingt humanitäre Hilfe 
gewährt werden muß jedoch verbunden mit Maßnahmen, die 
an die eigentlichen Ursachen solcher Notsituationen her
angehen, und daß ie Schaffung des interinstitutionellen 
Frühwarn-Beratungs echanismus sowohl der Verhütung als 
auch der Vorsorge d ent, 

außerdem feststel end, daß der Exekutivausschuß des 
Programms des Hoh n Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge den nmittelbaren Zusammenhang zwischen 
der Einhaltung vo Menschenrechtsnormen, Flüchtlings
bewegungen und S utzproblemen ausdrücklich anerkannt 
hat, 

I. erinnert dara ,daß sie sich in ihrer Resolution 41nO 
die Empfehlungen nd Schlußfolgerungen im Bericht der 
Gruppe von Regieru gssachverständigen für die internationa
le Zusammenarbeit r Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
zu eigen gemacht h t, wozu unter anderem auch die Auf
forderung an alle S ten gehörte, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu . rdern und diese Rechte und Freiheiten 
Angehörigen ihrer evölkerung nicht aufgrund der Staats
angehörigkeit, der e nischen Zugehörigkeit, der Rasse, der 
Religion oder Sprac e vorzuenthalten; . 

2. bittet aberma alle Regierungen sowie die in Betracht 
kommenden zwisch nstaadichen und humanitären Organisa
tionen um ihre vers" kte Zusammenarbeit und Unterstützung 
bei den weltweiten nstrengungen, die den ernsten Proble
men, die sich aus de Massenabwanderung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen e eben, wie auch den Ursachen dieser 
Abwanderungen gel en; 

3. ersucht alle egierungen t für die wirksame Anwen
dung der einschlä igen internationalen Rechtsakte, ins-

besondere auf dem Gebiet der Menschenrechte und des 
Humanitätsrechts, Sorge zu tragen, da dies zur Vermeidung 
neuer massiver Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen 
beitragen würde; 

4. ersucht alle Gremien der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Vertragsorgane der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, die Sonderorganisationen 
und die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, uneingeschränkt mit allen Mechanismen der 
Menschenrechtskommission zusammenzuarbeiten und ihnen 
im Rahmen ihrer Mandate insbesondere alle in ihrem Besitz 
befindlichen sachdienlichen, genauen Informationen über die 
Menschenrechtssituationen zu übennitteln, die Flüchtlings
oder Vertriebenenströme verursachen beziehungsweise sich 
auf diese auswirken; 

5. begrüßt die Empfehlung in der Resolution 1993170 der 
Menschenrechtskommission, wonach Sonderberichterstatter, 
Sonderbeauftragte und Arbeitsgruppen, die Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen untersuchen. Problemen, die zur 
Massenabwanderung von Bevölkerungsgruppen führen, 
besondere Aufmerksamkeit schenken und gegebenenfalls der 
Kommission darüber Bericht erstatten und diesbezügliche 
Empfehlungen aussprechen sollen; 

6. stellt fest, daß der Exekutivausschuß des Programms 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge ausdrücklich den direkten Zusammenhang zwischen der 
Einhaltung der Menschenrechtsnormen, Flüchtlingsbewegun
gen, Problemen des Schutzes und ihren Lösungen anerkannt 
hat; 

7. begrüßt die Beiträge, die die Hohe Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge zu den Beratungen der 
internationalen Menschenrechtsorgane geleistet hat, und 
ermutigt sie, danach zu trachten, diese Beiträge noch 
wirksamer zu gestalten; 

8. begrüßt a!ifJerdem die von der Hohen Kommissarin 
am 3. März 1993 auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Menschenrechtskommission ahgegebene Erklärung, in der sie 
betonte, daß die internationale Gemeinschaft frühzeitig auf 
Menschenrechtssituationen reagieren müsse, die Flüchtlinge 
oder Vertriebene zu verursachen drohen oder deren freiwil
lige Rückkehr verhindern; 

9. ermutigt Staaten, die dies noch nicht getan haben, dem 
Abkommen aus dem Jahr 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge'l4 und dem dazugehörigen Protokoll aus dem 
Jahr 1967"5 beizutreten; 

10. stellt mit Genugtuung fest, daß der Generalsekretär in 
seinem Bericht an die siebenundvierzigste Tagung der 
Generalversammlung über die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen die Notwendigkeit hervorgehoben hat, die Kapa
zität der Vereinten Nationen zur Frühwarnung und präven
tiven Diplomatie auszubauen, um zur Verhütung humanitärer 
Krisen beizutragen189

; 

11. bekrüftigt in diesem Zusammenhang ihre früheren 
Resolutionen über die Frage der Menschenrechte und 
Massenabwanderungen und ersucht den Generalsekretär, 
beim weiteren Ausbau der Kapazität des Sekretariats zur 
Frühwarnung und präventiven Diplomatie der internationalen 
Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 
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12. stellt in diesem Zusammenhang fest, daß massive 
Bevölkerungsbewegungen durch vielfaJtige und komplexe 
Umstände verursacht werden, was deutlich macht, daß die 
Friihwarnung ein intersektorales und multidisziplinäres 
Vorgehen erfordert; 

13. ermutigt den Generalsekretär insbesondere, auch 
weiterhin die im Bericht der Gruppe von Regierungssach
verständigen für die internationale Zusammenarbeit zur 
Vermeidung neuer Flüchtlingsströme beschriebene Aufgabe 
wahrzunehmen, namentlich die laufende Überwachung aller 
potentiellen Abwanderungssituationen, und die Empfehlun
gen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe umzusetzen, die in 
ihrem Bericht über die Koordinierung von Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Friihwarnung in bezug auf mögliche 
F1üchtlingsströmel9ll enthalten sind; 

14. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, der Kon
solidierung und Stärkung des Systems zur Durchführung von 
Friihwarntätigkeiten im humanitären Bereich hohen Vorrang 
einzuräumen und aus dem ordentlichen Haushalt der Verein
ten Nationen hierfür die erforderlichen Ressourcen zuzuwei
sen, unter anderem dadurch, daß er die Sekretariats-Hauptab
teilung Humanitäre Angelegenheiten zur Friihwarn-Koordi
nierungsstelle in diesem Bereich bestimmt und die Koordi
nierung zwischen den mit der Friihwarnung befaßten Dienst
stellen des Sekretariats und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen verstärkt, damit unter anderem sicherge
stellt wird, daß wirksame Maßnahmen zur Feststellung von 
Menschenrechtsverletzungen getroffen werden, die für 
Massenabwanderungen mitverantwortlich sind; 

15. begrüßt den Beschluß des Verwaltungsausschusses für 
Koordinierung, einen Mechanismus für regelmäßige interin
stitutionelle Friihwarnkonsultationen der Vereinten Nationen 
in bezug auf mögliche F1üchtlings- und Vertriebenensträme 
zu schaffen, auf der Grundlage des Austauschs und der 
Analyse sachdienlicher Informationen zwischen den Organen 
der Vereinten Nationen und der Ausarbeitung gemeinsamer 
Empfehlungen für Maßnahmen, unter anderem mit dem Ziel, 
möglichen Ursachen für neue F1üchtIings- und Vertriebenen
ströme entgegenzuwirken; 

16. begrüßt außerdem den Beschluß des Verwaltungs
ausschusses für Koordinierung, die Hauptabteilung Huma
nitäre Angelegenheiten zur Koordinierungsstelle der interin
stitutionellen Frühwarnkonsultationen der Vereinten Nationen 
zu machen; 

17. bittet die Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
eindringlich, alles zu tun, um wirksam als Koordinierungs
stelle für interinstitutionelle Friihwarnkonsultationen zu 
fungieren; 

18. bittet alle an dem interinstitutionellen Beratungs
mechanismus beteiligten Organe eindringlich, uneinge
schränkt an den Konsultationen teilzunehmen und die erfor
derlichen Mittel für ihre erfolgreiche Durchfültrung zur 
Verfügung zu stellen; 

19. bittet die Menschenrechtskommission, die Frage der 
Menschenrechte und Massenabwanderungen weiter zu 
verfolgen, um den vom Generalsekretär eingerichteten 
Frühwarnmechanismus zur Verhinderung neuer massiver 
Flüchtlings- und Vertriebenenströme zu unterstützen; 

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten über seine 

verstärkte Rolle bei der Friihwarnung, insbesondere im 
Bereich der Menschenrechte und der humanitären Hilfe, 
sowie auch über weitere Entwicklungen im Zusammenhang 
mit den Empfehlungen im Bericht der Gruppe von Regie
rungssachverständigen für die internationale Zusammenarbeit 
zur Vermeidung neuer F1üchtlingssträme und den Empfeh
lungen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe; 

21. bittet den Generalsekretär außerdem, in seinen Bericht 
an die Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung 
detaillierte Informationen über die programmatischen, 
institutionellen, administrativen und finanziellen Bemühun
gen sowie die Anstrengungen aufzunehmen, die auf der 
Fültrungsebene unternommen wurden, um die Kapazität der 
Vereinten Nationen zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
auszubauen und sich mit den diesen Wanderungsbewegungen 
zugrunde liegenden Ursachen auseinanderzusetzen; 

22. beschließt, die Frage der Menschenrechte und Mas
senabwanderungen auf ihrer fünfzigsten Tagung weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/140. Die Menschenrechte und der wissenschaftlich
technische Fortschritt 

Die Generalversammlung, 

feststellend, daß der wissenschaftlich-technische Fortschritt 
ein entscheidender Faktor der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft ist, 

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte', des Internatio
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte", des Internationalen Pakres über bürgerliche und 
politische Rechte" und der Erklärung über Fortschritt und 
Entwicklung auf sozialem Gebiet", 

bekräftigt die Wichtigkeit ihrer Resolution 45/95 vom 
14. Dezember 1990, in der sie Richtlinien zur Regelung von 
automatisierten personenbezogenen Dateien annahm, und 
ihrer Resolution 46/119 vom 17. Dezember 1991, in der sie 
die Grundsätze für den Schutz von psychisch Kranken und 
die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung annahm, 

mit Genugtuung die Resolution 1993/91 der Menschen
rechtskommission mit dem TItel "Menschenrechte und Bio
ethik"" und den Kommissionsbeschluß 1993/113 mit dem 
Titel "Frage der Anschlußrnaßnahmen zu den Richtlinien zur 
Regelung von automatisierten personenbezogenen Datei
en"191 gutheißend, die am 10. März 1993 angenommen 
wurden, 

mit Genugtuung über die einschlägigen Absätze der 
Erklärung und des Aktionsprogramms VOn Wien', die auf der 
vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien veranstalteten WeItkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet worden sind, 

sich desseIl bewußt, daß jedermann das Recht hat, in den 
Genuß der Vorteile des wissenschaftlichen Fortschritts und 
seiner Anwendungen zu gelangen. 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, im Kontext des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und die Würde des Menschen zu achten, 
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im Hinblick dara~f, daß sich bestimmte Weiterentwick
lungen t vor allem in ~er Biomedizin, den Biowissenschaften 
und der Informatio technologie nachteilig auf die Unver
sehrthei!, die Würde und die Menschenrechte des einzelnen 
auswirken können, nd daß die illegale Ablagerung von 
giftigen und gefahr ichen Stoffen und Abfällen potentiell 
eine ernste Bedrohu g der Menschenrechte, des Lebens und 
der Gesundheit alle Menschen darstellt, 

in der Erwägun , daß der Mensch im Zentrum der 
sozialen und wirtsc aftlichen Entwicklung steht, 

sich bewußt, daß ie moderne Wissenschaft und Technik 
die Möglichkeit biet n, die materiellen Voraussetzungen für 
die Prosperität der esellschaft und die volle Entfaltung des 
Menschen zu schaf~ n, 

in Anerkennung d sen, daß internationale Zusammenarbeit 
erforderlich ist, dam t die gesamte Menschheit in den Genuß 
der Errungenschafte des wissenschaftlichen und leehnolo
gischen Fortschritt gelangen und deren Anwendung im 
Dienste des wirtscha ichen und sozialen Fortschritts für alle 
Menschen von Nutz n sein kann, 

davon überzeugt, daß es erforderlich ist, sowohl auf 
nationaler als auch uf internationaler Ebene eine biowis
senschaftliche Ethik zu entwickeln, 

1. fordert alle itgliedstaaten auf, sicherzustellen, daß 
die Errungenschaf en des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und das geistige Potential der Menschheit dazu 
genutzt werden, di allgemeine Achtung vor den Men
schenrechten und G ndfreihei!en zu fördern und zu festigen; 

2. fordert die 'tgliedstaaten abermals auf, durch die 
erforderlichen Maß ahmen, so unter anderem durch Maß
nahmen gegen die nerlaubte Ablagerung von giftigen und 
gefährlichen Stoffe und Abfallen, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Leistunge von Wissenschaft und Technik aus
schließlich zum W le des Menschen genutzt werden und 
das ökologische U feld nicht belasten; 

3. betont die atsache, daß viele wissenschaftliche 
Neuerkenntnisse un technologische Neuentwicklungen im 
Gesundheits-, Bildu gs- und Wohnungswesen sowie in ande
ren sozialen Bereic n den Menschen als Erbe der Mensch
heit im Hinblick au eine bestandfahige Entwicklung ohne 
weiteres zugänglich sein sollten, unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit des chutzes der geistigen Eigentumsrechte; 

4. ersucht die S nderorganisationen und anderen Organe 
der Vereinten Nati nen, dem Generalsekretär mitzuteilen, 
welche Aktivitäten und Programme durchgeführt worden 
sind, um die Achtu g der Menschenrechte bei der Entwick
lung der Biowissens haften und der Biotechnik sicherzustel
len und so einen Be' ag zu den Berichten des Generalsekre
tärs zu leisten, um w lehe die Menschenrechtskommission in 
Resolution 1993/91 und Beschluß 1993/113 ersucht hat; 

5. beschließt, d e Frage der Menschenrechte und des 
wissenschaftlich-lee nischen Fortschritts auf ihrer fünfzigsten 
Tagung unter dem nkt "Menschenrechtsfragen" zu behan
deln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/141, Hoher Kommissar für die Förderung und den 
Schutz aller Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, 

betonend, daß es gemäß der Charta Aufgabe aller Staaten 
ist, die Achtung vor allen Menschenrechten und Grundfrei
heiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach 
Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu 
festigen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte] einzuhalten und die 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesonde
re den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte54

, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte" sowie die Erklärung über das 
Recht auf Entwicklung'" vollinhaltlich anzuwenden, 

erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung ein 
allgemeingültiges und unveräußerliches Recht ist, das einen 
grundlegenden Bestandteil der Rechte des Menschen bildet, 

die Auffassung vertretend, daß die Förderung und der 
Schutz aller Menschenrechte ein vorrangiges Anliegen der 
internationalen Gemeinschaft ist, 

unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta ver
ankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um die 
Achtung vor den Menschenrechten zu fördern und zu 
festigen, 

in Bekräftigung der nach Artikel 56 der Charta einge
gangenen Verpflichtung, gemeinsam und einzeln in Zu
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu handeln, um 
die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu erreichen, 

betonend, daß die Förderung und der Schutz aller Men
schenrechte von den Grundsätzen der Unparteilichkeit, 
Objektivität und Nichtselektivität geleitet sein muß, im 
Geiste eines konstruktiven internationalen Dialogs und der 
konstruktiven internationalen Zusammenarbeit, 

sich bewußt, daß alle Menschenrechte allgemeingültig, 
unteilbar, einander bedingend und miteinander verknüpft sind 
und daß ihnen insofern gleiche Wichtigkeit zukommt, 

in Bekriiftigung ihrer Verpflichtung auf die Erklärung und 
das Aktionsprogramm von Wien6

, die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, 

überzeugt, daß die Weltkonferenz über Menschenrechte 
einen wichtigen Beitrag zur Sache der Menschenrechte 
geleistet hat und daß ihre Empfehlungen durch wirksame 
Maßnahmen aller Staaten, der zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen in Zu
sammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen 
umgesetzt werden sollten, 

in Anerkennung dessen, daß es für die Förderung und den 
Schutz aller Menschenrechte wichtig ist, die Bereitstellung 
von Beratungsdiensten und technischer Hilfe durch das 
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Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und andere 
zuständige Programme und Organe des Systems der Ver
einten Nationen zu verstärken. 

entschlossen. die vorhandenen Einrichtungen zur Förde
rung und zum Schutz aller Menschenrechte und Grund
freiheiten unter Vermeidung unnötiger Doppelarbeit anzu
passen. zu stärken und zu straffen, 

anerkennend, daß die Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte rationalisiert und 
intensiviert werden müssen. um das Instrumentarium der 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet zu stärken und die 
Ziele der allgemeinen Achtung vor den internationalen 
Menschenrechtsnormen und deren Einhaltung zu fördern, 

erneut erklärend, daß die Generalversammlung, der 
Wirtschafts- und Sozialrat und die Menschenrechtskommis
sion die Organe sind, die für die Festlegung der Richtlinien 
und die Beschlußfassung auf dem Gebiet der Förderung und 
des Schutzes aller Menschenrechte verantwortlich sind, 

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit, das Instru
mentarium der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte laufend an die gegenwärtigen und künftigen 
Bedürfnisse bei der Förderung und dem Schutz der Men
schenrechte anzupassen, sowie der Notwendigkeit, seine 
Koordinierung, Leistungsfahigkeit und Wirksamkeit im Sinne 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien sowie 
im Hinblick auf eine ausgewogene und bestandfähige 
Entwicklung für alle Menschen zu verbessern, 

nach Behandlung der Empfehlung in Abschnitt n Ziffer 18 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien, 

1. beschließt, den Dienstposten eines Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu schaffen; 

2. beschließt, daß der Hohe Kommissar 

a) eine Person von hohem sittlichen Ansehen sein muß, 
die sich durch persönliche Integrität und Sachverstand, 
namentlich auf dem Gebiet der Menschenrechte, auszeichnet 
und die durch ihr Vertrautsein mit unterschiedlichen Kultu
ren und ihre Aufgeschlossenheit für diese die Voraussetzun
gen erfüllt, die für die unparteiische, objektive, nichtselektive 
und effektive Walrrnehmung der Aufgaben des Hohen 
Kommissars erforderlich sind; 

b) vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannt 
und von der Generalversammlung bestätigt wird, unter ange
messener Berücksichtigung eines turnusmäßigen Wechsels 
auf geographischer Grundlage, und für eine auf vier Jahre 
befristete Amtszeit ernannt wird, mit der Möglichkeit einer 
einmaligen Verlängerung um weitere vier Jahre; 

c) den Rang eines Untergeneralsekretärs hat; 

3. beschließt außerdem, daß der Hohe Kommissar 

a) sein Amt im Ralrrnen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
der anderen internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte sowie des Völkerrechts walrrzunehmen hat 
und daß er innerhalb dieses Rahmens insbesondere auch die 
Pflicht hat, die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und 
innerstaatliche Zuständigkeit der Staaten zu achten und die 

universale Achtung vor al1en Menschenrechten und deren 
Einhaltung zu fördern, in der Erkenntnis, daß die Förderung 
und der Schutz al1er Menschenrechte im Rahmen der Ziele 
und Grundsätze der Charta ein legitimes Anliegen der 
internationalen Gemeinschaft ist; 

b) sich von der Erkenntnis leiten lassen muß, daß alle 
Menschenrechte - gleichviel, ob es sich um bürgerliche, 
kulturelle, politische, soziale oder wirtschaftliche Rechte 
handelt - allgemeingültig, unteilbar, einander bedingend und 
miteinander verknüpft sind und daß, obschon die Bedeutung 
nationaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedli
cher historischer, kultureller und religiöser Vorbedingungen 
zu berücksichtigen ist, die Staaten gleichwohl die Pflicht 
haben, unabhängig von ihrem jeweiligen politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen System alle Menschenrechte und 
Grundfreihei ten zu fördern und zu schützen; 

c) anerkennen muß, welche Wichtigkeit der Förderung 
einer ausgewogenen und bestandfahigen Entwicklung für alle 
Menschen und der Gewährleistung der Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung zukommt, das in der Erklärung über 
das Recht auf Entwicklung niedergelegt ist; 

4. beschließt ferner, daß der Hohe Kommissar unter der 
Richtliniengebung und Weisungsbefugnis des General
sekretärs der hauptverantwortliche Amtsträger der Vereinten 
Nationen ftir die Menschenrechtsaktivitäten der Vereinten 
Nationen sein wird und daß im Rahmen der Gesamtzustän
digkeit, der Befugnisse und der Beschlüsse der Generalver
sammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats und der Men
schenrechtskommission der Hohe Kommissar die folgenden 
Aufgaben hat: 

a) die effektive Ausübung al1er bürgerlichen, kulturel1en, 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte durch al1e 
zu fördern und zu schützen; 

b) die ihm von den zuständigen Organen des Systems der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen und ihnen Empfeh
lungen mit dem Ziel zu unterbreiten, die Förderung und den 
Schutz al1er Menschenrechte zu verbessern; 

c) die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu 
fördern und zu schützen und die von den entsprechenden 
Organen des Systems der Vereinten Nationen zu diesem 
Zweck gewährte Unterstützung zu verbessern; 

d) über das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und 
andere geeignete Institutionen auf Antrag der Staaten und 
gegebenenfalls regionaler Menschenrechtsorganisationen 
Beratende Dienste sowie technische und finanziel1e Hilfe 
bereitzustellen, mit dem Ziel, die Maßnahmen und Program
me auf dem Gebiet der Menschenrechte zu unterstützen; 

e) die einschlägigen Bildungs- und Aufklärungspro
gramme der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu koordinieren; 

f) aktiv tätig zu werden, um die bestehenden Hindernisse 
für die vol1e Verwirklichung aller Menschenrechte zu besei
tigen und sich den diesbezüglichen Herausforderungen zu 
stellen sowie die Fortdauer von Menschenrechtsverletzungen 
in der ganzen Welt zu verhindern, wie dies in der Erklärung 
und im Aktionsprogramm von Wien zum Ausdruck kommt; 
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g) im Zuge der Durchführung seines Mandats einen 
Dialog mit allen Re ierungen aufzunehmen, mit dem Ziel, 
die Achtung vor allen Menschenrechten sicherzustellen; 

h) die internationale Zusammenarbeit im Dienste der 
Förderung und des Schutzes aller Menschenrechte zu ver
stärken; 

i) die im gesa ten System der Vereinten Nationen 
entfalteten Aktivität n zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte zu oordinieren; 

J) das Instrurnen arium der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschen echte zu rationalisieren. anzupassen, zu 
stärken und zu str fen, mit dem Ziel) seine Leistungs
fahigkeit und Effek . ität zu verbessern; 

über das Zentrum für Men-

5. ersucht den H hen Kommissar, der Menschenrechts
kommission und, ü r den Wirtschafts- und Sozialrat, der 
Generalversarnmlun jährlich über seine Aktivitäten in 
Übereinstimmung mt seinem Mandat Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, d das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen 'r Menschenrechte in Genf angesiedelt 
wird, mit einem Ver indungsbüro in New York; 

7. ersucht den G neralsekretär, im Rahmen des jetzigen 
und der künftigen rdentlichen Haushalte der Vereinten 
Nationen die erfar erliehen Mitarbeiter und Ressourcen 
bereitzustellen, um em Hohen Kommissar die Erfüllung 
seines Mandats zu e öglichen, ohne daß dadurch Ressour
cen aus den Entwic lungsprogrammen und -aktivitäten der 
Vereinten Nationen bgezogen werden; 

8. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung auf i r neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/142, Die enschenrechtssituation in Kuba 

Die Generalvers 

erneut erklärend, alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten und in 
der Allgemeinen Er lärung der Menschenrechte', den Inter
nationalen Mensche echtspakten19 und anderen anwendbaren 
Rechtsakten auf de Gebiet der Menschenrechte weiter 
ausgeführten Mensc nrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen, 

sowie erneut erkl' rend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten 
sind. den von ihnen us freien Stücken eingegangenen Ver
pflichtungen aus de verschiedenen internationalen Rechts
akten nachzukomme . 

insbesondere Ke ntnis nehmend von der Resolu~ 
tion 1993/63 der Me schenrechtskommission vom 10. März 
199333

, in der die ommission mit tiefem Dank von den 
Bemühungen des G neralsekretärs und des Sonderbericht -
erstatters der Men chenrechtskommission um die Wahr
nehmung des Man ats hinsichtlich der Menschenrechts
situation in Kuba K nntnis nahm, 

Kenntnis nehmend von der Besorgnis, zu der die Mel
dungen über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen 
in Kuba Anlaß geben, wie aus dem Zwischenbericht hervor
geht, den der Sonderberichterstatter der Generalversammlung 
vorgelegt hat"', 

unter Hinweis darauf, daß die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskommission hinsichtlich ihrer Resolu
tion 1992/61 vom 3. März 1992" insofern nicht zusammen
gearbeitet hat, als sie sich geweigert hat, dem Sonderbeauf
tragten einen Besuch Kubas zu gestatten, und Kenntnis 
nehmend von der in Anhang lIdes Zwischen berichts des 
Sonderberichterstatters enthaltenen Antwort der Regierung, 
wo es heißt: "Wir weisen die Resolution 1992/61 mit 
Nachdruck zurück und können daher in keiner Weise bei 
ihrer Umsetzung mitwirken", 

I. spricht dem Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission für seinen Zwischenbericht ihre An
erkennung aus~ 

2. bekundet ihre volle Unterstützung für die Arbeit des 
Sonderberichterstatters; 

3. fordert die Regierung Kubas auf, mit dem Sonderbe
richterstatter in jeder Weise zusammenzuarbeiten. indem sie 
ihm vollen und uneingeschränkten Zugang gestattet, damit er 
mit der Regierung und den Bürgern von Kuba Kontakte 
aufnehmen und so den ihm übertragenen Auftrag erfüllen 
kann; 

4. bedauert zutiefst die zahlreichen unwidersprochenen 
Meldungen über Verletzungen der grundlegenden Menschen
rechte und der Grundfreiheiten, die im Bericht des Son
derberichterstatters an die Menschenrechtskommissionl93 

und in seinem Zwischenbericht192 beschrieben sind; 

5. fordert die Regierung Kubas auf, die von dem Sonder
berichterstatter vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen 
und die internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu ratifizieren~ Staatsbürger nicht mehr aus 
Gründen zu verfolgen und zu bestrafen, die mit der Mei
nungsfreiheit und dem Recht auf friedliche Vereinigung zu
sammenhängen~ die Legalisierung unabhängiger Gruppen zu 
gestatten, die Garantien für ein ordnungsgemäßes Verfahren 
zu achten, nationalen unabhängigen Gruppen und internatio
nalen humanitären Organisationen Zugang zu den Strafan
stalten zu gewähren, die Urteile für politische Straftaten zu 
überprüfen und keine Vergeltungsmaßnahmen mehr gegen 
Personen zu ergreifen, die Ausreiseanträge stellen; 

6. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/143_ Vergewaltigung und MIßhandlnng von Frauen in 
den Gebieten des bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
sChenrechte3

, der Internationalen Menschenrechtspakte19
, des 

Internationalen Übereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von RassendiskriminierungS, der Konvention über die 
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Verhütung und Bestrafung des Völkennordes"<' der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe", der Konvention 
über die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung der 
Frau", der Konvention über die Rechte des Kindes" und 
anderer Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völker
rechts, namentlich der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949195 und der dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977196

, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem Titel "Grundsätze für die 
internationale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Fest
nahme, Auslieferung und Bestrafung von Personen, die 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/8 der Men
schenrechtskommission vom 23. Februar 1993 mit dem Titel 
"Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien"". 

bestürzt über die wiederholten und bestätigten Berichte 
über weitverbreitete Vergewaltigungen und Mißhandlungen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten des bewaffneten 
Konflikts im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die 
systematische Anwendung dieser Praktiken gegen die 
muslimischen Frauen und Kinder in Bosnien und Herzego
wina durch serbische Streitkräfte, 

in Bekräftigung der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Brutalität mit Nachdruck 
verurteilt hat, 

in der Überzeugung, daß diese schändlichen Praktiken ein 
Mittel der Kriegführung darstellen, das von den serbischen 
Streitkräften in Bosnien und Herzegowina gezielt zur Durch
führung ihrer Politik der "ethnischen Säuberung" eingesetzt 
wird, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/121 vom 
18. Dezember 1992, in der sie unter anderem erklärt hat, daß 
die verabscheuungswürdige Politik der "ethnischen Säube
rung" eine Fonn des Völkennordes darstellt, 

mit Genugtuung über die Initiativen, die der Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission für die Men
schenrechtssituation im ehemaligen Jugoslawien ergriffen 
hat, insbesondere seine umgehende Entsendung einer 
Sachverständigengruppe in das ehemalige Jugoslawien mit 
dem Auftrag, den Anschuldigungen von Vergewaltigungen 
und Mißhandlungen von Frauen nachzugehen, 

sowie mit Genugtuung über die Initiative des Europäischen 
Rates, schnellstens eine Mission zur Untersuchung der 
Behandlung muslimischer Frauen im ehemaligen Jugo
slawien zu entsenden, und über den Bericht der Mission197

, 

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den Erkenntnissen 
der von dem Sonderberichterstatter entsandten Sachver
ständigengruppel98 und der vom Europäischen Rat entsand
ten Mission, 

mit Genugtuung über die Schaffung des Internationalen 
Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 808 
(1993) vom 22. Februar 1993 und 827 (1993) vom 25. Mai 
1993, 

sowie mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den Be
richten über die Erkenntnisse des Sonderberichterstattersl99 

und des Generalsekretärs, unterstützt von den Mitarbeitern 
des Sonderberichterstatters"JO, betreffend die Vergewalti
gung und Mißhandlung von Frauen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in Bosnien und 
Herzegowina, 

zutiefst beunruhigt über die Situation, der sich die Opfer 
von Vergewaltigungen in Konflikten in verschiedenen Teilen 
der Welt, insbesondere in Bosnien und Herzegowina, 
gegenübersehen, sowie darüber, daß Vergewaltigungen nach 
wie vor als Mittel der Kriegführung eingesetzt werden, 

in dem Wunsche. sicherzustellen, daß Personen, die 
beschuldigt werden, in den Gebieten des bewaffneten 
Konflikts im ehemaligen Jugoslawien Vergewaltigung und 
sexuelle Gewalt als Mittel der Kriegführung befürwortet und 
angewandt zu haben, wo angebracht von dem Internationa1en 
Gericht abgeurteilt werden, 

in Anerkennung der außerordentlichen Leiden der Opfer 
von Vergewaltigungen und sexueller Gewalt und der Not
wendigkeit, ihnen entsprechende Hilfe zukommen zulassen, 

unter Berücksichtigung der Resolution 3713 der Kom
mission für die Rechtsstellung der Frau vom 24. März 
1993201

, 

mit Genugtuung über die Arbeit humanitärer Organisa
tionen, die darauf gerichtet ist, die Opfer von Vergewalti
gungen und Mißhandlungen zu unterstützen und ihre Leiden 
zu mildern, 

I. verurteilt nachdrücklich die verabscheuungswürdige 
Praxis der Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen und 
Kindern in den Gebieten des bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien, die ein Kriegsverbrechen darstellt; 

2. gibt ihrer Empörung Ausdruck darüber, daß die 
systematische Praxis der Vergewaltigung als Mittel der 
Kriegführung und als Instrument der "ethnischen Säuberung" 
gegen die Frauen und Kinder in den Gebieten des bewaff
neten Konflikts im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere 
gegen muslimische Frauen und Kinder in Bosnien und 
Herzegowina, eingesetzt wird; 

3. verlangt, daß die Beteiligten diese empörenden 
Handlungen, die eine grobe Verletzung des humanitären 
Völkerrechts, namentlich der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und der dazugehörigen Zusatzprotokolle 
von 1977, darstellen, sofort einstellen und sofortige Maß
nahmen ergreifen~ um die Wahrnehmung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten entsprechend der Verpflichtungen 
sicherzustellen, die sie aufgrund dieser Übereinkünfte und 
anderer anwendbarer internationaler Rechtsakte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte eingegangen sind; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, gemeinsam 
und einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser verabscheuungs
wurdigen Praxis ein Ende gesetzt wird; 

5. erkllirt erneut, daß alle diejenigen, die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das 
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humanitäre Völkerd,cht hegehen oder genehmigen, dafür 
individuell verantwQrtlich sind und daß mit Befehlsgewalt 
ausgestattete Personen, die nicht hinreichend sichergestellt 
haben, daß die ihrer Aufsicht unterstehenden Personen sich 
an die einschlägig~n internationalen Rechtsakte halten, 
ebenso verantwortli~h sind wie die Täter; 

i 

6. bittet die M~gliedstaaten nachdrücklich, alles dar
anzusetzen, damit at'e an diesen empörenden internationalen 
Verbrechen unmitttlbar oder mittelbar Beteiligten im 
Einklang mit den nternational anerkannten Grundsätzen 
eines ordnungsgern' en Verfahrens abgeurteilt werden; 

7. spricht dem ondernerichterstatter ihre Anerkennung 
aus für seinen Beri t über die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des e emaligen Jugoslawien19

'; 

8. bittet nachd 'cklich aUe Staaten und aUe in Betracht 
kommenden zwis henstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, ins esondere auch das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und die WeItgesund
heitsorganisation, en Opfern von Vergewaltigung und 
Mißhandlung entsp echende Hilfe für ihre physische und 
psychische Rehabili ation zu gewähren; 

9. bittet die M nschenrechtskommission, den Sonder
herichterstatter zu rsuchen, die Untersuchung der Ver
gewaltigung und M ßhandlung von Frauen und Kindern in 
den Gebieten des waffneten Konflikts im ehemaligen 
Jugoslawien, insbe ndere in Bosnien und Herzegowina, 
fortzusetzen; 

10. erkli:irt, daß ergewaltigung ein schändliches Ver
brechen ist, und gt dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der V. antwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße egen das humanitäre Völkerrecht nahe, 
den FäHen der Op~ r von Vergewaltigung in den Gebieten 
des bewaffneten onfiikts im ehemaligen Jugoslawien, 
inshesondere in B snien und Herzegowina, gebührenden 
Vorrang zu gehen; 

11. ersucht den eneralsekretär, die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, übe die er in dem Gebiet verfugt, um allen 
künftigen Missione freien und sicheren Zugang zu den 
Haftorten zu ennög ichen; 

12. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung bis s ätestens 31. Januar 1994 einen Bericht 
über die Durchfü ng dieser Resolution vorzulegen; 

13. beschließt, e Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten agung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/144. Die enschenrechtssituation In Irak 

geleitet von den i der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkl" ng der Menschenrechte' und den 
Internationalen Me chenrechtspakten!' verankerten Grund
sätzen, 

erneut erkliirend, aß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fOrdern und zu 

schützen und den Verpflichtungen nachzukommen, die sie 
aufgrund der verschiedenen internationalen Rechtsakte auf 
diesem Gebiet eingegangen sind, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Internationa
len Menschenrechtspakte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/145 vom 18. Dezem
ber 1992, in der sie ihre tiefe Besorgnis üher die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 688 (1991) des 
Sicherheitsrats vom 5. April 1991, in der der Rat verlangt 
hat, daß Irak die Unterdrückung der irakisehen Zivilhevöl
kerung sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak 
mit den humanitären Organisationen zusammenarbeitet und 
sicherstellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte 
aller irakisehen Bürger geachtet werden, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolution 1991174 
der Menschenrechtskommission vom 6. März 1991'1, in der 
die Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen 
Sonderberichterstatter zu ernennen, mit dem Auftrag, auf der 
Grundlage aller vom Sonderherichterstatter als sachdienlich 
erachteten Informationen, einschließlich der von den zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Ver
fügung gestellten Informationen und aller von der Regierung 
Iraks bereitgestellten Stellungnahmen und Unterlagen, eine 
gründliche Untersuchung der Verletzungen der Menschen
rechte durch die Regierung Iraks anzustellen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, in denen die ßagranten Verletzungen der 
Menschenrechte durch die Regierung Iraks verurteilt werden, 
so auch zuletzt der Resolution 1993/74 vom 10. März 
1993", mit der die Kommission das Mandat des Sonderhe
richterstatters um ein weiteres Jahr verlängert und ihn 
ersucht hat, der Genera1versammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung einen Zwischenbericht und der Kommission 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen abschließenden Bericht 
vorzulegen. 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherneitsrats 687 
(1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. August 1991, 
712 (1991) vom 19. Septemher 1991 und 778 (1992) vom 
2. Oktober 1992. 

zutiefst betroffen über die massiven, schwerwiegenden 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks, 
wie summarische und willkürliche Hinrichtungen, Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung, Verschwindenlassen, willkürliche Freiheitsentziehung, 
die mangelnde Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ver
fahrens und die mangelnde Bindung an das Recht sowie die 
Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien Meinungs
äußerung und Vereinigungsfreiheit und mangelnder Zugang 
zu Nahrungsmitteln und gesundheitlicher Versorgung, 

sowie zutiefst betroffen über die Tatsache, daß chemische 
Waffen gegen die irakisehe Zivilhevölkerung eingesetzt 
worden sind, über die gewaltsame Vertreibung von Hundert
tausenden von irakisehen Zivilisten und die Zerstörung 
irakiseher Städte und Dörfer sowie über die Tatsache, daß 
Zehntausende von vertriehenen Kurden in Lagern und 
N otunterktinften im Norden Iraks Zuflucht suchen mußten, 
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ferner zulief si beiroffen über die zunehmend schweren und 
ernsten Menschenrechtsverletzungen der Regierung Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im Süden Iraks, insbesondere in 
den südlichen Marschen, von der ein großer Teil an der 
Grenze zwischen Irak und der Islamischen Republik Iran 
Zuflucht gesucht hat, 

insbesondere ihrer Besorgnis darüber Ausdruck ver
leihend, daß es keine Anzeichen für eine Verbesserung der 
allgemeinen Menschenrechtssituation in Irak gibt, und daber 
den Beschluß begrüßend, eine Gruppe von Menschenrechts
beobachtern an Plätze zu entsenden, an denen sie zu einem 
besseren Infmmationsfluß und zu einer verbesserten Lage
beurteilung beitragen würden und bei der unabhängigen 
Verifizierung der Berichte über die Menschenrechtssituation 
in Irak behilflich sein könnten, 

bedauernd, daß die Regierung Iraks es nicht für notwendig 
erachtet, auf die Ersuchen einzugehen, dem Sonderbe
richterstatter für die Menschenrechtssituation in Irak einen 
Besuch zu gestatten, und feststellend, daß die Regierung sich 
dem Sonderberichterstatter gegenüber zwar formell koopera
tiv zeigt, daß sie ihre Kooperationsbereitschaft jedoch 
erheblich verbessern muß, insbesondere indem sie die 
Anfragen des Sonderberichterstatters hinsichtlich der von der 
Regierung verübten Handlungen, die mit den für Irak 
verbindlichen internationalen Menschenrechtsinstrumenten 
nicht vereinbar sind, voll beantwortet, 

1. nimml mil Dank Kenntnis von dem vom Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission vorgelegten 
Zwischenbericht202 und von den darin enthaltenden Fest
stellungen, Schlußfolgerungen und Empfehlungen; 

2. verurteilt entschieden die massiven, äußerst schwer
wiegenden Menschenrechtsverletzungen, fJr die die Regie
rung Iraks verantwortlich ist und auf die der Sonderbericht
erstatter in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

a) die summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
die planmäßig veranstalteten Massenexekutionen und 
-begräbnisse, die außergerichtlichen Tötungen, namentlich 
auch politische Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den 
schiitischen Zentren im Süden und in den südlichen Mar
schen; 

b) die weitverbreitete routinemäßige Praxis der systemati
schen Folter in ihren grausamsten Erscheinungsformen; 

c) das Verschwindenlassen, die routinemäßige Praxis der 
willkürlichen Inhaftierung, einschließlich der Inhaftierung 
von Frauen, älteren Menschen und Kindern, das systemati
sche und routinemäßige Versäumnis, die gerichtlichen 
Verfahrensgarantien zu gewährleisten und die Bindung an 
das Recht zu wahren; 

d) die Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien 
Meinungsäußerung und der Vereinigungsfteiheit sowie die 
Verletzungen der Eigentumsrechte; 

e) die mangelnde Bereitschaft der Regierung Iraks, ihrer 
Verantwortung bezüglich der wirtschaftlichen Rechte der 
Bevölkerung nachzukommen; 

3. mißbilligl die Weigerung Iraks, bei der Durchführung 
der Resolutionen des Sicherheitsrats 706 (1991) und 712 

(1991) zu kooperieren, und sein Versäumnis, der irakisehen 
Bevölkerung den Zugang zu einer angemessenen Nabrungs
mittelversorgung und gesundheitlichen Versorgung zu 
gewährleisten; 

4. forderl die Regierung Iraks auf, alle der willkürlichen 
Freiheitsentziehung unterworfenen Personen sofort freizulas
sen, darunter auch Kuwaiter und Angehörige anderer 
Staaten; 

5. fordert Irak als Vertragsstaat des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" 
sowie des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte" abennals auf, den von ihm aus freien 
Stücken eingegangenen Verpflichtungen aus den Pakten und 
aus anderen internationalen Menschenrechtsinstrumenten 
nachzukommen und insbesondere die Rechte aller auf 
seinem Hoheitsgebiet lebenden und seiner Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen, ungeachtet ihrer Herkunf~ zu 
achten und zu gewährleisten; 

6. erkennl an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die Ver
einten Nationen mit der Gewährung von humanitärer Hilfe 
an das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf, den humani -
täten Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen im ganzen 
Land freien Zugang zu gewähren, wozu auch die Gewähr
leistung der Sicherheit der Mitarbeiter der Vereinten Natio
nen und der humanitären Organisationen gehört, unter 
anderem durch die fortgesetzte DurchfUhrung der von den 
Vereinten Nationen und der Regierung Iraks unterzeichneten 
Vereinbarung; 

7. gibt ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck über 
die gegen die Kurden gerichteten Unterdrückungsmaßnab
men. die sich nach wie vor auf das Leben des gesamten 
irakisehen Volkes auswirken; 

8. gibl außerdem ihrer besonderen Beunruhigung 
Ausdruck über das erneute Vorkommen schwerer Men
schenrechtsverletzungen im Süden Iraks, das Ergebnis einer 
Politik, die sich insbesondere gegen die in den Marschen 
lebenden Araber richtet, von denen viele im Ausland 
Zuflucht gesucht haben; 

9. begrüßI die Entsendung von Menschenrechtsbeob
achtern an die Grenze zwischen Irak und der Islamischen 
Republik Iran, und fordert die Regierung Iraks auf, unver
züglich und vorbehaltlos der Stationierung von Menschen
rechtsbeobachtem im ganzen Land, insbesondere im Gebiet 
der südlichen Marschen, zuzustimmen; 

10. gibl ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck über 
alle Binnenembargos. die grundsätzlich keine Ausnahmen für 
humanitäre Bedürfnisse ennöglichen und die eine ausgewo
gene Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und medizi
nischen Gütern verhindern, und fordert die Regierung Iraks, 
die hierfür die alleinige Verantwortung trägt, auf, diese 
Embargos aufzuheben und Maßnabmen zu ergreifen, um 
gemeinsam mit den internationalen humanitären Hilfs
organisationen Bedürftigen überall in Irak Hilfe zukommen 
zu lassen; 

11. billel die Regierung Iraks erneul nachdrücklich, eine 
unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, mit 
dem Auftrag, dem Schicksal von Zehntausenden von Ver
schwundenen nachzugehen; 
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12. bedauert, daß die Regierung Iraks es verabsäumt hat, 
zufriedenstellende ;\ntworten in bezug auf die dem Sonder
berichterstatter zur enntnis gebrachten Menschenrechtsver
letzungen zu geben und forden die Regierung auf, uneinge
schränkt zu koope ieren und unverzüglich umfassend und 
detaillien zu antwo en, damit der Sonderberichterstatter die 
entsprechenden E pfehlungen zur Verbesserung der Men
schenrechtssituatio in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter jede Unte tützung zu gewähren, die er zur Wahr
nehmung seines M ndats benötigt; 

14. beschließt, hre Behandlung der Menschenrechts
situation in Irak w 'hrend ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt" enschenrechtsfragen" fortzusetzen und 
dabei die zusätzlic en, von der Menschenrechtskommission 
und dem Wirtsch - und Sozialrat bereitgestellten Erkennt
nisse zu berücksie tigen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/145. Die Mens enrechtssituation in der Islamischen 
Republik ran 

Die Generalvers mmlung, 

geleitet von de Grundsätzen. die in der Charta der 
Vereinten Natione , der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte' und de Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrech und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rec tsakten auf diesem Gebiet nachzukom
men, 

eingedenk ihrer inschlägigen Resolutionen, namentlich 
zuletzt Resolution 7/146 vom 18. Dezember 1992, sowie 
der Resolutionen de Menschenrechtskommission, namentlich 
zuletzt Resolution 993/62 vom 10. März 1993", und der 
Resolutionen der nterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung un den Schutz von Minderheiten, nament
lich zuletzt Resolu on 1993/14 vom 20. August 199320

', 

feststellend, daß ie Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf das Ersu hen des Sonderbeauftragten der Men
schenrechtskommis ion um Informationen betreffend die 
behaupteten Mens henrechtsverletzungen in diesem Land 
zwar geantwortet, i m jedoch nicht gestattet hat, dem Land 
einen vierten Besu h abzustatten, um sich aus erster Hand 
vor Ort Informati nen über die derzeitige Situation der 
Menschenrechte d zu beschaffen, 

erneut erklärend, daß die Regierungen für die Morde und 
die Überfalle vera twortlich sind, die von ihren Bevoll
mächtigten auf Pe sonen im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates verübt wu den, wie auch für die Anstiftung zur 
Begehung derartig r Handlungen beziehungsweise deren 
Billigung oder vor "tzliehe Duldung, 

Kenntnis nehm nd von der Feststellung des Sonder
beauftragten, daß enügend Beweise vorliegen, um eine 
weitere internation le Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen epublik Iran völlig zu rechtfertigenW4, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Unterkommission für 
die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten in ihrer Resolution 1993/14 die flagranten 
Menschenrechtsverletzungen verurteilt hat, zu denen es in 
der Islamischen Republik Iran auch weiterhin kommt, 

ferner Kenntnis nehmend von den abschließenden Fest
stellungen des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung, des Menschenrechtsausschusses und des 
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und bürgerliche 
Rechte zur Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftragten der Menschenrechtskommission'"' 
sowie von den darin enthaltenen Erwägungen und Fest
stellungen; 

2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Menschenrechtsverletzungen, die auch weiterhin aus der 
Islamischen Republik Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbesondere ihrer Besorgnis Ausdruck über 
die Hauptpunkte der Kritik, die der Sonderbeauftragte in 
bezug auf die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran vorgebracht hat, nämlich die große Anzahl der 
Hinrichtungen, die Fälle von Folter und grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
die Normen der Rechtspflege, die mangelnden Verfahrens
garantien, die diskriminierende Behandlung bestimmter 
Gruppen von Staatsbürgern aufgrund ihrer religiösen Über
zeugung, insbesondere der Baha'i, deren Existenz als Reli
gionsgemeinschaft bedroht ist, und die Beschränkungen des 
Rechts auf freie Meinung'äußerung sowie der Gedanken-, 
Meinungs- und Pressefreiheit, sowie dartiber, daß Frauen, 
wie der Sonderbeauftragte feststellt, noch immer diskrimi
niert werden; 

4. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
weitere Anwendung der Todesstrafe, die nach den Aus
führungen des Sonderbeauftragten mit übermäßiger Häu
figkeit verhängt wird; 

5. verleiht ihrer ernsten Besorgnis ar43erdem Ausdruck 
über die fortgesetzten Todesdrohungen gegenden Staats
angehörigen eines anderen Staates. dessen Fall im Zwi
schenbericht des Sonderbeauftragten erwähnt wird, sowie die 
Drohungen gegen andere Personen, die an seiner Tätigkeit 
Anteil haben, wobei diese Drohungen allem Anschein nach 
von der Regierung der Islamischen Republik Iran unterstützt 
werden; 

6. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
nachdrlicklich auf, Aktivitäten der im Zwischenbericht des 
Sonderbeauftragten erwähnten Art gegen im Ausland lebende 
Angehörige der iranischen Opposition zu unterlassen; 

7. bedauert, daß die Regierung der Islamischen Republik 
Iran es dem Sonderbeauftragten noch immer nicht gestattet 
hat, dem Land einen Besuch abzustatten, und daß er somit 
seinen Auftrag nicht voll erfüllen konnte, da ihm nicht volle 
Unterstützung gewährt wurde; 

8. bittet die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem nachdrücklich, die bestehenden Abkommen mit 
internationalen humanitären Organisationen umzusetzen; 
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9. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die vOn dem Sonder
beauftragten in den Abschnitten N und V seines Zwischen
berichts aufgeworfenen Menschenrechtsprobleme zu unter
suchen und zu beheben, insbesondere was die Rechtspflege 
und die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gerichtsver
fahrens anbelangt; 

10. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem auf, die internationalen Menschenrechtsinstrumen
te, insbesondere den Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte54

, dessen Vertragspartei die Islamische 
Republik Iran ist, einzuhalten und sicherzustellen, daß alle 
in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen, namentlich auch religiöse Gruppen, 
in den Genuß der in diesen Instrumenten anerkannten Rechte 
gelangen; 

11. stimmt der Auffassung des Sonderbeauftragten zu, der 
zufolge die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran auch weiterhin international überwacht werden 
sollte; 

12. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
ferner auf, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammen
zuarbeiten; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbeauftragten 
jede benötigte Unterstützung zukommen zu lassen; 

14. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation 
von Minderheitengruppen wie der Baha'i, während ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " fortzusetzen und dabei die zusätzlichen von der 
Menschenrechtskommission und dem Wirtschafts- und 
Sozialrat bereitgestellten Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/146. Die Menschenrechtssituation in Somalia 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen. der internationalen Menschenrecht
scharta2M und anderen anwendbaren Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte verankert sind, 

zutiefst besorgt über die Situation in Somalia, namentlich 
die beträchtlichen Schäden und Zerstörungen in Dörfern und 
Städten, die schweren Schäden, die der Infrastruktur des 
Landes durch den Bürgerkrieg zugefügt wurden, und die 
weiterhin weitverbreitete Funktionsunfahigkeit zahlreicher 
öffentlicher Einrichtungen und Dienste und das Fehlen einer 
staatlichen Stelle, die die Achtung selbst der grundlegendsten 
Menschenrechte sicherstellt, 

die Verluste an Menschenleben in Somalia beklagend und 
die Angriffe auf das Personal der Vereinten Nationen und 
anderer humanitärer Organisationen in Somalia, die manch
mal Tote und Schwerverletzte zur Folge hatten, mißbilligend, 

unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des Si
cherheitsrats vom 21. Januar 1992, alle danach verabschie
deten einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und die 

Resolution 471167 der Generalversammlung vom 18. Dezem
ber 1992 sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/86 der Menschenrechtskommission vom 10. März 
199333 , 

in Würdigung der Bemühungen, weiche die Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen, die humanitären 
Organisationen, die nichtstaatlichen Organisationen, die 
Länder der Region und die regionalen Organisationen weiter 
in Somalia unternehmen, 

mit Genugtuung Kennmis nehmend von dem Bericht des 
unabhängigen Sachverständigen über die Verhälmisse in 
Somalia'07, datiert vom 26. Oktober 1993, 

I. spricht dem unabhängigen Sachverständigen ihre 
Anerkennung aus für seinen Bericht über die Verhältnisse in 
Somalia, in dem dieser vermerkt, daß die Menschenrechts
verletzungen aufgrund des Fehlens einer rechen
schaftspflichtigen Regierung und mangelnder Infrastruktur
einrichtungen zugenommen haben; 

2. fordert alle somalischen Konfliktparteien mit Nach
druck auf, ihre Verpflichtung auf das Übereinkommen von 
Addis Abeba vom 27. März 1993 zu bekräftigen; 

3. fordert alle Somalier mit Nachdruck auf, gemeinsam 
auf Frieden und Sicherheit in Somalia hinzuarbeiten und 
allen Somaliern den Schutz aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu garantieren; 

4. fordert alle Parteien auf, Zivilpersonen, Personal der 
Vereinten Nationen und Mitarbeiter humanitärer Organisa
tionen vor Mord, Folter und willkürlicher Inhaftierung zu 
schützen; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, nach der 
Wiederherstellung der politischen Stabilität und Sicherheit in 
Somalia im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
die Einsetzung einer aus zur Verfügung stehenden Mitteln 
der Vereinten Nationen finanzierten Gruppe von unabhängi
gen Menschenrechtsbeobachtern einzusetzen, mit dem 
Auftrag, Beschwerden entgegenzunehmen und Berichte von 
Menschenrechtsverletzungen zu sammeln und zu untersuchen 
und diese, soweit angebracht, an das Menschenrechtszentrum 
des Sekretariats weiterzuleiten, mit dem Ziel, Menschen
rechtsverletzungen zu verhüten; 

6. beschließt, sich auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
weiter mit dieser Frage zu befassen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/147. Die Menschenrecbtssituation in Sudan 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte) I den Internationalen Menschenrechtspakten 19 

und in dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Fonn von Rassendiskriminierunt verankert sind, 

erneut erklärend, daß aHe Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukommen, 
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unter Hinweis au die Resolution AHGlRes.213 (XXVIll) 
über die Verstärk ng der Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen en afrikanischen Staaten, die von der 
Versammlung der Si' aats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanise en Einheit auf ihrer im Juni und Juli 
1992 in Dakar abge altenen achtundzwanzigsten ordentlichen 
Tagung verabschie et wurde208

, sowie unter Hinweis auf 
die Erklärung AHG ecU (XXVI), die auf der im Juli 1990 
in Addis Abeba abg haltenen sechsundzwanzigsten ordentli
chen Tagung verab chiedet wurde"", 

tief besorgt über . e Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Mensche rechts verletzungen vorkommen, insbe
sondere summarisc e Hinrichtungen, Inhaftierungen ohne 
Gerichtsverfahren, wangsweise Vertreibungen und Folterun
gen, die zum Teil i den Berichten beschrieben sind, welche 
die Sonderberichte tatter für die Frage der Folter und für 
außergerichtliche, s mmarische oder willkürliche Hinrichtun
gen der neunundvie zigsten Tagung der Menschenrechtskom
mission vorgelegt aben2LO

• 

beunruhigt darü r, daß die Regierung Sudans nicht für 
eine eingehende un arteiische Untersuchung der Tötung von 
für ausländische s tliche Hilfsorganisationen tätigen suda
nesischen Staatsan ehörigen gesorgt hat, obwohl sie ihre 
Absicht bekundet h t, eine unabhängige gerichtliche Unter
suchungskommissi n zu bilden, 

besorgt darüber, daß Berichten zufolge Flugzeuge der 
Regierung Sudans a 12. November 1993 den Landestreifen 
in Thiet angegrif~ n haben, wobei drei Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen verletzt wurden, und ferner besorgt über 
Berichte über die schießung von zivilen Gebieten in Loa 
und Pageri am 23. ovember 1993, die möglicherweise Tote 
und Verletzte gefor ert hat, 

zutiefst besorgt arüber, daß der Zivilbevölkerung der 
Zugang zu human tärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung mensch ichen Lebens und eine Verletzung der 
Menschenwürde d teilt, jedoch mit Genugtuung darüber, 
daß der Dialog zwi ehen der Regierung Sudans und anderen 
Parteien, den Gebe gierungen und privaten internationalen 
freiwilligen Hilfsw rken über die Auslieferung von humani
tären Hilfsgütern ortgesetzt wird, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihe ,daß dieser Dialog zu einer besseren 
Zusammenarbeit b i der Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern führen ird, 

höchst beunruhig über die zahlreichen Personen in Sudan, 
die im eigenen La d zu Vertriebenen und zu Opfern von 
Diskriminierung ge orden sind und zu denen auch Angehö
rige von Minderh ten zählen, die unter Verletzung ihrer 
Menschenrechte z angsweise vertrieben wurden und die 
Soforthilfe und Sc tz benötigen, 

sowie höchst heu ruhigt über die Massenabwanderung von 
Flüchtlingen in Nahbarländer und im Bewußtsein der für 
diese Länder dadu ch verursachten Belastung, jedoch mit 
dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, die 
auch weiterhin unt mommen werden, um den Flüchtlingen 
zu helfen, wodurch die Belastung der Gastländer gemindert 
wird, 

nachdrücklich d rauf hinweisend, daß es unerläßlich ist, 
der schwerwiegen en Verschlechterung der Menschen
rechtssituation in udan, namentlich der Situation in den 
Nubabergen, ein E de zu setzen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß in den letzten drei 
Jahrzehnten zahlreiche Flüchtlinge aus mehreren Nachbar
ländern in Sudan Aufnahme gefunden haben, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Vereinten 
Nationen und andere humanitäre Organisationen unterneh
men, um hilfsbedürftigen Sudanesen humanitäre Hilfe zu 
gewähren, 

mit Dank Kennmis nehmend von den Bemühungen, die der 
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission 
unternimmt, und ihn zu seinem Zwischenbericht über die 
Menschenrechtssituation in Sudan211 beglückwünschend, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
weiterhin fortdauernden schwerwiegenden Menschenrechts
verletzungen in Sudan, insbesondere die summarischen Hin
richtungen, Inhaftierungen ohne ordnungsgemäßes Gerichts
verfahren, zwangsweisen Vertreibungen und Folterungen; 

2. nimmt Kenntnis von der Ziffer 24 des Zwischenbe
richts des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom
mission über die Menschenrechtssituation in Sudan, worin 
der Sonderberichterstatter erklärt, die Regierung Sudans habe 
mit ihm zusammengearbeitet, insofern als sie die von ihm 
erbetenen Zusammenkünfte arrangiert habe, und habe 
darüber hinaus seine Reisen an Orte erleichtert, die er 
besuchen wollte; 

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Repressalien 
der Regierung Sudans gegen alle diejenigen, die zum 
Sonderberichterstatter Kontakt aufgenommen oder dies 
versucht haben; 

4. fordert die Regierung Sudans nachdrücklich auf, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien auf, zusammenzuarbeiten, um die Achtung dieser 
Rechte zu gewährleisten; 

5. fordert die Regierung Sudans auf, die anwendbaren 
internationalen Menschenrechtsdokumente, insbesondere die 
Internationalen Menschenrechtspakte und das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Fonn von Rassendis
kriminierung, deren Vertragspartei Sudan ist, einzuhalten und 
sicherzustellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich 
auch die Mitglieder aller religiösen und ethnischen Gruppen, 
in den Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte 
gelangen; 

6. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien auf, die anwendbaren Bestimmungen des humanitä
ren Völkerrechts, einschließlich des den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949195 und den dazugehörigen Zusatzproto
kollen von 19771

% gemeinsamen Artikels 3, uneingeschränkt 
zu achten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die 
Zivilbevölkerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen 
vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor willkürlichen 
Inhaftierungen, Mißhandlung, Folterung und summarischer 
Hinrichtung; 

7. dankt den humanitären Organisationen für die Arbeit, 
die sie leisten, um Vertriebenen und Opfern der Dürre und 
des Konflikts in Sudan zu helfen, und fordert alle Parteien 
auf, das Personal humanitärer Hilfsorganisationen zu 
schützen; 
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8. fordert den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission für außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen auf, der Tötung von sudane
sischen Staatsangehörigen, die für ausländische staatliche 
Hilfsorganisationen tätig waren, erneut nachzugehen; 

9. verlangt von der Regierung Sudans eine umfassende 
Erklärung für die Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die 
Tätigkeit des Sonderberichterstatters zu behindern, ins
besondere die Mißhandlung von Personen, die zu ihm 
Kontakt aufgenommen oder dies versucht baben; 

10. fordert die Regierung Sudans außerdem auf, sicher
zustellen, daß die Tötung von sudanesischen Staatsangehö
rigen, die für ausländische staatliche Hilfsorganisationen tätig 
waren, durch die unabhängige gerichtliche Untersuchungs
kommission vollständig, gründlich und umgebend untersucht 
wird, die für die Tötungen Verantwortlichen vor Gericht zu 
stellen und den Familien der Opfer eine gerechte Entschädi
gung zu gewähren; 

11. fordert die Regierung Sudans ferner auf, die Gege
benheiten im Zusammenhang mit den Luftangriffen vom 
12. und 23. November 1993 zu untersuchen und dazu 
unverzüglich eine Erklärung abzugeben; 

12. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien nachdrücklich auf, verstärkte Anstrengungen im 
Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Regelung des 
bürgerkriegsähnlichen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und so die erforderli
chen Voraussetzungen für die Beendigung der Abwanderung 
sudanesischer Flüchtlinge in die Nachbarländer zu schaffen 
und ihre baldige Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und 
begrüßt die Anstrengung(;n, die unternommen werden, um 
den diesbezüglichen Dialog zwischen den Parteien zu 
erleichtern; 

13. nimmt in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
Kenntnis von den Bemühungen, die die Staatschefs der 
Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Behörde für Dürre
bekämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenia und 
Uganda) derzeit auf regionaler Ebene unternehmen, um den 
Konfliktparteien in Sudan bei der Herbeiführung einer 
friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

14. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
auf, internationalen Organisationen, humanitären Organisatio
nen und Geberregierungen die Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern an die Zivilbevölkerung zu gestatten und die 
jüngsten Initiativen der Sekretariats-Hauptabteilung Humani
täre Angelegenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von 
humanitären Hilfsgütern an alle Bedürftigen zu unterstützen; 

15. empfiehlt, die ernste Menschenrechtssituation in Sudan 
zu verfolgen, und bittet die Menschenrechtskommission, sich 
auf ihrer fünfzigsten Tagung vordringlich mit dieser Frage 
zu befassen; 

16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/148. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aUer Wanderarbeitnehmer und Ihrer 
FamUienangehörigen 

Die Generalversammlung, 

in neuerlicher Bekrlijtigung der immerwährenden Gültig
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen Men
schenrechtspakten 19, dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von RassendiskriminierungS, der 
Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau" und der Konvention über die Rechte des 
Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten N alionen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarheitnehmern und 
ihren Familienangehörigen, 

erneut erklttrend, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde 
unternommen werden müssen, 

im Bewußtsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in hestimm
ten Teilen der Welt gekommen ist, 

in Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien', die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, alle Staaten nach
drücklich gebeten wurden, den Schutz der Menschenrechte 
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu 
garantieren, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine größere Harmonie und mehr Toleranz 
zwischen den Wanderarbeitnehmern und dem Rest der 
Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, fördern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, in der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aner Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifikation 
und zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die 
Möglichkeit der möglichst baldigen Unterzeichnung und 
Ratifikation der Konvention zu erwägen, 

sowie dnran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 47/110 
vom 16. Dezember 1992 den Generalsekretär ersucht hat, ihr 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'" über den Stand der Internationalen Konvention zum 
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Schutz der Rech3e aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörige ; 

2. begrüßt es.ß einige Mitgliedstaaten die Konvention 
unterzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr 
beigetreten sind; 

3. fordert alle itgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und atifikation der Konvention beziehungs
weise den Beitritt z derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den eneralsekretär, im Rahmen der Welt
informationskampa e über Menschenrechte und des 
Programms für bera ende Dienste auf dem Gebiet der Men
schenrechte alle erfo erlichen Einrichtungen und Hilfen zur 
Werbung für die Ko vention zur Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Org nisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Org isationen, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um I formationen über die Konvention zu 
verbreiten und das erständnis für sie zu fördern; 

6. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung auf i er neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über den St d der Konvention vorzulegen; 

7. beschließt, de Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
neunundvierzigsten agung unter dem Unterpunkt "Anwen
dung der Rechtsakte uf dem Gebiet der Menschenrechte" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/149. Die Me chenrechtssituation in EI Salvador 

Die Generalvers mlung, 

geleitet von den internationalen Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Mensche rechte, 

unter Hinweis au ihre Resolution 471140 vom 18. De
zember 1992 und enntnis nehmend von der Resolution 
1993/93 der Men henrechtskommission vom 10. März 
1993" sowie von er Erklärung des Vorsitzenden der 
Unterkommission . die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von inderheiten vom 20. August 1993 über 
die Unterstützung d s Friedensprozesses in EI SalvadOr'1l 
sowie die Resolutio 888 (1993) des Sicherheitsrats vom 
30. November 1993, 

unter Berücksichti 
und des Direktors 
obachtennission der 

ung der Berichte des Generalsekretärs 
er Menschenrechtsabteilung der Be
ereinten Nationen in EI Salvador, 

in der Oberzeug g, daß die vollständige und zügige 
Erfüllung der noch rbleibenden Verpflichtungen aufgrund 
der Friedensabkom n notwendig ist, um die volle Achtung 
vor den Menschenre hten und die Konsolidierung des in EI 
Salvador in Gang be ndlichen Aussöhnungs- und Demokra-
tisierungsprozesses gewährleisten, 

mit Genugtuung ü er die Tatsache. daß die Mehrzahl der 
Abkommen von der egierung EI Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf par la Liberaci6n Nacional bereits umge
setzt wurden, 

dennoch besorgt darüber, daß noch immer Probleme 
bestehen und daß es bei der Durchführung mehrerer in der 
Resolution 832 (1993) des Sicherheitsrats vom 27. Mai 1993 
erwähnter wichtiger Bestimmungen der Friedensabkommen 
noch immer zu Verzögerungen kommt und daß es außerdem 
bei der Durchführung der Bestimmungen in bezug auf die 
öffentliche Sicherheit einige Unregelmäßigkeiten gegeben 
hat, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den jüngsten 
Gewalttätigkeiten in EI Salvador, die unter Umständen auf 
eine Wiederbetätigung der illegalen bewaffneten Gruppen 
hindeuten und die, wenn nichts dagegen unternommen wird, 
dem Friedensprozeß in EI Salvador, namentlich den für März 
1994 anberaumten Wahlen, schaden könnten, 

sowie mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den an 
Mitgliedern der verschiedenen politischen Parteien, ein
schließlich der Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n 
Nacional und der Alianza Republicana Nacionalista, verübten 
Morden und den gegen sie gerichteten Drohungen, die allem 
Anschein nach politisch motiviert sind, 

io dieser Hinsicht mit Genugtuung über die Bemühungen, 
die der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der Regie
rung EI Salvadors unternimmt, mit dem Ziel, einen Mecha
nismus zur Untersuchung illegaler bewaffneter Gruppen und 
ihres möglichen Zusammenhangs mit dem Wiederaufflam
men der politischen Gewalt zu schaffen, 

feststellend, daß EI Salvador in eine entscheidende Phase 
des Friedensprozesses eingetreten ist und daß die politischen 
Parteien soeben mit dem Wahlkampf für die für März 1994 
anberaumten Wahlen begonnen haben, die in einem Klima 
des Friedens stattfinden sollen, 

sowiefeststellemi, wie wichtig es ist. daß eine Reform des 
Gerichtswesens eingeleitet wurde und daß nicht nur die jetzt 
zur Billigung vorliegenden Reformen, sondern auch die von 
der Wahrheitskommission empfohlenen Reformen2!' durch
geführt werden, die dazu beitragen sollen, daß die derzeit 
bestehende Straflosigkeit aufgehoben und somit die Herr
schaft des Rechts voll wiederhergestellt wird, 

unter Hinweis auf die Rolle, die dem Amt des Nationalen 
Anwalts für die Verteidigung der Menschenrechte bei der 
Förderung und beim Schutz der Menschenrechte zufällt, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Ge
meinschaft alle Bemühungen genau verfolgen und auch 
weiterhin unterstützen muß, die darauf gerichtet sind, den 
Frieden zu konsolidieren, die volle Achtung vor den Men
schenrechten zu gewährleisten und EI Salvador wiederauf
zubauen, 

1. spricht der Regierung EI Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional ihre An
erkennung dafür aus, daß sie ihre Verpflichtungen zum 
größten Teil erfüllt und eine Reihe von Hindernissen 
überwunden haben, die sich bei der Durchführung ihrer 
Abkommen ergeben haben; 

2. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, daß 
wichtige Bestandteile der Friedensabkommen nur zum Teil 
durchgeführt worden sind, und fordert daher die Regierung 
EI Salvadors und die Frente Farabundo Martf auf, ihre 
Bemühungen zu verstärken, mit dem Ziel, das Programm für 
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die Übertragung von Grund und Boden, das Programm für 
die Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten, die 
Schaffung der nationalen Zivilpolizei und die etappenweise 
Auflösung der Nationalpolizei sowie die Einsammlung der 
für den ausschließlichen Gebrauch der Angehörigen der 
Streitkräfte ausgegebenen Waffen und die Verabschiedung 
des Gesetzes über private Sicherheitsdienste wie vereinbart 
innerhalb der vorgeschlagenen Fristen abzuschließen; 

3. verurteilt die möglicherweise politisch motivierten 
Gewalthandlungen der letzten Zeit, die von den verschie
denen Sektoren der sal vadorianischen Gesellschaft abgelehnt 
worden sind, und hält es für unzulässig, daß diese von einer 
kleinen Minderheit begangenen Handlungen die bei der 
Durchführung der Abkommen erzielten Fortschritte gefähr
den und die Abhaltung freier Wahlen im März 1994 behin
dern; 

4. unterstützt in diesem Zusammenhang die Bemühun
gen, die der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der 
Regierung EI Salvadors unternimmt, um, wie von der 
Wahrheitskommission empfohlen''', sofort eine unpar
teiische, unabhängige und glaubwürdige Untersuchung der 
illegalen bewaffneten Gruppen einzuleiten, und bittet alle 
Teile der Gesellschaft in EI Salvador nachdrücklich um ihre 
Kooperation bei dieser Untersuchung; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Erklärung 
vom 5. November 1993 mit dem Titel "Verpflichtung der 
Präsidentschaftskandidaten auf Frieden und Stabilität in EI 
Salvador", in der sich die Kandidaten unter anderem feierlich 
zur Aufrechterhaltung des konstruktiven Fortgangs des 
Friedensprozesses und zur Erfüllung aller in den Friedens
abkommen enthaltenen Verpflichtungen verpflichtet und jede 
politisch motivierte Gewalttätigkeit oder Einschüchterung 
abgelehnt haben; 

6. fordert ane Regierungen auf, zur Konsolidierung des 
Friedens und zur Herbeiführung der vollen Achtung vor den 
Menschenrechten in EI Salvador beizutragen, indem sie die 
vollinhaltliche Einhaltung der Friedensabkommen unter
stützen; 

7. spricht dem Generalsekretär und seinem Beauftragten 
sowie der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI 
Salvador erneut ihren Dank aus für die wichtige Arbeit, die 
sie leisten, und versichert sie ihrer Unterstützung. damit sie 
auch weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen 
können, die zur erfolgreichen Durchführung der Friedensab
kommen beitragen; 

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Bemü
hungen, welche die Regierungen Kolumbiens, Mexikos, 
Spaniens und Venezuelas, die die Gruppe der Freunde des 
Generalsekretärs bilden, sowie die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika auch weiterhin zur Unterstützung 
derjenigen Maßnahmen unternehmen, die der Generalsekretär 
zur Zeit zur Konsolidierung des Friedensprozesses in EI 
Salvador ergreift; 

9. stellt fest, daß sich die Menschenrechtssituation in EI 
Salvador, wie der Generalsekretär bemerkt, auch weiterhin 
relativ ambivalent entwickelt, da es einerseits weiterhin 
Anzeichen einer Besserung gibt, andererseits jedoch die 
Verstöße andauern, insbesondere was das Recht auf Leben 
betrifft, und die Fähigkeit des Gerichtssystems, derartige 

Verstöße aufzuklären und zu bestrafen, auch weiterhin zu 
wünschen übrig läßt; 

10. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die inter
nationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, umgehend 
großzügige finanzielle Beiträge zu gewähren, und so die 
Erfüllung aller Aspekte der Friedensabkommen, einschließ
lich des Plans für den nationalen Wiederaufbau, zu ,unter
stützen; 

11. bittet nachdrücklich die Regierung EI Salvadors und 
alle anderen an dem Wahlprozeß beteiligten Institutionen, 
alles Erforderliche zu tun, damit ein Klima geschaffen wird, 
das dazu beiträgt, daß die für März 1994 anberaumten 
Wahlen frei, repräsentativ und unverfalscht sind, da sie ein 
Schlüsselelement bei der Konsolidierung des Friedens
prozesses darstellen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/150. Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

Die Generalversammlung, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', den 
Internationalen Menschenrechtspakten 19 und anderen anwend
baren Menschenrechtsinstrumenten genauer ausgeführten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen, 

in dem Bewußtsein, daß die Vereinten Nationen in Über
einstimmung mit der Charta die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen und 
daß es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
heißt, daß "der Wille des Volkes die Grundlage für die 
Autorität der öffentlichen Gewalt [bildet]", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/144 vom 18. De
zember 1992, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992/58 der 
Menschenrechtskommission vom 3. März 1992", in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
erstatter zu ernennen mit der Aufgabe, direkte Kontakte zur 
Regierung und zum Volk von M yanmar herzustellen, 
insbesondere auch zu politischen Führern, die ihrer Freiheit 
beraubt worden sind, sowie zu deren Angehörigen und 
Anwälten, mit dem Ziel, die Menschenrechtssituation in 
Myanmar zu untersuchen und alle Fortschritte auf dem Wege 
zur Übertragung der Macht an eine Zivilregierung und zur 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung, zur Aufhebung von 
Einschränkungen persönlicher Freiheiten und zur Wie
derherstellung der Menschenrechte in Myanmar zu verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/73 der 
Menschenrechtskommission vom 10. März 1993", in der die 
Kommission beschloß, das Mandat des Sonderberichterstat
ters um ein Jahr zu verlängero. 

ernsthaft besorgt darüber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusicherungen, sie werde unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen ane erforderlichen 
Schritte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immer nicht in die Tat umgesetzt hat, 
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sowie ernsthaft ~esorgt über die Menschenrechtsver
letzungen, zu dene es dem Bericht des Sonderbericht -
erstatters zufolge n eh wie vor in Myanmar kommt, ins
besondere die sum arischen und willkürlichen Hinrich
tungen, Folterunge , Zwangsarbeit, den Mißbrauch von 
Frauen, die Einsc änkungen der Grundfreiheiten, ein
schließlich des Rech s der freien Meinungsäußerung und der 
Versarnmlungsfreihe t, und die Verhängung von Unter
dTÜckungsmaßnahm n, die vor allem gegen ethnische und 
religiöse Minderheit n gerichtet sind, 

im Hinblick dara f, daß es infolge der Menschenrechts
situation in Myanm zu Flüchtlingsströmen in die Nach~ 
barländer gekomme ist, was für die betroffenen Länder 
Probleme schafft, 

sowie Kenntnis ne mend von den Maßnahmen der Regie
rung von Myanmar. namentlich auch von ihrem Beitritt zu 
den Genfer Abko en vom 12. August 1949'" zum 
Schutze von Zivilp rsonen in Kriegszeiten, und von der 
Freilassung mehrere politischer Gefangener als Reaktion auf 
die von der interna onalen Gemeinschaft, unter Einschluß 
der Generalversam lung und der Menschenrechtskommis
sion, zum Ausdruckl gebrachten Besorgnisse, 

mit Genugtuung ü~er die Unterzeichnung der Vereinbarung 
zwischen der Regierjmg Myanmars und dem Amt des Hohen 
Kommissars der V9~einten Nationen für Flüchtlinge vom 
5. November 1993 über die freiwillige Rückführung von 
Flüchtlingen aus B gladesch nach Myanmar, 

ferner feststellend daß zwischen der Regierung Myanmars 
und mehreren Grup n ethnischer und religiöser Minderhei
ten in Myanmar ein Waffenruhe erzielt worden ist. 

1. dankt dem So derberichterstatter der Menschenrechts
kommission für se nen Zwischenbericht''' und die darin 
enthaltenen Schlußf 1gerungen und Empfehlungen; 

2. beklagt, daß s in Myanmar nach wie vor zu Men
schenrechtsverletzu gen kommt; 

3. bittet die Reg erung Myanmars erneut nachdrUcklich, 
entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen im nklang mit dem Willen des Volkes, wie 
er in den 1990 abg haltenen demokratischen Wahlen zum 
Ausdruck gekomme ist, alles Erforderliche zur Wiederher
stellung der Demo tie zu unternehmen und sicherzustellen, 
daß die politische Parteien ihre Tätigkeit ungehindert 
ausüben können~ 

4. nimmt mit B sorgnis Kenntnis von der Feststellung 
des Sonderberich talters in bezug auf die Volksver
sammlung, es seie im Hinblick auf die Übertragung der 
Macht an eine frei gewählte Zivilregierung keine erkenn
baren Fortschritte e zielt worden216

; 

Hinsicht außerdem mit Besorgnis fest, 
der 1990 ordnungsgemäß gewählten 

Vertreter von der Teilnahme an den Tagungen der zur 
Ausarbeitung der rundelemente für den Entwurf einer 
neuen Verfassung eschaffenen Volksversammlung ausge
schlossen war und aß eines der Ziele der Volksversamm
lung darin besteht, afür zu sorgen, daß die Streitkräfte auch 
in Zukunft eine f· nde Rolle im politischen Leben des 
Staates spielen; 

6. fordert die Regierung Myanmars nachdrUcklieh auf, 
alles Erforderliche zu tun, um in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
allen Bürgern die freie Teilnahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Uber
gang zur Demokratie zu beschleunigen; 

7. bittet die Regierung Myanmars nachdrUcklich, die 
volle Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei
ten, einschließlich des Rechts der freien Meinungsäußerung 
und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der Rechte 
der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderheiten zu 
gewährleisten und den Verstößen gegen das Recht auf Leben 
und die körperliche Unversehrtheit, der Praxis der Folterung, 
des Mißbrauchs von Frauen und der Zwangsarbeit sowie 
dem Verschwindenlassen und summarischen Hinrichtungen 
ein Ende zu setzen; 

8. appelliert an die Regierung Myanmars, die Mög
lichkeit in Erwägung zu ziehen, Vertragspartei des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte'"' 
und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte'"' sowie des Übereinkommens gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe" zu werden; 

9. betont, wie wichtig es ist, daß die internationalen 
humanitären Organisationen freien und vertraulichen Zugang 
zu den Gefangenen haben; 

10. bedauert die harten Strafen, die in jüngster Zeit über 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch über 
Personen, die hinsichtlich der Verfahren der Volksversamm
lung abweichende Ansichten geäußert haben; 

11. bedauert außerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freigelassen wurden, daß zahlreichen 
politischen Führern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrUcklieh auf, 
die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die sich im 
fünften Jahr der Haft ohne Gerichtsverfahren befindet, sowie 
andere politische Führer und noch verbleibende politische 
Gefangene sofort bedingungslos freizulassen; 

13. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
und insbesondere die Verpflichtungen aus dem den Ab
kommen gemeinsamen Artikel 3 uneingeschränkt zu achten 
und sich die von unparteiischen humanitären Organisationen 
unter Umständen angebotenen Dienste zunutze zu machen; 

14. ermutigt die Regierung Myanmars, die Vereinbarung 
zwischen der Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge vom 
5. November 1993 vollinhaltlich umzusetzen und durch die 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen sicherzustel
len, daß die Flüchtlingsströme in die Nachbarländer ein Ende 
nehmen, und die rasche Repatriierung der Flüchtlinge und 
ihre volle Wiedereingliederung in Sicherheit und Würde zu 
erleichtern; 

15. ersucht den Generalsekretär, bei der DurChführung 
dieser Resolution behilflich zu sein und der Generalver-
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sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/151. Die Menschenrechte in Haiti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolutionen 46n vom 11. Oktober 
1991,46/138 vom 17. Dezember 1991,47/20 vom 24. No
vember 1992 und 47/143 vom 18. Dezember 1992, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den Inter
nationalen Menschenrechtspakten'· verankerten Grundsätzen, 

in dem Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Förderung 
und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle und entschlossen, Menschenrechts
verletzungen, wo auch immer diese auftreten, genau zu 
verfolgen, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden Rechtsakten festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/68 der Men
schenrechtskommission vom 10. März 1993", in der die 
Kommission beschlossen hat, das Mandat ihres Sonderbe
richterstatters um ein Jahr zu verlängern, damit er der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
einen Zwischenbericht sowie der Menschenrechtskommission 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen abschließenden Bericht 
vorlegen kann, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht, den die von 
den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten eingesetzte Internationale Zivilmission in 
Haiti'" im Einklang mit der Resolution 47/20 B der 
Generalversammlung vom 20. April 1993 vorgelegt hat, 

tief besorgt über die seit dem 29. September 1991 in Haiti 
zu verzeichnenden schwervviegenden Vorkommnisse, die zu 
einer plötzlichen und gewaltsamen Störung des dortigen 
demokratischen Prozesses geführt und den Verlust von Men
schenleben und die Verletzung der Menschenrechte zur 
Folge gehabt haben, 

besorgt über den Exodus haitianischer Staatsangehöriger 
aus Haiti, der auf die sich seit dem 29. September 1991 
verschlechternde politische und wirtschaftliche Lage zu
rückzuführen ist, 

zutiefst beunruhigt über die Fortdauer und die Verschlim
merung der schweren Menschenrechtsverletzungen, insbe
sondere der summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
des gewaltsamen Verschwindenlassens, der Folter und 
Vergewaltigung, der willkürlichen Freiheitsentziehung und 
der Verweigerung der Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit, 

tief besorgt über die Zunahme der gegen die Regierung 
Haitis gerichteten Gewalt- und Einschüchterungshandlungen, 

insbesondere die Ermordung des Justizministers, Fran~ois 
Guy Malary, die zu dem vortibergehenden Abzug der 
Internationalen Zivilrnission beigetragen haben, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Internationalen 
Zivilmission, deren Präsenz in Haiti schwerwiegendere Ver
letzungen der Menschenrechte verhütet hat, und in Befürwor· 
tung ihrer frühestmöglichen Rückkehr nach Haiti, 

1. spricht dem Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, Marco Tulio Bruni Celli, ihre Anerken
nung aus für seinen Bericht über die Menschenrechtssitua
tion in Haiti'" und unterstützt die darin enthaltenen Emp
fehlungen; 

2. verurteilt erneut den Sturz des verfassungsmäßig ge
wählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide und die Anwen
dung von Gewalt und militärischem Zwang sowie die sich 
daran anschließende Verschlechterung der Menschenrechts
situation in Haiti; 

3. bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß die 
vollständige Umsetzung der Vereinbarung von Governors 
Island219

, die von allen Parteien unterzeichnet wurde, für 
die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Haiti 
unverziehtbar ist und daß die Weigerung einer der Parteien, 
diese Vereinbarung umzusetzen, zu einer weiteren Ver
schlechterung der Menschenrechtssituation geführt hat; 

4. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
weiter andauernde Verschlechterung der Menschenrechts
situation in Haiti während des Jahres 1993 und die daraus 
resultierende Zunahme der Verletzungen der im Internationa
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte54

, im Inter
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte54

, in der Amerikanischen Menschenrechtskonvention: 
"Pakt von San lose (Costa Rica)"m und in anderen inter
nationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
verankerten Menschenrechte; 

5. verurteilt die immer wieder auftretenden flagranten 
Menschenrechtsverletzungen, die unter der nach dem Staats
streich vom 29. September 1991 an die Macht gelangten ille
galen Regierung begangen werden, insbesondere die summa
rischen Hinrichtungen, politischen Morde, willkürlichen 
Freiheitsentziehungen, Folterungen, Durchsuchungen ohne 
Durchsuchungsbefehl, Vergewaltigungen, Beschränkungen 
der Bewegungs-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereini
gungsfreiheit und der Pressefreiheit sowie die U nterdrtickung 
öffentlicher Demonstrationen, in denen die Rückkehr von 
Präsident Iean-Bertrand Aristide verlangt wird; 

6. fordert die baldige Rückkehr der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti, damit weitere Menschenrechtsver
letzungen verhindert werden; 

7. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein
schaft auf das Schicksal der haitianisehen Staatsangehörigen, 
die aus Haiti flüchten, und ersucht sie um ihre Unterstützung 
für die Bemühungen, die unternommen werden, um ihnen 
behilflich zu sein; 

8. dankt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge für seine Tätigkeit zugunsten der 
aus Haiti flüchtenden haitianisehen Staatsangehörigen, und 
bittet die Mitgliedstaaten, diese Anstrengungen auch weiter
hin finanziell und materiell zu unterstützen; 
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9. ruft die Mitgliedstaaten auf, ihre humanitäre Hilfe für 
das Volk von HaibifOrlzusetzen und zu verstärken, und 
begrüßt in diesem usammenhang den Beschluß des Ge
neralsekretärs, eine ruppe von zusätzlichem Personal für 
humanitäre Maßnah en nach Haiti zu entsenden; 

10. beschließt, d_i, Situation der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in Haiti während ihrer neunundvierzigsten 
Tagung weiter zu v rfolgen und sich damit im Lichte der 
von der Menschenr chtskommission und vom Wirtschafts
und Sozialrat bereitg stellten Informationen weiter zu befas-
sen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/152. Die Me chenrechtssituation in Afghanistan 

geleitet von den rundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der AUge einen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Intemation ten Menschenrechtspakte19 sowie von 
den anerkannten humanitären Normen, die in den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949195 und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen v n 1977196 enthalten sind, 

im Bewußtsein i er Aufgabe, die Achtung vor den 
Menschenrechten u d Grundfreiheiten für aUe zu fördern 
und zu festigen, s wie entschlossen, stets wachsam zu 
bleiben, was Mensc enrechtsverletzungen betrifft, wo immer 
diese vorkommen, 

erneut erklarend, aß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und die rpflichtungen zu erfüllen, die sie auf
grund der verschi denen internationalen Rechtsakte aus 
freien Stücken eing gangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984/37 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984. in der der Rat den Vor
sitzenden der Mens henrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtersta r zur Untersuchung der Menschenrechts
situation in Afgha istan zu ernennen, mit dem Auftrag, 
Vorschläge auszuar iten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, währe d und nach dem Abzug aUer ausländi
schen Streitkräfte s herzustellen, 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/141 vom 
18. Dezember 1992 und alle ihre anderen einschlägigen Re
solutionen sowie di Resolutionen der Menschenrechtskom
mission und die Be chlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats, 

insbesondere K ntnis nehmend von der Resolution 
1993/66 der Men chenrechtskommission vom 10. März 
199333

, in der die ommission beschloß, das Mandat ihres 
Sonderberichterstat ers für die Menschenrechtssituation in 
Afghanistan um ein Jahr zu verlängern. und ihn ersuchte, der 
Generalversammlu g auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
Bericht zu erstatten sowie von dem Beschluß 1993/275 des 
Wirtschafts- und S zialrats vom 28. Juli 1993, in dem der 
Rat den Beschluß er Kommission bil1igte, 

feststellend, daß ach dem Fall der früheren afghanisehen 
Regierung für ein Überganyszeit ein Islamischer Staat 
Afghanistan gesch fen wurde 21, 

mit tiefer Besorgnisfeststellend, daß trotz der Bemühungen 
und Initiativen der Regierung Afghanistans zur Herbeifüh
rung vollständigen Friedens und vollständiger Stabilität in 
Teilen des Hoheitsgebiets von Afghanistan, insbesondere in 
Kabul, noch immer eine Situation der bewaffneten Konfron
tation besteht, die vor allem die Zivilbevölkerung in Mitlei
denschaft zieht, welche noch immer das Ziel wahlloser 
militärischer Angriffe der rivalisierenden Gruppen ist, und 
die zu einem sprunghaften Anstieg der Anzahl der Binnen
vertriebenen geführt hat, 

besorgt darüber, daß die in dem Land herrschende Si
tuation hinsichtlich der politischen und rechtlichen Ordnung 
die Sicherheit der Angehörigen aller ethnischen und religiö
sen Gruppen, einschließlich der Minderheiten, beeinträchtigt, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Meldungen über 
Verletzungen der in dem Internationalen Pakt über bürgerli
che und politische Rechte" verankerten Rechte, wie des 
Rechts auf Leben, Freiheit, persönliche Sicherheit und Mei
nungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfrei
heit, 

in großer Sorge über die Verletzung der Menschenrechte 
von Frauen durch die kriegführenden Parteien in Afghanistan 
und über den Mangel an Achtung, der ihnen und ihrer Ehre, 
ihrer körperlichen Unversehrtheit und ihrer Würde nach den 
Angaben des Sonderberichterstatters entgegengebracht wird, 

besorgt über Berichte, wonach rivalisierende Gruppen 
Inhaftierte, darunter mehrere Angehörige der früheren Regie
rung, aus politischen Gründen in Haft halten, insbesondere 
in Gefangnissen. die von politischen Parteien unterhalten 
werden. 

feststellend, daß noch viel zu tun bleibt, damit die Be
handlung der Gefangenen den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen 
von 1977 entspricht, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Repatriierung afghani
seher Flüchtlinge im Jahr 1993 aufgrund der in Afghanistan 
herrschenden Situation drastisch zurückgegangen ist, und in 
der Hoffnung, daß die Verhältnisse in Afghanistan es 
denjenigen, die noch im Exil leben, gestatten werden, so 
bald wie möglich heimzukehren, 

in dem Bewußtsein, daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan die Voraussetzung für die erfolgreiche Repatriierung 
der etwa vier Millionen Flüchtlinge bilden, insbesondere die 
Herbeiführung einer umfassenden politischen Lösung und die 
Bildung einer frei und demokratisch gewählten Regierung, 
die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in Kabul und 
einigen Provinzen, die Räumung der in vielen Teilen des 
Landes angelegten Minenfelder, die Wiederherstellung einer 
wirksamen öffentlichen Gewalt im ganzen Land und den 
Wiederaufbau der Wirtschaft, 

feststellend, daß die von dem Islamischen Staat Afghani
stan erlassene Generalamnestie ohne jedwede Diskriminie
rung angewandt werden sollte und daß die von rivalisie
renden Gruppen ohne Gerichtsverfahren auf afghanisehern 
Hoheitsgebiet in Haft gehaltenen Gefangenen bedingungslos 
freigelassen werden sollten, 

in Würdigung der Aktivitäten, die das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und das 
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Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit 
mit den afghanisehen Behörden sowie nichtstaatliche Organi
sationen zugunsten des Volkes von Afghanistan durchführen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
berichterstatters'" und von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen und Empfehlungen, 

mit Genugtuung darüber, daß es dem Sonderberichterstatter 
möglich war, Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan, zu 
besuchen, 

I. begrüßt die Kooperationsbereitschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan in Anbetracht der derzeit dort herr
schenden Umstände gegenüber dem Sonderberichterstatter 
der Menschenrechtskommission für die Menschenrechtssitua
tion in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, weI
che die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unter
stützungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegen
über internationalen Organisationen, wie beispielsweise den 
Sonderorganisationen, dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für \<lüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. bittet alle afghanischen Parteien nachdrücklich, 
gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen alles zu tun, um als einzige Möglichkeit zur 
Herbeiführung des Friedens und der vollständigen Wie
derherstellung der Menschenrechte in Afghanistan eine 
umfassende politische Lösung zu erzielen, die beruht auf der 
freien Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das 
Volk, insbesondere durch freie und unverialschte Wahlen, 
die Einstellung der bewaffneten Konfrontation und die 
Schaffung von Bedingungen, die den etwa vier Millionen 
Flüchtlingen so bald wie möglich die freie, sichere und 
ehrenhafte Rückkehr in ihre Heimat ennöglichen, wann 
immer sie dies wünschen, und die allen Afghanen die 
uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gestattet; 

4. begrüßt alle Bemühungen, die unternommen werden, 
um eine umfassende und friedliche politische Lösung für den 
Konflikt in Afghanistan zu finden; 

5. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, so bald wie 
möglich einen Entwaffnungsprozeß einzuleiten, der eine 
Grundvoraussetzung für eine Lösung des Konfliktes darstellt, 
wie dies auch in dem von den afghanischen Parteien am 
7. März 1993 in Islamabad unterzeichneten Afghanisehen 
Friedensübereinkommen223 beschlossen wurde; 

6. bittet die Vereinten Nationen, auf Ersuchen der 
Regierung Afghanistans und unter gebührender Berück
sichtigung der afghanisehen Traditionen beratende Dienste 
und technische Hilfe für die Ausarbeitung einer Verfassung, 
die international akzeptierte Menschenrechtsgrundsätze 
enthalten sollte, sowie für die Durchführung direkter Wahlen 
anzubieten; 

7. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte wesentliche Elemente bei der Herbeiführung 
einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan sein 
sollten, und fordert alle afghanisehen Parteien auf, die 
Menschenrechte zu achten; 

8. bittet alle afghanisehen Parteien nachdrücklich, die 
anerkannten humanitären Normen, wie sie in den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen von 1977 verankert sind, einzuhalten, 
keine Waffen mehr gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen, 
alle Zivilpersonen vor Vergeltungsmaßnahmen und Gewalttä
tigkeit, insbesondere vor Mißhandlung, Folterung und 
summarischen Hinrichtungen, zu schützen und die gleichzei
tige Freilassung von Gefangenen zu beschleunigen, gleich
viel, wo sie inhaftiert sind; 

9. fordert alle afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Frauen sicherzustellen, damit ihre Ehre und Würde im 
Einklang mit den Bestimmungen der internationalen Rechts
akte auf dem Gehiet der Menschenrechte und dem huma
nitären Recht gewährleistet sind; 

10. fordert alle Staaten und Beteiligten auf, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 ntit dem 
Titel "Kriegsgefangene und Verrnißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen, insbesondere die früheren 
sowjetischen Kriegsgefangenen, sofort freigelassen werden, 
wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefan
genenU

' vorgesehen ist, in Anbetracht der Tatsache, daß 
die Feindseligkeiten, in welche die ehemalige Sowjetunion 
verwickelt war, von Rechts wegen und tatsächlich beendet 
sind, und damit außerdem insbesondere nach den zahlreichen 
Afghanen gesucht wird, die infolge des Krieges noch immer 
vermißt werden; 

11. fordert mit Nachdruck die bedingungslose Freilassung 
aller Gefangenen, die von den rivalisierenden Gruppen ohne 
Gerichtsverhandlung auf afghanisehern Hoheitsgebiet in Haft 
gehalten werden, und fordert die Schließung der von 
politischen Parteien unterhaltenen Gefangnisse; 

12. fordert die Behörden in Afghanistan auf, gründliche 
Nachforschungen über das Schicksal derjenigen Personen 
anzustellen, die im Verlauf des Konflikts verschwunden sind, 
Amnestie-Erlasse in gleicher Weise auf alle Inhaftierten 
anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft zu verkürzen, 
alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungsgefangene oder 
in Resozialisierungszentren für Jugendliche in Gewahrsam 
gehaltene Personen, im Einklang mit den vom Ersten 
Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffrtlliger verabschiedeten Mindest
grundsätzen für die Behandlung von Gefangenen'76 zu 
behandeln und auf alle Verdächtigten oder Verurteilten Arti
kel 14 Absatz 3 tf) und die Absätze 5 und 7 des Internatio
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte" anzu
wenden; 

13. appelliert an alle Mitgliedstaaten, Afghanistan 
ausreichende humanitäre Hi1fe zu gewähren, um so zur 
Linderung des Leids der Flüchtlinge und insbesondere zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und 
Kindern beizutragen; 

14. appelliert eindringlich an alle Mitgliedstaaten und 
humanitären Organisationen, die Durchführung der vom 
Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unterstüt
zungsprograrnme in bezug auf Afghanistan geplanten 
Projekte sowie die Programme des Hohen Kommissars der 
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Vereinten Nationen' für Flüchtlinge, insbesondere die 
Pilotprojekte für die Rückführung von Flüchtlingen, auch 
weiterhin zu fördern; 

15. wiederholt ih n Aufruf an alle Mitgliedstaaten, die 
humanitären Organi ationen und alle Beteiligten, bei der 
Minensuche und Mi enräumung voll zusammenzuarbeiten, 
um den Flüchtlinge und Vertriebenen die sichere und 
ehrenhafte Rückkehr an ihre Heimstätten zu erleichtern; 

16. fordert aUe K nfliktparteien nachdrücklich auf, alle 
erforderlichen Maßn men zu ergreifen, um die Sicherheit 
des Personals der h manitären Organisationen zu gewähr
leisten, die an der Drchführung der humanitären und wirt
schaftlichen Hilfspr gramme der Vereinten Nationen in 
bezug auf Afghanist und der Programme des Hohen Kom
missars der Vereinte Nationen für Flüchtlinge mitwirken, 
damit weitere bekla enswerte Vorfälle wie diejenigen ver
mieden werden, die unter dem genannten Personal Men
schenleben gekostet aben; 

17. bittet die Or anisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissensc, aft und Kultur, sobald sich die Situa
tion normalisiert h t, auf Einladung der afghanischen 
Regierung den Zus nd des Museums von Kabul und der 
staatlichen Archive u untersuchen und geeignete Maßnah
men zu ergreifen, u das kulturelle Erbe Afghanistans zu 
erhalten; 

18. empfiehlt die rsetzung des Berichts des Sonder-
berichterstatters in d e Sprachen Dari und Paschtu; 

19. bittet die Beh' rden in Afghanistan nachdrücklich, mit 
der Menschenrechts onunission und ihrem Sonderberichter
statter auch weiterhi voll zusammenzuarbeiten; 

20. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter jede benöti te Unterstützung zu gewähren; 

21. beschließt, di Menschenrechtssituation in Afghanistan 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung im Lichte der von der 
Menschenrechtskom ission und vom Wirtschafts- und 
Sozialeat vorgelegte zusätzlichen Erkenntnisse weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/153. Die Mens henrechtssituation im Hoheitsgebiet 
des ehem igen Jugoslawien: Menschenrechts· 
verletzuug n in der Republik Bosnien und 
Herzegowi a, der Republik Kroatien und der 
Bundesrep blik Jugoslawien (Serbien und 
Monteneg 0) 

Die Generalversa lung, 

geleitet von den ielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte', den I ternationalen Menschenrechtspakteni', 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendi kriminierung', der Konvention über die 
Rechte des Kindes" der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des V'lkermordes194, der Konvention gegen 
Folter und andere rausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung er Strafe" sowie anderen Rechtsakten 
auf dem Gebiet des umanitären Völkerrechts, einschließlich 
der Genfer Abkom en vom 12. August 1949195 zum Schutz 

von Kriegsopfern und der dazugehörigen Zusatzprotokolle 
von 1977196

, sowie den Grundsätzen und Verpflichtungen, 
welche die Vertragsstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

zutiefst besorgt über die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) abspielt, sowie über die fort
gesetzten massenhaften und systematischen Verletzungen der 
Menschenrechte in weiten Teilen dieser Gebiete, insbesonde
re in den Gebieten Bosnien und Herzegowinas, die unter der 
Kontrolle der bosnischen Serben stehen, 

eingedenk ihrer Resolution 47/147 vom 18. Dezember 
1992, der Resolutionen der Menschenrechtskommission 
1992/S-I/I vom 14. August 199222

', 1992/S-2/1 vom 
1. Dezember 1992226 und 1993n vom 23. Februar 199333 

sowie der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrat. 771 (1992) vom 13. August 1992, 780 (1992) 
vom 6. Oktober 1992, 787 (1992) vom 16. November 1992, 
808 (1993) vom 22. Februar 1993 und 827 (1993) vom 
25. Mai 1993, in denen der Rat unter anderem verlangt hat, 
daß alle Parteien und anderen Beteiligten im ehemaligen 
Jugoslawien sofort alle Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht einstellen und unterlassen, den Generalsekretär 
ersucht hat, eine Sachverständigen kommission einzusetzen, 
um Informationen über im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen dieses Recht 
zu prüfen und zu analysieren. und beschlossen hat, ein 
internationales Gericht zur Verfolgung der für diese Verstöße 
Verantwortlichen zu schaffen; 

mit Genugtuung über die Einsetzung des Internationalen 
Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und die Ernennung des Leiters der Anklagebehörde, 

sowie mit Genugtuung über die Resolutionen des Si
cherheitsrats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) 
vom 4. Juni 1993, in denen der Rat erklärt hat, daß Sara
jewo, Tuzla) Zepa, Gorazde, Bihac, Srebrenica und deren 
umliegende Gebiete als Sicherheitszonen behandelt werden 
sollen und daß den internationalen humanitären Organisa
tionen freier und ungehinderter Zugang zu diesen Zonen 
gewährt werden soll, 

ferner mit Genugtuung über die Zwischenberichte und 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters"', 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an alle Staaten, die mit 
der Hohen Kornmissarin der Vereinten Nationen für Flücht
linge zusammengearbeitet haben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/80 vom 16. Dezem
ber 1992. in der sie die "ethnische Säuberung" und alle 
Gewalthand1ungen, die dem Rassenhaß entspringen, ohne 
Einschränkung verurteilt und erneut ihrer Überzeugung Aus
druck verliehen hat, daß diejenigen, die Handlungen der 
"ethnischen Säuberung" begehen oder die Begehung solcher 
Handlungen anordnen, individuell dafür verantwortlich sind 
und vor Gericht gestellt werden sollen, sowie auf ihre 
Resolution 47/121 vom 18. Dezember 1992, in der sie unter 
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anderem erklärt hat, daß die verabscheuungswürdige Politik 
der "ethnischen Säuberung" eine Form des Völkermordes 
darstellt, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Sonderbe
richterstatters sowie des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 
willkürliche Inhaftierung, des Sonderberichterstatters für 
außergesetzliche, summarische oder willkürliebe Hinrichtun
gen, des Sonderberichterstatters für die Frage der Folter und 
des Beauftragten des Generalsekretärs für Binnenvertriebene, 
die ihn auf seinen Missionen begleitet haben, 

in Unterstützung der Bemühungen, die im Rahmen der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
auch weiterhin unternommen werden, um eine friedliche 
Lösung zu finden, 

mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zur Zeit unternimmt, um ihre Präsenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) wiederherzustellen 
und so weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, 
und mit tiefer Besorgnis über den Beschluß<' or Behörden in 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
die Langzeit-Beobachtermissionen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Europäi
schen Union im Kosovo, im Sandschak und in der Wojwodi
na, wo die Menschenrechtssituation auch weiterhin zu großer 
Besorgnis Anlaß gibt, des Landes zu verweisen, 

sowie mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Europäische Union unter anderem durch ihre Beobach
tennissionen unternimmt, um die Achtung der Menschen~ 
rechte und der Grundfreiheiten im Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien zu fördern, 

ernsthaft besorgt über die Menschenrechtssituation in 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und insbesondere 
über die Fortdauer der verabscheuungswürdigen Praxis der 
"ethnischen Säuberung", welche die unmittelbare Ursache 
der weitaus meisten dort verübten Menschenrechtsverletzun
gen ist und deren Hauptopfer die praktisch von der Ver
nichtung bedrohte muslimische Bevölkerung ist, 

in Anbetracht der gegen die Bevölkerung albanischen 
Ursprungs im Kosovo gerichteten diskriminierenden Politi
ken, Maßnahmen und Gewalthandlungen und in dem 
Bewußtsein, daß die Situation dort zu einer gewaltsamen 
Auseinandersetzung eskalieren könnte, 

unter nachdrücklicher Zurückweisung von Politiken und 
Ideologien, die auf" ethnische Säuberung" und die Förderung 
jedweder Form von Haß aufgrund der Rasse oder der 
Religion abzielen, 

höchst beunruhigt darüber, daß es sich bei dem Konflikt 
in Bosnien und Herzegowina zwar nicht um einen ReIigions
konflikt handelt, daß er aber dennoch von der systematischen 
Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen und 
anderen Kultstätten sowie sonstigen Stätten des kulturellen 
Erbes geprägt ist, insbesondere in Gebieten, die unter der 
Kontrolle der bosnischen Serben und der bosnischen Kroaten 
stehen oder gestanden haben, 

1. spricht dem Sonderberichterstatter für die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet der Nachfolgestaaten des 

ehemaligen Jugoslawien ihre Anerkennung aus zu seinen 
Berichten227 ~ 

2. verleiht ihrer ernsthaften Besorgnis Ausdruck über die 
detaillierten Berichte des Sonderberichterstatters über 
massive und systematische Verstöße gegen die Menschen
rechte und das humanitäre Recht in der Republik Bosnien 
und Herzegowina, der Republik Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); 

3. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Schluß
folgerungen des Sonderberichterstatters über die humanitäre 
Katastrophe, die Bosnien und Herzegowina in diesem Winter 
droht; 

4. verurteilt aufs schäifste die von aUen Konfliktparteien 
in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) begangenen 
Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht, wobei sie anerkennt, daß die Führung in den 
unter der KontroUe der Serben stehenden Gebieten in 
Bosnien und Herzegowina und Kroatien, die Kommandeure 
der serbischen paramilitärischen Kräfte sowie die politischen 
und militärischen Führer in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) die Hauptverantwortung für die 
meisten dieser Verstöße tragen ~ 

5. verurteilt die einzelnen vom Sonderberichterstatter 
aufgeführten Verstöße, die weitgehend im Zusammenhang 
mit der "ethnischen Säuberung" begangen werden und zu 
denen Tötungen, Folterungen, Mißhandlungen, willkürliche 
Durchsuchungen, Vergewaltigungen, Verschwindenlassen, 
die Zerstörung von Häusern und andere Gewalthandlungen 
oder Gewaltdrohungen gehören, durch die Einzelpersonen 
zum Verlassen ihrer Heimstätten gezwungen werden sollen, 
ebenso wie Berichte über Menschenrechtsverletzungen im 
Zusammenhang mit Internierungen~ 

6. verurteilt außerdem den unterschiedslosen Beschuß 
von Städten und Zivilgebieten, die systematische Terrori
sierung und Ermordung von Nichtkombattanten, die Zer
störung von lebenswichtigen Versorgungseinrichtungen, die 
Belagerung von Städten und den Einsatz von Militärgewalt 
gegen die Zivilbevölkerung und gegen Hilfsoperationen 
seitens aller Parteien, wobei sie anerkennt, daß die bosnj~ 
sehen Serben, die sich diese Taktiken zur Politik gemacht 
haben, und die bosnischen Kroaten dafür die Hauptver
antwortung tragen; 

7. unterstützt die Feststellung des Sicherheitsrats, daß 
alle diejenigen, die Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht begehen oder genehmigen, dafür individuell 
verantwortlich sind und daß die internationale Gemeinschaft 
alles tun wird, um sie vor Gericht zu stellen; 

8. bittet nachdrücklich alle Staaten, Organe der Ver
einten Nationen, einschließlich der Sonderorganisationen, den 
Sonderberichterstatter und gegebenenfaUs die internationalen 
humanitären Organisationen, dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, das vom 
Sicherheitsrat in seiner Resolution 827 (1993) geschaffen 
wurde, in ihrem Besitz befindliche oder ihnen vorgelegte 
nachgewiesene Infonnationen im Zusammenhang mit den in 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und in der Bundesre-
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publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) begangenen 
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und den Urhe
bern dieser Verstö , namentlich auch schwerer Verletzun
gen der Genfer Abk mmen vom 12. August 1949, zur Ver
fügung zu stellen, d mit der Leiter der Anklagebehörde, wo 
dies angezeigt ersch int, die Verfolgung einleiten kann; 

9. verleiht ihrer iefen Besorgnis Ausdruck über die Zahl 
der verschwundenen und vermißten Personen in Bosnien und 
Herzegowina, Kroat en und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Mont negro) und fordert alle Parteien erneut 
auf, alles zu tun, m den Verbleib dieser Verrnißten zu 
klären; 

10. fordert mit N chdruck, daß die fortgesetzte Praxis der 
"ethnischen Säube g" sofort beendet wird und insbesonde
re daß die Behör en der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Mon negro) ihren Einfluß bei den selbst
ernannten serbische Behörden in Bosnien und Herzegowina 
und in Kroatien gel end machen, um der Praxis der "ethni
schen Säuberung t1 sofort ein Ende zu setzen und ihre 
Auswirkungen rück ängig zu machen; 

11. bittet die Re ierung Kroatiens nachdrücklich, ihren 
Einfluß bei den se bsternannten kroatischen Bebörden in 
Bosnien und Herze wina geltend zu machen. um der Praxis 
der tI ethnischen Sä berung" sofort ein Ende zu setzen und 
ihre Auswirkungen .. ckgängig zu machen; 

12. erkliin emeu ,daß die Staaten für Menschenrechtsver
letzungen, die in ihr m Auftrag handelnde Personen in ihrem 
eigenen Hoheitsgeb et oder im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates begehen, v antwortlich zu machen sind; 

13. verleiht ihre rückhaltlasen Unterstützung Ausdruck 
für die Opfer diese Verletzungen, bekräftigt das Recht aller 
Personen, in Sich heit und Würde an ihre Heimstätten 
zurückzukehren, e achtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rech handlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten nd andere damit zusammenhängende 
Fragen für null un nichtig und erkennt an, daß die Opfer 
der "ethnischen Sä rung" das Recht auf eine angemessene 
Wiedergutmachung für die erlittenen Schäden haben, und 
lüttet alle Parteie nachdrücklich, ihre diesbezüglichen 
Ubereinkommen ei zuhalten; 

14. verurteilt in besondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen verü ten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanil"" Recht, namentlicb die Tötungen, die 
Folterungen und desysternatische Praxis der Vergewalti
gung, und fordert it Nachdruck, daß unter internationaler 
Aufsicht alle in Bo nien und Herzegowina, Kroatien und der 
Bundesrepublik J goslawien (Serbien und Montenegro) 
willkürlich oder w· errechtlich internierten Personen sofort 
freigelassen werde 

15. verlangt di 
rungszentren. die 
kommen vom 12. 

sofortige Schließung aller Internie
icht im Einklang mit den Genfer Ab
ugust 1949 stehen; 

16. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, dem Inter
nationalen Komite vom Roten Kreuz sofort die Standorte 
aller Lager, Gefan nisse und anderen Internierungsorte im 
Hoheitsgebiet Bos ien und Herzegowinas, Kroatiens und 
Serbien und Mont negros bekanntzugeben, und bittet nach
drücklich darum, aß dem Internationalen Komitee, dem 

Sonderberichterstatter :md seinem Personal, dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, 
den Beobachter- und sonstigen Missionen der Europäischen 
Union und der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa und anderen zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen sofortiger, ungehinderter und stän
diger Zugang zu solchen Internierungsorten gewährt wird; 

17. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
sich verschlechternde Menschenrechtssituation in der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
insbesondere im Kosovo, wie in den Berichten des Son· 
derberichterstatters beschrieben, und verurteilt nachdrücklich 
die dort vorkommenden Menschenrechtsverletzungen; 

18. veruneitt nachdrücklich insbesondere die diskrimi
nierenden Maßnahmen und Praktiken gegen Personen 
albanischer Herkunft im Kosovo und die Verletzungen ihrer 
Menschenrechte sowie die großangelegte Unterdrückung 
durch die serbischen Behörden, namentlich 

a) das brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die willkürlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmungen und Festnahmen, die Folterungen und 
Mißhandlungen während der Internierung und die Dis
kriminierung im Justizwesen, was zu einer Atmosphäre der 
Gesetzlosigkeit führt, in der kriminelle Handlungen, ins
besondere gegen Personen albanischer Herkunft, ungestraft 
begangen werden; 

b) die diskriminierende Amtsenthebung von Beamten 
albanischer Herkunft, insbesondere in der Polizei und der 
Richterschaft, die Massenentlassung von Personen albani
scher Herkunft aus leitenden und Verwaltungspositionen und 
anderen qualifizierten Positionen in staatlichen Unternehmen 
und öffentlichen Institutionen, einschließlich Lehrern in dem 
von Serben geleiteten Schulsystem, und die Schließung von 
albanischen Sekundarschulen und Universitäten; 

c) die willkürliche Inhaftierung von Journalisten alba
nischer Herkunft, die Schließung von albanischsprachigen 
Massenmedien und die diskriminierende Entfernung von 
Personal albanischer Herkunft aus den lokalen Rundfunk
und Fernsehstationen ; 

d) die von der serbischen Polizei und den serbischen 
Militärs ausgeübte Unterdrückung; 

19. bittel die Behörden in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrücklich, 

a) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Menschenrechtsver}etzungen, die gegen Personen albanischer 
Herkunft im Kosovo begangen werden, sofort ein Ende zu 
setzen, insbesondere den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, der willkürlichen Inhaftierung, der Anwendung 
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung sowie den summarischen Hin
richtungen: 

b) alle diskriminierenden Rechtsvorschriften aufzuheben, 
insbesondere Rechtsvorschriften, die seit 1989 in Kraft 
getreten sind; 

c) die demokratischen Institutionen im Kosovo wie
derherzusteUen, namentlich das Parlament und die Justiz; 
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d) den Dialog mit der Bevölkerung albanischer Herkunft 
wiederaufzunehmen, namentlich unter der Schirmherrschaft 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige J ugo
slawien; 

20. bittet die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) außerdem nachdrücklich, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Personen albani
scher Herkunft im Kosovo zu achten, und ist der Auf
fassung, daß die Menschenrechte im Kosovo am besten 
durch die Wiederherstellung seiner Autonomie gewährleistet 
werden können; 

21. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über den 
Bericht des Sonderberichterstatters über die im Sandschak 
und in der Wojwodina begangenen Menschenrechtsver
letzungen, insbesondere die körperlichen Drangsalierungen, 
die Entführungen, das Inbrandsetzen von Häusern, die 
Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl, die Einziehung 
von Vermögensgegenständen, die willkürlichen Inhaftierun
gen, die Auflösung politischer Parteien und andere dis
kriminierende Praktiken zugunsten der serbischen Bevölke
rung, die darauf abzielen, die ethnische Zusammensetzung 
dieser Gebiete zu verändern; 

22. fordert die Behörden in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) auf, einer internationalen 
Präsenz zur Überwachung der Menschenrechte die sofortige 
Einreise, insbesondere in das Kosovo, zu gestatten, und bittet 
sie nachdrücklich, ihre Weigerung zu überdenken, den 
Missionen der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa die Fortsetzung ihrer Tätigkeit im Kosovo, 
im Sandschak und in der Wojwodina zu gestatten, und mit 
der Konferenz zusammenzuarbeiten, indem sie die für die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit dieser Missionen erforderli
chen praktischen Maßnahmen ergreifen, die der Sicherheits
rat in seiner Resolution 855 (1993) vom 22. Februar 1993 
verlangt hat, um die Ausweitung des Konflikts auf diese 
Gebiete zu verhindern; 

23. erklärt erneut, daß alle Konfliktparteien im Hoheits
gebiet Bosnien und Herzegowinas, Kroatiens und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemeinsam die Verantwortung dafür tragen, daß unter der 
Schinnherrschaft der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien eine friedliche Verhandlungslösung 
gefunden wird, fordert mit Nachdruck, daß Menschen
rechtsbelangen im Friedensprozeß die entsprechende Priorität 
eingeräumt wird, und fordert die Parteien auf, alle im 
Rahmen der Konferenz eingegangenen Verpflichtungen 
sofort durchzuführen und so bald wie möglich eine gerechte 
und dauerhafte Lösung herbeizuführen; 

24. bittet nachdrücklich alle Organe der Vereinten Natio
nen, namentlich die Schutztruppe der Vereinten Nationen, 
die Vertragsorgane der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte und die Sonderorganisationen, die 
Staaten sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organi
sationen, die über Informationen verfügen, mit dem Sonder
berichterstatter voll zusammenzuarbeiten und ihm insbeson
dere laufend alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen 
und genauen Informationen im Zusammenhang mit der 
Menschenrechtssituation in Bosnien und Herzegowina, 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) zur Verfügung zu stellen; 

25. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
Organisationen, die Umsetzung der in denjüngsten Berichten 
des Sonderberichterstatters enthaltenen Empfehlungen zu 
erwägen, und 

a) begrüßt insbesondere den Aufruf des Sonderbericht
erstatters, humanitäre Hilfskorridore zu schaffen, um 
Zehntausende von Menschen vor dem drohenden Tod zu 
bewahren, insbesondere im Hinblick darauf, daß viele 
Gebiete mit Einbruch des Winters nicht zugänglich sind; 

b) unterstützt die Aufforderung des Sonderberichter -
statters, die Internierten sofort unter sicheren Bedingungen 
freizulassen; 

c) lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Ge
meinschaft auf die Notwendigkeit, der Politik der "ethni
sehen Säuberung" wirksam entgegenzutreten, die von allen 
Seiten betrieben wird, insbesondere von den Streitkräften der 
bosnischen Serben, die sich den Einsatz dieser Taktiken zur 
Politik gemacht haben, sowie von den Streitkräften der 
bosnischen Kroaten; 

d) unterstützt das an die kroatischen Behörden gerichtete 
Ersuchen des Sonderberichterstatters, gegen diejenigen, die 
in der Enklave von Medak Menschenrechtsverletzungen 
begangen und gegen die Normen des humanitären Völker
rechts verstoßen haben, vorzugehen und Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Verantwortlichen zu bestrafen und solche 
Vorfalle in der Zukunft zu verhindern; 

e) begrüßt die Unterzeichnung der Gemeinsamen 
Erklärung betreffend die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 
vom 18. November 1993, in der die Unterzeichner feierlich 
übereingekommen sind, die uneingeschränkte Bewegungs
freiheit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und 
der internationalen humanitären Organisationen unter 
sicheren Bedingungen zu gewährleisten, und die anläßlich 
eines am 29. November 1993 im Rahmen der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in Genf abgehal
tenen Treffens feierlich bekräftigt wurde; 

26. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, alles Erfor
derliche zu tun, um die vollständige und wirksame Koordi
nierung der Aktivitäten aller Organe der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und 
bittet die mit der Situation im Hoheitsgebiet Bosnien und 
Herzegowinas, Kroatiens und der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) befaßten Organe, sich eng 
mit dem Sonderberichterstatter und dem Internationalen 
Gericht abzustimmen; 

27. bittet den Generalsekretär a~ßerdem nachdrücklich, 
dem Sonderberichterstatter im Rahmen der vorhandenen 
Mittel alle für die Durchführung seines Mandats erforder
lichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihm insbe
sondere eine Anzahl von im Hoheitsgebiet Bosnien und 
Herzegowinas, Kroatiens und der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) stationierten Mitarbe.itern 
beizugeben, die ausreicht, um die wirksame laufende Uber
wachung der dortigen Menschenrechtssituation und die 
Koordinierung mit anderen beteiligten Organen der Vereinten 
Nationen, namentlich auch der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, sicherzustellen; 

28. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter auch sonst jede benötigte Unterstützung zu ge
währen, damit er seinen Auftrag erfüllen kann; 
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29. fordert die beteiligten Staaten auf, mit dem Sonder-
berichterstatter voll lusammenzuarbeiten, damit er seinen 
Auftrag erfüllen kann; 

30. bittet den Leiter der Anklagebehörde des Internatio
nalen Gerichts zu I ägen. seiner Dienststelle Sachver
ständige auf dem ebiet der Verfolgung von sexuellen 
Gewaltverbrechen be zugeben; 

31. fordert die St aten auf, dem Leiter der Anklagebe
hörde des Internati nalen Gerichts Sachverständige zur 
Verfügung zu stellen namentlich Sachverständige auf dem 
Gebiet der Verfolgu von sexuellen Gewaltverbrechen; 

32. bittet die enschenrechtskommission auf ihrer 
flinfzigsten Tagung, en Sonderberichterstatter zu ersuchen, 
der Generalversam lung auf deren neunundvierzigsten 
Tagung Bericht zu e statten; 

33. beschließt, di Untersuchung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten agung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " fortzus !zen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/154. Die Mens henrechissituation in Kambodscha 

Die Generalvers 

geleitet von den ndsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allge einen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Internationa en Menschenrechtspaktel9, 

Kenntnis nehme von dem am 23. Oktober 1991 unter
zeichneten Übereink mmen über eine umfassende politische 
Regelung des K bodscha-Konflikts''', einschließlich 
Teil 1lI des Überein ommens, der sich auf die Menschen
rechte bezieh~ 

sowie Kenntnis n hmend von der Resolution 1993/6 der 
Menschenrechtsko 'ssion vom 19. Februar 1993", 

eingedenk der Rol e und der Verantwortlichkeiten, die den 
Vereinten Nationen nd der internationalen Gemeinschaft bei 
der Wiederherstellu g und beim Wiederaufbau Kambodschas 
zukommen, 

in der Erwägung daß die tragische jüngste Geschichte 
Kambodschas beso dere Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Schutzes der nschenrechte aller Menschen in Kam
bodscha und zur '" rhinderung der Rückkehr zu den Leit
vorstellungen und Verfahrensweisen der Vergangenheit 
erfordert, wie in de am 23. Oktober 1991 in Paris unter
zeichneten Überein ommen verlangt wird228

, 

mit Genugtuung 'ber die Wahlen im Mai 1993 und den 
Amtsantritt der Re . erung des Königreichs Kambodscha, 

I. begrüßt die 
Sektetariats-Zentru 
mit dem Ziel, 

a) die Durchfü 
technische Hilfe u 
und ihren Fortbes 

chaffung einer operativen Präsenz des 
s für Menschenrechte in Kambodscha, 

ng von Programmen flir Ausbildung, 
d beratende Dienste zu beaufsichtigen 
d zu gewährleisten; 

b) der aus den Wahlen hervorgegangenen Regierung 
Kambodschas auf Antrag bei der Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen aufgrund der Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, denen sie vor kurzem beigetreten is~ 
einschließlich der Ausarbeitung von Berichten an die 
zuständigen Überwachungsausschüsse, behilflich zu sein; 

c) echten Menschenrechtsgruppen in Kambodscha 
Unterstützung zu gewähren; 

d) zur Schaffung beziehungsweise Stärkung innerstaat
licher Institutionen flir die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte beizutragen; 

e) auch weiterhin bei der Ausarbeitung und Anwendung 
von Rechtsvorschriften zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte behilflich zu sein; 

J) auch weiterhin bei der Ausbildung von Personen 
behilflich zu sein, die für die Rechtspflege zuständig sind; 

2. ersucht den Generalsekretär, unter Einsatz aller 
effektiven Maßnahmen den Schutz der Menschenrechte aller 
Menschen in Kambodscha zu gewährleisten und im Rahmen 
der den Vereinten Nationen insgesamt zur Verfügung 
stehenden Mittel ausreichende Mittel zur Finanzierung der 
operativen Präsenz des Zentrums für Menschenrechte in 
Kambodscha bereitzustellen; 

3. begrüßt es außerdem, daß der Generalsekretär einen 
Sonderbeauftragten ernannt hat, mit dem Auftrag, die in 
Ziffer 6 der Resolution 1993/6 der Menschenrechtskom
mission genannten Aufgaben wahrzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel aHe erforderlichen Mittel 
bereitzusteHen, damit der Sonderbeauftragte diese Aufgaben 
rasch ausfUhren kann; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten, welche RoHe das Zentrum für Men
schenrechte wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk 
von Kambodscha bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte behilflich zu sein, und welche Empfeh
lungen der Sonderbeauftragte zu Fragen abgegeben hat, die 
unter sein Mandat fallen; 

6. beschließt, die Behandlung der Menschenrechts
situation in Kambodscha auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/155. Die Menschenrechissituation In Estland und 
Lettland 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/115 vom 16. De
zember 1992, 

unter Berücksichtigung der Erklärung über die Men
schenrechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des 
Landes sind, in dem sie leben229

• 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs'3<l, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
und den darin enthaltenen Schlußfolgerungen und Empfeh-



VI. Resolutionen Dritter Ausschuß 311 

lungen der nach Estland und Lettland entsandten Ermitt
lungsmissionen der Vereinten Nationen; 

2. begrüßt die Unterstützung, welche die Regierungen 
von Estland und Lettland den verschiedenen internationalen 
Ermittlungsmissionen gewährt haben; 

3. stellt fest, daß es ungelöste Probleme gibt, die große 
Bevölkerungsgruppen verschiedener ethnischer Herkunft 
betreffen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
die Menschenrechtssituation in Estland und Lettland unter
richtet zu halten, und beschließt, die Frage auf einer ihrer 
künftigen Tagungen zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/156. Notwendigkeit wirksamer internationaler Maß
nahmen zur Verhinderung des Kinderhandels, 
der Kinderprostitntion nnd der Kinderporno
graphie 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes, die sie in ihrer Resolution 44/25 vom 20. November 
1989 verabschiedet hat, 

sowie unter Hinweis auf die Welterklärung über das 
Überleben. den Schutz und die Entwicklung der Kindern! 
und den Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung 
über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der 
Kinder in den neunziger Jahren231

• die von dem im Septem
ber 1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel 
verabschiedet wurden, sowie unter Hinweis darauf, daß sich 
die Staaten in der Erklärung feierlich verpflichtet haben, den 
Rechten des Kindes und dem Überleben, dem Schutz und 
der Entwicklung der Kinder Vorrang einzuräumen, um so 
zum Wohl jeder Gesellschaft beizutragen, 

ein{edenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden und in denen wirksame Maßnahmen 
gegen die Tötung weiblicher Neugeborener, schädliche 
Kinderarbeit, Kinder- und Organhandel, Kinderprostitution, 
Kinderpornographie sowie andere Formen sexuellen Miß
brauchs gefordert werden, 

eingedenk der Resolution 1992/74 der Menschenrechts
kommission vom 5. März 1992", mit der die Kommission 
das Aktionsprogramm zur Verhütung von Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie verabschiedet 
hat, 

in Anerkennung der gewaltigen Anstrengungen, welche die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet unternehmen, nament
lich das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, der 
Ausschuß für die Rechte des Kindes und der Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie, 

tief besorgt über das hartnäckige Fortbestehen der Praxis 
der Heranziehung von Kindern zu Prostitution, sexuel1em 
Mißbrauch und anderen Tätigkeiten, die häufig auch eine 
Ausbeutung der Arbeitskraft von Kindern darstellen können, 

zutiefst beunruhigt über das hartnäckige Fortbestehen der 
Praxis des Kinderhandels und anderer Praktiken, die verbun
den sein können mit dem Verschwindenlassen von Kindern, 
rechtswidrigen Adoptionen, der Aussetzung von Kindern, 
Kindesraub und Entführungen für kommerzielle Zwecke, 

mit Bedauern darüber, daß eine der Hauptschwierigkeiten, 
auf die der Sonderberichterstatter gestoßen ist, der Mangel 
an Informationen über diese Frage ist, 

eingedenk der unterschiedlichen Ursachen, die sich auf das 
Entstehen und das Fortbestehen dieser besonderen Umstände 
auswirken, einschließlich insbesondere Armut, Naturkatastro
phen und bewaffnete Konflikte, sowie deren nachteiligen 
Auswirkungen auf die Rechte des Kindes, 

die Auffassung vertretend, daß es notwendig ist, auf 
nationaler und internationaler Ebene die Anstrengungen zu 
verdoppeln, um die Rechte des Kindes in der ganzen Welt 
zu fördern und zu schützen. 

mit dem Ausdruck ihres Interesses an den Studien, 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen des Sonderbericht
erstatters~ 

I. verleiht ihrer großen Besorgnis Ausdruck über die 
zunehmende Anzahl von Vorfällen, die sich in der ganzen 
Welt im Zusammenhang mit Kinderhandel, Kinderprostitu
tion und Kinderpornographie ereignen; 

2. bittet die Regierungen nachdrücklich, auch weiterhin 
nach Lösungen sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, 
um die internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung dieser 
abwegigen Praktiken zu verstärken; 

3. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit des 
Sonderberichterstatters, der von der Menschenrechtskom
mission mit dem Auftrag ernannt wurde, die Frage des 
Kinderhandels, der Kinderprostitution und der Kinder
pornographie in der ganzen Welt zu untersuchen, und bittet 
ihn nachdrücklich, seine Bemühungen im Hinblick auf die 
Erfüllung seines Auftrags fortzusetzen; 

4. bittet nachdrücklich alle Regierungen, mit dem 
Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten und ihm be
hilflich zu sein, indem sie ihm alle erbetenen Informationen 
zur Verfügung stellen; 

5. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen 
Vertragsstaaten der Konvention über die Rechte des Kindes 
zu werden, und fordert die Vertragsstaaten der Konvention 
auf, einzelstaatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Bestim
mungen der Konvention zu ergreifen; 

6. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung die Einsetzung einer Arbeitsgruppe in 
Erwägung zu ziehen, deren Auftrag darin bestehen würde, 
mit Vorrang und in enger Zusammenarbeit mit dem Son
derberichterstatter die Ausarbeitung von Leitlinien für den 
möglichen Entwurf einer Konvention über Fragen im 
Zusammenhang mit Kinderhandel, Kinderprostitution und 
Kinderpornographie sowie die grundlegenden Maßnahmen zu 
untersuchen, die zur Verhütung und Beseitigung dieser 
ernsten Probleme notwendig sind; 

7. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
Ziffer 6 zur Stellungnahme an den Ausschuß für die Rechte 
des Kindes weiterzuleiten; 
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8. bittet den Sonllerberichterstatter, sich im Rahmen 
seines Mandats auch I weiterhin mit den wirtschaftlichen, 
sozialen, rechtlichen nd kulturellen Faktoren zu befassen, 
die sich auf dieses Ph "nomen auswirken; 

9. ersucht den S nderberichterstatter, der Generalver
sammlung auf ihrer unundvierzigsten Tagung einen vor
läufigen Bericht vorz legen; 

10. ersucht den eneralsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter und der AI itsgruppe der Menschenrechtskom
mission im Rahmen er vorhandenen Mittel jede erforder
liche Unterstützung z gewähren; 

11. beschließt, die e Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem nkt "Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen zur Förderu g und zum Schutz der Rechte von 
Kindern in der ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger 
Umstände, einschlie ich bewaffneter Konflikte. sind" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

"ndern, die von bewatrneten Kon
flikten betr tren sind 

Die Generalversa 

in Bekräftigung i 
1989. in der sie die 
verabschiedet hat, U 

14. Dezember 1974, 
Schutz von Frauen 
und im bewaffneten 

Resolution 44/25 vom 20. November 
onvention über die Rechte des Kindes 

ihrer Resolution 3318 (XXIX) vom 
mit der sie die Erklärung über den 
d Kindern in Zeiten eines Notstands 
onflikt verkündet hat. 

daran erinnernd, d ß die Genfer Abkommen vom 12. Au
gust 1949195 und di dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977196 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindern esonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung bieten, 

unter Hinweis auf ie Welterklärung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder"1 und den 
Aktionsplan zur Y, irklichung der Welterklärung über das 
Überleben, den Sch tz und die Entwicklung der Kinder in 
den 90er Jahren23J

, devon dem im September 1990 in New 
York abgehaltenen eltldndergipfel verabschiedet wurden, 
und unter Betonung er Notwendigkeit der Anwendung ihrer 
Bestimmungen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht über die vom I!. bis 
29. Januar 1993 in enf abgehaltene dritte Tagung'" des 
Ausschusses für die echte des Kindes. insbesondere deren 
Empfehlung an die neralversammlung, der Generalsekretär 
möge Mittel und ege untersuchen, wie der Schutz der 
Kinder vor den s ädlichen Auswirkungen bewaffneter 
Konflikte verbessert werden kann, 

sowie Kenntnis ne mend von der Resolution 1993/83 der 
Menschenrechtskom ission vom 10. März 1993", 

eingedenk dessen, daß die geplante Studie des Generalse
kretärs auf der vom 4. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehalte
nen Weltkonferenz ü er Menschenrechte nachdrückliche Un
terstützung gefunde hat, wie aus Abschnitt II Ziffer 50 der 
Erklärung und des A tionsprogramms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darüber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen Teilen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
in beklagenswerter Weise verschlechtert hat, und überzeugt, 
daß sofortige und konzertierte Maßnahmen geboten sind, 

in der Überzeugung, daß die von bewaffneten Konflikten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der internationa
len Gemeinschaft bedürfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen AIbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

1. gibt ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen Teilen der 
Welt infolge von bewaffneten Konflikten befinden; 

2. fordert die Staaten auf, die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes. in denen den von bewaffneten Konflikten 
betroffenen Kindern besonderer Schutz und eine besondere 
Behandlung eingeräumt werden, voll zu achten; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUcklieh, sich auch 
weiterhin darum zu bemühen, daß die Lage der von be
waffneten Konflikten betroffenen Kinder durch geeignete 
konkrete Maßnahmen beträchtlich verbessert wird; 

4. ersucht die Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, daß wirksamere 
Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit dem Problem der 
von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder ergriffen 
werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die gemäß den Ziffern 3 
und 4 zur Milderung der Lage der Kinder in bewaffneten 
Konflikten ergriffen wurden; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine dritte 
Tagung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage 
der von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder; 

7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen einen Sachver
ständigen zu ernennen, mit dem Auftrag, eine umfassende 
Studie dieser Frage zu erstellen, die sich auch mit der 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten befaßt, 
sowie mit der Frage, inwieweit die bestehenden Normen 
relevant sind und ausreichen, und unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte und 
des Ausschusses für die Rechte des Kindes konkrete Emp
fehlungen betreffend die Mittel und Wege abzugeben, wie 
verhindert werden kann, daß Kinder von bewaffneten 
Konflikten in Mitleidenschaft gezogen werden, und wie der 
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten verbessert 
werden kann. sowie die Maßnahmen, die einen wirksamen 
Schutz dieser Kinder gewährleisten, namentlich auch vor 
dem unterschiedslosen Einsatz aller Kriegswaffen, ins-
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besondere Schützenabwehrminen, und die ihre körperliche 
und seelische Gesundung und soziale Wiedereingliederung 
fördern, insbesondere Maßnahmen, die eine entsprechende 
ärztliche Betreuung und ausreichende Ernährung gewähr
leisten; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere in 
Frage kommende zwischenstaatliche und nichtstaatliche 
Organisationen, namentlich auch den Ausschuß für die 
Rechte des Kindes, das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, die Weltgesundheitsorganisation 
und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, zu der in 
Ziffer 7 erbetenen Studie beizutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht über die Studie vorzulegen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

11. beschließt, sich auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von Kindern in der 
ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger Umstände, 
einschließlich bewaffneter Konflikte, sind" mit dieser Frage 
zu befassen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/163, Internationale Dekade der autochthonen Be
völkerungsgruppen der Welt 

Die Generalversammlung j 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta nieder
gelegten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/164 vom 18. De
zember 1990, in der sie das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt erklärt 
hat, mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung der Probleme zu verstärken, denen sich autochthone 
Gemeinschaften auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, 

in Anerkennung der Bedeutung, die dem Jahr zugekommen 
ist, indem es auf internationaler Ebene das Bewußtsein für 
den Beitrag erhöht hat, den autochthone Bevölkerungs
gruppen in der ganzen Welt leisten, und für die Probleme, 
denen sie sich gegenübersehen, sowie im Bewußtsein der 
Notwendigkeit, auf den Ergebnissen und Lehren des Jahres 
aufzubauen, 

in der Envägung, daß es geboten ist, sich mit den au
tochthonen Bevölkerungsgruppen abzustimmen, und daß es 
notwendig ist, ihnen finanzielle Unterstützung seitens der 
internationalen Gemeinschaft und zusätzliche Unterstützung 
seitens des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich 

der Sonderorganisationen zu verschaffen, einen strategischen 
Rahmenplan aufzustellen und angemessene Koordinierungs
und Kommunikation,möglichkeiten zu schaffen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit, die der 
Koordinator für das Jahr, das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte, die Gutwillens-Botschafterin Rigoberta 
Menchu und die Arbeitsgruppe für autochthone Bevölke
rungsgruppen der Unterkommission flir die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten geleistet 
haben, 

in Anerkennung de, Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Organisationsformen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt, 

mit Genugtuung über den Bericht der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung233

, in 
dem die wichtige Rolle der autochthonen Bevölkerungs
gruppen und ihrer Gemeinwesen in der zwischen der 
natürlichen Umwelt und ihrer bestandHUligen Entwicklung 
bestehenden Wechselbeziehung anerkannt wird, insbesondere 
auch ihre traditionelle holistische wissenschaftliche Kenntnis 
ihres LandeSt ihrer natürlichen Ressourcen und ihrer Um
weht 

in der Erwägung, daß es geboten ist, die Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen, im Rahmen einer internationalen Dekade 
ein ständiges Forum für autochthone Bevölkerungsgruppen 
zu schaffen, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien6

, die von der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, die General
versammlung möge eine internationale Dekade der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen der Welt verkünden, die 1994 
beginnen und maßnahmenorientierte Programme beinhalten 
sollte, die in Partnerschaft mit den autochthonen Bevölke
rungsgruppen beschlossen würden, 

I, verkündet die Internationale Dekade der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 10. De
zember 1994, wobei der Zeitraum vom 1. Januar bis 9. De
zember 1994 flir die Planung der Dekade in Partnerschaft 
mit den autochthonen Bevölkerungsgruppen vorgesehen ist; 

2. beschließt, daß das Ziel der Dekade darin bestehen 
sollt die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der 
Probleme zu verstärken, denen sich die autochthonen 
Bevölkerungsgruppen auf Gebieten wie den Menschen
rechten, der Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der 
Gesundheit gegenübersehen; 

3. beschließt außerdem, daß ab dem ersten Jahr der 
Dekade jedes Jahr ein Tag als Internationaler Tag der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen begangen wird; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
flinfzigsten Tagung die Arbeitsgruppe für autochthone Bevöl
kerungsgruppen der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten zu bitten, 
auf ihrer nächsten Tagung einen geeigneten Tag dafür 
festzusetzen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Beigeordneten Gene
ralsekretär für Menschenrechte zum Koordinator für die De
kade zu ernennen; 
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6. ersucht den Ko<jrdinator, das Aktivitätenprogramm für 
die Dekade in voller Z/lsammenarbeit und in vollem Beneh
men mit den Regierungen, den zuständigen Organen, der 
Internationalen Arbeitsorganisation und den anderen Sonder
organisationen des S~stems der Vereinten Nationen sowie 
mit den Organisation,en der autochthonen Bevölkerungs
gruppen und den nie tstaatlichen Organisationen zu koor
dinieren; 

7. ersucht die zus "ndigen Organe und Sonderorganisa
lionen der Vereinten ationen, AnlaufsteIlen zu bestimmen, 
mit dem Auftrag, die tivitäten im Zusammenhang mit der 
Dekade mit dem Se etariats-Zentrum für Menschenrechte 
Zu koordinieren; 

8. binet die Regie ngen, sicherzustellen, daß die Aktivi
täten und Ziele der ekade in vollem Benehmen und in 
voller Zusammenarbe t mit den autochthonen Bevölkerungs
gruppen geplant und urchgeführt werden; 

9. ersucht die onderorganisationen, die Regional
kommissionen und di anderen Organisationen des Systems 
der Vereinten Natio en, mit den Regierungen und in 
Partnerschaft mit den utochthonen Bevölkerungsgruppen zu 
prüfen, wIe sie zum rfolg der Dekade beitragen können, 
und dem Wirtschaft und Sozial rat ihre Empfehlungen zu 
übermitteln; 

10. appelliert an ie Sonderorganisationen, die Regio
nalkommissionen, die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
und die anderen in B ht kommenden Organisationen des 
Systems der Vereinte Nationen, sich stärker zu bemühen, 
bei der Aufstel1ung hres Haushaltsplans und bei der Er
stellung ihrer Progr me den Bedürfnissen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppe besonders Rechnung zu tragen; 

11. bittet die Org isationen der autochthonen Bevölke
rungsgruppen und an ere interessierte nichtstaatliche Orga
nisationen, zu erwä en, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, . t dem Ziel, ihre Vorstellungen der 
Arbeitsgruppe für a tochthone Bevölkerungsgruppen ntit
zuteilen; 

12. ersucht die enschenrechtskomntission, die Ar-
beitsgruppe für autoc thone Bevölkerungsgruppen zu bitten, 
mögliche Programm und Projekte im Zusammenhang mit 
der Dekade aufzuzei en und sie über die Unterkommission 
für die Verhütung vo Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der K mission zur Behandlung vorzulegen; 

13. empfiehlt, de Zentrum für Menschenrechte im 
allgemeinen Rahme der in der Erklärung und dem Ak
tionsprogramm von leD vorgesehenen Verstärkung seiner 
Aktivitäten ausreic nd : ersanal und Finanzmittel zur 
Unterstützung seiner Aktivitäten im Zusammenhang mit den 
autochthonen Bevö kerungsgruppen zur Verfügung zu 
stellen; 

14. ersucht den G neralsekretär, einen freiwilligen Fonds 
für die Dekade einz richten, und ermächtigt ihn, freiwillige 
Beiträge von Regie ngen. zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisat onen sowie sonstigen Privalinstitutionen 
und Einzelpersonen zur Finanzierung von Projekten und 
Programmen im Ve laufe der Dekade entgegenzunehmen 
und zu verwalten; 

15. bittet nachdrücklich die Regierungen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, zu dem 
vom Generalsekretär einzurichtenden freiwilligen Fonds für 
die Dekade beizutragen, und bittet die Organisationen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen, dies ebenfalls zu tun; 

16. binet die Regierungen, die zuständigen Organe und 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und andere 
zwischenstaatliche Organisationen, einschließlich der Finanz
institutionen, die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu erwä
gen, zu dem Zweck, unter Berücksichtigung einer regional 
ausgewogenen Verteilung, die Zuweisung von geeignetem 
Personal, namentlich auch Angehörigen autochthoner 
Bevölkerungsgruppen, an das Zentrum für Menschenrechte 
zu finanzieren~ 

17. ermutigt die Regierungen, zur Planung der Aktivitäten 
für die Dekade nationale Kontitees oder andere dauerhaftere 
Strukturen einzurichten, an denen Vertreter der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen mitwirken; 

18. ersucht darum, daß auf der im Einklang mit ihrer 
Resolution 46/128 der Generalversammlung vom 17. De
zember 1991 zur Überprüfung des Internationalen J abres der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt einzuberufen
den Tagung auch die Vorbereitungen für die Dekade geprüft 
werden, unter voller Mitwirkung der autochthonen Bevölke
rungsgruppen, insbesondere was die Ausarbeitung eines 
detaillierten Aktionsplans, einschließlich eines Evaluierungs
mechanismus, und die Aufstellung eines Finanzierungsplans 
für die Dekade betrifft, und daß die Tagung der Arbeits
gruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen Bericht 
erstattet; 

19. bittet nachdrücklich die zuständigen Organe, Pro
gramme und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, 
bei der Planung von Aktivitäten für die Dekade zu prüfen, 
wie bestehende Programme und vorhandene Mittel wirksa
mer zugunsten der autochthonen Bevölkerungsgruppen einge
setzt werden könnten, indem sie insbesondere untersuchen, 
wie Perspektiven und Aktivitäten der autochthonen Bevölke
rungsgruppen darin eingebunden oder verstärkt werden 
könnten; 

20. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
fünfzigsten Tagung vorrangig mit der Möglichkeit der 
Einrichtung eines ständigen Forums für autochthone Bevöl
kerungsgruppen im System der Vereinten Nationen zu 
befassen; 

21. ersucht den Generalsekretär, jede für den Erfolg der 
Dekade notwendige Hilfe zu gewähren; 

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
vorläufigen Bericht und auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
abschließenden Bericht über ein umfassendes Aktions
programm für die Dekade vorzulegen; 

23. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt mit dem Titel 
"Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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